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Einleitung 

Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GBG), BGBl.Nr.l 0011 993, sieht im § 53 das 

Berichtswesen vor. 

Demzufolge hat die Bundesregierung dem Nationalrat bis zum 1 .  Oktober jedes zweiten 

Jahres einen umfassenden Bericht über den Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung 

und Frauenförderung im Bundesdienst (Gleichbehandlungsbericht) vorzulegen. 

Aufgrund des außerordentlich umfangreichen Datenmaterials können diesmal wieder nur 

Auszüge der Ressortberichte abgedruckt werden, die allerdings vor dem Hintergrund der 

Aussagekraft und der Vergleichbarkeit ausgewählt wurden. 

Weiters ist im gegenständlichen 2. Bericht auf die Änderung des Bundesministeriengesetzes 

sowie auf die Besoldungsreform aufmerksam zu machen. 

Die Bezeichnung der Ressortberichte richtet sich nach dem Bundesministeriengesetz. 

Eingelangte Ressortberichte: 

Bundeskanzleramt 
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Arbeitsmarktservice Österreich 
Bundesministerium für Finanzen 
Bundesministerium für Inneres 
Bundesministerium für Justiz 
Bundesministerium für Landesverteidigung 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 
Parlamentsdirektion 
Rechnungshof 
Verfassungsgerichtshof 
Verwaltungsgerichtshof 
Volksanwaltschaft 

Dem gesetzlichen Auftrag entsprechend gibt der vorliegende Bericht Rechenschaft über den 

Stand der Verwirklichung von Gleichbehandlung und Frauenförderung im Bundesdienst, 

sowie über die Tätigkeit der Gleichbehandlungskommission des Bundes. 
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Bundeskanzleramt 

Zum Stichtag 1. Juli 1997 weist der Gesamtpersonalstand 5824 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 2521 Bedienstete aus. 

BundeskanzleramtiZentralleitung, Staatsarchiv, Amt der Staatsdruckerei, Verwaltungs
akademie des Bundes, Statistisches Zentralamt 

1 997 

weiblich 1 634 60,43 % 

männlich 1 070 39,57 % 

gesamt 2704 1 00 %  

Lebensmitteluntersuchungsanstalten, Veterinär
medizinische Anstalten, Bundestheaterverband 

1 997 

weiblich 1 0 1 1  32,4 % 

männlich 2109 67,6 % 

gesamt 3 1 20 100 % 

GESAMTPERSONALST AND 

1 997 

weiblich 2645 45,42 % 

männlich 3179 54,58 % 

gesamt 5824 1 00 %  

1995 

1594 63, 23 % 

92 7 36, 77 % 

2521 1 00 % 

BERICHT/B-GBG - 3 -
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BKA/2 

Durch die Änderung des Bundesministeriengesetzes zum 1 5 .  Februar 1 997 wechselten die 
Dienststellen "Lebensmitteluntersuchungsanstalten" , "Veterinärmedizinische Anstalten" und 
"Bundestheaterverband" samt "Kunstsektion" in den Zuständigkeitsbereich des Bundes
kanzleramtes. (Im Gegensatz dazu wechselte die Sektion II - Zentrale Personal verwaltung - in 
das BMF.) 

Um eine Vergleichbarkeit des Gesamtpersonalstandes 1 995 und 1 997 zumindest im Kembe
reich "Zentralleitung, Statistisches Zentralamt, Staatsarchiv, Amt der Staatsdruckerei, 
Verwaltungsakademie des Bundes" erzielen zu können, wurden die Daten zum Stichtag 
1.7.1997 gesplittet in Daten, welche dem "alten" Kembereich zugerechnet werden können 
und Daten, die die "neu dazugekommenen" Dienststellen betreffen. 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 1 .7. 1 995 eine Zunahme des Gesamt
personalstandes im Kembereich um 1 83 Bedienstete (= 7,26 %): 

* Insgesamt gibt es nun in diesem Bereich um 40 Frauen mehr (= Steigerung von 2,5 1 %) 
und um 1 43 Männer mehr (= Steigerung von 1 5,43 %) als zuletzt. 

Anmerkung: Das Amt der Wiener Zeitung gehörte zum Stichtag 1 .7. 1 997 nicht mehr dem 
Bundeskanzleramt an. 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1. Juli 1 995) 

l.a) Vollb�chäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1995 

weibl ich 2465 43,74 % 1478 61, 53 % 

männlich 3 1 7 1  56,26 % 924 38, 4 7  % 

gesamt 5636 1 00 % 2402 100 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es um 3234 vollbeschäftigte Personen mehr (= Steigerung von 134,64 %), 
davon 'sind 987 Frauen (= Steigerung von 66,78 %). 

BERICHT/B-GBG - 4 -
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wei blich 

männlich 

gesamt 

Auszug 1 997 

VWGLA 

VWGLB 

VB IIa 

VB Ilb 

A l  

A2 

A/A1/a 

B/A21b 

Auszug 1995 

VWGr.A 

VWGr. B 

VB 11a 

VB 11b 

ZENTRALLEITUNG 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1997 1995 

528 54,1 0  % 4 70 

448 45 ,90 % 392 

976 1 00 % 862 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

82 39,61 % 1 25 60,39 % 

40 50 % 40 50 % 

38 61 ,29 % 24 38,7 1 % 

28 66,67 % 1 4  33 ,3 3  % 

1 1 1 , 1 1  % 8 88,89 % 

35 53,85 % 30  46,1 5 % 

1 21 43,53 % 1 57 56,47 % 

1 03 55,08 % 84 44,92 % 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

58 35, 58 % 105 64,42 % 

62 50 % 62 50 % 

35 61, 40 % 22 38,60 % 

24 72,73 % 9 2 7,27 % 

BKA/3 

54,52 % 

45,48 % 

100 % 

gesamt 

207 

80 

62 

42 

9 

65 

278 

1 87 

gesamt 

163 

124 

57 

33 
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BKAJ4 

Ala 93 42,27  % 127 57, 73 % 220 

B/b 86 54, 78 % 71 45,22 % 157 

Um hier eine Vergleichsbasis zu schaffen, werden die Verwendungs-lEntlohnungsgruppen A, 
a mit Al und B, b mit A2 zusammengefaßt und den Na-Daten bzw. den B/b-Daten aus dem 
Letztbericht gegenübergestellt. 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 1 .7. 1 995 in beiden Verw.lEntl.Gr. ein 
Anstieg des Frauenanteils: 

* In der Verw./EntI.Gr.AlAlIa sind insgesamt 58 vollbeschäftigte Bedienstete (= 26,36 %) 
mehr, davon 28 Frauen (= Anstieg von 30, 1 1 %). 

* In der Verw./EntI.Gr.B/A2/b sind insgesamt 30 vollbeschäftigte Bedienstete (= 1 9, 1 1 %) 
mehr, davon 1 7  Frauen (= Anstieg von 1 9,77 %). 

weiblich 

männlich 

gesamt 

Auszug 1 997 

VWGr.A.. 

VWGr.B 

VB IIa· 

VB I/b 

Al  

A2 

ÖSTERREICHISCHES STATISTISCHES ZENTRALAMT 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1995 

769 64,35 % 911 

426 35,65 % 385 

1 1 95 1 00 % 1296 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

1 0  21 ,74 % 36 78,26 % 

27 54 % 23 46 % 

1 8  46,1 5  % 2 1  53,85 % 

81 59,56 % 55 40,44 % 

3 33,33 % 6 66,67 % 

33 50 % 33 50 % 

70, 29 % 

29, 71 % 

1 00 % 

gesamt 

46 

50 

39 

1 36 

9 

66 
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BKN5 

NAl Ia 3 1  32,98 % 63 67,02 % 94 

B/A2/b 1 41 55,95 % 1 1 1  44,05 % 252 

Auszug 1 9�5 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 13 23, 64 % 42 76, 36 % 55 

VWGr.B 55 50, 46 % 54 49, 54 % 1 09 

VB lia 22 48,89 % 23 51, 1 1  % 45 

VB lib 81 57, 04 % 61 42, 96 % 142 

Ala 35 35 % 65 65 % 100 

Blb 136 54, 18 % 1 15 45, 82 % 251 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 1 .7. 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* In der Verw./Entl.Gr.AlAlIa sind insgesamt 6 vollbeschäftigte Bedienstete weniger 
(= Senkung von 6 %), davon 4 Frauen (= Senkung von 1 1 ,43 %). 

* In der Verw./Entl.Gr.B/A2/b gibt es insgesamt 5 vollbeschäftigte weibliche Bedienstete 
mehr (= Anstieg von 3,68 %) und 4 männliche Bedienstete weniger. 

weiblich 

männlich 

gesamt 

BUNDESTHEATERVERBAND 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1997 

755 28,56 % 774 

1 889 71 ,44 % 2012 

2644 1 00 % 2786 

1995 

27, 78 % 

72,22 % 

1 00 % 

BERICHT/B-GBG - 7 -
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Auszug 1997 

weibl ich 

VWGr.A -

VWGr.B 3 

VB I/a -

VB I/b 1 6  

Al -

A2 1 0  

BthKV/ 2 
Staatsopern-

orchester 

BthKV/ 23 
Volksopern-

orchester 

AlAlla -

B/A2/b 29 

Auszug 1995 

weiblich 

VWGr.A -

VWGr.B 12 

VB /la 1 

VB /lb 10  

BthKVI 2 
Staatsopern-

orchester 

BthKVI 23 
Volksopern-

orchester 

BKA/6 

Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

- 1 100% 1 

50 % 3 50% 6 

- 4 100 % 4 

76, 1 9  % 5 23,81 % 21 

- 1 100% 1 

52,63 % 9 47,37 % 19 

1 ,46 % 135 98,54 % 137 

25,84 % 66 74,16 % 89 

- 6 100 % 6 

63,04 % 17 36,96 % 46 

(Damals gehörte der Bundestheaterverband dem Bundesmi
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst an.) 

Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

- 1 100 % 1 

54, 55 % 1 0  45, 55 % 22 

1 00 % - - 1 

71, 43 % 4 28, 57  % 1 4  

1, 43 % 138 98, 5 7 % 1 40 

26, 14  % 65 73, 86 % 88 

BERICHT/B-GBG - 8 -
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BKA/7 

Ala 1 50 % 1 50 % 2 

B/b 22 61,11 % 14 38, 89 % 36 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber l .  7 . 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

In der Verw./EntI.Gr.A/AlIa sind insgesamt 4 vollbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg 
von 200 %), davon 5 Männer mehr und 1 Frau weniger; 
=> d.h. da es nun keine Frau mehr in diesem Bereich gibt, ist der Frauenanteil von 50 % 

auf 0 % gesunken 

In der Verw./EntI.Gr.B/A2/b sind insg. 10 vollbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg von 
27,78 %), davon 7 Frauen (= Anstieg von 3 1,82 %); 
=> d.h. in der Verw.lEntl. GLB/A2/b hat sich der Frauenanteil etwas erhöht. 

Beim Staatsopernorchester bleibt die Anzahl der vollbeschäftigten weiblichen Bediensteten 
gleich, die Anzahl der vollbeschäftigten männlichen Bediensteten ist um 3 gesunken. 

Beim Volksopernorchester bleibt die Anzahl der vollbeschäftigten weiblichen Bediensteten 
ebenfalls gleich, die Anzahl der vollbeschäftigten männlichen Bediensteten ist um 1 gestie
gen. 

1. b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für Be
dienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für das 
jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1 995 

weiblich 1 80 95,74 % 116 97.48 % 

männlich 8 4,26% 3 2, 52 % 

gesamt 1 88 100 % 119 100 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es nun 69 teilbeschäftigte Bedienstete mehr (= Steigerung von 57,98 %), 
davon 64 Frauen (= Steigerung von 55, 1 7  %). 

BERICHT/B-G B G  - 9 -
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BKAl8 

Anmerkung: Den größten Teil der teilbeschäftigten Bediensteten weist das Statistische Zen
tralamt mit 88 Bediensteten auf. (Das ist die gleiche Anzahl wie im Letztbericht und auch die 
Verteilung ist gleichgeblieben: 87 Frauen und I Mann) 

weibl ich 

männlich 

gesamt 

Auszug 1 997 

VWGr.A 

VWGr.B 

VB I/a 

VB IIb 

A l  

A2 

B/A2/b" I 
AlAl la 

Auszug 1995 

VWGr.A 

VWGr.B 

ZENTRALLEITUNG 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

25 1 00 % 28 

- - 1 

25 100 % 29 

1 995 

weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

1 1 00 % - -

- - - -

1 1 00 % - -

2 1 00 % - -

- - - -

- - - -

2 1 00 % 

2 1 00 % 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

1 1 00 % - -

- - - -

96, 55 % 

3, 45 % 

1 00 % 

gesamt 

1 

-

1 

2 

-

-

2 I 
2 

gesamt 

1 

-

BERICHT/B-GBG - 1 0 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 11 von 344

www.parlament.gv.at



BKA/9 

I I 
VBIIa 3 1 00 % 3 

VB I1b 3 75 % 1 25 % 4 

I I 
Ala 4 1 00 % 4 

B/b 3 75 % 1 25 % 4 

Insgesamt gibt es im Bereich BKA/Zentralleitung zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 25 teil be
schäftigte Bedienstete; zum Stichtag 1 .  Juli 1 995 waren es 24, davon 1 Mann in VB IIb. 

Wieder unter der Annahme, die Verwendungs-lEntlohnungsgruppenAlAl /a und B/A2/b mit 
den Verw.-lEntl.Gr.Ala und BIb vergleichen zu können, ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 
gegenüber 1 .7 . 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* 

* 

In der Verw.-lEntI.Gr.AlAlIa ist der Frauenanteil mit 1 00 % gegenüber dem Stichtag 
im Jahr 1 995 unverändert; es gibt nun 2 teilbeschäftigte Frauen weniger (= Absenkung 
um 50 %). 
In der Verw.-lEntI.Gr.B/A2/b gibt es 2 teilbeschäftigte Personen weniger (= Absenkung 
um 50 %), eine davon weiblich und eine männlich; da es nun keinen Mann mehr in die
sem Bereich gibt, hat sich auch hier der Frauenanteil auf 1 00 % erhöht. 

1 .c) Lehrlinge des Bundes 

weibl ich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

1 997 8 88,89 % 1 1 1 , 1 1 % 

(zum Stichtag 1 .  Juli 1995: 0) 

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
o (zum Stichtag 1 .  Juli 1995: 1 Frau) 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Zentralleitung 1 997: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

I SektionsleiterIn 1 14,29 % 6 85,7 1 % 

9 

gesamt 

7 

BERICHT/B-GBG - 1 1  -
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BKAl10 

GruppenleiterIn 1 1 2,5 % 7 87,5 % 8 

AbteilungsleiterIn 1 5  21 ,43 % 55 78,57 % 70 

ReferatsleiterIn 1 8  40,91 % 26 59,09 % 44 

Zentralleitung 1 995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Sektionsleiter In - - 4 100 % 4 

Gruppenleiter In - - 4 100 % 4 

Abteilungsleiter In 6 13, 33 % 39 86, 67 % 45 

Referatsleiter In 5 23, 81 % 1 6  76, 19  % 21 

Im Vergleich bedeutet das: 

* Sektionsebene: 3 Leitungen mehr, davon 1 Frau und zugleich ist diese die erste Sektions
leiterin. 

* Gruppenebene: 4 Leitungen mehr, davon 1 Frau und zugleich ist diese die erste Gruppen
leiterin. 

* Abteilungsebene: 25 Leitungen mehr, davon 9 Abteilungsleiterinnen (= Anstieg von 1 50 %). 

* Referatsebene: 23 Leitungen mehr, davon 1 3  Referatsleiterinnen (= Anstieg von 260 %). 

Sonstige Dienstbehörden 1 997: 
(außer Bundestheaterverband, Sport und Staatsdruckerei) 

Auszug weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

Abteilungs-
leiterInnen 

2 1 0 % 1 8  90 % 20 
(äST AT, Staatsar-

chiv) 
LeiterInnen 

(B undesanstalten), 
3 1 7,65 % 14  82,3 5 % 1 7  LeiterInnen Al A l  

(VAdB) 
Abteilungsleitungs-
Stellvertr·eterInnen 

4 33,33 % 8 66,67 % 12 
(ÖSTAT) 

BERICHT/B-GBG - 1 2  -
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BKA/ 1 1 

ReferatsleiterInnen 7 1 00 % - - 7 
(Staatsarchiv) 

Stv. LeiterInnen 
(Bundesanstalten), 

4 30,77 % 9 69,23 % 1 3  LeiterInnen BI A2 
(VAdB) 

Sonstige Dienstbehörden 1995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

GeneraldirektorIn, 
Präsiden

·
tIn, Vize- - - 6 100 % 6 

präsidentIn, Direk-
torIn, LeiterIn 

DirektorInnen, Ab-

teilungs-leiterInnen 2 1 1, 76 % 15 88, 24 % 1 7  

Eine Vergleichbarkeit ist hier nicht möglich, da für die beiden Stichtage 1 995 und 1 997 unter
schiedliche Funktionsbezeichnungen vorliegen. 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN: 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 333/1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weiblich Frauenanteil  

0) Prüfungskommissionen 

1 997 1 6  23,53 % 

1995 45 22, 73 % 

märmlich Männeranteil 

52 76,47 % 

153 77,27  % 

gesamt 

68 

1 98 

BERICHT/B-GBG - 1 3 -
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BKA/1 2  

Mitglieder I wei blich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

0) Leisrungsfeststellungskommission 

1 997 1 1  26,1 9  % 3 1  73 ,8 1 % 42 

1 995 5 18,52 % 22 81, 48 % 2 7  

0) Disziplinarkommission 

1 997 3 1 6,67 % 1 5  83,33 % 1 8  

1 995 1 4, 55 % 21 95, 45 % 22 

0) Disziplinaroberkommission 

1 997 2 25 % 6 75 % 8 

1 995 . 2 28,57 % 5 71, 43 % 7 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen ) 

Mitglieder I wei blich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Aufnahmekommissionen 

1 997 1 5  24,5 % 46 75,41 % 61  

1995 4 16, 67 % 20 83, 33 % 24 

0) ständige Begutachtungskommissionen 

1 997 3 23,08 % 1 0  76,92 % 1 3  

1995 4 100 % 4 

BERICHT/B-GBG - 1 4  -
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BKAl 1 3  

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des berichtslegen
den Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

Vertretung des Bundeskanzleramtes in den beim Bundeskanzleramt eingerichteten Beiräten 

Mitglieder weibl ich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Beirat für die Förderung der Publizistik, die der staatsbürgerlichen Bildung dient 

1 997 1 1 00 % 1 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

0) Landesverteidigungsrat 

1 997 1 1 00 % 1 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

0) Beirat der Verwaltungsakademie des Bundes 

1 997 4 1 00 % 4 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

0) Fachbeiräte des Österreichischen Statistischen Zentralamtes 

1 997 2 28,57 % 5 7 1 ,43 % 7 

1995 1 1 6, 67 % 5 83,33 % 6 

0) Bundesseniorenbeirat 

1 997 1 50 % 1 50% 2 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 
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BKA/ 1 4  

0) Beirat fiir öffentliche Großbau- und Strukturvorhaben 

1 997 1 1 00 % 1 

(wie zum Stichtag 1. Juli 1 995) 

0) Kommission fiir das betriebliche Vorschlagswesen 

1 997 2 1 5,38 % 1 1  84,62 % 13 

(keine Nennung zum Stichtag 1. Juli 1995) 

0) Personal vertretungs-Aufsichtskommission 

1 997 1 1 00 % 1 

(keine Nennung zum Stichtag 1. Juli 1995) 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1 .  Jänner 1994 bis 1 .  Juli 1995) 

l .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

Auszug 1 996/97 
entralleitung Frauenanteil  männlich 
VWGr.A 
VWGr.B 

VB Va 8 57,1 4  % 6 42,86 % 1 4  
VB llb 3 1 00 % ,., � 

Auszug 1994/95 

1 Zentralleitung 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VWGr.A - - - - -

VWGr. B - - - - -
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VB/la 11  47,83 % 

VB//b 3 60 % 

Das bedeutet im Vergleich: 

* In den VWGr.A und B gibt es keine Neueintritte. 

BKA/1 5  

12 52, 1 7  % 23 

2 40 % 5 

* In VB I1a gibt es insgesamt 9 Neueintritte weniger (= Absenkung um 39, 1 3  %); die Frauen 
sind von dieser Kürzung mit 27,27 % (d.s. 3 Frauen) weniger betroffen als die Männer. 

* In VB Ilb gibt es insgesamt 2 Neueintritte weniger (= Absenkung um 40 %), und zwar bei 
den Männem. 

Auszug 1 9?6/97 
nstbehörden weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 
VWGr.B 
VB IIa 1 1 4,29 % 6 85,71 % 7 
VB Ilb 1 9  59,38 % 1 3  40,62 % 32 

Auszug 1 994195 

sonst. Dienstbehörden weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A - - - - -

VWGr.B - - 1 100 % 1 
VB/la 7 38, 89 % 1 1  61, 1 1  % 18  
VB/lb 11  55 % 9 45 % 20 

Das bedeutet im Vergleich: 

* In den VWGr.A und B gibt es diesmal keine Neueintritte. 
* In VB. I1a gibt es insgesamt 1 1  Neueintritte weniger (= Absenkung von 61 , 1 1  %); die 

Frauen sind von dieser Kürzung mit 85,7 1 % (d.s. 6 Frauen) mehr betroffen als die 
Männer. 

* In VB IIb gibt es insgesamt 1 2  Neueintritte (= 60 %) mehr; davon 8 Frauen 
(= Steigerung um 72,73 %). 

1 .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

Auszug 1 996/97 
7entralleitung weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

VWGr.A 30 36,14 % 53 63,86 % 
VWGr.B - - - -

gesamt 
83 
-
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BKN1 6  

VB I/a 2 33,33 % 4 66,67 % 6 
VB I/b 5 83,33 % 1 16,67 % 6 

Auszug 1994/95 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 2 28, 5 7 % 5 71, 43 % 7 
VWGr.B 2 20 % 8 80 % 1 0  

VB I/a 10 58, 82 % 7 41, 18 % 1 7  

VB I/b 5 83, 33 % 1 1 6, 67 % 6 

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es insgesamt 76 Fälle von Ausscheiden mehr, davon 28 Frauen. 
In der VWGr.B ist die Anzahl der Fälle von Ausscheiden auf 0 gesunken. 
In VB.I/a gibt es um 1 1  Ausscheiden weniger; davon 8 Frauen (= Senkung um 80 %). 
In VB IIb gibt es mit 6 Fällen von Ausscheiden (5 Frauen und 1 Mann) keine Ver
änderungen gegenüber der letzten Untersuchung. 

Auszug 1 996/97 
sonst. Dienstbehörden weibl ich 

VWGr.A 565 
VWGr.B -

VB IIa 3 
VB I/b 1 7  

Auszug 1994/95 

s:nm:t. Dienstbehörden weiblich 

VWGr.A -

VWGr.B -

VB I/a 5 

VB I/b 15 

Das bedeutet im Vergleich: 

Frauenanteil 
37,47 % 

-

37,5 % 
65,38 % 

Frauenanteil 
-

-

71,43 % 
62, 50 % 

männlich 11 ... x·· teil 
943 62,53 % 

1 1 00 % 
5 62,5 % 
9 34,62 % 

männlich Männeranteil 

2 100 % 
10  100 % 
2 28,57  % 
9 3 7,50 % 

VWGr.A: 1 506 Ausscheiden mehr; davon 1 360 beim Bundestheaterverband 
VWGr.B: · 9 Ausscheiden weniger und zwar alle bei den Männem 

gesamt 
1 508 

1 
8 

26 

gesamt 

2 
10  
7 

24 

VB I1a: 2 Ausscheiden weniger bei den Frauen und 3 Ausscheiden mehr bei den 
Männem 

VB I1b: 2 Ausscheiden mehr und zwar bei den Frauen 
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BKA/ 1 7  

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Neubestellungen 1 996/97 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn 1 33,33 % 2 66,67 % ..., .) 

GruppenleiterIn 1 25 % '" 75 % 4 .) 

Abteil ungsleiter In 9 36 % 1 6  64% 25 

ReferatsleiterIn 1 3  56,52 % 1 0  43,48 % ?'" -.) 

Neubestellungen 1 994/95 

Zentralleitung weiblich 11 Frauenanteil Tmännlich Männeranteil gesamt 

3 42,86 % 1 4 5 7, 14 % 7 

Ein Datenvergleich ist hier nicht möglich, da für 1 994/95 keine Funktionsbezeichnungen 
vorlagen. 

1 .d) erteilte Zulassungen zu 

Für den aktuellen Berichtszeitraum liegen nur Daten, die Verwaltungsakademie des Bundes 
betreffend, vor. 

- Grundausbildungslehrgängen 

V:A.dB weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

1 996/97 1 1 00 % - - 1 

ZL und sonst. Dienstbehörden 
1994/95 15 55, 56 % 12 44, 44 % 27 

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

BFIFS incl. EU-Ausbil- weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil OPC'<>rYlt 
� 

dung in
' 
der V AdB 

1 996/97 1 1  84,62 % 2 1 5,38  % 1 3  

ZL und sonst. Dienstbehörden 
1994/95 25 36,23 % 44 63, 77 % 69 
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BKAl1 8  

- Aufstiegskursen 

VAdB weiblich Frauenanteil männlich Männerante· 
1 996/97 

(Im Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 

BKAlaus dem vorgelegten Bericht: 
" Dazu wird f e stgehalten , daß keine diesbe züglichen Schrit t e  

ge set z t  wurden . "  

(Im Berichtszeitraum 1994/95: jeweils 0) 

1 .t) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
BewerbeIj.nnen 

BKAlaus dem vorgelegten Bericht: 
" Dazu wird wie bereits in der parlamentarischen Anfrage 
Nr. 3 924 /J über den Frauenant eil im ö f f ent l i chen Dienst sowie 

ges chlecht s spe zifische Auswirkungen von Einsparungen im öf 

fent lichen Dienst ausge sagt , daß bei Aufnahmen die Bestimmung 
des § 4 2  Bunde s - Gl eichbehandlungsgeset z e s  nicht zum Tragen 

kam , da die Quote bereit s erfü l l t  ist . "  

(Im Berichtszeitraum 1994/95: jeweils 0) 
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Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 
(Auszug aus dem Frauenförderungsplan) 

Maßnahmen zur Anhebung des Frauenanteils bei den Führungsfunktionen: 

BKAl1 9 

Bei Ausschreibungen nach dem Ausschreibungsgesetz eine ausdrückliche Aufforderung 
an Frauen, sich zu bewerben. 
Rechtzeitige Bekanntgabe der Ausschreibungen - auch jener, die nicht dem Ausschrei
bungsgesetz unterliegen - an die Gleichbehandlungsbeauftragten im jeweiligen Bereich, 
damit sie Frauen zur Bewerbung ermutigen können. 
Rechtzeitige Verständigung der Gleichbehandlungsbeauftragten über beabsichtigte Ände
rungen in der Bewertung von Arbeitsplätzen. 
Anhebung der Teilnehmeranzahl an Führungskräfteausbildungen für den Bereich des 
Bundeskanzleramtes insgesamt und damit Anhebung des Frauenanteils. 
Nach Möglichkeit die dem Frauenanteil entsprechende Entsendung von Frauen in alle 
Kommissionen durch den Herrn Bundeskanzler. 

Sonderprogramm zur ressortinternen Ausbildung von Schreibkräften/Sekretärinnen 

Sprechtage: 
Die Gleichpehandlungsbeauftragten und die Kontaktfrauen sollen das Recht darauf haben, 
einmal im Monat für drei Stunden einen Sprechtag abzuhalten und diesen fixen Termin an der 
Amtstafel der jeweiligen Dienststelle bekanntzugeben. Während dieser Zeit sind andere 
dienstliche Beanspruchungen nur zulässig, wenn unabdingliche dienstliche Interessen es er
fordern. 
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�undesministerium rur auswärtige Angelegenheiten 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1997 weist der Gesamtpersonalstand 1 560 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1 .  April 1996 wies der Gesamtpersonalstand 1 676 Bedienstete aus. 
(Seitens des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten wurden keine Daten zum 
Stand 1 .  Juli 1 995 vorgelegt.) 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 1 .  April 1 996 

weiblich 758 48,59 % 836 49, 88 % 

männlich 802 51,4 1 % 840 50, 12 % 

gesamt 1560 1 00 % 1 676 100 % 

Im Vergleich zum letzten Stichtag hat der Gesamtersonalstand um 1 16 Personen 
abgenommen (= 6,92 %): 

* Bei den Frauen liegt die Absenkung mit 9,33 % (d.s.78 Frauen) höher als bei den 
Männem mit 4,52 % (d.s. 38  Männer). 

Stichtags bezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 
(Zum Stichtag 1. Juli 1995 wurden seitens des Bundesministeriumsfür auswärtige 

Angelegenheiten keine Daten hinsichtlich der vollbeschäftigten und teilbeschäftigten 

Bediensteten, sowie der Lehrlinge des Bundes und der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen an den Eignungsausbildungen vorgelegt.) 
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BMAA/2 

l.a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte fiir 

Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des fiir 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 

weiblich 723 47,41 % 

männlich 802 52,59 % 

gesamt 1 525 1 00 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

AlAl 86 21 ,99 % 305 78,0 1 % 391  

VB I1a 88 35 % 52 65 % 80 

B/A2 65 31 ,71 % 140 68,29 % 205 

VB I/b 37 53,62 % 32 46,38 % 69 

AlAl la 1 1 4 24,20 % 357 75,80 % 47 1 

B/A2/b 1 02 37,23 % 1 72 62,77 % 274 

1. b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte fiir 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des fiir 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 

weiblich 35 1 00 % 

männlich - -

gesamt 35  1 00 % 
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BMAA/3 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

AlAI 1 

B/A2 1 

CIA3 1 

VB I1c 1 4  

1 .c) Lehrlinge des Bundes und 

1 00 % - -

1 00 % - -

1 00 % - -

1 00 % - -

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 

BMAAlaus dem vorgelegten Bericht: 

1 

1 

1 

1 4  

IIAufgrund de s dem Bundesmini sterium für auswärt ige Ange l egen 

he i t en ?urch das Bundesmini steriengeset z 1 9 8 6  übertragenen 

Wirkungsbere i ch kommt die Beschä f t igung von Lehrl ingen im 

Re s s ort ni cht in Bet racht . Da die Aufnahme in den Auswärt igen 

Dienst nur nach Ablegung e iner per Verordnung de s Bunde smini 

sters für auswärt ige Angelegenhe iten ( BGB1 . Nr . 12 0 / 1 9 8 9 )  zwin
gend vorgeschriebenen Eignungs f e s t s t e l lungsprüfung ( sog . 

Prea lable - System)  erfolgen kann , gibt e s  im Bere i ch des Bun

desministeriums für auswärt ige Ange legenhe iten nicht das I n 
s t i tut der E ignungsausbildung . "  

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Zentralleitung 1 997: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

GeneralsekretärIn - - 1 1 00 % 1 

SektionsleiterIn - - 5 1 00 %  5 

GruppenleiterIn - - 4 1 00 % 4 

AbteilungsleiterIn 1 0  1 8,87 % 43 8 1 , 1 3  % 53 

ReferatsleiterIn 1 5  23,81 % 48 76, 1 9  % 63 
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BMAA/4 

Ausland 1 997: 

Auszug weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

BotschafterIn 2 2,86 % 68 97, 1 4  % 70 

Kulturin.stituts- 2 1 8 , 1 8  % 9 8 1 ,82 % 1 1  
leiterIn 

Konsularab- 2 1 6,67 % 1 0  83,33 % 1 2  
teilungsleiterIn 

Generalkonsulln 1 6,25 % 1 5  93,75 % 1 6  

Ständige Vertreter - - 6 1 00 %  6 

Zentralleitung 1996: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Generalsekretariat - - 1 100 % 1 

Sektionsleiter In - - 6 100 % 6 

Gruppenleiter In - - 4 1 00 % 4 

Abteilungsleiterin 9 1 6, 67 % 45 83, 33 % 54 
und DAK 

Referatsleiter In 14  20,59 % 55 79, 71 % 69 

Ausland 1996: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Botschaften (A) 1 1 ,45 % 68 98, 55 % 69 

Kulturinstitute 2 1 6, 67 % 10 83, 33 % 12 
(A +B) 

Konsularabteilung 2 18, 18 % 9 81, 82 % 1 1  
(A +B) 

Der Vergleich der Stichtage 1.7.1997 gegnüber 1 .4. 1 996 ergibt eine leichte Erhöhung des 
Frauenanteils in den Bereichen der Leitung von Abteilungen und Referaten, sowie bei den 
Botschaften und Kulturinstituten: 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

keine Veränderung im Generalsekretariat 
1 Sektionsleiter weniger; nach wie vor keine Sektionsleiterin 
keine Veränderung bei der Gruppenleitung 
1 Abteilungsleiterin mehr (= Erhöhung um 1 1 , 1 1  %) 
1 Referatsleiterin mehr (= Erhöhung um 7, 14  %) und 7 Referatsleiter weniger 
1 Botschafterin mehr (= Erhöhung um 100 %) 
1 Kulturinstitutsleiter weniger 
1 Konsularabteilungsleiter mehr 

BMAA/5 

Zu diesem Punkt wurde vom Bundesministerium u.a. auch noch mitgeteilt: 
(Auszug daraus:) 

" Der niedrige Ant e i l  von Frauen in den höheren Dienst rängen 
des Auswärt igen Dienstes i s t  zum Te il auch auf die großen 

Schwierigke i ten zurückzuführen , die das Mob i l i t ät sprinz ip de s 

Auswärt igen Dienst e s  in Bezug auf die Fami l iengründung und die 

Fort führung der Fami l iengeme inschaft allgeme in mit s i ch 

bringt : Während der Auslandsverwendung von Bediensteten des 

Bundesmini s t eriums für auswärt ige Ange legenhe iten f ä l l t  in der 

Rege l die Mögl ichke i t  der Berufsausübung für den Ehepartner/ 

die Ehepartnerin weg . Dies bedeutet viel fach e ine we sent l i che 

Verringerung des Gesamte inkommens der betrof fenen Fami l ien 

gegenüber den im I nland seit Jahren den Rege l f a l l  b i l denden 

" Doppe lverdienern " .  Darüber hinaus s t e l l t  die s t ändige Rot a 

t ion zwi s chen I n - und Aus land d i e  Mitarbe iterInnen des Aus 
wärt igen D i ens tes vor besondere Probleme be i der Kindere r z i e 

hung und - be t reuung ( häuf iger Wechsel de s S chul syst ems sowie 

der Unt�rrichts sprache ) .  Dazu kommen sehr häufig beträcht l i che 

Schwierigke i t en des Ehepartners /der Ehepartnerin be im Wiede r 

e inst ieg ins Beru f s leben nach der Rückkehr vorn mehrj ährigen 

Aus landsauf entha l t  ins Inland . Von diesen Schwierigke i t en sind 

in der Prax i s  Frauen in höherem Maße betro f fen a l s  Männer . Das 
Außenmini s t erium beabs i cht igt daher , Mögli chke i t en zur Verbe s 

serung der Rahmenbedingungen be i Aus l andsverwendunge n  s e iner 
Bedienst e t en zu prüfen ( z . B .  Erhöhung der Chancen für Berufs 

tät igke i t  de s Ehepartners/der Ehepartnerin im Aus land) . "  

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 3331 1979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 
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Mitglieder weiblich Frauenanteil 

0) Leistungsfeststellungskommission 

1 997 2 16,67 % 

0) Disziplinarkommission 

1 997 1 6,67 % 

0) Dienstprüfungskommission 

1 997 1 7,69 % 

männlich Männeranteil 

1 0  83,33 % 

14  93,33 % 

1 2  92,3 1 % 

BMAA/6 

gesamt 

1 2  

15 

1 3  

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder weibl ich Frauenanteil männlich Männeranteil I· gesamt 

0) Begutachtungskommission 

1 997 1 25 % 3 75 % 4 

Ein Vergleich zum Letztbericht kann in diesem Bereich nicht erfolgen, da der Letztbericht 
diesbezüglich kein Zahlenmaterial beinhaltet. 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

Hierzu ist keine Meldung erfolgt und auch der Letztbericht beinhaltet diesbezüglich kein 
Zahlenmaterial. 
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Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1. Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

BMAA/7 

(Zeitraum 1. Jänner 1994 bis 1. Juli 1995: Seitens des Bundesministeriumsfür 
auswärtige Angelegenheiten wurden dazu keine Daten übermittelt) 

l .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

Auszug 
1 996/97 weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil ges 
VB IIa 6 22,22 % 2 1  77,78 % 27 
VB I/b 2 50 % 2 50 % 4 
B/A2 1 1 00 % - - 1 

VB IIc 4 1 00 % - - 4 

l .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

Auszug 
1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil ge 
VB IIa 1 1  57,89 % 8 42, 1 1 % 1 9  
AlAI - - 1 4  1 00 % 1 4  

V B  I/b 4 80 % 1 20 % 5 
B/A2 3 50 % 3 50 % 6 

VB IIc 1 6  80 % 4 20 % 20 
C/A3 3 1 00 % - - .., .) 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Hierzu ist keine Meldung erfolgt. 
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BMAAl8 

1 .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen (GALG) 

1 996/97 weiblich Frauenant il gesamt 

GA:LG A 1 25 % 3 75% 4 

GALG B 7 53,85 % 6 46, 1 5  % 1 3  

GALG C 9 56,25 % 7 43,75 % 1 6  

- berufs begleitender F ortbildung/Weiterbildungsveranstaltungen 

1 996/97 11 weiblich Frauenanteil  männlich MänneranteITl gesamt 

VB I/a 27 45 % 33  55 % 60 
AlAl 38 38 % 62 62 % 1 00 

VB IIb 1 2  75 % 4 25 % 1 6  
B/A2 6 22,22 % 2 1  77,78 % 27 

VB IIc 22 81 ,48 % 5 1 8,52 % 27 
C/A3 - - 6 1 00 % 6 

VB IId 1 7  1 00 % - - 1 7  

- Aufstiegskursen 

1 996/97 weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

Aufstiegskurs A 3 1 00 % - - ,., 
-' 

l .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 

BMAAlaus dem vorgelegten Bericht: 
" Im Bericht s z e i t raum 1 . 1 . 19 9 6  b i s  1 . 7 . 19 9 7  s ind im Bunde smini

sterium für auswärt ige Ange l egenhe i t en ke i ne D i s z ip l inar f ä l l e  

bzw . - ent sche idungen auf grund e iner Ver l e t zung d e s  G l e i chbe

handl ungsgebot e s  ange f a l len . "  
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BMAA/9 

l .t) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 

BMAAlaus dem vorgelegten Bericht: 
" Di e  Aufnahme in Auswärt igen Dienst des Außenministeriums er

folgt ausnahms los auf Grundlage der Verordnung des Bundesmi 

nister� für auswärt ige Ange legenheiten vom 1 6 . Feber 1 9 8 9  be 

t re f fend die Fes t s t e l lung der E ignung für die Verwendung im 

HöhereD , Gehobenen oder Mitt leren Dienst de s Bundesministe 

riums für auswärt ige Ange legenhe i ten ( BGBl . Nr . 120 / 1 9 8 9 , s og . 

" Pr�alab l e - Verordnung " )  . 

Die in dieser Verordnung vorges ehenen Auswah lverfah ren g l i e 

dern s i ch in e inen schri f t l i chen und münd l i chen Te i l . H i ebei 

werden be i den Bewerber Innen für den Höheren D ienst 

( Verwendungsberei ch A) das Verständnis für pol i t i s che , wirt 

s chaf t l i che , kul ture l le und recht l i che Zusammenhänge im Be 

reich der internat i onalen Beziehungen , die Allgeme inb i l dung , 
das h i s t ori sche , volkswirt scha f t l i che , kul ture l l e , völker

rech t l iche und verfas sungsrecht l i che Fachwi ssen , die Kenntnis 

des Engl i s chen und de s Französ i s chen sowie die Ausdrucks 

f ähigke i t  im Deut s chen und in den vorgenannten Fremdsprachen 
sowie die a l lgeme ine gei st ige , körperl iche und charakte r l i che 
E ignung für e ine Diens t l e istung im In- und Aus land beurte i l t  

( §  2 " Pr�al able -Verordnung " ) . B e i  den Kandidat Innen für den 
Gehobenen Dienst ( Verwendungsbere i ch B )  werden u . a .  das Ver 

ständnis f ü r  d i e  Probleme des modernen Ös t e rre ich , Kenntni s 

des Engl i s chen oder Französ i s chen , die Ausdrucksfäh igke i t  im 

Deutschen s owie in e iner der vorgenannten Sprachen , die A l l 

geme inbi ldung , das s t aat sbürgerl i che Wi ssen und die a l l ge 

me ine ge i s t ige , körperl i che und charakterliche Eignung für 

e ine Diens t le i s tung im In- und Aus l and bewertet ( §  3 
" Pr�alab l e -Verordnung " ) . Im Auswah lverfahren für den M i t t l e 

ren Dienst ( Verwendungsbereiche C und D )  werden di e Kennt 

nisse in Maschinschreiben und EDV , Fremdsprachenkenntni s s e  

und d i e  a l l geme ine ge i s t ige , körperl iche und charakterl i che 

E ignung für e ine Dienst l e i s tung im In- und Aus land bewertet 
( §  4 " Pr�al able -Verordnung " ) . 

Die Re ihung der Bewerber I nnen nach den bei dem schri f t l i chen 

und mündl i chen Te i l  de s Auswahlverfahrens erz i e lten Punkt en 

( §  5 " Pr�alable -Verordnung " )  nimmt e ine aus Beamt Innen des 
Bundesministeriums für auswärt ige Ange legenheiten bestehende 

Sachverst ändigen- Kommi s s ion vor . Das auf e i nern Punktevergabe 

system · bas i e rende Auswah lverfahren ist nach den Erfahrungen 

de s Res sort s e in äußerst zuverlässiger I ndikator für den Grad 
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BMAAJI 0 

der E i gnung für den Auswärt i gen D i enst . Im Z e i t raum vom 

1 . 1 . 1 9 9 6  b i s  1 . 7 . 1 9 9 7  gab es daher be i den Neube s e t z ungen 

ke ine Fäl l e , in denen e ine bevorzugte Aufnahme gemäß 

§ 4 2  B - GBG zur Anwendung hätt e  kommen können . "  

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 

BMAAlaus dem vorgelegten Bericht: 
"Wie bere i t s  unter Punkt 1 . 4  ausge führt wurde , be s t eht im Zu 

s ammenhang mit der B e s t e l lung von F rauen in höherwert ige Ver 

wendungen das auf vergangene Zeiten zurückzuführende Problem , 

daß der Ant e i l  von F rauen in den i n  Frage kommenden höheren 

Dienst rängen des Höheren auswärt igen Diens t e s  noch immer re 

lat iv gering i s t . Im Bericht s ze i traum 1 . 1 . 1 9 9 6  b i s  1 . 7 . 1 9 9 7  

gab e s  ke inen Fal l ,  i n  dem die bevo rzugte B e s t e l lung i n  hö 

herwer� ige Funkt ionen gemäß § 4 3  B - GBG zur Anwendung hätte 

kommen können . "  

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen (auf die kein Rechtsanspruch besteht) zugelassenen 
Bewerberinnen 

BMAAI Auszug aus dem vorgelegten Bericht: 
" Die Te i lnahme an den für die j ewe i l ige Ent l ohnungsgruppe 

vorge sehenen Ausbi ldungsveranstal tungen i s t  für a l l e i n  

Ausbi ldung be f indl i che Bedienstete der in F rage s t ehenden 

Ent l o hnungsgruppe in der Rege l verp f l i chtend . Aber auch be i 

den f akul t a t iven Ausbi l dungsmaßnahmen i s t  s e i tens me ines 

Re ssort s s t e t s  e ine Te i l nahme a l l e r  in Ausbi l dung be f ind

l i cher Bediensteten der j ewe i l igen Ent lohnungsgruppe 

erwüns cht . 

Die Zulas sung zu We i terb i l dungsmaßnahmen wird für gewöhnlich 

gewährt , wenn die Te i l nahme an e iner Veranst a l tung beant ragt 

wird , die in e inem Zusammenhang mit der im Bunde smini s t erium 

für auswärt ige Ang e legenhe iten ausgeübten Tät igke i t  der An 

t ragst e l le r i n / des Ant ragstel lers s t eht . Aufgrund der großen 

budgetären Knapphe i t  im Re ssort konnte der B e such von We i t e r 
b i l dungsverans t altungen i m  Aus land , d i e  zume i st s ehr kost 

sp i e l ig s ind ,  im Jahr 1 9 9 7  nur mehr sehr r e s t rikt iv gewährt 

werden . "  
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Bundesministerium rur wirtschaftliche Angelegenheiten 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 6073 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1995 wies der Gesamtpersonalstand 6500 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 

weibl ich 1 842 30,33 % 

männlich 423 1 69,67 % 

gesamt 6073 1 00 %  

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

insgesamt 427 Personen (= 6,57 %) weniger, davon 
75 Frauen (= 3 ,9 1  %) weniger 

Stichtags bezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1. Juli 1995) 

1995 

191 7 

4583 

6500 

29, 49 % 

70, 51 % 

1 00 % 

1.a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1 995 

weiblich 1 638 27,93 % 1 686 26, 93 % 

männlich 4226 72,07 % 45 74 73, 07 % 

gesamt 5864 1 00 % 6260 100 % 
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Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

insgesamt 396 vollbeschäftigte Personen (= 6,33 %) weniger, davon 
48 Frauen (= 2,85 %) weniger 

weiblich 

männl!ch 

gesamt 

ZENTRAL LEI TUN G 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

591 51 ,75 % 636 

5 5 1 48,25 % 638 

1 142 1 00 % 1 2 74 

1 995 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

VWGr.A 84 22,05 % 297 77,95 % 

VWGr.B 74 57,36 % 55  42,64 % 

VB I/a 24 50 % 24 50 % 

VB IIb 27 60 % 1 8  40 % 

A l  6 35,29 % 1 1  64,7 1 % 

A2 27 41 ,54 % 3 8  58 ,46 % 

AlA1 /a 1 1 4 25,56 % 332 74,44 % 

B/A2/b 1 28 53,56 % 1 1 1  46,44 % 

BMwAl2 

49, 92 % 

50, 08 % 

1 00 % 

gesamt 

3 8 1  

1 29 

48 

45 

1 7  

65 

446 

239 
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BMwAl3 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 72 18, 05 % 327 81, 95 % 399 

VWGr.B 96 50 % 96 50 % 1 92 

VB Ua 43 50,59 % 42 49, 41 % 85 

VB Ub 27 61, 36 % 1 7  38, 64 % 44 

Ala 115 23, 76 % 369 76, 24 % 484 

B/b 123 52, 12 % 113  47, 88 % 236 

Um hier eine Vergleichsbasis zu schaffen, werden die Verwendungs-lEntlohnungsgruppen A, 
a mit Al und B,  b mit A2 zusammengefaßt und den Ala-Daten bzw. den BIb-Daten aus dem 
Letztbericht gegenübergestellt. Dadurch ergibt sich folgendes Bild: 

* 

* 

* 

* 

insgesämt 38  vollbeschäftigte Bedienstete (= 7,85 %) weniger in der 
Verw./Entl.Gr.A1AlIa, davon 
1 Frau (= 0,87 %) weniger 
insgesamt 3 vollbeschäftigte Bedienstete (= 1 ,27 %) mehr in der Verw./Entl.Gr.B/A2/b; 
das bedeutet weiters 
5 Frauen (= 4,07 %) mehr und 2 Männer weniger 

SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Österreichisches Patentamt, Bergbehörden, Beschußämter, BA :fiir Eich- und Vermessungs
wesen, Wasserstraßendirektion, Amt der Wasserstraßendirektion, BBD :fiir Wien, NÖ und 
Bgld., Bundesgebäudeverwaltung II Graz, Bundesgebäudeverwaltung II Innsbruck, Bundes
gebäudeverwaltung II Klagenfurt, Bundesgebäudeverwaltung II Linz-Salzburg, Burghaupt
mannschaft Wien, Bundesmobilienverwaltung 

1 997 1995 

weiblich 1 047 22, 1 7  % 1050 21, 06 % 

männlich 3675 77,83 % 3936 78, 94 % 

gesamt 4722 1 00 %  4986 100 % 
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Auszug 1997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

VWGr.A 1 9  6,67 % 266 93,33 % 

VWGr.B 31 9,48 % 296 90,52 % 

VB I/a 3 1 4,29 % 18 85,71 % 

VB I/b 35 20,59 % 135 79,41 % 

A l  1 3  1 4,77 % 75 85,23 % 

A2 72 1 2,37 % 510 87,63 % 

AlA1/a 35 8,88 % 359 9 1 ,12 % 

B/A2/b 1 38 1 2,79 % 941 87,2 1 % 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil . 

VWGr.A 26 7, 65 % 314 92, 35 % 

VWGr.B 89 9, 74 % 825 90, 26 % 

VB I/a 7 18, 42 % 31 81, 58 % 

VB I/b 42 21, 65 % 152 78, 35 % 

Ala 33 8, 73 % 345 91,27  % 

B/b 131  1 1, 82 % 977 88, 18  % 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

insgesamt 16 vollbeschäftigte Bedienstete (= 4,23 %) mehr in der 
Verw./Entl.Gr.A1AlIa, davon 
2 Frauen (= 6,06 %) mehr 
insgesamt 29 vollbeschäftigte Bedienstete (= 2,62 %) weniger in der 
Verw./EntI.Gr.B/A2Ib; das bedeutet weiters 
7 Frauen (= 5 ,34 %) mehr und 36 Männer weniger 

BMwAl4 

gesamt 

285 

327 

21 

1 70 

88  

582 

394 

1079 

gesamt 

340 

914 

38 

194 

3 78 

1 1 08 
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BMwAl5 

l .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte fiir 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des fiir 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfmanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1995 

weiblich 204 97,61 % 231 

männlich 5 2,39 % 9 

gesamt 209 1 00 %  240 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 3 1  teilbeschäftigte Bedienstete (= 1 2,92 %) weniger, davon 
27 Frauen (= 1 1 ,69 %) weniger 

weibl ich 

männlich 

gesamt 

ZENTRALLEITUNG 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

44 95,65 % 57 

2 4,35 % 2 

46 1 00 %  59 

1995 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

VWGr.A - - 2 1 00 % 

VWGr.B 1 1 00 % - -

VB IIa 1 1 00 % - -

96, 25 % 

3, 75 % 

100 % 

96, 61 % 

3,39 % 

100 % 

gesamt 

2 

1 

1 
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BMwAl6 

VB llb 3 1 00 % 
,., - - � 

A l  1 1 00 % - - I 

A2 - - - - -

AlA l la 2 50 % 2 50 % 4 

B/A21b 4 1 00 % - - 4 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 4 1 00 % - - 4 

VWGr. B 5 1 00 % - - 5 

VB l/a 1 1 00 % - - 1 

VB I/b 3 1 00 % - - 3 

I B/b 8 1 00 % 8 I 
A/a 5 1 00 % 5 

Wieder unter der Annahme, die Verwendungs-lEntlohnungsgruppen AlA I /a und B/A21b mit 
den Verw.-/Entl .Gr.Ala und Bib vergleichen zu können, bedeutet der Letztstand im Vergleich 
zum Vorletzt-Stand: 

* 

* 

* 

insgesamt I teilbeschäftigte Person (= 20 %) weniger in der Venv./Entl.Gr.A/AlIa; das 
bedeutet weiters 
3 Frauen (= 60 %) weniger und die ersten 2 Männer 
insgesamt 4 teilbeschäftigte Personen (= 50 %) weniger in der Venv./Entl.Gr.B/A2/b 
und zugleich sind das alle Frauen 
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weiblich 

männlich 

gesamt 

Auszug 1997 

VWGr.A 

VWGr.B 

VB IIa 

VB I/b 

Al  

A2 

I B/A2/b 

AlAlla 

Auszug 1995 

VWGr.A 

VWGr. B 

VB /la 

VB /lb 

SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

1 60 98,1 6 % 1 74 

3 1 ,84 % 7 

1 63 100 % 181 

1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

- - - -

- - 1 1 00 % 

- - - -

5 71 ,43 % 2 28,57 % 

- - - -

- - - -

5 62,5 % 3 37,5 % 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

1 100 % - -

1 33, 33 % 2 66, 67 % 

- - - -

4 66, 67 % 2 33, 33 % 

BMwAl7 

96, 13  % 

3, 87 % 

1 00 % 

gesamt 
-

1 

-

7 

-

-

8 I 

gesamt 

1 

3 

-

6 
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BMwAl8 

Ala 1 100 % - - 1 

B/b 5 55, 56 % 4 44, 44 % 9 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

* Rückgang von einer teilbeschäftigten Person in der Verw./EntI.Gr.AJAlIa auf 0 
* 1 teilbeschäftigte Person weniger in der Verw./Entl.Gr.B/A2/b, und zwar ein Mann 

l .c) Lehrlinge des Bundes (nur in der BA fur Eich- und Vermessungswesen) 

Gewerbe 

1 997 

1995 

weibl ich Frauenanteil  

4 66,67 % 

1 50 % 

männlich I Männeranteil 

2 33,33 % 

1 50 % 

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 

BMwAiaus dem vorgelegten Bericht: 
" Es fanden keine Eignungsausbi ldungen statt . "  

(zum Stichtag 1 .  Juli 1995: 0) 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

gesamt 

6 

2 

Aus Vergleichbarkeitsgründen zwischen den Ressorts werden bei der ZENTRALLEITUNG 
die höherwertigen Verwendungen - SektionsleiterIn, GruppenleiterIn, AbteilungsleiterIn, 
ReferatsleiterIn ausgewiesen, sowie DienststellenleiterIn 

Auszug 1 9?7: 

Zentralleitung weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn - - 1 0  1 00 %  1 0  

Gruppenlei terIn - - 1 6  1 00 %  1 6  

AbteilungsleiterIn 1 1  1 0  % 99 90 % 1 1 0 

ReferatsleiterIn 1 6  27, 1 2  % 43 72,88 % 59 
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Dienststellen
leiterIn 

Auszug 1995: 

Zentralleitung 

Sektionsleiter In 

Gruppenleiter In 

Abteilungsleiterin 

Referatsleiterin 

Dienststellen-

leiterIn 

Das bedeutet: 

weiblich 

-

-

9 

1 1  

-

* 

* 
1 Sektionsleiter weniger 
1 Gruppenleiter mehr 

Frauenanteil 

-

-

8, 91 % 

20 % 

-

BMwAl9 

9 1 00 % 9 

männlich Männeranteil gesamt 

1 1  1 00 % 1 1  

15 100 % 15 

92 91, 09 % 101 

44 80 % 55 

8 1 00 % 8 

* 

* 
insgesamt 9 Abteilungsleitungen mehr, davon 2 Abteilungsleiterinnen (= 22,22 %) mehr 
insgesamt 4 Referatsleitungen mehr; das bedeutet weiters 5 Referatsleiterinnen 
(= 45 ,45 %) mehr und 1 Referatsleiter weniger 

* 1 Dienststellenleiter mehr 

Bei den SONSTIGEN DIENSTBEHÖRDEN werden aufgrund der unterschiedlichsten 
Funktionsbezeichnungen die ausgewiesenen höchsten zwei Funktionen dargestellt: 

Auszug 1 997: 

sonstige weibl ich Frauenanteil männlich Männeranteil 
Dienstbehörden 

PräsidentIn, - - 1 0  1 00 % 
BaudirektorIn, 

Burghauptmann/frau 

VizepräsidentIn, - - 38 1 00 % 
DienststellenleiterIn, 
AbteilungsleiterIn, 

GruppenleiterIn, 
AL-StellvertreterIn 

gesamt 

1 0  

38  
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BMwAl I 0  

Auszug 1 995: 

sonstige ",leiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Dienstbehörden 

PräsidentIn, - - 9 1 00 % 
BaudirektorIn, 

Burghauptmann/jrau 

Vorsitzende/r, 1 12, 50 % 7 8 7, 50 % 
Dienststellenleiter In, 
AbteilungsleiterIn, 

Gruppen/eiter In 

Das bedeutet: 

* 

* 

in der obersten Funktionsebene - 1 männlicher Funktionsträger mehr 
in der zweithöchsten ausgewiesenen Funktionsebene - 30 Funktionen mehr; insgesamt 
keine Frau mehr 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 
ZENTRALLEITUNG und SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 3331 1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weiblich Frauenanteil 

0) Prüfungskommissionen 

1 997 1 6  6,81 % 

1 995 1 7  1 1, 81 % 

0) Leistungsfeststellungskommissionen 

1 997 1 4  12, 1 7  % 

1995 5 4, 72 % 

männlich Männeranteil 

2 1 9  93 , 1 9 %  

1 2 7  88, 1 9  % 

1 0 1  87,83 % 

1 01 95,28 % 

gesamt 

235 

1 44 

1 1 5 

1 06 

9 

8 
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BMwAl1 1 

0) Disziplinarkommissionen 

(Zentralleitung und 
sonstige Dienstbehörden) 

1 997 1�--1
��----3-,O-3�%�o--�---

3�2��--�96�,=97�o�Yo--��3�3
---' 

(nur in Zentralleitung) 
1 995 'I --

�
3
7-

--
'-

--
�7�, 5�O�%�o--

-'
--

�3�7�-'
--

�927,�50�%�'-
--

-
4�O--

-' 

0) Disziplinaroberkommission 

1 997 1 16,67 % 

1 995: keine zahlenmäßige Angabe 

5 83,33 % 6 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 8511 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder I weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

0) Begutachtungskommission im Einzelfall 

(nur in Zentralleitung) 
1 997 �I 

--�--�----------�--�
4

--�---
1
�

O-O
-
%
-
o

--�---
4
--� 

1 995: keine Angabe 

0) ständige Begutachtungskommissionen 

(Zentralleitung und BA fiir Eich
und Vermessungswesen) 

1 997 rl �--��----------�--�5
--�---

1
�

O
�
O
�
%�o

--�--�
5
�� 

(nur in Zentralleitung) 
1995 'I --

�
--�

------
--

--
�--

--4
--�---

1
-

0�O
-

%
-
o --

�---
4
--� 

0) Aufnahmekommissionen 

1 997 1 2  1 2,24 % 86 87,76 % 98 

1995 13 14, 61 % 76 85, 39 % 89 
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BMwA/ 1 2  

I m  Vergleich zum Letztbericht bedeutet das : 

* 

* 

* 

1 weibliches Mitglied weniger und 92 männliche Mitglieder mehr bei den Prüfungs
kommissionen 
9 Mitglieder mehr bei den Leistungsfeststellungskommissionen; zugleich sind das lauter 
Frauen 

insgesamt 9 Mitglieder mehr bei den Aufnahmekommissionen; das bedeutet weiters 
1 weibliches Mitglied weniger und 1 0  männliche Mitglieder mehr 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

Bedienstete weibl ich Frauenanteil 

1 997 1 0  1 4,29 % 

1995 4 7, 69 % 

männlich Männeranteil 

60 85,7 1 % 

48 92, 31  % 

Das bedeutet: 

* 

* 

insgesamt 1 8  Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte mehr, davon 
6 Frauen (= 1 50 %) mehr 

Zeitraum bezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1. Jänner 1994 bis 1 .  Juli 1995) 

l .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

Auszug 1 996/97 

gesamt 

70 

52 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil <Tp<;:::lrnt 

VWGr.A - - - - -

VWGr.B - - - - -

VB IIa 3 30 % 7 70 % 1 0  
VB Ilb - - 1 1 00 % 1 

B E R I C HT/B-G BG - 43 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)44 von 344

www.parlament.gv.at



Auszug 1 994195 

Zentralleitung weiblicfl 1. • UUefluflteil männlich 

VWGr.A 2 66, 67 % 1 

VWGr.B 2 66, 67 % 1 

VB/la 14 42, 42 % 1 9  
VB/lb 2 66, 67 % 1 

Das bedeutet: 

* diesmal überhaupt keine Neueintritte in den VWGr.A und B 
insgesamt 23 Neueintritte (= 69,7 %) weniger in VB IIa, davon 
1 1  Frauen (= 78,57 %) weniger 

Männeranteil 

33, 33 % 
33, 33 % 
57, 58 % 
33, 33 % 

* 

* 

* insgesamt 2 Neueintritte weniger in VB IIb, und zwar bei den Frauen 

Auszug 1 996/97 

BMwAl1 3  

gesamt 

3 
3 

33 
3 

I sonst. Dienstbehörden 11 weiblich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 
VWGr.A - - - - -

VWGr.B - - - - -

VB I/a - - 4 1 00 % 4 
VB Ilb - - 8 1 00 % 8 

Auszug 1994195 

sonst. Dienstbehörden weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 20 % 4 80 %. 5 

VWGr. B - - 1 100 % 1 

VB/la 1 7, 14 % 13  92, 86 % 14  

VB/lb 9 20, 93 % 34 79, 0 7 % 43 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

diesmal überhaupt keine Neueintritte in den VWGr.A und B 
insgesamt 1 0  Neueintritte (= 7 1 ,43 %) weniger in VB I/a; davon 1 Frau (� überhaupt 
kein Neueintritt) 
insgesamt 35 Neueintritte (= 8 1 ,4 %) weniger in VB IIb; davon 9 Frauen (� überhaupt 
kein Neueintritt) 

1 .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

Auszug 1 996/97 
Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 5 20 % 20 80 % 25 
VWGr.B 1 20 % 4 80 % 5 

1 
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1 

VB I/a 7 58,33 % 5 4 1 ,67 % 

VB Ilb 2 1 00 % - -

Auszug 1 994/95 

Zentralleitung weiblich I Frauenanteil männlich Männeranteil 

VWGr.A - - 5 100 % 

VWGr. B  1 33, 33 % 2 66, 67  % 
VB 1/a 2 28, 57  % 5 71 , 43 % 
VB l/b 2 28, 57  % 5 71, 43 % 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

insgesamt 20 Ausscheiden (= 400 %) mehr in der VWGr.A, davon 5 Frauen 
2 Ausscheiden mehr in der VWGr.B, davon keine Frau 
5 Ausscheiden mehr in VB IIa, und zwar alle bei den Frauen 
5 Ausscheiden weniger in VB IIb, davon keines bei den Frauen 

Auszug 1 996/97 

BMwAl1 4  

1 2  
2 

gesamt 

5 
3 
7 
'7 / 

sonst. Dienstbehörden 11 weibl ich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VWGr.A 2 25 % 6 75 % 8 
VWGr.B 1 2,94 % ..., ..., 97,06 % 34 .:1.) 

VB IIa 1 50 % 1 5 0 % 2 
VB Ilb 6 33,33 % 1 2  66,67 % 1 8  

A l  1 20 % 4 80 % 5 
A2 1 4,55 % 2 1  95,45 % 22 

Auszug 1994/95 

1 sonst. Dienstbehörden 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
VWGr.A - - 3 100 % 3 
VWGr. B - - 7 100 % 7 
VB I/a - - 3 1 00 % 3 
VB I/b 5 26,32 % 14 73. 68 % 19  

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

insgesamt 5 Ausscheiden (= 1 66,67 %) mehr in der VWGr.A, davon 2 Frauen 
insgesamt 27 Ausscheiden (= 385 ,71  %) mehr in der VWGr.B, davon 1 Frau 
1 Ausscheiden bei den Frauen in VB I/a, das ist ein Ausscheiden mehr als zuletzt 
1 Ausscheiden mehr als zuletzt bei den Frauen in VB IIb 
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BMwAl1 5 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

NEUBESTELLUNGEN 

1 996/97 
Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn - - 2 1 00 % 2 
GruppenleiterIn - - 4 1 00 % 4 

AbteilungsleiterIn 2 22,22 % 7 77,78 % 9 
ReferatsleiterIn 1 33,33 % 2 66,67 % 3 

1 994/95 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Sektionsleiter In - - 3 100 % 3 
Gruppenleiter In - - 2 100 % 2 

Abteilungsleiterin 5 15, 15 % 28 84, 85 % 33 

Referatsleiter In 9 32, 14  % 1 9  67, 86 % 28 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

keine Veränderung bei den Frauen im Sektionsleitungs- und Gruppenleitungsbereich 
insgesamt 24 AbteilungsleiterInnen-Neubestellungen weniger, davon 3 bei den Frauen 
insgesamt 25 ReferatsleiterInnen-Neubestellungen weniger, davon 8 bei den Frauen 

1 996/97 
I sonst. Dienstbehörden 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 

Burghauptmann/frau 1 1 00 % - - 1 
AbteilungsleiterIn 1 20 % 4 80 % 5 

1994/95 

I 

I sonst. Dienstbehörden 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
Burghauptmann/jrau - - 1 1 00 % 
Dienststellenleiterin - - 5 100 % 
Abteilungsleiterin 

Das bedeutet: 

* diesmal die Bestellung einer Frau zur Burghauptfrau und einer weiteren zur 

Abteilungsleiterin 

1 
5 
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BMwA/ 1 6  

I .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundaus.bildungslehrgängen 

Zentralleitung und weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
sonst. Dienstbehörden 

1 996/97 97 32, 1 2  % 205 67,88 % 302 

1 994/95 109 3 7, 33 % 1 83 62, 67  % 292 

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

Zentralleitung unu weibl ich Frauenanteil männlich Männeranteil GP",,,,rnf � 
sonst. Dien� 

.. 

1 996/97 21 9 39,96 % 329 60,04 % 548 

1994/95 1 96 36, 98 % 334 63, 02 % 530 

- Aufstiegskursen 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

1 996/97 2 1 00 % - - 2 

1994/95 3 100 % 3 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

* 

insgesamt 1 0  Zulassungen zu Grundausbildungslehrgängen mehr, das bedeutet weiters 
1 2  Zulassungen bei den Frauen weniger und 22 Zulassungen bei den Männern mehr 
insgesamt 1 8  Zulassungen zu berufsbegleitender Fortbildung (einschließlich Führungs
kräftelehrgängen) mehr, das bedeutet weiters 
23 Zulassungen mehr bei den Frauen und 5 Zulassungen weniger bei den Männern 
1 Zulassung bei den Frauen weniger zu den Aufstiegskursen 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 
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- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

I .t) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
Burghauptmannschaft: I Bewerberin (A2/BIb) 

BMwAl I 7  

(Im Berichtszeitraum 1994/95 ebenfalls 1 Bewerberinfür 
die Entl. Gr. b in der Burghauptmannschaft.) 

- fiir höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
Burghauptmannschaft: 1 Bewerberin (A2) 

(Im Berichtszeitraum 1 994/95: 
1 Bewerberin (VWGr.A) in der Zentralleitung und 
1 Bewerberin (VWGr.B) in der BA für Eich- und Vermes
sungswesen) 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 

BMwAiaus dem vorgelegten Bericht: 
" Im Bere ich des Bundesmini steriums für wirt schaft l i che Ange 

legenhe i t en s ind a l le Ant räge auf Zulas sung zur Grundausbi l 

dung berücksicht igt worden ; ebenso s ind a l l e  Anträge zur 

beruf sbegle i tenden Fortbildung an die Verwaltungsakademie de s 
Bunde s we i terge l e i t et worden . "  

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

BMwAiaus dem vorgelegten Bericht: 
" Se i t  Erlas sung des Frauenförderungsberi cht e s  s ind bi sher 
folgende Maßnahmen umge s e t z t  worden : 

+ I n  sämt l ichen Aus schreibungen wurde darauf hingewiesen , daß 

das Bundesmini s t erium für wirt schaft l i che Ange legenhe i ten 
bemü�t i s t , den Antei l von Frauen im Re s sort und in s einen 

Leitung s funkt ionen zu erhöhen und daher nachdrückl ich 

Frauen zur Bewerbung einge l aden hat . 
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BMwAl 1 8  

+ S ämt l i che Informat ionen übe r  Anz ahl und Art der ausge 

s chri ebenen Ste l len , Neuau fnahmen , Auf nahmen von Karenz 

e rsat zkräf ten , j ewe i l s  die Anz ah l  der männ l i chen und we ib

l i chen Bewe rbungen , Geschlecht der aufgenommenen Personen 

s ind von den personal führenden S t e l l en der Arbe i t sgruppe 

für G l e i c hbehandl ungs f ragen übe rmi t t e l t  worden . Die  

Arbe i t sgruppe für Glei chbehandlungs f ragen i s t  i n  Kont akt 

m i t  der zuständigen Personal re f erent in in der Zentra l 

l e itung . 

Jede Frau , die s i ch um e ine S t e l le im Bunde smi n i s t e rium für 

wirtscha f t l i che Ange l egenhe i t en bewi rbt , bekommt die e i n 

s c hl ägigen Best immungen des Bunde s - G l e i chbehandl ungsge 

s e t z e s  übe rmit t e l t . 

+ Das Bunde sministe rium für w i rt s cha f t l i che Ange l egenhe i t en 

unte rs tüt z t  j ede g e z i e l t e  Öf fent l i chke it s arbe i t  für Frauen 

förde rungsmaßnahmen , mot iviert zur Te i lnahme an diesbezüg 

l i c hen Fortb i l dungsverans t a l tungen an der Verwa l tungs 

akademi e .  D i e  Arbe i t sgruppe für G l e i c hbehandlung s f ragen 

führt e igens t ändig Informat ionsveranst a l tungen durch , die 

vom Prä s idium unt e rstüt z t  werden . 

+ Das Bunde smini s t e rium für wirt s chaft l iche Ange l egenhe i t en 

unterstüt z t  Frauen durch Zugängl i chmachen sowohl der Aus 

bi l dungsmög l i chke i ten i m  Rahmen der Verwal tungs akademie a l s  

auch exte rner E inrichtungen . D i e  Frauenbeauft ragt en werden 

über die Zahl der männ l i chen und we ib l i chen Te i l nehmer an 

Kursen de r Verwa l tungsakademie rege lmäßig inf ormiert . D i e s  

g i l t  auch für d i e  Schu l ung f ü r  Führungskrä f t e . D a s  Bundes 

ministerium für wirtscha f t l i che Angelegenhe i t en bemüht s i c h  

auch den Ant e i l  d e r  Frauen von Vort ragenden z u  e rhöhen und 

mot iviert daher Frauen , ve r s t ärkt dafür zur Ver fügung zu 

stehen . 

+ Al l e  Funkt ionsaus s c hre ibungen des Bunde sministeriums für 

w i rt 9 c ha f t l i che Ange l egenhe i ten s ind so formu l i e rt worden , 

daß s i c h  Frauen be sonders mot iviert fühlen . Die G l e i c hbe 

handlungsbeau f t ragten s i nd informi ert worden . S e i t  Erl a s 

sung de s Frauenförderungspl anes wurden verstärkt Frauen m i t  
der Le i t ung von Abt e i lungen und Re feraten bet raut . Im Bun 

desmin i s t erium für wirtscha f t l i che Ange l egenhe i t en s ind be 

r e i t s  mehrere Abt e i lungs - und Re f e rat s l e i t erinnen für die 

Bet reuung ihrer Kinder t e i lbe s chä f t i gt . 

+ Das Bunde smin i s t er ium für wirt schaf t l i che Ange l egenhe i t en 

bemüht s i c h  in s ämt l i chen Komm i s s ionen den Frauenant e i l  zu 

erhöhen . 

+ Die im Frauenförderungsp l an ange führten Maßnahmen zur Ve r -
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BMwAl19 

e inbarke i t  von Beruf und Fami l i e  werden nach diens t l ichen 

Mög l ichke i ten im Bundesminist erium für wirt scha f t l i c he An 

gel egenhe i t en umge set z t . Die Mit arbe i t erinnen ( Mi tarbei t e r )  

werden f rühze i t ig und genau über die ge set z l i chen und tat 

s ächl i chen Mög l ichke iten nach Beendigung e ines Mut t e r 

s c haft s - bzw . Karenzurlaubes informiert und e inge laden zum 

Wiedere inst ieg . Sämt l i che im Frauenförderungsplan ange 

führten Maßnahmen werden dabe i erbracht . 

Dem Bunde sministerium für wirt schaf t l iche Ange legenhe i t en wird 

so wie in der Vergangenhe it auch in Zukunft die Umse t zung des 

Frauenförderungsplane s  e in besondere s Anl i egen s e in und e s  

wird we i t e rhin um den Abbau der Benacht e i l igung von Frauen be 

müht s e in . " 

(Im Berichtszeitraum 1994/95: fast gleichlautende 
Meldungen) 
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Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 2642 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 2081 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 1995 

BMAGS BMAS 

weiblich 1 521 57,57 % 1201 

männlich 1 1 2 1  42,43 % 880 

gesamt 2642 1 00 % 2081 

5 7, 71 % 

42, 29 % 

1 00 % 

Durch die Änderung des Bundesministeriengesetzes zum 1 5 . Februar 1 997 "wanderten" Teile 
des ehemaligen Bundesministeriums für Gesundheit und Konsumentenschutz in den Zustän
digkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, sodaß in der Folge sowohl 
eine Zunahme beim Personalstand der Zentralleitung als auch bei den sonstigen 
Dienstbehörden (bakteriologisch-serologische und sonstige Untersuchungsanstalten sowie 
Bundes-Hebammenakademie kamen neu dazu) zu verzeichnen ist. 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1 . Juli 1995) 

l .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1 995 

weiblich 1 248 53,02 % 1 041 54, 4 7  % 

männlich 1 1 06 46,98 % 870 45, 53 % 

gesamt 2354 1 00 % 191 1  100 % 
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BMAGS/2 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 1 .7. 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* Insgesamt gibt es nun 443 vollbeschäftigte Personen mehr (= Zunahme von 23, 1 8  %); 
davon 207 Frauen (= Anstieg von 1 9,88 %). 

weiblich 

männlich 

gesamt 

ZENTRALLEITUNG 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

395 51 ,63 % 270 

3 70 48,37 % 256 

765 1 00 % 526 

1995 

51, 33 % 

48, 67 %  

100 % 

Auszug 1997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 
VWGr.A 92 40 % 1 38 60 % 230 

VWGr.B 45 52,33 % 4 1  47,67 % 86 

VB IIa. 28 60,87 % 1 8  39, 1 3  % 46 

VB IIb 32 71 , 1 1 % 1 3  28,89 % 45 

A l  12  31 ,58 % 26 68,42 % 38  

A2 53 51 ,96 % 49 48,04 % 1 02 

AlAl la 1 32 42,04 % 1 82 57,96 % 3 1 4  

B/A2/b 1 30 55,79 % 1 03 44,2 1 % 233 
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BMAGS/3 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 68 38, 86 % 107 61, 14  % 1 75 

VWGr. B 60 45, 80 % 71 54, 20 % 131  

VB J/a 1 9  54, 29 % 16 45. 71 % 35 

VB J/b 2 7  71,05 % 11  28, 95 % 38 

A/a 8 7  41,43 % 123 58, 57  % 210  

B/b 8 7  51, 48 % 82 48, 52 % 1 69 

Um hier eine Vergleichsbasis zu schaffen, werden die Verwendungs-/Entlohnungsgruppen A, 
a mit Al  und B, b mit A2 zusammengefaßt und den Ala-Daten bzw. den BIb-Daten aus dem 
Letztbericht gegenübergestellt. 
Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 1 .7 . 1 995 in bei den Verw.lEntl .Gr. ein 
Anstieg des Frauen- und des Männeranteils: 

* 

* 

In der Venv./EntI.Gr.AJAlIa sind insgesamt 1 04 vollbeschäftigte Bedienstete 
(= 49,52 %) mehr, davon 45 Frauen (= Anstieg von 5 1 ,72 %). 
In der· Venv ./EntI.Gr.B/ A2/b sind insgesamt 64 vollbeschäftigte Bedienstete 
(= 37,87 %) mehr, davon 43 Frauen (= Anstieg von 49,43 %). 

weiblrch 

männlich 

gesamt 

SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1 995 

Heimarbeitskommissionen ,  Heimarbeitskommissionen, Prothe-

Arbeitsinspektion , bakterio- senwerkstätten, Arbe itsinspekl ion, 
logisch-serologische und Bundessozialämter 
sonstige Untersuchungs-
anstalten,  Bundes-Hebam-
menakademie, Bundessozial-
ämter 

853 53,68 % 771 55,67 % 

736 46,32 % 614 44, 33 % 

1 589 1 00 %  1385 1 00 % 
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BMAGS/4 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 
VWGr.A 45 26,95 % 1 22 73,05 % 1 67 

VWGr.I;3 76 59,38 % 52 40,62 % 1 28 

VB IIa 31 59,62 % 2 1  40,38 % 52 

VB I/b 61 48,8 % 64 5 1 ,2 % 1 25 

A l  1 0  20 % 40 80 % 50 

A2 1 55 34,29 % 297 65,7 1 % 452 

AlAlla 86 31 ,97 % 1 83 68,03 % 269 

B/A2/b 292 41 ,42 % 4 1 3  5 8,58 % 705 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 41 23, 30 % 135 76, 70 % 1 76 

VWGr. B 227 41,50 % 320 58, 50 % 547 

VB/la 19 59, 38 % 13  40, 63 % 32 

VB/lb 66 63, 46 % 38 36, 54 % 1 04 

Ala 60 28,85 % 148 71, 15 % 208 

Blb 293 45, 01 % 358 54, 99 % 651 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 1 .7 . 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* 

* 

In der Verw./EntI.Gr.AlAlIa sind insgesamt 6 1  vollbeschäftigte Bedienstete mehr 
(= Anstieg von 29,33 %), davon 26 Frauen (= Anstieg von 43 ,33 %). 
In der Verw./EntI.Gr.B/A2/b sind insgesamt 54 vollbeschäftigte Bedienstete mehr 
(= Anstieg von 8,29 %); dennoch bedeutet das eine weibliche Bedienstete weniger, weil 
es 55 männliche Bedienstete mehr gibt (= Anstieg von 1 5,36 %). 
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BMAGS/5 

1 .  b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1 995 

weibl ich 273 94,79 % 1 60 94. 12  % 

männlich 1 5  5 ,2 1  % 1 0  5, 88 % 

gesamt 288 1 00 % 1 70 1 00 % 

Im Vergleich der bei den Stichtage bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es 1 1 8 teilbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg von 69,4 1 %), davon 
1 1 3 Frauen (= Anstieg von 70,63 %). 

weibHch 

männlich 

gesamt 

ZENTRALLEITUNG 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

52 96,3 % 25 

2 3,7 % I 

54 1 00 %  26 

1 995 

96, 15  % 

3, 85 % 

1 00 % 

Auszug 1 997 

weibl ich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 9 90 % 1 1 0  % 1 0  

VWGr.B 4 1 00 % - - 4 

VB IIa 3 75 % 1 25 % 4 

VB IIb 1 1  1 00 % - - 1 1  

A2 1 1 00 % - - 1 
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BMAGS/6 

Ala 1 2  85,71 % 2 14,29 % 1 4  

B/A2/b 1 6  1 00 % - - 1 6  

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 3 1 00 % - - 3 

VWGr. B 4 1 00 % - - 4 

VB J/a 1 100 % - - 1 

VB J/b 7 100 % - - 7 

Ala 4 100 % 4 

I I B/b 11  100 % 1 1  

Auch hier unter der Annahme, die Verwendungs-lEntlohnungsgruppe BI A2/b mit der 
Verw.-lEntl.Gr. B/b vergleichen zu können, ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 
1 .7 . 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* 

* 

In der Verw ./EntI.Gr.AJa ist der Frauenanteil von 1 00 % auf 85,7 1 % gesunken, da es 
nunmehr zwei männliche Teilbeschäftigte in dieser Verw.lEntl .Gr. gibt; dennoch ist auch 
die Anzahl der weiblichen Teilbeschäftigten um 8 gestiegen (= Zunahme von 200 %). 
In der Verw./EntI.Gr.B/A2/b gibt es 5 teilbeschäftigte Bedienstete mehr, und zwar sind 
das alle Frauen (= Anstieg von 45,45 %). 
=> Frauenanteil von 1 00 % und Männeranteil nach wie vor 0 %. 

weiblich 

männlich 

gesamt 

SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

221 94,44 % 135 

1 3  5,56 % 9 

234 1 00 % 144 

1995 

93, 75 % 

6,25 % 

100 % 
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BMAGSI7 

Auszug 1 997 

weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 8 61 ,54 % 5 38,46 % l 3  

VWGr.B 7 1 00 % - - 7 

VB I1a 1 7  80,95 % 4 1 9,05 % 2 1  

VB I/b 1 9  95 % 1 5 % 20 

A l  3 1 00 % - ,., - j 

A2 26 92,86 % 2 7, 1 4  % 28 

AJAl Ia 28 75,68 % 9 24,32 % 3 7  

B/A2/b 52 94,55 % ,., 5 ,45 % 5 5  j 

Auszug 19?5 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 8 66,67 % 4 33. 33 % 12 

VWGr. B 25 96, 15 % 1 3, 85 % 26 

VB J/a 3 50 % 3 50 % 6 

VB J/b 13  100 % - - 13  

A/a 1 1  61, 1 1  % 7 38, 89 % 1 8  

B/b 38 97, 44 % 1 2, 56 % 39 

Im Vergleich der Stichtage bedeutet das: 

* 

* 

In der
. 
Verw./Entl.Gr.AlAlIa gibt es insgesamt 1 9  teilbeschäftigte Bedienstete mehr 

(= Anstieg von 1 05 ,56  %), davon 1 7  Frauen (= Anstieg von 1 54,55 %) und 2 Männer 
(= Anstieg von 28,57 %). 
In der Verw ./EntI.Gr.B/ A2/b gibt es insgesamt 1 6  teilbeschäftigte Bedienstete mehr 
(= Anstieg von 4 1 ,03 %), davon 1 4  Frauen (= Anstieg von 36,84 %) und 2 Männer 
(= Anstieg von 200 %). 
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BMAGS/8 

l .c) Lehrlinge des Bundes 
o (wie zum Stichtag 1. Juli 1 995) 

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
o (zum Stichtag 1. Juli 1 995: insgesamt 1 6  im 

Bereich der Bundessozialämter) 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Auszug 1 997 

Zentralleitung weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 
SektionsleiterIn 2 25 % 6 75 % 8 

Stv. SektionsleiterIn 2 1 2,5 % 14  87,5 % 1 6  

GruppenleiterIn 3 1 7,65 % 14  82,35 % 1 7  

Stv. GruppenleiterIn 4 28,57 % 1 0  7 1 ,43 % 14  

AbteilungsleiterIn 32 35,96 % 57 64,04 % 89 

Stv. Abteilungs- 33 42,86 % 44 57, 1 4  % 77 
leiterin 

ReferatsleiterIn 8 28,57 % 20 7 1 ,43 % 28 

Auszug 1995: 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn 1 16, 67 % 5 83, 33 % 6 

GruppenleiterIn 3 25 % 9 75 % 12 

Abteilungsleiter In 21 36, 84 % 36 63, 16  % 57 

Stv. Abteilungs- 9 32, 14 % 19 67,86 % 28 
leiterIn 

Referatsleiter In 5 23, 81 % 16 76, 19  % 21 
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BMAGS/9 

Im Vergleich bedeutet das: 

* Sektionsebene: 2 Leitungen mehr, eine davon weiblich und die andere männlich 
besetzt 

* 

* 

* 

� Frauenanteil hat sich dadurch etwas erhöht 
Gruppenebene: 5 Leitungen mehr, und zwar alle männlich besetzt 

� Frauenanteil wurde um 7,35 %Punkte niedriger 
Abteilungsebene: 32 Leitungen mehr, davon 1 1  Abteilungsleiterinnen (= Anstieg von 

52,3 8 %) 
Referatsebene: 7 Leitungen mehr, davon 3 bei den Frauen (= Anstieg von 60 %) 

Bei den SONSTIGEN DIENSTBEHÖRDEN werden die beiden höchsten ausgewiesenen 
Funktionen dargestellt: 

Auszug 1 997 

sonstige weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

Dienstbehörden 

Amtsleitung, Leitung, 4 1 0,53 % 34 89,47 % 38 
Di  enstste 11 enl ei ter In, 

GruppenleiterIn 

stv. Amtsleitung, 6 1 5,38 % ,., ,.,  84,62 % 39 .J .J  

Abteilungsleitung, 
stv. Leitung, stv. 

DienststellenleiterIn, 
GruppenleiterIn 

Auszug 1 995: 

so�tige weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
Dienstbehörden 

Amtsvorstände, 3 10 % r _ I  90 % 30 
Leitung, Amtsleitung 

Amtsvorstände, stv. 1 3, 70 % 26 96. 30 % 2 7  
Abteilungsleitung, 
Amtsleitung Stv. 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

Auf höchster Ebene: 8 Funktionen mehr (= Anstieg von 33,33 %), davon eine bei den 
Frauen (= Anstieg von 33,33 %) 
� Der Frauenanteil, prozentuell  betrachtet, hat sich um 0,53 %Punkte erhöht. 
Auf zweithöchster Ebene: 1 2  Funktionen mehr (= Anstieg von 44,44 %), davon vier bei 
den Frauen (= Anstieg von 400 %) 
� Der Frauenanteil hat sich um 1 1 ,68 %Punkte erhöht. 
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3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 333/1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkomrnissionen, Disziplinaroberkomrnission), 

Mitglieder I weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Prüfungskommissionen 

1 997 20 29,41 % 48 70,59 % 68 

1995 14 32,56 % 29 67,44 % 43 

0) Leistungsfeststellungskommission 

1 997 36 28,57 % 90 7 1 ,43 % 1 26 

1995 28 30, 1 1 % 65 69,89 % 93 

0) Disziplinarkomrnission 

1 997 1 2  29,27 % 29 70,73 % 4 1  

1 995 4 1 3, 79 % 25 86, 21 % 29 

0) Disziplinaroberkomrnission 

1 997 3 33,33 % 6 66,67 % 9 

1995 . 2 33, 33 % 4 66, 67 % 6 

I · 
1 
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BMAGSI 1 1 

b) nach dem Ausschreibill1gsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 851 1 989, in der j eweils geltenden 
Fassill1g (Begutachtill1gskommissionen im Einzelfall ill1d ständige BegutachtlUlgs
kommissionen, Weiterbestellill1gskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

0) ständige Begutachtill1gskommissionen 

1 997 21 36,21 % 37  63 ,79 % 

1 995 15 3 7, 50 % 25 62, 50 % 

0) Aufnahrnekommission 

1 997 65 34,95 % 1 2 1  65 ,05 % 

1 995 58 3 7, 91 % 95 62, 09 % 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

Mitglieder weibl ich Frauenanteil männlich Männeranteil 

0) Arbeitnehmerschutzbeirat 

1 997 1 50 % 1 50 % 

1 995 1 50 % 1 50 % 

0) Elektrotechn. Beirat 

1 997 1 00 %  

1 995 1 1 00 % 

gesamt 

5 8  

40 

1 86 

153 

gesamt 

2 

2 

1 

1 

BERICHT/B-G B G  - 6 1  -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)62 von 344

www.parlament.gv.at



0) Lastenverteilungsbeirat 

1 997 

1995 

1 

1 

BMAGSI1 2  

1 00 % 1 

100 % 1 

0) Stat. Zentralkommission und Fachbeiräte beim Österr. Statist. Zentral amt 

1 997 . 

1 995 

6 

1 

0) Kriegsopferfiirsorgebeirat 

1 997 

1995 

0) Bundesbehindertenbeirat 

1 997 

1995 

0) Ausf\1hrIörderungsbeirat 

1 997 

1995 

23,08 % 

5, 88 % 

0) Technologischer Beirat des BMWF 

1 997 

1995 

20 

1 6  

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

76,92 % 26 

94, 1 2  % 1 7  

1 00 % 1 

100 % 1 

1 00 % 3 

100 % 2 

1 00 % 1 

100 % 1 

1 00 % 1 

100 % 1 

0) Kommission zur Vorbereitung der Neuerlassung der Sozialversicherungsgesetze 

1 997 

1995 

6 

7 

1 00 % 

100 % 

6 

7 
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0) Ausschuß des Europäischen Sozialfonds (EU) 

1 997 1 33,33 % 2 66,67 % 

0) Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice 

1 997 4 1 00 %  4 

0) Beratender Ausschuß für Chancengleichheit von Frauen und Männem (EU) 

1 997 1 1 00 % 1 

0) Bundesseniorenbeirat 

1 997 1 1 00 %  1 

0) Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 

1 997 4 1 00 % 4 

0) Arzneimittelbeirat 

1 997 3 1 00 % 

0) Strahlenschutzkommission 

1 997 1 1 00 % 

0) Arzneibuchkommission 

1 997 1 1 0  % 9 90 % 1 0  

0) Aufnahme- und Prüfungskommission der Bundes-Hebammenakademie 

1 997 2 1 00 % 2 

0) Psychotherapie beirat 

1 997 2 66,67 % 1 33 ,33 % 3 
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Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1 .  Jänner 1 994 bis 1 .  Juli 1995) 

BMAGS/1 4  

BMAGS/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Bemerkt wird , daß aufgrund der Zusammenlegung des BMAS mit 

Te i l en des ehemal igen BMGK im Bere i ch der Zentral s t e l l e  bei 

den z e i traumbe z ogenen Daten nur die Daten hinsicht l i c h  de s 

P l ans t e l lenberei ches 1 5 0 0  ( das he ißt ohne das ehemal ige BMGK ) 

erhoben werden konnten . "  

1 .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

AUSZÜGE 

Zentralle itung weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 
1 996/97 
VB IIa - - 3 1 00 % 3 

A2 - - 1 1 00 % 1 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranto i I oo�. <:> 

1 994/95 

VWGr.A - - 3 1 00 % 3 
VWGr.B 1 33, 33 % 2 66, 67 % 3 
VB I/a 7 41, 18 % 1 0  58, 82 % 1 7  
VB llb 10  58, 82 % 7 41, 18  % 1 7  

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

* 

In den VWGr.A und B sowie in VB IIb gibt es diesmal keine Neueintritte. 
In VB I1a gibt es insgesamt 14 Neueintritte weniger (= Absenkung um 82,35 %); 7 davon 
bei den Frauen (= Absenkung um 1 00 %) und 7 bei den Männem 
� Frauenanteil ist somit auf 0 gesunken 
In A2 gibt es einen Neueintritt, und zwar ein Mann. 
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BMAGSI 1 5  

sonstige Dienstbe- weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

hörden 1 996/97 
VB IIa 3 1 00 % " - - -' 
VB Ilb 3 1 00 % " - - -' 

sonstige Dienstbehörden weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
1 994195 

VWGr.A 1 50 % 1 50 % 2 
VB /la 7 53, 85 % 6 46, 15 % 1 3  
VB /lb 30 62, 50 % 18  3 7. 50 % 48 

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

* 

In den VWGr.A und B gibt es keine Neueintritte. 
In VB I/a gibt es insgesamt 1 0  Neueintritte weniger (= Absenkung von 76,92 %); davon 
3 Neueintritte weniger bei den Männern und sieben weniger bei den Frauen => überhaupt 
kein Neueintritt bei den Frauen in VB IIa 
In VB Ilb gibt es insgesamt 45 Neueintritte weniger (= Absenkung von 93,75 %); die 
Männer sind von dieser Absenkung mit 83,33 % (d.s. 1 5  Männer) viel weniger betroffen 
als die Frauen, bei denen ein Rückgang von 30  Neueintritten (d.s. 1 00 %) zu verzeichnen 
ist. 

l .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

AUSZÜGE 

Zentral leitung weibl ich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
1 996/97 
VWGr.A 3 60 % 2 40 % 5 
VWGr.B 1 33,33 % 2 66,67 % .., -' 

VB IIa 2 28,57 % 5 7 1 ,43 % 7 
VB Ilb 5 62,5 % " 3 7,5 % 8 -' 

A2 - - 1 1 00 % 1 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
1 994195 

VWGr.A 10  45, 45 % 12 54, 55 % 22 
VWGr. B 2 16, 67 % 10  83. 33 % 12 
VB /la 5 62, 50 % 3 3 7. 50 % 8 
VB /Ib 9 69, 23 % 4 30, 77 %  13 
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BMAGSI1 6  

Im Vergleich zum letzten Stichtag zeigt sich, daß es in allen Verwendungs- und Entlohnungs
gruppen diesmal weniger Austritte gibt: 

* 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es insgesamt 1 7  Fälle von Ausscheiden weniger; davon 7 bei den 
Frauen (= Senkung um 70 %). 
In der VWGr.B gibt es insgesamt 9 Fälle von Ausscheiden weniger; davon einer bei den 
Frauen (= Senkung um 50 %). 
In VB I1a gibt es 1 Ausscheiden weniger; das bedeutet weiters 3 Ausscheiden weniger 
bei den Frauen (= Senkung um 60 %) und 2 Ausscheiden mehr bei den Männem 
In VB IIb gibt es 5 Ausscheiden weniger; 4 davon bei den Frauen (= Senkung um 
44,44 %). 
In A2 .gibt es einen Fall von Ausscheiden, und zwar ein Mann. 

sonstige Dienstb=e:=r;;iblich Frauenanteil männli .. meranteil OPC;:::Imt <=> 

hörden 1 996/97 I 
VWGr.A - - 3 1 00 % 3 
VWGr.B 2 66,67 % 1 33,33 % 3 

VB IIa 1 0  83,33 % 2 1 6,67 % 1 2  
VB IIb 1 2  80 % 3 20 % 1 5  

A2 1 1 00 % - - 1 

sonstige Dienstbehörden weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
1 994195 

VWGr.A 1 50 % 1 50 % 2 
VWGr.B 12 48 % 13 52 % 25 
VB/la 2 66, 67 % 1 33, 33 % 3 
VB/lb 18 75 % 6 25 % 24 

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es diesmal einen Fall von Ausscheiden mehr: das bedeutet weiters 
1 Ausscheiden weniger bei den Frauen und 2 Ausscheiden mehr bei den Männem. 
In der VWGr.B gibt es insgesamt 22 Ausscheiden weniger (= Senkung um 88 %), davon 
1 0  bei den Frauen (= Senkung um 83,33 %). 
In VB I1a gibt es insgesamt 9 Ausscheiden mehr (= Steigerung von 300 %); die Frauen 
sind dabei mit einem Anstieg von 400 % (d.s. 8 Frauen) viel stärker betroffen als die 
Männer. 
In VB Ilb gibt es insgesamt 9 Ausscheiden weniger (= Senkung um 37,5 %); davon 6 bei 
den Frauen (= Senkung um 33,33 %). 
In A2 gibt es einen Fall von Ausscheiden, und zwar eine Frau. 
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1 .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

AUSZÜGE 

NEUBESTELLUNGEN 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil ch Männeranteil gesamt 
1 996/97 

AbteilungsleiterIn 2 33,33 % 4 66.67 % 6 

ReferatsleiterIn 1 1 00 % - - 1 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
1 994/95 

Gruppenleiter In 1 25 % 3 75 % 4 
A bteilungsie iter In 4 23, 53 % 1 3  76, 4 7  % 1 7  

Referatsie iter In 3 3 7, 5 % 5 62, 5 % 8 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

* 

auf Gruppenebene: keine Neubestellung 
auf Abteilungsebene: diesmal 1 1  Leitungsneubestellungen weniger, davon 2 bei den 
Frauen (= Senkung von 50  %) 
auf Referatsebene: diesmal 7 Leitungsneubestellungen weniger, davon 2 bei den Frauen 
(= Senkung von 66,67 %) 

sonstige Dienstbe- weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
hörden 1 996/97 

Leitung - - 1 1 00 % 1 
stv. Leitung/Abtei- - - 1 1 00 % 1 

lungsleitung 
AbteilungsleiterIn 5 27,78 % l 3  72,22 % 1 8  

stv. AbteilungsleiterIn 8 34,78 % 1 5  65 ,22 % 23 

sonstige Dienstbe- weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
härden 1994/95 

GruppenleiterIn - - 2 1 00 % 2 
AbteilungsleiterIn - - 4 1 00 % 4 

Im Vergleich bedeutet das: 

* auf Abteilungsebene: 14  Neubestellungen mehr, davon 5 bei den Frauen 
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l .d) erteilte Zulassungen zu 
(ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN) 

BMAGSI1 8  

- Grundausbildungslehrgängen 

1996/97 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
I 480 I 55,75 % I 3 8 1  I 44,25 % I 861 

1994/95 1 550 1 56, 41 % 425 1 43, 59 % 1 975 

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
1 976 47,40 % 2 1 93 52,60 % 4 1 69 

1994/95 2003 42, 90 % 2666 57, 1 0  % 4669 

- Aufstiegskursen 

1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich 
1 1 00 % 

1994/95 5 100 % 5 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* 

* 

* 

bei den Grundausbildungslehrgängen: insgesamt 1 1 4 Zulassungen weniger (= Sen
kung von 1 1 ,69 %), davon 70 bei den Frauen (= Senkung von 1 2,73 %) 
bei der berufsbegleitenden Fortbildung: insgesamt 500 Zulassungen weniger (= Sen
kung von 1 0,71  %), davon sind die Frauen mit einem Rückgang von 1 ,35 % (d.s.  27 
Frauen) weit weniger betroffen als die Männer. 
bei den Aufstiegskursen: insgesamt 4 Zulassungen weniger; das bedeutet weiters einen 
Rückgang bei den Männem um 5 Zulassungen und eine Zunahme bei den Frauen um eine 
Zulassung. 

l .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
1 (1m Berichtszeitraum 1994/95: 0) 
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- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

I .i) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
I 

. 
(im Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

BMAGSIl 9  

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

BMAGS/aus dem vorgelegten Bericht : 
" Da s  Bunde sministerium für Arbe i t , Ge sundhe i t  und S o z i a l e s  be 

kennt s i ch zu e iner akt iven G l e i chbehandl ungs - und Frauenf ö r 

de rungspol i t ik . 

De r Frauenant e i l  an der Ge samt zahl der Be schä f t igten im 

Re s sortbere i ch i s t  genere l l  - auch be i den höheren Ve rwen 

dungs - �nd Ent l ohnungsgruppen - re lat iv hoch . 

Au f holbedarf hins i cht l i ch de s Frauenant e i l e s  besteht nach wie 

vor spe z i e l l  im Bere i c h  der Arbe i t s inspekt ion und gene re l l  

be im Frauenant e i l  in Führungspos i t i onen . 

H i e r  wird versucht , im Einvernehmen mit der Arbe i t sgruppe für 

G l e i chbehandlungs f ragen im Bunde smi n i s t e r ium für Arbe i t , Ge 

sundhe i t  und Soz i a l e s  e ine Verbesse rung der Frauenant e i l e  zu 

e rre ichen . So wird z . B .  e ine I n i t iat ive der Arbe i t sgruppe für 

G l e ichbehandlungsf ragen unterstüt z t , schwerpunktmäßig spe 

z i e l le Seminare nur für Frauen anzubieten , um durch verbe s s e r 
t e  Aus - und We i t e rb i l dungsmögl i chke i t en den Frauen den Zugang 

zu höheren Pos i t i onen zu e r l e i chtern . "  
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Arbeitsmarktservice 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 4398 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 4358 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 1 995 

weiblich 2628 59,75 % 2741 

männlich 1 770 40,25 % 1 61 7  

gesamt 4398 1 00 % 4358 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

62, 90 % 

3 7, 10 % 

100 % 

* 

* 
Insgesamt gibt es um 40 Bedienstete mehr (= Anstieg von 0,92 %); das bedeutet weiters 
1 53 M�er mehr (= Anstieg von 9,46 %) und 

* 1 1 3 Frauen weniger (= Absenkung von 4, 1 2  %). 

Stichtags bezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1. Juli 1995) 

l .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des fiir 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

weibl ich 

männlich 

gesamt 

AMS ÖSTERREICH GESAMT 
(Bundesgeschäftsstelle und alle Landesgeschäftsstellen) 

1 997 1995 

21 29 54,84 % 23 74 59, 56 % 

1 753 45, 1 6  % 1 612 40, 44 % 

3882 1 00 % 3986 100 % 
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AMS/2 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1 .7.1997 gegenüber 1 .7. 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* Insgesamt gibt es nun 1 04 vollbeschäftigte Personen weniger (= Absenkung von 2,61  %); 
das bedeutet weiters eine Absenkung bei den Frauen um 1 0,32 % (d.s .  245 Frauen) und 
einen Anstieg bei den Männem von 8,75 % (d.s .  1 4 1  Männer) . 

BUNDESGESCHÄFTSSTELLE - VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1995 

weiblich 64 50 % 55 50, 46 % 

männlich 64 50 % 54 49, 54 % 

gesamt 1 28 1 00 %  1 09 100 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 2  50 % 1 2  50 % 24 

VWGr.B 2 1 00 % - - 2 

A l  2 33,33 % 4 66,67 % 6 

A2 5 29,41 % 1 2  70,59 % 1 7  

KV- 40 53,33 % 35  46,67 % 75 
Angestelle 

AlA I 1 4  46,67 % 1 6  53 ,33  % 3 0  

B/A2 7 36,84 % 1 2  63, 1 6  % 1 9  
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AMS/3 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr·4 1 7  54, 84 % 14 45, 1 6  % 3 1  

VWGr.B 7 29, 1 7  % 1 7  70, 83 % 24 

KV- 30 58, 82 % 21 41, 18 % 51 
Angestellte 

Um hier eine Vergleichsbasis zu schaffen, wird die Verwendungs-lEntlohnungsgruppe A mit 
A l  und B mit A2 zusammengefaßt und den A-Daten bzw. den B-Daten aus dem Letztbericht 
gegenübergestellt. 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 1 .7 . 1 995 folgendes Bild: 

* 

* 

* 

In der Verw.Gr.AlAl gibt es insgesamt einein vollbeschäftigtein Bedienstetein 
(= 3,23 %) weniger; das bedeutet weiters 3 Frauen weniger (= Absenkung um 1 7,65 %) 
und 2 Männer mehr als zuletzt. 
In der Verw.Gr.B/A2 gibt es insgesamt 5 vollbeschäftigte Bedienstete (= 20,83 %) we
niger und zwar bei den Männem. 
Bei den KV-Angestellten gibt es nun 24 vollbeschäftigte Bedienstete (= 47,06 %) mehr; 
das sir�d 1 0  Frauen (= Anstieg um 33,33 %) und 14  Männer (= Anstieg um 66,67 %). 

LANDES GESCHÄFTS STELLEN - VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1 995 

weibl ich 2065 55,01 % 2320 59, 82 % 

männlich 1 689 44,99 % 1558 40, 18 % 

gesamt 3754 1 00 % 3878 100 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
VWGr.A 39 25,83 % 1 12 74, 1 7  % 1 5 1  

VWGr.B 1 93 46,51 % 222 53 ,49 % 4 1 5  

A l  - - 2 1 00 % 2 
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AMS/4 

A2 342 45,78 % 405 54,22 % 747 

KV- 1 370 60,54 % 893 39,46 % 2263 
Angestellte 

NAI 39 25,49 % 1 1 4 74,5 1 % 1 53 

B/A2 535 46,04 % 627 5 3,96 % 1 1 62 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 69 34,33 % 132 65, 67 % 201 

VWGr.B 892 48, 77 % 93 7 51, 23 % 1829 

KV- 1 1 65 73, 69 % 416 26, 31 % 1581 
Angestellte 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1 .7. 1 997 gegenüber 1 .7. 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* 

* 

* 

In der Venv.Gr.AJAl gibt es insgesamt 48 vollbeschäftigte Bedienstete weniger (= Ab
senkung von 23,88 %); die Frauen sind von diesem Rückgang mit 43 ,48 % (d.s. 
30 Frauen) stärker betroffen als die Männer. 
In der V env.G r .BI A2 gibt es insgesamt 667 vollbeschäftigte Bedienstete weniger 
(= Ab�enkung von 36,47 %), davon 357  Frauen (= Absenkung von 40,02 %) . 
Bei den KV -Angestellten gibt es insgesamt 682 vollbeschäftigte Bedienstete mehr 
(= Anstieg von 43 , 1 4  %), davon 205 Frauen (= Anstieg von 1 7,6 %). 

I .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND ALLE LANDESGESCHÄFTSSTELLEN 

1 997 1995 

weibl ich 499 96,71 % 367 98, 66 % 

männlich 1 7  3 ,29 % 5 1,34 % 

gesamt 5 1 6  1 00 % 3 72 1 00 % 
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Im Vergleich der beiden Stichtage zeigt sich: 

* Insgesamt gibt es nun um 144 teilbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg um 38,7 1 %), 
davon 1 32 Frauen (= Anstieg um 35,97 %). 

BUNDESGESCHÄFTSSTELLE - TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1995 

weibl ich 7 87,5 % 3 1 00 % 

männlich 1 12,5 % - -

gesamt 8 1 00 % 3 100 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
VWGr.A 1 1 00 % - - 1 

A2 1 1 00 % - - 1 

KV- 5 83,33 % 1 1 6,67 % 6 
Angestellte 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VB I/b 1 100 % - - 1 

KV- . 2 1 00 % - - 2 
Angestellte 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

Eine teilbeschäftigte Frau in der V erw .Gr.A, die es zum Stichtag 1 .7. 1 995 noch nicht 
gab; im Gegenzug gibt es die damalige teilbeschäftigte Frau in VB Ilb zum Stichtag 
l .7. 1 997 nicht mehr, statt dessen aber eine Bedienstete in A2. 
4 teilbeschäftigte KV-Angestellte mehr als zuletzt (= Anstieg um 200 %); das bedeutet 
weiters 3 Frauen mehr und der erste teilbeschäftigte männliche KV -Angestellte. 
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LANDESGESCHÄFTSSTELLEN - TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1 995 

wei blich 492 96,85 % 364 98, 64 % 

männlich 1 6  3 , 1 5  % 5 1 ,36  % 

gesamt 508 1 00 %  369 100 % 

Auszug 1 997 

weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGLÄ 21 91 ,3 % 2 8,7 % 23 

VWGLB 3 1 00 % " - - .:l 

A2 82 97,62 % 2 2,38 % 84 

KV- 386 96,98 % 1 2  3 ,02 % 398 
Angestellte 

I B/A2 85 97,7 % 2 2,3 % 87 I 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 8 1 00 % - - 8 

VWGr. B 72 98, 63 % 1 1 , 3 7 % 73 

KV- 2 71 98, 55 % 4 1 , 45 % 2 75 
Angestellte 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

In der Verw.Gr.A gibt es insgesamt 1 5  teilbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg um 
1 8,75 %); das sind weiters 1 3  Frauen und die ersten 2 Männer in diesem Verwendungsbe
reich. 
In der Verw.Gr.B/A2 gibt es insgesamt 14 teilbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg 
um 1 9, 1 8  %); das sind weiters 1 3  Frauen und ein Mann mehr. 
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AMSI7 

* Bei den KV-Angestellten gibt es 1 23 teilbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg um 

44,73 %); den Großteil davon machen die Frauen mit 1 1 5 Bediensteten aus (= Anstieg 
um 42,44 %), und die Männer sind mit einer Zunahme von 200 % (d.s. 8 Männer) vertre
ten. 

l .c) Lehrlinge des Bundes 

Leermeldung (zum Stichtag 1. Juli 1995: 0) 

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 

Leermeldung (zum Stichtag 1. Juli 1995: 0) 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Bundesgeschäftsstelle 1 997: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
I alle Führungskräfte 7 38,89 % 1 1  6 1 , 1 1 % 1 8  

Bundesgeschäftsstelle 1 995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

I a- und b-wertig 5 29, 41 % 12 70, 59 % 1 7  

Unter der Annahme, daß es sich bei den angetUhrten "alle Führungskräfte" um "a- und b
wertige Funktionen" handelt wie zum Stichtag 1 .7. 1 995, ergibt sich folgendes Vergleichsbild: 

* insgesamt eine höherwertige VerwendungIFunktion mehr; das bedeutet weiters 2 höher
wertige Verwendungen mehr bei den Frauen (= Anstieg um 40 %) und 1 höherwertige 
Verwendung weniger bei den Männem 

Landesgeschäftsstellen 1 997: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
I alle Führungskräfte 1 33 26,98 % 360 73,02 % 493 
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Landesgeschäftsstellen 1995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

I a- und b-wertig 116 24, 68 % 354 75, 32 % 4 70 

Unter derselben Annahme wie zuvor, erhält man folgendes Vergleichsbild: 

* insgesamt 23 höherwertige Verwendungen mehr (= Anstieg um 4,89 %); das bedeutet 
weiters 1 7  Frauen mehr in höherwertigenVewendungen (=Anstieg um 1 4,66 %) und 6 
Männer mehr 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 333/ 1 979, in der j eweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Prüfungskommissionen 

1 997 Leermeldung 

1995 11 1 7, 74 % 51 82,26 % 62 

0) Leistungsfeststellungskommissionen 

1 997 . Leermeldung 

1995 24 19, 67 % 98 80, 33 % 122 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der j eweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahrnekommissionen) 

Mitglieder weibl ich Fra uenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

0) Kommissionen nach dem Ausschreibungsgesetz, AMS-GESAMT 

1 997 82 32,93 % 1 67 67,07 % 249 
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1995 49 25,26 % 145 74, 74 % 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

AMS/9 

194 

Leenneldung (wie zum Stichtag 1. Juli 1 995) 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1. Jänner 1 994 bis 1. Juli 1995) 

1 .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

1.7.1995 bis 30.6.1997 (Auszug) 
Bundesgeschäftsstelle weibl ich Frauenanteil männlich Männeranteil 

KV -Angestellte 5 50 % 5 50 % 
gesamt 

1 0  

Auszug 1994/95 

1 Bundesgeschäftsstelle 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
Sondervertrag § 36 VBG - - 2 1 00 % 2 

KV-Angestellte 25 64, 1 0  % 14 35, 90 % 39 

1.7.1995 bis 30.6.1997 (Auszug) 
schäftsstellen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

64 58,1 8  % 46 4 1 ,82 % 1 1 0 

Auszug 1994/95 

Landesgeschäftsstellen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
�esamt 

VWGr. B 1 0  1 00 % - - 1 0  

VB llb 8 88,89 % 1 1 1, 1 1 % 9 

KV-Angestellte 247 60, 84 % 159 39, 16  % 406 

Seitens des Arbeitsmarktservices wurde diesmal ein anderer Zeitraum abgefragt als vorgege
ben. Im Vergleich der beiden Berichtszeiträume zeigt sich: 
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* 

AMS/ 1 0  

Sowohl in der Bundesgeschäftsstelle als auch in den Landesgeschäftsstellen gibt es dies
mal nur Neueintritte bei den KV-Angestellten, und zwar in weit geringerem Ausmaß 
als zuletzt: 

- Bundesgeschäftsstelle : insgesamt 29 Neueintritte weniger bei den KV -Angestellten 
(= Absenkung von 74,36 %); davon sind die Frauen mit einer Absenkung von 80 % 
(d.s. 20 Frauen) weit mehr betroffen als die Männer. 

- Landesgeschäftsstellen: insgesamt 296 KV -Neueintritte weniger (= Absenkung von 
72,9 1 %), davon 1 83 Frauen (= Absenkung von 74,09 %). 

l .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

Bundesgeschäftsstelle 1 996/97: Leermeldung 

Auszug 1 994/95 

1 Bundesgeschäftsstelle 11 
Sondervertrag § 36 I VBG 

weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
I I 2 � 1 00 % I 2 

Landesgeschäftsstellen 1 996/97:  Leermeldung 

Auszug 1994/95 

Landesgeschäftsstellen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr. A 5 31 ,25 % 1 1  68, 75 % 16  
VWGr. B 55 39, 86 % 83 60, 1 4  % 138 

VB I/b 80 74, 0 7  % 28 25, 93 % 1 08 

1 .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

NEUBESTELLUNGEN 

1 996/97 

1 Bundesgeschäftsstelle 11 weiblich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 

gesamt I 1 I 33,33 % I 2 1 66,67 % I 3 
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1 994/95 

Bundesgeschäftsstelle weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Verw.lEntl. Gr.Ala 5 29, 41 % 12 70,59 % 1 7  

Verw.lEntl. Gr.B/b - - - - -

1 996/97 
Landesgeschäftsstellen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

gesamt 23 42,59 0/0 3 1  57,41 % 54 

1 994/95 

I Landesgeschäftsstellen 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
Verw.lEntl. Gr.Ala 6 20, 69 % 23 79, 31 % 29 

Verw.lEntl. Gr. B/b 21 29, 58 % 50 70, 42 % 71 

Auch hier wieder unter den Annahme, daß mit Neubestellungen gesamt (in höherwertigen 
VerwendungenIFunktionen) die Neubestellungen in der Verw./EntI .Gr.Ala und 
Verw./EntI.Gr.B/b gemeint sind, läßt sich vergleichsweise erkennen: 

* 

* 

In der Bundesgeschäftsstelle gibt es diesma1 14  Neubestellungen weniger (= Absenkung 
von 82,35 %); 4 davon betreffen Frauen (= Absenkung von 80 %). 

In den
·
Landesgeschäftsstellen gibt es diesma1 46 Neubestellungen weniger (= Absenkung 

von 46 %); 4 davon betreffen Frauen (= Absenkung von 1 4,8 1  %). 

l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen 

1 996/97 weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 
AMS gesamt 1 31 0  68,23 0/0 6 1 0  3 1 ,77 % 1 920 

1994/95 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Landesgeschäftsstellen 1869 64, 49 % 1 029 35, 51 % 2898 

Ein korrekter Vergleich kann nicht gemacht werden, weil sich das Zahlenmaterial der beiden 
Berichtszeiträume auf verschiedene Ausgangsgruppen bezieht. Es ist lediglich erkennbar, daß 
die ZulassUngen zu den Grundausbildungslehrgängen zurückgegangen sind. 
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- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

1 996/97 :  Für diesen Zeitraum wurde die Summe der "Weiterbildungs - Ausbildungstage" 
mit einem Frauenanteil von 56  % genannt, jedoch keine Geschlechterangabe in 
absoluten Zahlen, so daß ein Vergleich zum Letztberichtszeitraum nicht erfolgen 
kann. 

1994/95 weiblich 

Landesgeschäftsstellen 5684 

- Aufstiegskursen 

1 996/97: gleiche Angaben wie o.a. 

1994/95 woihlirh 11 
11 

Landesgeschäftsstellen 23 I 

Frauenanteil männlich Männeranteil 

52, 53 % 5136 4 7, 47 % 

Frauenanteil I männlich Männeranteil 

79, 31 % 6 20, 69 % 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

1 .f) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 8) 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 3) 

gesamt 

1 0820 

gesamt 

29 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahrnen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 
Leermeld.ung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 
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Bundesministerium rur Finanzen 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 1 8339 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1 .  Juli 1995 wies der Gesamtpersonalstand 22639 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 1 995 

weiblich 7963 43,42 % 971 1  

männlich 1 0376 56,58 % 12928 

gesamt 1 8339 1 00 % 22639 

42,90 % 

57, 1 0  % 

1 00 % 

Der Rückgang beim Gesamtpersonalstand um 4300 Bedienstete läßt sich überwiegend durch 
den Umstand begründen, daß die Dienststellen "Österreichisches Postsparkassenamt, Verwer
tungsstelle des Österreichischen Alkoholmonopols und Amt der Münze Österreichs" zum 
Stichtag 1 .  Juli 1 997 nicht mehr dem Bundesministerium fiir Finanzen zugehörten. Außerdem 
besteht das Bundespensionsamt erst seit 1 .  Jänner 1 997 und die diesbezüglichen Angaben sind 
nicht mit jenen, über das bis dahin bestehende Bundesrechenamt - das zum Großteil in die 
BundesrechenzentrumGmbH ausgegliedert wurde - vergleichbar. Diese Dienststellen allein 
machten zum Stichtag 1 .7 . 1 995 einen Gesamtpersonalstand von 2538 aus und davon übrig
geblieben sind 1 99 voll- und teilbeschäftigte Bedienstete im Bundespensionsamt. Das bedeu
tet natürlich, daß auch bei allen anderen tabellarischen Vergleichen, bei welchen die Zentral
leitung miteinzubeziehen ist, sehr hohe Rückgänge zu verzeichnen sind. 
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Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1. Juli 1 995) 

BMF/2 

l .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 

das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfmanzgesetzes 

ZENTRAL LEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1995 

weiblich 6842 39,80 % 8435 39, 54 % 

männlich 1 0350 60,20 % 12900 60, 46 % 

ges�t 1 7 1 92 1 00 %  21335 100 % 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1 .7. 1 997 gegenüber 1 .7. 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* insgesamt gibt es nun 4 1 43 vollbeschäftigte Personen weniger (= Absenkung von 
1 9,42 %), davon 1 593 Frauen (= Absenkung von 1 8,89 %) 

weiblich 

männlich 

gesamt 

ZENTRALLEITUNG 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1995 

BMF, Bundespensionsamt, BMF, Bundesrechenamt, Finanz-
Finanzprokuratur, Hautppunzie- prokuratur, Hauptpunzierungs- und 
rungs- und Probieramt Probieramt, Österr. Postsparkassen-

amt, Verwertungsstelle des Österr. 
Alkoholmonopols, Amt der Münze 
Österreichs 

732 50,27 % 1884 54, 28 % 

724 49,73 % 1587 45, 72 % 

1 456 1 00 % 3471 1 00 % 
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BMF/3 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 
VWGr.A 67 23,59 % 2 1 7  76,4 1 % 284 

VWGr.B 28 31 ,46 % 6 1  68,54 % 89 

VB IIa 34 57,63 % 25 42,37 % 59 

VB I/b 29 58 % 2 1  42 % 50 

A l  38 71 ,70 % 1 5  28,30 % 53 

A2 72 34,78 % 1 3 5  65,22 % 207 

AlAl la 1 39 35, 1 0  % 257 64,90 % 396 

B/A2/b 1 29 37,28 % 2 1 7  62,72 % 346 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 70 20, 65 % 269 79, 35 % 339 

VWGr.B 1 1 6  25,89 % 332 74, 1 1  % 448 

VB /la 29 3 7, 66 % 48 62,34 % 77 

VB /lb 1 05 58, 66 % 74 41, 34 % 1 79 

Ala 99 23, 80 % 31 7 76,20 % 416 

Blb 221 35, 25 % 406 64, 75 % 627 

Um hier eine Vergleichsbasis zu schaffen, werden die Verwendungs-lEntlohnungsgruppen A, 
a mit A l  und B, b mit A2 zusammengefaßt und den Ala-Daten bzw. den B/b-Daten aus dem 
Letztbericht gegenübergestellt. 
Dadurch erEibt sich folgendes Vergleichsbild: 

* In der Verw./EntI.Gr.AlAlIa sind insgesamt 20 vollbeschäftigte Bedienstete (= 4,8 1  %) 
weniger, dennoch bedeutet das einen Anstieg bei den Frauen um 40,4 % (d.s. 40 Frauen) 
und einen Rückgang bei den Männem um 1 8,93 % (d.s.  60 Männer). 
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* In der Verw./Entl.Gr.B/A2/b sind insgesamt 28 1 vollbeschäftigte Bedienstete 
(= 44,82 %) weniger, davon 92 Frauen (= Absenkung um 4 1 ,63 %). 

SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN = FINANZLANDESDIREKTIONEN 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

BMF/4 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 21 25,91 % 346 74,09 % 467 

VWGr.B 420 39,62 % 640 60,38 % 1 060 

VB I1a 1 2  37,5 % 20 62,5 % 32 

VB I/b 1 72 62,77 % 1 02 37,23 % 274 

A l  1 42 30,94 % 3 1 7  69,06 % 459 

A2 1 053 27,31 % 2803 72,69 % 3856 

AlAlla 275 28,71 % 683 7 1 ,29 % 958 

B/A2/b 1 645 31 ,7 % 3545 68,3 % 5 1 90 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 239 27, 63 % 626 72, 3 7  % 865 

VWGr. B 1415 28, 69 % 351 7 71, 31 % 4932 

VB lla 36 37, 5  % 60 62, 5 % 96 

VB llb 291 63, 68 % 1 66 36, 32 % 457 

Ala 275 28, 62 % 686 71, 38 % 961 

Blb 1 706 31, 66 % 3683 68, 34 % 5389 
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BMF/5 

Im Vergleich der beiden Stichtage ergibt sich hier folgendes Bild: 

* 

* 

In der Verw./EntI.Gr.AlAlIa gibt es 3 vollbeschäftigte Bedienstete (= 0,3 1 %) weniger, 
und zwar bei den Männem. 
In der Verw./Entl.Gr.B/ A2/b gibt es insgesamt 1 99 vollbeschäftigte Bedienstete 
(= 3,69 %) weniger, davon 61  Frauen (= Absenkung um 3,56 %). 

l .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfmanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1995 

weibl ich 1 1 21 97,73 % 1276 97, 85 % 

männlich 26 2,27 % 28 2, 15  % 

gesamt 1 147 1 00 % 1304 1 00 % 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es 1 57 teilbeschäftigte Bedienstete weniger (= Rückgang um 1 2,04 %) 
und das sind fast alles Frauen, nämlich 1 55 (= Rückgang um 1 2, 1 5  %). 

ZENTRALLEITUNG - TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1995 

weiblich 68 98,55 % 260 94, 55 % 

männlich 1 1 ,45 % 15 5, 45 % 

gesamt 69 1 00 % 275 1 00 % 
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BMF/6 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 3 75 % 1 25 % 4 

VWGr.B - - - - -

VB IIa 1 1 00 % - - 1 

VB I/b 3 1 00 % - - 3 

Al  - - - - -

A2 4 1 00 % - - 4 

AlAl la 4 80 % 1 20 % 5 

B/A2/b 7 1 00 % - - 7 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 2 100 % - - 2 

VWGr.B 3 1 00 % - - 3 

VB I/a - - - - -

VB I/b - - 2 1 00 % 2 

I B/b 3 60 % 2 40 % 5 I 
Ala 2 1 00 % 2 

Wieder unter der Annahme, die Verw./Entl.Gr.AlAl Ia und B/A2/b mit den Verw.lEntl.Gr.Ala 
und B/b vergleichen zu können, ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 1 .7 . 1 995 
folgendes Vergleichsbild: 

* In der Verw./EntI.Gr.AI Alla ist der Frauenanteil nunmehr von 1 00 % auf 80 % 
gesunken, da es den ersten männlichen Teilbeschäftigten in dieser Verw.lEntl.Gr. gibt; 
dennoch ist auch die Anzahl der weiblichen Teilbeschäftigten von 2 auf 4 gestiegen 
(= Zunahme von 1 00 %). 
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BMF/7 

* In der· Verw.lEntI.Gr.B/A21b gibt es eine Zunahme von 4 teilbeschäftigten Frauen 
(= Anstieg von 1 33,33  %) und einen Rückgang bei den teilbeschäftigten Männem um 2, 
sodaß es nunmehr keinen Mann in dieser Verw./Entl.Gr. gibt. 
� Frauenanteil von 1 00 % und Männeranteil von 0 % 

FINANZLANDESDIREKTIONEN - TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1995 

weiblich 1 053 97,68 % 1016 98, 74 % 

männlich 25 2,32 % 13 1,26 % 

gesamt 1 078 1 00 % 1 029 1 00 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGLA 1 8  1 00 % - - 1 8  

VWGr.B 46 97,87 % 1 2, 1 3  % 47 

VB IIa 1 1 00 % - - 1 

VB I/b 26 96,3 % 1 3,7 % 27 

Al 21 95,45 % 1 4,55 % 22 

A2 1 27 92,7 % 1 0  7,3 % 1 37 

A/Al/a 40 97,56 % 1 2,44 % 4 1  

B/A2/b 1 99 94,31 % 1 2  5,69 % 2 1 1 
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BMF/8 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 23 1 00 % - - 23 

VWGr. B 1 1 0  99, 1 0 % 1 0, 90 % 1 1 1  

VB 1/a 1 1 00 % - - 1 

VB l/b 26 1 00 % - - 26 

A/a 24 1 00 % - - 24 

B/b 136  99, 2 7  % 1 0, 73 % 1 3 7  

I m  Vergleich der Stichtage bedeutet das: 

* 

* 

In der Verw./EntI.lGr.A/AlIa gibt es insgesamt 1 7  teilbeschäftigte Bedienstete mehr 
(= Anstieg von 70,83 %), davon 1 6  Frauen (= Anstieg von 66,67 %) und 1 Mann 
In der Verw./EntI.Gr.B/A2/b gibt es insgesamt 74 teilbeschäftigte Bedienstete mehr 
(= Anstieg von 54,0 1 %), davon 63 Frauen (= Anstieg von 46,32 %) und 1 1  Männer 
(= Anstieg von 1 1 00 %) 

1 .c) Lehrlinge des Bundes 
° (wie zum Stichtag 1. Juli 1 995) 

I .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
o (Zum Stichtag 1. Juli 1995 gab es in den Finanz

landesdirektionen 47 Teilnehmer und 1 45 Teilneh
merinnen an der Eignungsausbildung) 
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BMF/9 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Zentralleitung 1 997: 

weibl ich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

AlAlla 26 1 8, 1 8  % 1 1 7 8 1 ,82 % 143 

B/A2/b 1 2  54,55 % 1 0  45,45 % 22 

C/A3/c 21 55,26 % 1 7  44,74 % 38  

Zentralleitung 1995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

A· 32 1 7,30  % 153 82, 70 % 185 

B 25 21, 55 % 91 78, 45 % 1 1 6  

C/A3 130 71, 82 % 51 28, 18 % 181 

Zum Stichtag 1.7.1997 gibt es gegenüber 1 .7. 1 995 eine Abnahme von höherwertigen 
VerwendungenlFunktionen, und zwar sind das: 

* 

* 

* 

Auf AlAlIa-Ebene: 42 Funktionen weniger (= Absenkung um 22,7 %), davon betreffen 
6 Funktionen Frauen (= Absenkung um 1 8,75 %) und die übrigen 36 Funktionen Männer 
(= Absenkung um 23,53 %) 
Auf B/A2/b-Ebene: 94 Funktionen weniger (= Absenkung um 8 1 ,03 %), davon betreffen 
1 3  Funktionen Frauen (= Absenkung um 52 %) und 8 1  Funktionen Männer 
(= Absenkung um 89,01 %) 
Auf C/A3/c-Ebene: 1 43 Funktionen weniger (= Absenkung um 79,0 1 %), davon 
betreffen 1 09 Funktionen Frauen (= Absenkung um 83,85 %) und 34 Funktionen Männer 
(= Absenkung um 66,67 %) 

Finanzlandesdirektionen 1 997: 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

AlAl la 94 1 8,22 % 422 8 1 ,78 % 5 1 6  

B/A2/b 430 1 9, 1 7  % 1 8 1 3  80,83 % 2243 

C/A3/c 1 1 48 42,68 % 1 542 57,32 % 2690 
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BMFI 1 0  

Finanzlandesdirektionen 1 995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

A 79 1 7, 29 % 3 78 82, 71 % 45 7 

B 394 18, 33 % 1 755 81, 67 % 2149 

C/A3 1 01 9  45, 67  % 1212 54, 33 % 2231 

Im Vergleich der bei den Stichtage bedeutet das die Gegenentwicklung zur 
Zentralleit1;illg/BMF, nämlich eine Zunahme von Funktionen: 

* 

* 

* 

Auf AlAlIa-Ebene: 59 Funktionen mehr (= Anstieg von 1 2,9 1 %), davon betreffen 1 5  
Funktionen Frauen (= Anstieg von 1 8,99 %) und die übrigen 44 Funktionen Männer 
(= Anstieg von 1 1 ,64 %) 
Auf B/A2/b-Ebene: 94 Funktionen mehr (= Anstieg von 4,37 %), davon betreffen 36  
Funktionen Frauen (= Anstieg von 9, 1 4  %) und 58  Funktionen Männer (=  Anstieg von 
3 ,30  %) 
Auf C/A3/c-Ebene: 459 Funktionen mehr (= Ansteig von 20,57 %), davon betreffen 1 29 
Funktionen Frauen (= Anstieg von 1 2,66 %) und 330 Funktionen Männer (= Anstieg von 
27,23 %) 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 33311 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen. 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weiblich Frauenanteil 

0) Zentralleitung 

1 997 60 1 7, 1 4  % 

1995 67 13, 90 % 

0) Finanzlandesdirektionen 

1 997 40 1 0,53 % 

1995 44 9, 13  % 

männlich Männeranteil 

290 82,86 % 

415 86, 10  % 

340 89,47 % 

438 90,87 % 

gesamt 

3 5 0  

482 

380  

482 
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BMF/1 1 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskornmissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder I weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

0) Zentralleitung 

1 997 1 8  22,78 % 6 1  77,22 % 

1995 23 20,35 % 90 79, 65 % 

0) FinaI1Zlandesdirektionen 

1 997 44 1 4,24 % 265 85,76 % 

1995 34 10, 03 % 305 89, 97 % 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

Mitglieder I weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

0) Zentralleitung 

1 997 1 0  1 3,70 % 63 86,30 % 

1995 74 35, 07 % 137 64, 93 % 

0) Finanzlandesdirektionen 

1 997 2 1 0,53 % 1 7  89,47 % 

1995 4 23, 53 % 13 76, 4 7  % 

gesamt 

79 

113  

309 

339 

gesamt 

73 

211 

1 9  

1 7  

BERICHT/B-GBG - 92 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 93 von 344

www.parlament.gv.at



Zeitraum bezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1 .  Jänner 1994 bis 1 .  Juli 1995) 

1 .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

BMFI 1 2  

Auszug 1 997 

1 Zentralleitung 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VB Va 3 60 % 2 40 % 5 

VB Ilb 2 1 00 % - - 2 

Auszug 1 995 

1 Zentralleitung 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VWGr. B - - 1 1 00 % 1 

VB /la 8 34, 78 % 15 65, 22 % 23 

VB /lb 1 1  50 % 1 1  50 % 22 

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

* 

In  der VWGr.B gibt es diesmal keine Neueintritte. 
In  VB I1a gibt es insgesamt 1 8  Neueintritte weniger (= Absenkung um 78,26 %); die 
Frauen sind von dieser Kürzung mit 62,5 % (d.s. 5 Frauen) weniger betroffen als die 
Männer. 
In VB I1b gibt es insgesamt 20 Neueintritte weniger (= Absenkung um 90,9 1 %); 9 bei 
den Frauen und 1 1  bei den Männem. 

Auszug 1 997 

1 Finanzlandesdirektionen 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VB Va - - 1 1 00 % 1 
VB IIb 3 37,5 % 5 62,5 % 8 

A2 - - 1 1 00 % 1 

Auszug 1995 

Finanzlandesdirektionen weiblich FraUerlUTllt:l ,,,,lir-l. 11 Männeranteil � gesamt 

VWGr.A - - 1 1 00 % 1 
VWGr.B - - 1 1 00 % 1 
VB /la 6 1 7, 14 % 29 82, 86 % 35 
VB /lb 67 65, 05 % 36 34, 95 % 1 03 

B E RICHT/B-G B G  - 93 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)94 von 344

www.parlament.gv.at



I 

BMF/l3  

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

* 

* 

In den VWGr.A und B gibt es keine Neueintritte. 
In A2 gibt es den ersten Neueintritt und zwar bei den Männem. 
In VB I1a gibt es insgesamt 34 Neueintritte weniger (= Absenkung um 97, 1 4  %), davon 
28 Neueintritte weniger bei den Männem (= Absenkung um 96,55 %) und 6 weniger bei 
den Fr�uen => überhaupt kein Neueintritt bei den Frauen in VB IIa 
In VB Ilb gibt es insgesamt 95 Neueintritte weniger (= Absenkung um 92,23 %); die 
Frauen sind von dieser Kürzung mit 95,52 % (d.s. 64 Frauen) mehr betroffen als die 
Männer. 

BMF/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Im Hauptpun z ierungs - und Probieramt erfolgt en in diesem 

Zei t raum ke ine Neue intritt e . "  

1 .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

Auszug 1 997 
Zentralleitung 11 weiblich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 

VWGr.lEntl.Gr.Ala 2 20 % 8 80 % 
VWGr.lEntl .Gr.B/b 7 23,33 % 23 76,67 % 

gesamt 
1 0  
30 

I 

Auszug 1995 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.lEntl. Gr.Ala 7 35 % 13 65 % 20 
VWGr.lEntl. Gr. Bib 9 27,27  % 24 72, 73 % 33 

Das bedeutet im Vergleich: 

* In der VWGr./EntI.Gr.A1a gibt es um 1 0  Ausscheiden weniger; davon 5 Frauen 
(= Senkung um 7 1 ,43 %). 

* In der VWGr./EntI.Gr.B/b gibt es um 3 Ausscheiden weniger; davon 2 Frauen 
(= Senkung um 22,22 %). 

Auszug 1 997 
1 It;; ... .., ... "'landesdirektionen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

VWGr.lEntl .Gr. Ala 6 42,86 % 8 57, 14  % 
VWGr.lEntl.Gr.B/b 55 53,40 % 48 46,60 % 

A l  - - 3 1 00 % 
A2 3 23,08 % 1 0  76,92 % 

gesamt 
14  

1 03 
3 
l 3  
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BMFI 1 4  

Auszug 1 995 

Finanzlandesdirektionen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.lEntl. Gr.A/ a 9 1 6, 36 % 46 83, 64 % 55 
VWGr.lEntl. Gr. B/b 97 34, 77 % 182 65, 23 % 2 79 

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr./Entl.Gr.A/a gibt es um 4 1  Ausscheiden weniger (= Senkung um 
74,5 5  %); 3 davon bei den Frauen (= Senkung um 3 3,33 %). 
In der VWGr./EntI.Gr.B/b gibt es um 1 76 Ausscheiden weniger (= Senkung um 
63,08 %); 42 davon bei den Frauen (= Senkung um 43,30 %). 
In Al gibt es die ersten 3 Fälle von Ausscheiden, und zwar bei den Männem. 
In A2 gibt es die ersten 1 0  Fälle von Ausscheiden bei den Männem und die ersten 3 Fälle 
von Ausscheiden bei den Frauen. 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

NEUBESTELLUNGEN 

Auszug 1 997 

1 Zentralleitung 11 weiblich 11 Frauenantei l  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 

SektionsleiterIn - - 2 1 00 % 2 
GruppenleiterIn - - 2 1 00 % 2 

Abteil ungslei ter In 7 22,58 % 24 77,42 % 3 1  
VWGr.A 

DienststellenleiterIn - - 1 1 00 % 1 
VWGR.A 

Auszug 1995 

Zentralleitung I I weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Gruppen-/Abteilungs- - - 1 1 00 % 1 
leiterIn VWGr.A 

A bteilungsleiterin 2 15, 38 % 1 1  84, 62 % 13  
VWGr.A 

Dienststellenleiter In - - 2 1 00 % 2 
VWGr.A 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

auf Sektionsebene: 2 Leitungsneubestellungen (mehr) bei den Männem; bei den Frauen 
nach wie vor keine Bestellung 
auf G�uppenebene: 2 Leitungsneubestellungen (mehr) bei den Männem; bei den Frauen 
nach wie vor keine Bestellung 
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* 

* 

BMFI1 5 

auf Abteilungsebene (VWGr.A): 1 8  Leitungsneubestellungen mehr, davon 5 Frauen 
(= Anstieg von 250 %) 
auf Dienststellenebene (VWGr.A): eine Leitungsneubestellung weniger bei den 
Männem; bei den Frauen nach wie vor keine Bestellung 

Auszug 1 997 

Finanzlandesdirektionen weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

DienststellenleiterIn 2 50 % 2 50 % 4 
VWGr.A 

DienststellenleiterIn - - 6 1 00 % 6 
A2 

DienststellenleiterIn - - 1 3  1 00 % 1 3  
E2a 

Sonstige LeiterIn - - 6 1 00 % 6 
A2 

Sonstige LeiterIn - - 46 1 00 % 46 
E2a 

PräsidentIn - - 2 1 00 % 2 
VWGr.A 

. 
ektionen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

Dienststellenleiter In 5 8, 62 % 53 91,38 % 
VWGr.A 

Sonstige LeiterIn 1 25 % 3 75 % 4 
VWGR.A 

PräsidentIn VWGr.A 3 1 00 % 3 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

auf Di.enststellenebene (VWGr.A): 54 Neubestellungen weniger als zuletzt, davon 3 
Frauen (= Senkung um 60 %) und 5 1  Männer (= Senkung um 96,23 %) 
Präsidialebene (VWGr.A): eine Neubestellung weniger bei den Männem; nach wie vor 
keine Bestellung bei den Frauen 

l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

1 996/97 34 62,96 % 20 37,04 % 54 

1994/95 1 12 73, 20 % 41 26, 80 % 153 
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BMFI1 6  

Finanzlandesdirektionen�ch Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

1 996/97 I 357 43,06 % 472 56,94 % 829 

1994/95 481 53, 98 % 41 0 46, 02 % 891 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

in der Zentralleitung: 
insgesamt 99 Zulassungen weniger (= Senkung von 64,7 1 %); davon sind die Frauen mit 
einem Rückgang von 69,64 % (d.s. 78 Frauen) weit mehr betroffen als die Männer. 

in den Finanzlandesdirektionen: 
insgesamt 62 Zulassungen weniger (= Senkung von 6,96 %); das bedeutet weiters einen 
Rückgang bei den Frauen von 25,78 % (d.s. 1 24 Frauen) und eine Zunahme bei den 
Männern um 1 5, 1 2  % (d.s. 62 Männer) 

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

Zentralleitung weiblich 

1 996/97 1 27 

1994/95 1253 

Frauenanteil männlich 

45,68 % 1 5 1  

44, 09 % 1589 55, 91 % 2842 

Finanzlandesdirektionen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

1 996/97 4222 34,60 % 7980 65,40 % 1 2202 

1994/95 1 1 15 20, 41 % 4349 79, 59 % 5464 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

in der Zentralleitung: 
insgesamt 2564 Zulassungen weniger (= Senkung von 90,22 %), davon 1 1 26 Frauen 
(= Senkung von 89,86 %) 

in den Finanzlandesdirektionen: 
insgesamt 6738 Zulassungen mehr (= Zunahme von 1 23 ,32 %), davon 3 1 07 bei den 
Frauen (= Zunahme von 278,65 %) 
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- Aufstiegskursen 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil ge� 
1 996/97 - - - - - I 
1994/95 4 1 00 % 4 

Finanzlandesdirektionen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil ge� 
1 996/97 1 1 4,29 % 6 85,7 1 % 7 I 
1994/95 5 55,56 % 4 44, 44 % 9 

Im Vergleich bedeutet das: 

in der Zentralleitung: 
* keine Zulassungen zu Aufstiegskursen im aktuellen Zeitraum 

in den .Finanzlandesdirektionen: 
* insgesamt 2 Zulassungen weniger; das bedeutet weiters 4 Zulassungen weniger bei den 

Frauen (= Senkung um 80 %) und 2 Zulassungen mehr bei den Männem (= Zunahme von 
50 %) 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
o (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 2) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
o (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 1) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
o (wie im Berichtszeitraum 1994/95) 

l .t) die auf Grund des Frauenrörderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
o (wie im Berichtszeitraum 1994/95) 
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- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
FLD für Wien, NÖ und Burgenland: 1 (VWGr.A) 
FLD für Salzburg: 1 (VWGr.A2) 
FLD für Steiermark: 1 (VWGr.A1 )  

(1m Berichtszeitraum 1 994/95: 
insgesamt 16 in den Finanzlandes
direktionen Wien, NÖ und Burgen
land, Salzburg, Steiermark sowie im 
Österr. Postsparkassenamt) 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 
Bundesministerium für Finanzen: 2 (VWGr.A) (1m Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

Diesbezüglich wird auf den Frauenförderungsplan 1 998 fii.r das Bundesministerium für 
Finanzen verwiesen, welcher im BGBl.Nr. 1 32/98, Verordnung, ausgegeben arn 28 .  April 
1 998, nachgelesen werden kann. 
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Bundesministerium für Inneres 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der GesamtpersonaIstand 32. 1 50 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1995 wies der Gesamtpersonalstand 32. 366 Bedienstete aus. 

GESAJJTPERSONALSTAJiD 

1 997 1 995 

weibl ich 4781 1 4,87 % 6184 1 9, 1 1  % 

märmlich 27369 85, 1 3  % 26182 80, 89 % 

gesamt 321 50 1 00 % 32366 1 00 % 

Im Vergleich der beiden Stichtage ist eine Abnahme des GesamtpersonaIstandes um 2 1 6  
Bedienstete (= 0,67 %) zu bemerken. Dabei fällt auf, daß eine Abnahme ausschließlich bei 
den weiblichen Bediensteten stattfand: 

* Insgesamt gibt es nun 1 403 Frauen weniger (= Absenkung von 22,69 %) und 1 1 87 
Männer mehr (= Steigerung von 4,53 %). 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1 . Juli 1995) 

l .a) Vollbeschäftigte und teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme 
der Ersatzkräfte fiir Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, 
Anlage III des für das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTSTELLEN 

ZENTRALLEITUNG, FLÜCHTLINGSBETREUUNGSEINRICHTUNGEN, SOWIE 
ÖFFENTLICHES DENKMAL UND MUSEUM MAUTHAUSEN 

1 997 1995 

weiblich 763 52,44 % 757 52, 97 % 

märmlich 692 47,56 % 672 47, 03 % 

gesamt 1455 1 00 % 1429 1 00 % 
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ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTSTELLEN 
VOLLBESCHÄFTIGTE UND TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

BMI/2 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.AJA1 30 22,22 % 1 05 77,78 % 1 3 5 

VWGr.B/A2 95 32,53 % 1 97 67,47 % 292 

VB IIa 21 53,85 % 1 8  46, 1 5  % 39 

VB Ilb 36 44,44 % 45 5 5,56 % 8 1  

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 23 19, 33 % 96 80, 67 % 1 1 9  

VWGr.B 93 32, 40 % 194 67, 60 % 287 

VB lIa 24 55, 81 % 19  44, 19  % 43 

VB llb 33 45. 83 % 39 54. 1 7  % 72 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1 .7.1997 gegenüber 1 .7 . 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* 

* 

* 

* 

In der· Verw.Gr.AlAl sind insgesamt 1 6  Bedienstete (= 1 3 ,45 %) mehr, davon 7 bei den 
Frauen. 
In der Verw.Gr.B/A2 sind insgesamt 5 Bedienstete (= 1 ,74 %) mehr, davon 2 bei den 
Frauen. 
In VB I/a sind insgesamt 4 Bedienstete (= 9,3 %) weniger. davon 3 bei den Frauen 
(= Absenkung von 1 2,5 %). 
In VB I/b sind insgesamt 9 Bedienstete (= 1 2,5 %) mehr, davon 3 bei den Frauen. 

B E R IC HT/B·G BG - 1 0 1 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)102 von 344

www.parlament.gv.at



BMI/3 

l .a) VoUbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das je'Yeilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

BUNDESPOLIZEIDIREKTIONEN UND SICHERHEITSDIREKTIONEN 

1 997 1 995 

weiblich 3 1 34 1 9,84 % 3476 20, 97 % 

männlich 12663 80, 1 6  % 13098 79, 03 % 

gesamt 1 5797 1 00 % 1 6574 1 00 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 30 9,87 % 274 90, 1 3  % 304 

VWGr.B 34 48,57 % 36 5 1 ,43 % 70 

VB I/a - - 20 1 00 % 20 

VB I/b 1 1  57,89 % 8 42, 1 1 % 1 9  

A l  6 8,7 % 63 9 1 ,3 % 69 

A2 1 0 1  36,46 % 1 76 63,54 % 277 

AlAl la 36 9 ,16  % 357 90,84 % 393 

B/A2/b 1 46 39,89 % 220 60, 1 1 % 366 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 34 8, 90 % 348 91, 1 0  % 382 

VWGr.B 127 36, 60 % 220 63, 40 % 347 

VB /la 4 9, 09 % 40 90, 91 % 44 
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VB 1/b 7 28 % 18 72 % 25 

Ala 38 8, 92 % 388 91, 08 % 426 

B/b 134 36, 02 % 238 63, 98 % 3 72 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

In der Verw./Entl.Gr.AfAlIa sind insgesamt 33 vollbeschäftigte Bedienstete (= 7,75 %) 
weniger, davon 2 bei den Frauen (= Absenkung von 2,63 %). 
In der Verw./EntI.Gr.B/A2/b sind insgesamt 6 vollbeschäftigte Bedienstete (= 1 ,6 1  %) 
weniger; dennoch bedeutet das einen Anstieg bei den Frauen um 8,96 % (d.s. 1 2  Frauen) 
und einen Rückgang bei den Männern um 7,56 % (d.s. 1 8  Männer). 

weiblich 

männlich 

gesamt 

BUNDESGENDARMERIE 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

661 4,53 % 597 

1 3930 95,47 % 12364 

14591  1 00 % 12961 

1995 

4, 61 % 

95, 39 % 

1 00 % 

Im Vergleich bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es um 1 630 vollbeschäftigte Bedienstete mehr als zuletzt (= Anstieg von 
12,58 %), davon 64 Frauen (= Anstieg von 1 0,72 %). 

weiblich 

männlIch 

gesamt 

BUNDESASYLAMT 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

42 75 % 40 

1 4  2 5  % 22 

56 1 00 % 62 

1995 

64, 52 % 

35, 48 % 

1 00 % 
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Im Vergleich bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es 6 vollbeschäftigte Bedienstete weniger (= Senkung von 9,68 %); 
dennoch sind das 2 Frauen mehr, weil es 8 Männer weniger gibt. 

1 .  b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach PWlkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfmanzgesetzes 

BUNDESPOLIZEIDIREKTIONEN UND SICHERHEITSDIREKTIONEN 

1 997 1 995 

weiblich 1 81 91 ,41 % 259 94, 53 % 

männlich 1 7  8,59 % 15  5, 47 % 

gesamt 1 98 100 % 274 1 00 % 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es 76 teilbeschäftigte Bedienstete weniger (= Rückgang von 27,74 %); 
und das sind weiters 78 Frauen weniger und 2 Männer mehr. 

weibl ich 

männlich 

gesamt 

BUNDESGENDARMERIE 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

- - 1 054 

53 1 00 % 1 1  

53 100 % 1 065 

1 995 

98, 97 % 

1, 03 % 

1 00 % 

Das bedeutet: 

* Insgesamt gibt es um 1 0 1 2  teilbeschäftigte Bedienstete weniger (= Rückgang von 
95,02 %) als zuletzt. 
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BMI/6 

Anmerkung: 
Den größten Teil der teilbeschäftigten Bediensteten machten zuletzt die Frauen in der 
Entlohnungsgruppe VB 1I/p5 aus; nunmehr ist der Anteil in dieser Entlohnungsgruppe auf 0 
gesunken. 

weiblich 

männlich 

gesarilt 

BUNDESASYLAMT 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

1 1 00 % 1 

- - -

1 1 00 % 1 

1 995 

1 00 % 

-

1 00 % 

I .c) Lehrlinge des Bundes 
o (wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

I .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
o (Zum Stichtag 1 .  Juli 1995 gab es in den 

Bundespolizeidirektionen und in den Sicher
heitsdirektionen 4 Teilnehmer und 23 Teil
nehmerinnen an der Eignungsausbildung.) 

2.  Höherw'ertige Verwendungen (Funktionen) 

Zentralleitung und sonstige Dienststellen 1 997: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn - - 4 1 00 % 4 

GruppenleiterIn 1 1 2,5 % 7 87,5 % 8 

AbteilungsleiterIn 5 1 0,64 % 42 89,36 % 47 

ReferatsleiterIn 5 23,81 % 1 6  76, 1 9 % 2 1  
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BMI/7 

Sondereinheiten 3 1 00 %  "I - - :> 

LeiterIn der 
Flüchtlingslager - - 5 1 00 % 5 
und Mauthausen 

Zentralleitung und sonstige Dienststellen 1995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Sektions leiter In - - 4 1 00 % 4 

Gruppenleiter In 1 12,5 % 7 87, 5 % 8 

Abteilungsleiter In 4 9, 3 %  39 90, 7 %  43 

Referatsleiter In 5 27, 78 % 13 72, 22 % 18 

Sondereinheiten - - 3 1 00 % 3 

Leiterin der 
Flüchtlingslager - - 5 1 00 % 5 
und Maushausen 

Im Vergleich bedeutet das: 

* Sektionsebene und Gruppenebene: keine Veränderung 
* 

* 

Abteilungsebene: 4 Leitungen mehr, davon eine bei den Frauen (= Anstieg von 25 %) 
Referatsebene: 3 Leitungen mehr, und zwar alle bei den Männem => Absenkung des 
Frauenanteiles um 3,97 %-Punkte 

* Sondereinheiten und LeiterIn der Flüchtlingslager und Mauthausen: keine 
Veränderung 

Bundespolizeidirektionen und Sicherheitsdirektionen 1997: 

Auszug weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

BehördenleiterIn - - 22 1 00 % 

BehördenleiterIn- - - 1 1 00 % 
Stv. 

AbteilungsleiterIn 3 3 ,95 % 73 96,05 % 

BezirksleiterIn - - 23 1 00 % 

(nur BPD Wien) 

Amts-lBüroleiterIn 34 20,73 % 1 30 79,27 % 

gesamt 

22 

1 

76 

23 

1 64 
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BMI/8 

Bundespolizeidirektionen und Sicherheitsdirektionen 1995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Behördenleiter In - - 22 100 % 22 

A bte ilung� le iter In 2 2, 63 % 74 97, 3 7  % 76 

Bezirks[eiter In - - 23 1 00 % 23 

(nur BP D Wien) 

Amts-IBüroleiter In 52 29, 05 % 127 70, 95 % 1 79 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

Behördenebene: keine Veränderung 
stv. Behördenebene: Diese Funktionsebene ist neu hinzugekommen. 
Abteilungsebene: Gleich viele Leitungen, davon hat eine - zuvor männlich besetzte 
Leitungsfunktion - zu den Frauen gewechselt. 
Bezirksebene: keine Veränderung 
Amts-/Büroebene: Insgesamt 1 5  Leitungen weniger; das bedeutet aber weiters 1 8  
Leitungen weniger bei den Frauen (= Absenkung von 34,62 %) und 3 Leitungen mehr bei 
den Männem. 

Bundesgendarmerie 1997: 

Auszug weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

Landesgendarmerie-
kommandanten - - ? ? ? 

VWGr.E1 

VWGr.E1 1 0,27 % 374 99,73 % 3 75 

VWGr.E2a 23 0,41 % 5552 99,59 % 5575 

Bundesgendarmerie 1 995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Landesgendarmerie-
kommandanten - - 8 1 00 % 8 

VWGr. E1 

VWGr.E1 - - 281 100 % 281 
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VWGr.E2a 15 0, 32 % 4733 99, 68 % 4748 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

Landesgendarmeriekommando: Nach wie vor gibt es keine Landesgendarmerie
kommandantin. Wie viele Landesgendarmeriekommandanten es zum Stichtag gab, wurde 
nicht bekanntgegeben. 
VWGr.El :  94 Funktionen mehr in dieser Verwendungs gruppe (= Anstieg von 33 ,45 %), 
darunter die erste von einer Frau besetzte. 
VWGr.E2a: 827 Funktionen mehr in dieser Verwendungsgruppe (= Anstieg von 
1 7,42 %), davon 8 bei den Frauen. 

Bundesasylamt 1997: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

AmtsleiterIn - - 1 1 00 % 1 

Außenstellen- 1 1 4,29 % 6 85,7 1 % 7 
leiterIn 

KanzleileiterIn 8 1 00 % - - 8 

Bundesasylamt 1995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Behördenleiter In 1 100 % - - 1 

Außenstellen- - - 7 1 00 % 7 

leiterIn 

KanzleileiterIn 8 100 % - - 8 
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BMII 1 0  

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 33311 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder I weiblich I Frauenanteil märmlich I Männeranteil I gesamt 

0) Prüfungskommissionen 1 997 

Zentralleitungl 3 1 4,29 % 1 8  85,71 % 2 1  
sonstige Dst. 

Bundes- - - 1 33 1 00 %  1 33 
gendarmerie 

0) Prüfungskommissionen 1995 

Zentralleitungl 2 6, 67 % 28 93, 33 % 30 
sonstige Dst. 

Bundesgen- - - 133 1 00 % 133 
darmerie 

0) Leistungsfeststellungskommissionen 1 997 

Zentralleitungl 3 6,67 % 42 93,33 % 45 
sonstige Dst. 

BPD/SD 29 1 0,86 % 238 89, 1 4  % 267 
Bundes- - - 1 55 1 00 % 1 55 

gendarmerie 
Bundesasy 1 amt 1 1 6,67 % 5 83,33 % 6 

0) Leistungsfeststellungskommissionen 1995 

Zentralleitung/ 1 2, 08 % 47 97, 92 % 48 
sonstige Dst. 

BPDISD 27 9 %  273 91 % 300 
Bundesgen- - - 155 1 00 % 155 

darmerie 

Bundesasylamt 1 16, 67 % 5 83, 33 % 6 
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0) Disziplinarkommissionen 1 997 

Zentralleitungl 21 6,95 % 28 1 93,05 % 302 
sonstige Dst. 

Bundes- - - 72 1 00 % 72 
gendarmerie 

0) Disziplinarkommissionen 1995 

Zentralleitung/ 12 5, 13 % 222 94, 87  % 234 
sonstige Dst. 

Bundesgen- - - 72 100 % 72 
darmerie 

0) Disziplinaroberkommissionen 1 997 

Zentrallei!UTIg/ 8 1 7,39 % 38 82,6 1 % 46 
sonstige Dst. 

0) Disziplinaroberkommissionen 1995 

I 
Zentralleitung/ 1 3, 33 % 29 96, 67 % 30 
sonstige Dst. 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahrnekommissionen) 

Mitglieder I weiblich I Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Aufnahrnekommissionen 1 997 

Zentralleitung/ - - 9 1 00 % 9 
sonstige Dst. 

BPD/SD 43 1 5,03 % 243 84,97 % 286 
Bundes- - - 53 1 00 % 53 

gendarmerie 
Bundesasylamt - - 4 1 00 % 4 
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0) Aufnahmekommissionen 1995 

Zentralleitungl 1 1 1, 1 1 % 8 88, 89 % 9 

sonstige Dst. 

BPDISD 41 14,86 % 235 85, 14 % 276 

Bundesgen- - - 53 1 00 % 53 

darmerie 

Bundesasylamt - - 5 1 00 % 5 

0) Begutachtungskommission 1 997 

BMI/aus dem vorgelegten Bericht: 
n Be i  den Bunde spo l i z e idirekt ionen Wien , Graz , Linz , Sal zburg 
und Innsbruck s ind darüberhinaus e ine Prüfungskommiss ion sowie 

e ine s tändige Begutachtungskommi s s ion e ingericht e t , die - mit 

Ausnahme der bei der Bundespol i z e i direkt i on Innsbruck beste 

henden Prüfungskommi s s ion ( 1  Frau , 14  Männer )  - aus schl ießl ich 

aus männ l i chen Mitgliedern bestehen . "  

0) Begutachtungskommission 1995 

Bei den Bundespolizeidirektionen Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck ist darüber
hinaus eine Prüfungskommission sowie eine ständige Begutachtungskommission eingerichtet, 
die jeweils ausschließlich aus männlichen Mitgliedern besteht. 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

Mitglieder weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

Zentralleitung/sonstige Dst. 

1 997 8 1 1 ,27 % 63 88,73 % 

1995 7 1 0, 94 % 57 89, 06 % 

gesamt 

7 1  

64 
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I 

Zeitraum bezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1. Jänner 1994 bis 1. Juli 1995) 

1 .a) Neueintritte in den Bundesdienst 
AUSZÜGE 

BMII1 3 

Zentralleitung 
1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VB I1a 2 28,57 % 5 7 1 ,43 % 7 
VB I/b 1 25 % 3 75 % 4 

1 994195 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
VB /la 6 54, 55 % 5 45, 45 % 1 1  

VB IIb - - 3 1 00 % 3 

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

In VB I1a gibt es insgesamt 4 Neueintritte weniger (= Absenkung von 36,36 %), und 
zwar alle bei den Frauen (= Absenkung von 66,67 %) 
In VB IIb gibt es 1 Neueintritt mehr (= Anstieg von 33,33 %), und zwar bei den Frauen 
=> der Frauenanteil bei den Neuzugängen ist dadurch von 0 % auf 25 % gestiegen. 

BPD/SD . 
1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich I I Männeranteil gesamt 

VB I/a - - 1 1 00 %  1 
VB I/b 1 1 00 % - - 1 

1994/95 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 13 61, 90 % 8 38, 1 0  % 21 

VB /la 2 40 % 3 60 % 5 

VB /lb 1 100 % - - 1 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es diesmal keinen Neueintritt 
In VB I1a gibt es 4 Neueintritte weniger (= Absenkung von 80 %) als zuletzt, davon 2 bei 
den Frauen und 2 bei den Männern => der Frauenanteil bei den Neuzugängen ist dadurch 
von 40 % auf 0 % gesunken. 
In VB Ilb gibt es wieder einen Neueintritt bei den Frauen => keine Veränderung 
gegem1ber dem letzten Berichtszeitraum. 
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Bundesgendarmerie 
1 996/97 weiblich Frauenanteil märmlich Männeranteil gesamt 

VB Va 1 50 % 1 50 % 2 

VB Vb 1 1 00 % - - 1 

total 1 34 38,73 % 2 1 2  6 1 ,27 % 346 

1994195 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

total 203 42,92 % 270 5 7, 08 % 473 

Das bedeutet: 

* Insgesamt gibt es diesmal 127 Neueintritte weniger als zuletzt (= Absenkung von 
26,85 %); die Frauen sind von dieser Kürzung mit 33,99 % (d.s. 69 Frauen) mehr 
betroffen als die Männer mit 2 1 ,48 % (d.s. 58  Männer). 

Bundesasylamt 

1 996/97 : keine Neuzugänge 

1994195: I Neuzugang in VB lid (weiblich) 

1 .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 
AUSZÜGE 

Zentralleitung 
1 996/97 weiblich Frauenanteil märmlic 

VWGr.AlA1 1 33,33 % 2 66,67 % 3 
VWGr.B/A2 2 50 % 2 50 % 4 

VB I/a 2 40 % 3 60 % 5 
VB Vb 4 80 % 1 20 % 5 

1994/95 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamZJ 
VWGr.A - - I I  1 00 % I I  

VWGr.B 5 41, 67 % 7 58, 33 % 12 
VB lia 3 50 % 3 50 % 6 
VB lib I 25 % 3 75 % 4 

Das bedeutet im Vergleich: 

* In der VWGr.AlAl gibt es insgesamt 8 Fälle von Ausscheiden weniger (= Senkung von 
72,73 %); weiters sind das 9 Ausscheiden weniger bei den Männem und ein Ausscheiden 
mehr bei den Frauen � dadurch ist der Frauenanteil von 0 % auf 33,33 % gestiegen. 
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* 

* 

* 

BMI/1 5 

In der VWGr.B/A2 gibt es insgesamt 8 Fälle von Ausscheiden weniger (= Senkung von 
66,67 %), davon 3 Frauen. 
In VB I1a gibt es diesmal ein Ausscheiden weniger, und zwar bei den Frauen. 
In VB lIb gibt es diesmal ein Ausscheiden mehr. Dieses setzt sich aus 3 Fällen von 
Ausscheiden mehr bei den Frauen (= Anstieg von 300 %) und 1 Fall von Ausscheiden 
weniger bei den Männern zusammen. 

BPD/SD 
1 996/97 weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

VWGr.A - - 2 1 00 % 
VWGr.B - - 1 1 00 % 

VB I/a 1 50 % 1 50 % 
VB I/b 2 1 00 % - -

A2 - - 1 1 00 % 

19�4195 weiblich Frauenanteil män=;:;r;;;;::r=Männerante il 

VWGr.A 1 20 % 4 80 % 

VWGr.B 1 20 % 4 80 % 

VB /la 2 66, 67 % 1 33, 33 % 

VB /lb 4 80 % 1 20 % 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es um 3 Ausscheiden weniger, davon eines bei den Frauen 
=> überhaupt kein Ausscheiden bei den Frauen. 
In der VWGr.B gibt es um 4 Ausscheiden weniger, davon eines bei den Frauen 
=> überhaupt kein Ausscheiden bei den Frauen. 
In VB I/a gibt es um 1 Ausscheiden weniger, und zwar bei den Frauen. 
In VB lIb gibt es um 3 Ausscheiden weniger, davon 2 bei den Frauen. 
In A2 gibt es einen ersten Fall von Ausscheiden bei den Männern. 

Bundesgendarmerie 
1 996/97 weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

VB I/a - - 2 1 00 % 
total 442 61 ,22 % 280 3 8,78 % 

1994/95 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

total 198 58, 58 % 140 41, 42 % 

gesamt 

2 
1 
2 
2 
1 

gesamt 

5 

5 

3 

5 

gesamt 

2 
722 

ge.,urru 

338 
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BMII 16  

Das bedeutet: 

* Insgesamt gibt es diesmal 384 Fälle von Ausscheiden mehr (= Anstieg von 1 1 3 ,6 1 %); 
die Frauen sind von dieser Austrittssteigerung mit 1 23,23 % (d.s. 244 Frauen) viel stärker 
betroffen als die Männer mit 1 00 % (d.s. 140 Männer). 

Bundesasylamt 
1 996/97 weiblich 

VB II/p5 1 

1994/95 weiblich 

VB I/d 2 

Frauenanteil männlich 

1 00 % 

Frauenanteil männlich Männera 

1 00 % 

Das bedeutet: 

* In VB IId gibt es diesmal kein Ausscheiden, statt dessen fand ein Ausscheiden in 
VB li/pS statt und zwar bei den Frauen. 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 
NEUBESTELLUNGEN 

AUSZÜGE 

Zentralleitung 
1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich Männerant�ll � 

GruppenleiterIn 1 20 % 4 80 % 5 
Abteil ungsleiterIn 1 1 6,67 % 5 83,33 % 6 

FleferatsleiterIn 1 50 % 1 50 % 2 

1 994/95 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
GruppenleiterIn 1 33, 33 % 2 66, 67 % 3 

AbteilungsleiterIn - - 7 1 00 % 7 
Referatsleiter In 4 33, 33 % 8 66, 67 % 12 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

* 

auf G,:"uppenebene: 2 Leitungsneubestellungen mehr als zuletzt, und zwar alle bei den 
Männern 
auf Abteilungsebene: insgesamt 1 Leitungsneubestellung weniger; dennoch ist das eine 
Neubestellung mehr bei den Frauen, da bei den Männem 2 Neubestellungen weniger 
stattfanden => Frauenanteil ist dadurch von 0 % auf 1 6,67 % gestiegen. 
auf Referatsebene: insgesamt 1 0  Leitungsneubestellungen weniger (= Senkung von 
83,33 %), davon 3 bei den Frauen 
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BPD/SD 
1 996/97 weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

BehördenleiterIn - - 2 1 00 % 2 
AbteilungsleiterIn 1 25 % 3 75 % 4 

BezirksleiterIn - - 1 1 00 % 1 
AmtsleiterIn 1 25 % 3 75 % 4 
VWGr.AlAl 
AmtsleiterIn - - 1 1 00 %  1 
VWQr.B/A2 

1 1994/95 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
Behörden/eiter In - - 1 1 00 % 1 

Abteilungsleiter In - - 5 1 00 % 5 

Bezirks/eiter In - - 7 1 00 % 7 

Amts-, BüroleiterIn 2 28, 5 7 % 5 71, 43 % 7 
VWGr.A 

Amts-, BüroleiterIn 5 55, 56 % 4 44, 44 % 9 
VWGr.B 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

auf Bebördenebene: 1 Leitungsneubestellung mehr bei den Männem; bei den Frauen 
nach wie vor keine Bestellung 
auf Abteilungsebene: 2 Leitungsneubestellungen weniger bei den Männem und 1 
Leitungsneubestellung mehr bei den Frauen => das bedeutet einen Anstieg des 
Frauenanteils von 0 % auf 25 %. 
auf Bezirksebene: insgesamt 6 Leitungsneubestellungen weniger bei den Männem 
(= Senkung von 85,7 1 %); bei den Frauen nach wie vor keine Bestellung. 
auf Amts-lBüroebene (VWGr.AlAl): insgesamt 3 Leitungsneubestellungen weniger als 
zuletzt, davon eine bei den Frauen 
auf Amts-lBüroebene (VWGr.B/A2): insgesamt 8 Leitungsneubestellungen weniger als 
zuletzt, davon 5 bei den Frauen => das bedeutet eine Senkung des Frauenanteils von 
55,56 % auf 0 %. 

Bundesgendarmerie 

1 996/97: 
Dazu wurde kein statistisches Datenmaterial geliefert. Aus dem Anhang geht lediglich hervor, 
daß seit 1 . 1 . 1 996 eine Frau eine Planstelle der VWGr.E 1 im Gendarmeriezentralkommando 
bekleidet. Nach wie vor gibt es aber keine Landesgendarmeriekommandantin, keine Bezirks
kommandantin und keine Gendarmeriepostenkommandantin. 

1 994/95: 
Keine Frauen in den oben erwähnten Positionen und 136 Neubestellungen bei den Männern 
in eben diesen Positionen. 
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Bundesasylamt 
1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich 

VB IIa - - 1 

1994/95 weiblich Frauenanteil 

VWGroA 

I od) erteilte Zulassungen zu 

- GRUNDAUSBILDUNGSLEHRGÄNGEN 

1 996/97 

Zentralleitungls. Dst. 
insgesamt 

1994/95 

I insgesamt 

Im Vergleich bedeutet das: 

weiblich Frauenanteil  

39 63,93 % 

49 61,25 % 

männlich 

22 

31 

BMII 1 8  

Männeranteil gesamt 

1 00 %  1 

1 

Männeranteil gesamt 

36,07 % 6 1  

38, 75 % 80 

* insgesamt 1 9  Zulassungen weniger (= Senkung von 23,75 %), davon 1 0  bei den Frauen 

1 996/97 

BPD/SD weiblich Frauenanteil männlich Männer 

Wachebeamte 3 1 2,50 % 2 1  87,50 % 24 
VWGr.El 

Dienstführende 66 1 00 % 66 
Wachebeamte SW 

Dienstführende 1 8  90 % 2 1 0 % 20 
Wachbeamte KrD 

1994/95 

Wache beamte 244 32, 15 % 515 67,85 % 759 
VWGro W3/E2c 

Wache beamte - - 37 1 00 % 3 7  
VWGro WI 

Dienstführende - - 246 1 00 % 246 
Wachebeamte SI 

Dienstführende 7 3, 04 % 223 96, 96 % 230 
Wachebeamte KrD 
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Das bedeutet: 

* Insgesamt 2 1 0  Zulassungen weniger bei den dienstfiihrenden Wachebeamten KrD 
(= Senkung von 9 1 ,3 %); dennoch eine Zunahme bei den Frauen um 1 1  Zulassungen 
(= Anstieg von 1 57, 1 4  %), da der Zulassungsrückgang nur bei den Männem stattfand. 

1 996/97 

Bundesgendarmerie weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

GAL fiir GD 2 1 ,21 % 1 63 98,79 % 
GAL fiir öaGD - - 5 1 00 % 

GAL fiir GD-KA 3 1 00 % - -

1 994/95 

W3 bzw. E2c 16  4, 34 % 353 95, 66 % 

W2 bzw. E2a 1 0, 53 % 188 99, 47  % 

W1 bzw. E1 1 1, 39 % 71 98, 61 % 

Ein Verglelch kann hier nicht erfolgen, da das Datenmaterial diesmal nach anderen 
KriterieniGruppienmgen aufgearbeitet wurde. 

1 996/97 

Bundesasylamt 
insgesamt 

1 994/95 

I insgesamt 

weiblich 

5 

2 

Frauenanteil männlich 

83,33 % 1 

100 % 

- BERUFSBEGLEITENDER FORTBILDUNG EINSCHLIESSLICH 
FÜHRUNGS�LEHRGÄNGEN 

1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich 

Zentralh!itung! s.Dst. 64 25,81  % 1 84 
BPD/SD - - 29 

Bundesgendarmerie - - 220 
Bundesasylamt 9 90 % 1 

1 994/95 

Zentralieitung/s.Dst. 41 26, 28 % 115  

BPD/SD - - 26 

Bundesgendarmerie - - 1 12 

Bundesasylamt - - 3 

Männeranteil 

1 6,67 % 

Männeranteil 

74, 1 9  % 
1 00 %  
1 00 %  
1 0 % 

73, 72 % 

1 00 % 

1 00 % 

1 00 % 

gesamt 

1 65 
5 
'" .) 

369 

189 

72 

gesamt 

6 

2 

gesamt 

248 
29 

220 
1 0  

156 

26 

1 12 

3 
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Im Vergleich bedeutet das: 

in der Zentralleitung und den sonstigen Dienststellen. 
* in�gesamt 92 Zulassungen mehr (= Anstieg von 58,97 %), davon 23 bei den Frauen 

in den BPD/SD: 
* insgesamt 3 Zulassungen mehr bei den Männem; bei den Frauen nach wie vor keine 

Zulassung 

in der Bundesgendarmerie: 
* insgesamt 1 08 Zulassungen mehr bei den Männem (= Anstieg von 96,43 %); nach 

wie vor keine Zulassung bie den Frauen 

im Bundesasylamt: 
* insgesamt 7 Zulassungen mehr; das bedeutet weiters 9 Zulassungen mehr bei den 

Frauen (= Anstieg des Frauenanteils von 0 % auf 90 %) und 2 Zulassungen weniger 
bei den Männem. 

- AUFSTIEGSKURSEN 

1 996/97 �i blich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

Zentralleitung/s.Dst. 1 33,33 % 2 66,67 % 
Bundesgendarmerie 20 52,63 % 1 8  47,37 % 

1994/95 
Zentralleitung/s. Dst. I 16, 67 % 5 83, 33 % 
Bundesgendarmerie - - 32 1 00 % 

Bundesasylamt - - I 1 00 % 

Das bedeutet: 

in der Zentralleitung und den sonstigen Dienststellen: 
* insgesamt 3 Zulassungen weniger, und zwar alle bei den Männem 

in der Bundesgendarmerie: 

gesamt 
" -' 

38  

6 
32 
I 

* insgesamt 6 Zulassungen mehr; das bedeutet weiters 20 Zulassungen mehr bei den 
Frauen (= Anstieg des Frauenanteils von 0 % auf 52,63 %) und 1 4  Zulassungen 
weniger bei den Männem. 
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1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
jeweils 0 (Im Berichtszeitraum 1994/95: 

BMI/21 

eine erstattete Disziplinaranzeige bei der 

Bundesgendarmerie) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
jeweils O ·  (Im Berichtszeitraum 1994/95: 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
jeweils 0 

eine weitergeleitete Anzeige bei der 
Bundesgendarmerie) 

(wie im Berichtszeitraum 1994/95) 

1 .t) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
jeweils 0 (Im Berichtszeitraum 1994/95: 

Bundesgendarmerie: eine ziffernmäßige 
Aufgliederung läßt sich nicht ausweisen) 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
jeweils 0 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 

1 996/97 

Zentralleitungls.Dst. weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Anfangseinschulungen 1 9  65,52 % 1 0  34,48 % 29 
CEF -Sprachschulungen 26 20 % 1 04 80 % 1 30 

1994/95 

Anfangseinschulungen 56 93, 33 % 4 6, 67 % 60 

SPG-ReJerenten- 1 6  88, 89 % 2 1 1, 1 1 % 18 
schulung 

EU-Seminar 20 21, 28 % 74 78, 72 % 94 
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BMl/22 

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

Zentralleitung und sonstige Dienststellen/aus dem vorgelegten Bericht: 

" Für die  i n  den dienstbehörd l i chen Wi rkungsbere ich der 

Zentra l s t e l l e  des I nnenres sort s f a l l enden Bedienstet en i s t  

hins i c ht l i ch de s S t ande s und der Verwirk l ichung der Fraue n 

förde rung im Z e i t raum 1 .  Jänner 1 9 9 6  bis 1 .  Jul i  1 9 9 7  

folgende s f e s t zuha lten : 

Ange s i cht s der im Rahmen der Budgetkonsol i d i e rung auferl egten 

Sparmaßnahmen , die mit e iner we itgehenden Auf nahme spe rre ve r 

bunden s i nd ,  muß bemerkt werden , daß e ine S t e i gerung der 

Frauenquot e  in dem Ausmaß , wie s i e  in den vorangegangenen 

Jahren zu verze i c hnen war , in den Ve rwendungs - / Ent l ohnungs 

gruppen m i t  e inem niedrigen Frauenante i l  ( im wes ent l i chen die 

Verwendungs - /Ent l ohnungsgruppen A/A1 / a und B /A2 /b l  ni cht 

erfolgen konnt e . 

Im Bere i c h  der Z ent ral le itung s ind folgende Maßnahmen zum Ab 
bau von Benacht e i l igungen we ib l i cher Bediens teter vorges ehen : 

• bevorzugte Aufnahme von Frauen be i zuminde s t  g l e i cher E i g 

nung 

• bevorzugt e B e s t e l lung von Frauen ln Le i t ungs funkt i onen be i 

zuminde s t  g l e i cher Eignung 

• Verständigung der Vors i t z enden der Arbe i t sgruppe für G l e i c h 

behan�lungsfragen von Aus s chre ibungen 

• Forc i e rung der Übernahme we ib l i che r Bedien s t e t e r  in das 

ö f f e nt l i c h - recht l ic he Di enstverhä l tnis 

• Diens tp l aner l e i chterungen für weib l i che Bedi enstete nach 

Maßgabe der diens t l i chen Mög l i chke i t en 

• a l l f ä l l ige Gewährung e ine s Sonde rurlaube s  zur Pf l ege e r 

krankt e r  Kinder nach Aus s chöpfung der im § 7 6  de s Beamt e n 

Dienstre cht sge set z e s  1 9 7 9  vorges ehenen P f lege f re i s t e l lung 

• Herab s e t z ung der Wochendi ens t z e i t  auf die  Häl f t e gemäß § 5 0 a 

des Beamten - D i enstrecht sgeset z e s  1 9 7 9  im Erme s sen der 

D i enstbehörde vorzugswe i s e  für we ibl iche Bediens t e t e  
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• fami l ienfreundl iche Einarbei tungsrege lung im Sinne de s § 4 9  
Abs . 8  Z . l  des Beamt en- Di enstre cht sge s e t z e s  1 9 7 9  sowie Beibe 

ha ltung sonst iger f ami l ienfreundl icher Diens t z e i t rege lungen 

• Berück s i cht igung der f ami l i ären Verhältni s se bei der Ur 

laubseint e i lung für Frauen 

• Berücks i cht igung der f ami l i ären Verhältnisse insbe sondere 

be i Dien s t zutei lungen und Versetzungen an e inen anderen 

Dienstort 

• Int ens ivierung von Schulungsmaßnahmen insbe sondere für wei b 

l iche Bedienstete (Anfangse ins chulung für sämt l iche Bedien

stete ) 

• erle ichterter Zugang von Frauen zu Bi ldungs - und Informa 

t ionsveranstaltungen "  

Bundespolizeidirektionen und Sicherheitsdirektionenlaus dem vorgelegten Bericht: 

" Zu die sem im Bunde s - Gl e ichbehandlungsge setz verankerten 

Grundsatz ( Frauenförderungsgebot )  ist zunächst zu bemerken ,  

daß die nachgeordnet en Behörden gemäß den Vorgaben im Frauen 
förderungsplan verp f l i cht et sind ,  be i Fre iwerden von Plan 

s t e l len bzw . bei Nachbeset zung von höherwert igen Verwendungen 
im Bere ich der Verwal tung , we ibl iche Bewerber - sofern e i ne 

Unt errepräsentat ion von Frauen besteht - be i glei cher E ignung 

vorrangig zu berück s i cht igen . 

Im Bericht s z e itraum s ind nach ho . Informat ionsstand ke ine der 
artigen Anlaßf ä l l e  aufge t reten . 

Wie den vorge l egten Funkt ions stat i st iken entnommen werden 

kann , wUrden im maßgeb l i chen Z e i t raum aber j edenfal l s  bei zwei 
Behörden Frauen mit höheren Funktionen betraut . 

Als Maßnahme zur Förderung des Abbaue s der Benacht e i l i gung 

we ibl i cher Bedienst e t er i st we i terhin e ine Ermögl ichung von 
Te i l z e i tarbe it vorges ehen . "  

Bundesgendarmerie/aus dem vorgelegten Bericht: 

" Den Bestrebungen der Gruppe B ,  Gendarmeriez entralkommando , 

die Unterrepräsentat ion von Frauen im ho . Bereich zu bese i t i 

gen , konnte ange s i cht s der im Rahmen der Budgetkonsol idierung 
auferlegten Sparmaßnahmen ,  die mit e iner we itgehenden 
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Auf nahme sperre verbunden waren , ni cht lm gewünschten Ausmaß 

Rechnung getragen werden . 

Se i t  1 . 1 . 1 9 9 6  bekle idet e ine Frau e ine P l anst e l le der Verwe n 

dungsgruppe E 1  im Gendarmerie zentralkommando . 

E s  gibt - der z e i t  ke inen we ibl i chen Landesgendarmeriekommandan 

ten , kei nen we ibl i chen Be z i rkskommandante n  und keinen we i b 

l i c hen Pos t enkommandanten , we i l  entweder d i e  ent sprechenden 

P l an s t e l len beset z t  s ind bzw . gee ignete Bewerberinnen fehlen . 

Bezüg l i c h  der Ausbi l dung i s t  fest zuhal ten , daß die Zulas s ung 

zu Grundausbi ldungs l ehrgängen aufgrund e ines Auswahlverf ahrens 

erfo lgt , wobe i unt er Beachtung des Frauenförderungsgebo t e s  nur 

die bes tgee i gneten BewerberInnen berück s i cht igt werden können . 

Förderungsmaßnahmen :  

• Bevorzugte Auf nahme von Frauen in den Bunde sgendarmeri e 

diens t , sowe i t  dies unt er Bedachtnahme auf das Sparpaket de s 

Bundes mög l i c h  i s t . 

• Zulas sung von Frauen zu Auf s t iegsveranstal tungen be i zumin 

de s t  g l e i cher E ignung . 

• Be sondere Berücks i cht igung der fami l iären Verhä l t n i s s e  be i 

der Zuwe i sung/Auswahl des Dienstortes . 

• F ami l i enfreundl i che Ge s t a l tung des Dienst syst ems für 

Al l e i ne r z i ehe r I nnen 

• Be sondere Bedacht nahme auf Al l e inerz iehe r I nnen bei der Z u 

t e i lung von Naturalwohnungen 

• Umfassende Pub l i ka t i onen an die Ö f fent l i chkeit der von ho _ 

getro f fenen bzw . vorge sehenen Maßnahmen zur Erhöhung der 

F rauenquot e  durch Auf legung von Informa t ion s f e l de rn in 

Arbe i t sämt e rn , Beru f sberatungs ste l l en udgl . 

• S eminarproj ekt " Frauen und Männer in der Bunde sgendarme ri e " 

a l s  Forum für e ine Auseinanders e t zung m i t  den unt erschi ed

l i chen Perspekt i ven , die sich durch den ve rstärkt e n  E insat z 

we ibl i cher M i tarbe i t e r  für die bis  dato nur männ l i chen Vor 

geset z t e n  ergibt . Darüberhinaus werden d i e  Tei lnehmer über 
die e inschlägigen geset z l i chen Best immungen be l e hrt . 
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Prognos e  über zukünft ige Maßnahmen :  

Dazu i s t  anzumerken , daß s i ch die Gruppe B ,  Gendarmeri e z en 

t ralkommando , auch we iterhin bemühen wird , unter Maßgabe der 

ge set z l i chen Ri cht l inien und der vorhandenen budgetären 

M i t te l , die Gleichbehandlung und Frauenförderung von Frauen in 

der Bunc;iesgendarmerie durchzuführen bzw . auszubauen . "  

Bundesasylamt/aus dem vorgelegten Bericht: 

" Be im Bundesasylamt werden folgende frauenfördernde Maßnahmen 

durchgeführt : 

• Führung der Gle i t z e i t  

• B e i  Aus s c höpfung der i m  § 7 6  des Beamten- Dienstrecht sge 
s e t z e s  1 9 7 9  vorgesehenen Pf lege fre i stel lung in besonders be 

rücks i cht igungswürdigen Fäl l en ; Gewährung e ines Sonderurlau 

bes gemäß § 7 4  des Beamt en -Diens trecht sgeset z 1 9 7 9  zur 

Pflege e rkrankter Kinder . 

• Herabset zung der Wochendiens t z e i t  aus be l iebigem Anlaß , ge 

mäß § S O a  BDG 1 9 7 9  - vorzugswe i se für we ibliche Bedie ns t e t e  
- Kinderbetreuung . 

• Be ibehal tung der f ami l ienfreundl ichen Rege lung bet re f fend 

das " Ei narbe iten " im S inne de s § 4 9  Absat z 8 Z i f fer 1 BDG 

1 9 7 9 . 

• Berücks i chtigung der fami l iären Verhältni s se bei der Ur 

laubseint e i lung für Frauen mit Kindern . 

• Berücks i cht igung der fami l i ären Verhältnisse insbesondere 

bei Dienst zute i lungen und Versetzungen an e inen anderen 

Dienstort . 

• Int ens ivierung von Schulungsmaßnahmen insbesondere für we i b 
l iche Bedienstete . "  

(Für den Berichtszeitraum 1994/95 gab es in allen 4 Bereichen größtenteils dieselben Mel
dungen; einige neue Vorschläge sind nun hinzugekommen.) 
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Bundesministerium fiir Justiz 

Zwn Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 1 2 1 44 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1 .  Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 12209 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1997 1995 

weiblich 5424 44,66 % 5368 43, 97  % 

männlich 6720 55 ,34 % 6841 56, 03 % 

gesamt 1 2 1 44 1 00 % 12209 1 00 % 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es wn 65 Bedienstete weniger (= Absenkung von 0,53 %); das bedeutet 
weiters 1 2 1  Männer weniger (= Absenkung von 1 ,77 %) und 56 Frauen mehr (= Anstieg 
von 1 ,04 %). 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1. Juli 1995) 

l .a) VolIb�schäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 

weiblich 4691 41 ,28 % 

männlich 6672 58,72 % 

gesamt 1 1 363 1 00 % 
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1995: Die Daten, die seitens des BMJ erhoben bzw. übermittelt wurden, sind nicht nach 
den Kriterien " Vollbeschäftigte und Teilbeschäftigte des Dienststandes " eingeteilt. 
Daher kann im gegenständlichen Fall und im gesamten Berichtsbereich 
" Vollbeschäftigte und Teilbeschäftigte Bedienstete " kein Vergleich zum Stichtag 
1 . 7. 1 997 erfolgen. 

ZENTRALLEITUNG 

1 997 1. 1 . 1995 

(voll- und teilbeschäftigte 
Bedienstete) 

weiblich 1 1 0  42,97 % 1 1 0  41, 98 % 

märmlich 1 46 57,03 % 152 58, 02 % 

gesamt 256 1 00 % 262 1 00 % 

Auszug 1 9?7 

weiblich Frauenantei l  märmlich Männeranteil gesamt 

AlA1/aII-III 30 30,93 % 67 69,07 % 97 

B/A2/b 1 2  27,27 % 32 72,73 % 44 

Auszug 1995 
(vb. und tb. Bed.) 

weiblich Frauenanteil männlich Männerante il gesamt 

Ala/Ri/StA 19 20, 21 % 75 79, 79 % 94 

B/A2/b 14 31, 1 1  % 31  68,89 % 45 
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OBERSTER GERICHTSHOF 

1 997 

RichterInnen 

weiblich 7 1 2,07 % 

männlich 5 1  87,93 % 

gesamt 58  1 00 % 

1995 (vb. und tb. Bed.) 

RichterInnen 

weiblich 6 10, 53 % 

männlich 51 89, 47 % 

gesamt 5 7  1 00 % 

Auszug 1 997INichtrichterliche Bedienstete 

weibl ich Frauenanteil  
A/Alla - -

B/A2/b 6 85,71 % 

Auszug 19951Nichtrichterliche Bedienstete 
(vb. und tb. Bed.) 

weiblich Frauenanteil 

Ala - -

Blb 7 87, 50 % 

männlich 

-

1 

männlich 

-

1 

BMJ/3 

Nichtrichterl. Bedienstete 

32 78,05 % 

9 2 1 ,95 % 

4 1  1 00 % 

Nichtrichterl. Bedienstete 

33 80, 49 % 

8 19, 51 % 

41 100 % 

Männeranteil gesamt 

- -

14,29 % 7 

Männeranteil gesamt 

- -

12,50 % 8 
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GENERALPROKURATUR 

Staatsanwälte/Staatsanwältinnen 

1 997 1 995 

(voll- und tei/beschäftigte 
Bedienstete) 

weiblich 1 7 ,1 4 % 1 7, 14  % 

männlich. 1 3  92,86 % 13 92,86 % 

gesamt 1 4  1 00 % 14 100 % 

OBERLANDESGERICHTE GRAZ, LINZ, INNSBRUCK, WIEN 

1 997 RichterIrmen RichteramtsanwärterInnen Nichtrichterliche 
Bedienstete 

weiblich 432 27,96 % 1 47 70,33 % 3402 62,90 % 

männlich 1 1 1 3  72,04 % 62 29,67 % 2007 37, 1 0  % 

gesamt 1 545 1 00 % 209 1 00 % 5409 1 00 % 

1995 RichterInnen RichteramtsanwärterInnen Nichtrichterliche 
(vb. und tb. Bedienstete 

Bedienstete) 

weiblich 422 27, 16 % 183 62,24 % 4055 66, 40 % 

männlich 1132 72, 84 % 1 1 1  3 7, 76 % 2052 33, 60 % 

gesamt 1554 100 % 294 100 % 61 07 1 00 % 

Auszug 1 997INichtrichterliche Bedienstete 

weiblich F rauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

AlAlla - - 2 1 00 % 2 

B/A2/b 439 39,76 % 665 60,24 % 1 1 04 
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Auszug 19951Nichtrichterliche Bedienstete 
(vb. und tb. Bedienstete) 

weiblich Frauenanteil 

Ala 1 33, 33 % 

Blb 447 39, 80 % 

BMJ/5 

männlich Männeranteil gesamt 

2 66, 67 % 3 

676 60, 20 % 1123 

OBERSTAATSANWALTSCHAFTEN GRAZ, LINZ, INNSBRUCK, WIEN 

Staatsanwälte/Staatsanwältinnen 

1 997 1995 

(voll- und teilbeschäftigte 
Bedienstete) 

weiblich 42 21 ,65 % 37  18, 9 7  % 

männlich 1 52 78,3 5 % 158 81. 03 % 

gesamt 1 94 1 00 % 195 1 00 % 

JUSTIZANSTAL TEN 

1997 1 995 

(voll- und leilbeschäftigte 
Bedienstete) 

weiblich 450 1 2,88 % 428 12, 25 % 

männlich 3045 87, 1 2  % 3066 87, 75 % 

gesamt 3495 1 00 % 3494 1 00 % 

Auszug 1997 

weiblich Fra uenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

A/A l la 29 35,37 % 53  64,63 % 82 

B/A2/b 57 71 ,25 % 23 28,75 % 80 
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E1 /W1 7 1 0,14  % 62 89,86 % 69 

E2a/E2b/ 1 97 6,59 % 2793 93,4 1 % 2990 

E2c/W2/W3 

Auszug 1995 
(vb. und tb. Bed) 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

AlA I/a 29 32,58 % 60 67, 42 % 89 

B/A2/b 67 72, 04 % 26 27, 96 % 93 

EIIWI 7 10, 61 % 59 89, 39 % 66 

E2a/E2b/ 161 5, 55 % 2 739 94, 45 % 2900 

E2c1W2/W3 

BEWÄHRUNGSHILFE 

1 997 1 995 

(voll- und teilbeschäftigte 
Bedienstete) 

weiblich 68 47,89 % 93 48, 69 % 

männlich 74 52, 1 1 % 98 51, 31 % 

gesamt 1 42 1 00 % 1 91 100 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

AlAlla 3 33,33 % 6 66,67 % 9 

B/A2/b 52 43,33 % 68 56,67 % 1 20 
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Auszug 1995 
(vb. und tb. Bed.) 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

A/A 1/a 4 33, 33 % 8 66, 67 % 12  

B/A2/b 77 46, 1 1  % 90 53. 89 % 167  

1 .  b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 

weiblich 733 93,85 % 

männlich 48 6, 1 5  % 

gesamt 78 1 1 00% 

ZENTRALLEITUNG 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

AI A l  lall-lI! - - - - -

B/A2/b - - - - -

A4/ A5/DIP2/ 4 1 00 % - - 4 

P3/d/p2/.p3 
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OBERLANDESGERICHTE GRAZ, LINZ, INNSBRUCK, WIEN 

Auszug 1 997 

weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

RichterInnen 37 1 00 % - - 37 

Richteramts- - - - - -

anwärterInnen 

nichtrichter-

liche 
Bedienstete: 

AlAl la - - - - -

B/A2/b 1 6  1 00 % - - 1 6  

JUSTIZANSTALTEN 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

AlAl la 1 1  47,83 % 1 2  52, 1 7  % 23 

B/A2/b 1 3  72,22 % 5 27,78 % 1 8  

BEWÄHRUNGSHILFE 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

AlAI/a - - - - -

B/A2/b 2 1 00 % - - 2 

In den Dienstbehörden "Oberster Gerichtshof', "Generalprokuratur" und "Staatsanwalt
schaften" gibt es keine teilbeschäftigten Bediensteten. 
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l .c) Lehrlinge des Bundes 
o (Zum Stichtag 1 .  Juli 1995 wurden keine Daten geliefert.) 

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
o (Zum Stichtag 1 .  Juli 1995 wurden keine Daten geliefert.) 

2 .  Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Zentralleitung 1 997 : 

wei blich Fra uenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn - - 6 1 00 % 6 

AbteilungsleiterIn 5 1 2,82 % 34 87, 1 8  % 39 

Zentralleitung 1 . 1 . 1 995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Sektionsleiter1n - - 6 1 00 % 6 

Abteilungsleiter In 4 1 0, 26 % 35 89, 74 % 39 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1.7.1997 gegenüber 1 . 1 . 1 995 folgendes Vergleichsbild :  

* 

* 

Auf Sektionsebene: keine Veränderung 
Auf Abteilungsebene: gleich viele Funktionen, jedoch eine Funktionswanderung hin zu 
den Frauen. 

Oberster Gerichtshof 1 997:  

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

Richterinnen: 

Präsidentin - - 1 1 00 % 1 

VizepräsidentIn - - 2 1 00 % 2 

BERICHT/B-G B G  - 1 3 3 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)134 von 344

www.parlament.gv.at



BMJ/ I0  

SenPräsidentln - - 1 3  1 00 %  1 3  

RichterIn 7 1 6,67 % 35 83,33 % 42 

GehGr.III 

Nichtrichterliche 

Bedienstete: 

Vorsteher d. 
GeschStelle 2 1 00 % - - 2 

B/A2/b 

Oberster Gerichtshof 1995: keine Angaben 

Generalprokuratur 1 997: 

weibl ich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

LeiterIn - - 1 1 00 % 1 

Erstelr stv. 
LeiterIn - - 3 1 00 % 3 
GehGrIll 

stv. LeiterIn 1 1 0 % 9 90 % 1 0  

GehGrIll 

Generalprokuratur 1995: keine Angaben 

Oberlandesgerichte 1997: 

Auszug weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

Präs. d. OLG - - 4 1 00 % 4 

Ri. d. GehGrII: 

VPräs. d. OLG - - 4 1 00 % 4 

SenPräs. d. OLG 3 5,66 % 50 94,34 % 53 

Ri. d. OLG 21 20 % 84 80 % 1 05 

Ri. d. GehGrI: 
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Präs GH I - - 2 1  1 00 % 2 1  

VPräs GH I 2 6,90 % 27 93, 1 0  % 29 

Ger. VorsteherIn 1 9  1 0 % 1 7 1  90 % 1 90 

Nichtrichterl. 
Bedienstete: 

Vorst. d. 
GeschStelle 

B/A2/b 
28 1 7,83 % 1 29 82, 1 7  % 1 57 

Oberlandesgerichte 1995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

RichterInnen: 

Präs. d. OLG - - 4 100 % 4 

VPräs. d. OLG - - 4 100 % 4 

Ri GehGrII 21 12, 96 % 141 87, 04 % 1 62 

Präs GH I  - - 21 100 % 21 

VPräs GH 1 - - 32 100 % 32 

Ger. Vorsteherln 18 9, 68 % 168 96, 32 % 186 

Nichtrichterl. 
Bedienstete: 

Vors!. d. 27 1 6,98 % 132 83, 02 % 159 
GeschStelle B/b 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

* 

Keine Veränderung bei der Anzahl und der Aufteilung der Funktionen "PräsidentIn des 
OLG" und "VizepräsidentIn des OLG". 
Keine Veränderung beim Präs GH I .  
3 VPräs GH I-Funktionen weniger; das bedeutet weiters 5 Männer weniger in dieser 
Funktion und die ersten 2 Frauen in ebendieser Funktion. 
4 GerichtsvorsteherInnen mehr, davon eine Frau. 
2 Funktionen "VorsteherInnen von Geschäftsstellen" weniger; das bedeutet weiters 3 
Vorsteher weniger und 1 Vorsteherin mehr. 
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Oberstaatsanwaltschaften 1 997: 

weiblich Fra uenanteil  männlich Männerantei1 gesamt 

Leit. d. OStA - - 4 1 00 % 4 

1 .  Stv. Leit. d. - - 4 1 00 % 4 
OStA 

Stv. Leit. d. OStA 2 22,22 % 7 77,78 % 9 

Leit. d. StA - - 1 7  1 00 %  1 7  

Stv. Leit. d. StA 1 4,35 % 22 95,65 % 23 

aberstaatsanwaltschaften 1995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Leit. d. aStA - - 4 100 % 4 

1. Stv. Leit. d. - - 4 100 % 4 
aStA 

StA GehGr 11 1 9, 09 % 10  90, 91 % 1 1  

Leit. d. StA - - 16 1 00 % 1 6  

Stv. Leit. d. StA 1 4, 35 % 22 95, 65 % 23 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

* 

Keine Veränderung bei der Anzahl und der Auftei1ung der Funktionen "LeiterIn der 
OStA" und ,, 1 .  Stv. LeiterIn der OStA" � nach wie vor keine Frau in diesen Funktionen. 
Eine "LeiterIn der StA"-Funktion mehr und zwar bei den Männern. 
Keine Veränderung bei der Funktion "Stv. LeiterIn der StA". 

Justizanstalten 1 997: 

weiblich Frauenanteil  männlich Männerantei1 gesamt 

AlAl la 3 20 % 1 2  80 % 1 5  
(Anstal ts1 eiterln) 

B/A2/b 1 8  69,23 % 8 30,77 % 26 

(Leit. d. Soz. D.) 

E l IW l  1 5,88 % 1 6  94, 1 2  % 1 7  

(AnstaltsieiterIn) 
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Justizanstalten 1995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

AlA1/a 2 14, 29 % 12 85, 71 % 14 

(Anstalts leiter In) 

B/A2/b 1 7  62, 96 % 10 37, 04 % 27 

(Leit. d. Soz. D) 

E11W1 - - 15 100 % 15 

(Anstaltsleiter In) 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

* 

Auf AJAlIa- Ebene: 1 Funktion mehr und zwar bei den Frauen. 
Auf B/A2/b-Ebene: 1 Funktion weniger; das bedeutet zwei Funktionen weniger bei den 
Männem und eine Funktion mehr bei den Frauen. 
Auf El/WI -Ebene: 2 Funktionen mehr, und zwar je eine bei den Männem und bei den 
Frauen => die 1 .  Frau auf dieser Ebene. 

Bewährungshilfe 1 997: 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

A/Al la - - 4 1 00 % 4 
(LeitvGSuDS) 

B/A2/b 1 1  34,375 % 21  65,625 % 32 

(LeitvGS, DS u. 
Außst.) 

Bewährungshilfe 1995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

AlA1/a 1 25 % 3 75 % 4 

(LeitvGSuDS) 

B/A2/b 12 30, 77 %  27 69, 23 % 39 

(LeitvGS, DS u. 
Außst.) 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

Auf A/Al/a-Ebene: gleich viele Funktionen, davon ist aber die einzig weiblich besetzte 
Funktion zu den Männem "gewandert". 
Auf B/A2/b-Ebene: 7 Funktionen weniger, davon eine bei den Frauen. 
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3 .  Mitglie4er der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 333/1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder I weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Prüfungskommissionen 1997 

GenProk. 1 1 6,67 % 5 83,33 % 6 
OLG 2 1 ,57 % 1 25 98,43 % 1 27 
OStA 6 21 ,43 % 22 78,57 % 28 
Justizanstalten 8 1 3,33 % 52 86,67 % 60 
Bewährungs- 5 1 6,67 % 25 83,33 % 30 
hilfe 

0) Leistungsfeststellungskommissionen 1 997 

BMJ/ZL 2 1 5,38 % 1 1  84,62 % 1 3  
OGH 1 25 % 3 75 % 4 
OLG 9 20,45 % 35  79,55  % 44 
OStA 5 1 9,23 % 2 1  80,77 % 26 
Justizanstalten 2 1 5,38 % 1 1  84,62 % 1 3  

0) Disziplinarkommission 1997 

BMJ/ZL sowie 
Justizanstalten 
u. Bewäh- 5 1 5,625 % 27 84,375 % 32 
rungshilfe 

0) Disziplinaroberkommission 1 997 

BMJ/ZL sowie 
Justizanstalten 
u. Bewäh- 3 33,33 % 6 66,67 % 9 
rungshilfe 

1 995: 
Dazu wurden seitens des BMJ keine Daten übermittelt. Somit kann auch hier kein Vergleich 
stattfinden. 
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b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 8511 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder I weiblich I Frauenanteil männlich Männeranteil 

0) Begutachtungskommissionen 1 997 

OGH 1 25 % 3 75 % 
OLG - - 1 5  1 00 % 
OStA 1 1 0 % 9 90 % 

0) Aufnahmekommissionen 1 997 

OGH 1 25 % 3 75 % 
OLG 5 1 7,86 % 23 82, 1 4  % 
J ustizanstalten 1 20 % 4 80 % 
Bewährungs- 1 20 % 4 80 % 
hilfe 

1 995: 
keine Datenübermittlung 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

gesamt 

4 
1 5  
1 0  

4 
28 
5 
5 

Mitglieder weiblich Fra uenantei l  männlich I Männeranteil I gesamt I 
OGH/ Auszug 1 997 

Personal vertretungs-
aufsichtskom. beim - - 5 1 00 % 5 
BKA 
Fortbildungs beirat - - 1 1 00 % 1 
Oberster Agrarsenat - - 6 1 00 % 6 
Richteramtsprü-
fungskom. bei den - - 9 1 00 % 9 
OLG 

In den anderen Dienstbehörden gibt es keine gsetzlich eingerichteten Beiräte. 
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BMJI1 6 

1 995: 
keine Datenübermitt/ung 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

Für den vorangegangenen Zeitraum 1 .  Jänner 1 994 bis 1 .  Juli 1 995 wurden seitens des BMJ 
keine Daten übennittelt; somit entfällt für den gesamten zeitraumbezogenen Berichtsteil ein 
Vergleich der bei den Zeitspannen. 

l .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

Auszug 

BMJ/ZL 11 weibl ich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
AlAlIaII-III - - 4 1 00 % 4 

B/A2/b - - - - -

Auszug 

OGH lieh Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

RichterInnen 1 5,56 % 1 7  94,44 % 1 8  
Nichtrichterl. 
Bedienstete: 

AlAl la - - - - -

B/A2/b - - - - -

Auszug 

OLG gesamt 11 wei blich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
Nichtrichterl. 
Bedienstete: 

AlA l la - - - - -
B/A2/b 1 9  54,29 % 1 6  45,7 1 % 35 

Auszug 

Justizanstalten weiblich Frauenanteil männlich Männerant_ .. b-�'-'" 

AlAlla 14 66,67 % 7 33,33  % 2 1  
BtA2/b 1 3  65 % 7 35  % 20 

E2a!E2b/W2 56 1 5,47 % 306 84,53 % 362 
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Auszug 

1 Bewährungshilfe 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
AlAlla - - - - -

B/A2/b 5 62,5 % 3 37,5 % 8 

Generalprokuratur und Oberstaatsanwaltschaften: 
siehe Ernennungen bei l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

1 .  b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

Auszug 

BMJ/ZL weiblich Frauenanteil  männlich M" • 11 ,,...,.,t 

AI A l IaII -III 1 33,33 % 2 66,67 % 3 

B/A2/b - - 2 1 00 % 2 

Auszug 

1 OGH 11 weiblich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
RichterInnen - - 7 1 00 % 7 
Nichtrichterl. 
Bedienstete: 

AlA1 /a - - - - -

B/A2/b - - - - -

GenProk weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

Staats anwältInnen - - 1 1 00 % 1 

Auszug 

OLG gesamt weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Nichtrichterl. 
Bedienstete: 

AlAl la 1 1 00 % - - 1 
B/A2/b 9 32, 1 4 % 19  67,86 % 28 

RichterInnen: 9 1 3,04 % 60 86,96 % 69 
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OStA gesamt weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

StaatsanwältInnen 1 1 2,5 % 7 87,5 % 8 

Auszug 

J ustizanstalten weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

AlAUa 4 66,67 % 2 33,33 % 6 
B/A2/b 6 66,67 % 3 33,33 % 9 

E2a1E2bIW2 1 0  1 1 ,36 % 78 88,64 % 88 

Auszug 

Bewährungshilfe weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

AlAUa - - 1 1 00 % 1 
B/A2/b 1 1  73,33 % 4 26,67 % 1 5  

1 .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

NEUBESTELLUNGEN und ERNENNUNGEN 

BMJ/ZL weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn - - 1 1 00 % 1 
AbteilungsleiterIn 3 1 00 % ,.., - - .) 

OGH iblich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

richterl . Funktionen: 
VPräs. d. OGH 2 1 00 % 2 

SenPräs. d. OGH 7 1 00 % 7 
Ri. d. OGH 1 1 1 , 1 1 % 8 88,89 % 9 

Nichtrichterl . 
Funktionen 

GenProk weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 1 1 

1 .  Stv. d. LeiterIn - - 1 1 00 % 1 
GehGrIII 

Stv. d. LeiterIn - - 2 1 00 % 2 
GehGr.III 
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Ernennungen: 
StaatsanwältInnen 3 1 00 % ,., - - -' 

OLG gesamt weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

Präs. d. OLG - - 2 1 00 % 2 
VPräs. d. OLG - - 2 1 00 % 2 

SenPräs. d. OLG 1 7,69 % 1 2  92,3 1 % 1 3  
Ri. d. OLG, GehGrII 5 22,73 % 1 7  77,27 % 22 

Präs. d. GB I - - 5 1 00 % 5 
VPräs: d. GB I 2 28,57 % 5 7 1 ,43 % 7 
GerVorsteherIn 5 41 ,67 % 7 5 8,33  % 1 2  

Vorst. d .  GeschStelle 3 27,27 % 8 72,73 % 1 1  
B/A2/b 

Ernennungen: 
RichterInnen 1 84 48,29 % 1 97 5 1 , 7 1  % 3 8 1  

Richteramtsan- 52 61 , 18  % 3 3  3 8,82 % 85 
wärterInnen 

1 OStA gesamt 11 weibl ich 11 Fra uenantei l  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
Stellv. d. Leit. d. OStA 1 1 00 % - - 1 

Leit. d. StA - - 4 1 00 % 4 
Stellv. d. Leit. d. StA - - 6 1 00 % 6 

Ernennungen: 
S taatsanwäl tInnen 7 25,93 % 20 74,07 % 27 

1 Justizanstalten 11 wei blich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
AlA l la 1 50 % 1 50 % 2 

(AnstaltsleiterIn) 
B/A2/b 2 66,67 % 1 33 ,33  % ,., -' 

(Leit. d. Soz. D.) 
E l IWI 1 1 6,67 % 5 83 ,33 % 6 

(AnstaltsleiterIn) 

Bewährungshilfe weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 
AlAl la - - 1 1 00 % 1 

(LeitvGSuDS) 
B/A2/b 2 50 % 2 50 % 4 

(LeitvGS, DSu. Außst.) 
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Anmerkung:  
Es gab natürlich auch Abgänge bei den angeführten Funktionen; diese werden hier aber nicht 
aufgelistet, da sie nicht Gegenstand der Berichtsbetrachtung sind. 

l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundauibildungslehrgängen 

11 weiblich 11 Frauenanteil � männlich 11 Männeranteil � gesamt I 
BMJ/ZL 6 1 00 % - - 6 

OGH - - - - -

GenProk - - - - -

OLG gesamt 1 91 68,21 % 89 3 1 ,79 % 280 
OStA gesamt - - - - -

Justizanstalten 29 23,77 % 93 76,23 % 1 22 
Bewährungshilfe - - - - -

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

BMJ/ZL - - - - -

QGH 6 8 %  69 92 % 75 
GenProk 3 25 % 9 75 % 1 2  

OLG (Graz, Linz) 601 22,76 % 2040 77,24 % 264 1 
OStA gesamt 54 1 9,78 % 2 1 9  80,22 % 273 

Justizanstalten 296 1 9,35 % 1 234 80,65 % 1 530 
Bewährungshilfe 1 73 49,43 % 1 77 50,57 % 350 

- Aufstiegskursen: 
überhaupt keine im gesamten Ressortbereich 

l .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
1 (im OLG-Sprengel Innsbruck) 

BERICHT/B-GBG - 1 44 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 145 von 344

www.parlament.gv.at



- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
1 (im OLG-Sprengel Innsbruck) 

- rechtskräftigen Schuldspruche 
1 (im OLG-Sprengel Innsbruck) 

1 .t) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
1 (StA d. GehGrII im OStA-Sprengel Wien) 

- fur höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
o 

BMJ/21 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 
3 (StAe d. GehGrIll in der Generalprokuratur) 

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

Diesbezüglich wird auf den Erlaß des BMJ vom 7. Mai 1 997 betreffend den 
Frauenförderungsplan fur das Justizressort fur den Zeitraum bis 1 .  Jänner 2004 verwiesen. 
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Bundesministerium rur Landesverteidigung 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 9 1 44 zivile Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1995 wies der Gesamtpersonalstand 8563 zivile Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND (zivile Bedienstete) 

1 997 

weiblich 3098 33,88 % 

männlich 6046 66, 1 2  % 

gesamt 9 1 44 1 00 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 58 1 Personen (= 6,79 %) mehr, davon 
65 Frauen (= 2, 1 4  %) mehr 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1. Juli 1995) 

3033 

5530 

8563 

1 995 

35, 42 % 

64, 58 % 

1 00 % 

l .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte fur 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des fur 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1995 

weiblich 2925 32,61 % 2864 34, 12 % 

männlich 6046 67,39 % 5530 65, 88 % 

gesamt 8971 1 00 % 8394 100 % 
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Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

insgesamt 5 77 vollbeschäftigte Personen (= 6,87 %) mehr, davon 
6 1  Frauen (= 2, 1 3  %) mehr 

ZENTRALLEITUNG - VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 
und unmittelbar nachgeordnete Dienststellen 

(zivile Arbeitsplätze) 

1 997 1995 

weibl ich 1 086 42,71 % 980 

männlich 1 45 7  57,29 % 1351 

gesamt 2 543 1 00 % 2331 

Auszug 1 997 

weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil 
VWGr.lEntl. 9 5,23 % 1 63 94, 77 % 

Gr. Ala 
VWGr.lEntl. 50 1 4,20 % 302 8 5 ,80 % 

Gr. B/b 
A l  5 1 1 ,90 % 37 8 8, 1 0  % 

A2 59 1 6,08 % 308 8 3 ,92 % 

AlA l /a 1 4  6,54 % 200 93,46 % 

B/A2/b 1 09 1 5, 1 6  % 6 1 0  84,84 % 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

VWGr.lEntl. 13  7, 14 % 1 69 92, 86 % 
Gr. A/a 

VWGr.lEntl. 84 12, 92 % 566 87, 08 % 
Gr. B/b 

BMLV/2 

42, 04 % 

5 7, 96 % 

1 00 % 

gesamt 
1 72 

3 5 2  

42 

367 

2 1 4  

7 1 9  

gesamt 

182 

650 
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BMLV/3 

Um hier eine Vergleichsbasis zu schaffen, werden die Verwendungs-lEntlohnungs-
gruppen A/a mit Al und B/b mit A2 zusammengefaßt und den A/a-Daten bzw. den B/b-Daten 
aus dem Letztbericht gegenübergestellt. Dadurch ergibt sich folgendes Bild: 

* 

* 

* 

* 

insgesamt 32 vollbeschäftigte Bedienstete (= 1 7,58 %) mehr in der 
VWGr./EntlGr.AlAlIa, davon 
1 Frau (= 7,69 %) mehr 
insgesamt 69 vollbeschäftigte Bedienstete (= 1 0,62 %) mehr in der 
VWGr./EntlGr.B/A2/b, davon 
25 Frauen (= 29,76 %) mehr 

SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN - VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 
(zivile Arbeitsplätze) 

1 997 1 995 

weiblich 1 839 28,61 % 1884 31, 07  % 

männlich 4589 7 1 ,39 % 41 79 68, 93 % 

gesamt 6428 1 00 % 6063 1 00 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.lEntl. 3 9,37 % 29 90,63 % 32 
Gr. A/a 

VWGr.lEntl. 9 5,39 % 1 5 8  94,6 1 % 1 67 
Gr. B/b 

Al  - - 1 9  1 00 % 1 9  

A2 1 6  3,97 % 387 96,03 % 403 

A/Al /a 3 5,88 % 48 94, 1 2  % 5 1  

B/A2/b. 25 4,39 % 545 95,6 1 % 5 70 
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BMLV/4 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.lEntl. 2 4, 08 % 47  95, 92 % 49 

Gr. A/a 

VWGr.lEntl. 1 6  3, 23 % 480 96, 77  % 496 

Gr. B/b 

Im Verglei�h der beiden Stichtage bedeutet das: 

* insgesamt 2 vollbeschäftigte Bedienstete (= 4,08 %) mehr in der VWGr./EntlGr.AlAlIa, 
davon 

* 

* 

* 

1 Frau (= 50 %) mehr 
insgesamt 74 vollbeschäftigte Bedienstete (= 1 4,92 %) mehr in der 
VWGr./EntlGr.B/A2/b, davon 
9 Frauen (= 56,25 %) mehr 

1 .  b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

wei blich 

männlich 

gesamt 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 
(zivile Arbeitsplätze) 

1 997 1995 

1 73 1 00 % 1 69 

- - -

1 73 1 00 % 1 69 

1 00 % 

-

1 00 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* insgesamt 4 teilbeschäftigte Bedienstete (= 2,3 7  %) mehr, und zugleich sind das 4 Frauen 
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weiblich 

männlich 

gesamt 

Auszug 1 997 

VWGr.lEntl. 
Gr. Ala 

VWGr.lEntl. 
Gr. B/b 

Al  

A2 

I 
AlAlla 

B/A2/b 

Auszug 1 995 

VWGr.lEntl. 
Gr. Ala 

VWGr.lEntl. 
Gr. B/b 

ZENTRALLEITUNG - TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 
und unmittelbar nachgeordnete Dienststellen 

1 997 1 995 

50 1 00 % 45 

- - -

50 1 00 % 45 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

1 1 00 % - -

4 1 00 % - -

- - - -

- - - -

1 1 00 % 

4 1 00 % 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

1 1 00 % - -

3 1 00 % - -

BMLV/5 

1 00 % 

-

1 00 % 

gesamt 

1 

4 

-

-

1 

I 4 

gesamt 

1 

3 

Wieder unter der Annahme, die Verwendungs-lEntlohnungsgruppen AlAl /a und B/A2/b mit 
den VWGr.lEntlGr.Ala und B/b vergleichen zu können, bedeutet der Letztstand im Vergleich 
zum Vorletzt-Stand: 

* keinerlei Veränderung im VWGr.lEntl.Gr.Bereich AlAlla 
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BMLV/6 

* 1 Frau (= 33,33 %) mehr in der VWGr.lEntl.Gr.B/A2/b; keine Veränderung bei den 
Männem 

SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN - TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1995 

wei blich 1 23 1 00 % 124 100 % 

männlich - - - -

gesamt 1 23 1 00 %  124 1 00 % 

Auszug 1 997 

weibl ich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.IEIitl. 1 5  1 00 % - - 1 5  
Gr. Ala 

VWGr.lEntl. 1 1 00 % - - 1 
Gr. B/b 

A l  - - - - -

A2 - - - - -

I B/A2/b 1 100 % 1 

AlAlla 1 5  1 00 % 1 5  

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.lEntl. 15 100 % - - 15 
Gr. Ala 

VWGr.lEntl. - - - - -

Gr. B/b 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

* keinerlei Veränderung im VWGr.lEntl.Gr.-Bereich AlA Ua 

I 
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* eine erste teilzeitbeschäftigte Frau im VWGr.lEntl.Gr.-Bereich BI A2/b 

l .c) Lehrlinge des Bundes 
(in Zentral leitung und unmittelbar nachgeordneten Dienststellen sowie 
Heeresmaterialamt und Korpskommando I) 

1 997 

1 995 

weiblich Frauenanteil 

37 36,27 % 

männlich Männeranteil 

65 63,73 % 

57 1 00 %  

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
o (wie zum Stichtag 1. Juli 1 995) 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Zentralleitung 1 997: 

BMLV/7 

gesamt 

1 02 

57 

weiblich Frauenanteil  männlich . Männeranteil 

VWGr. 
A l : 

VWGr. 
A2: 

stv. 
Abteilungsleiterin, 

Hauptreferatsleiterin 
nen, Referats-

leiterinnen 

Abteilungsleiterin, 
Leiterin der Amts-
wirtschaftsstelle, 

Hauptreferatsleiterin 
nen, Referats-

leiterinnen 

Korpskommando I 1 997: 

VWGr. Referatsleiterin 
A2: 

1 1  

54 

weiblich 
1 

? keine ? 

Angabe 

? keine ? 

Angabe 

Frauenanteil männlich Männeranteil 

? keine ? 
Angabe 
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Heeres-Materialamt 1 997: 

weiblich 
VWGr. Referatsleiterinnen 4 

A2: 

3 .  Mitglieder der Kommissionen (zivil) 

BMLV/8 

Frauenanteil  männlich Männeranteil 

? keine ? 
Angabe 

(Zum Stichtag 1. Juli 1995 wurden aufgrund 
von Unklarheiten überhaupt keine Angaben 
dazu gemacht.) 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 33311 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

0) Prüfungskommissionen 

1 997 1 0  2,35 % 4 1 5  97,65 % 425 

1995 . 9 2, 42 % 363 97, 58 % 3 72 

0) Leistungsfeststellungskommission 

1 997 keine Angaben 

1995 4 13, 79 % 25 86,21 % 29 

0) Disziplinarkommission 

1 997 6 8,45 % 65 9 1 ,55 % 7 1  

1995 33 29, 73 % 78 70,27  % 1 1 1  
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BMLV/9 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder wei blich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Begutachtungskommission 

1 997 2 8 %  23 92 % 2 5  

1995 2 7, 69 % 24 92, 31 % 26 

0) Aufnahmekommission 

1 997 6 21 ,43 % 22 78,57 % 2 8  

1995 4 1 1, 76 % 30 88, 24 % 34 

o )Berufungskommission 

1 997 2 1 2,5 % 1 4  87,5 % 1 6  

1995 9 100 % 9 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

* 

1 weibliches Mitglied (= 1 1 , 1 1 %) mehr bei den Prüfungskommissionen 
27 weibliche Mitglieder weniger (= 8 1 ,82 %) bei der Disziplinarkommission 
keine Veränderung bei den weiblichen Mitgliedern der Begutachtungskommission 
2 weibliche Mitglieder (= 5 0  %) mehr bei der Aufnahmekommission 
2 erste. weibliche Mitglieder bei der Berufungskommission 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

In den 1 9  aufgelisteten Beiräten scheinen 8 (zivile) Männer und 0 Frauen auf. 

(Zum Stichtag 1 .  Juli 1995 waren es 1 8  
Beiräte; davon 8 zivile Männer und 
o Frauen) 
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Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1 .  Jänner 1 994 bis 1. Juli 1995) 

1 .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

AUSZÜGE 

1 996/97 

Zentralleitung (und weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 
unmittelbar nach-

geordnete Dienststellen) 
VWGr.lEntl.Gr.Ala 3 33,33 6 66,67 % 

VWGr ./Entl. Gr.BIb - - 1 9  1 00 % 

1994/95 . 

Zentralleitung (und weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 
unmittelbar nach-

I�eordnete Dienststellen) 
VWGr.lEntl. Gr.Ala 1 8,33 % 1 1  91, 67 % 

VWGr.lEntl. Gr.B/b - - 20 100 % 

Das bedeutet: 

BMLVIl O  

gesamt 

9 
1 9  

gesamt 

12 
20 

* 

* 
insgesamt 3 Neueintritte weniger in der VWGr./EntIGr.Ala; das bedeutet weiters 
2 Neueintritte (= 200 %) mehr bei den Frauen und 5 Neueintritte weniger bei den 
Männern 

* wieder kein Neueintritt bei den Frauen in der VWGr./EntIGr.BIb 

1 996/97 

sonstige Dienstbehörden wei blich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr ./Entl. Gr.Ala 5 45,45 % 6 54,55 % 1 1  
VWGr./Entl.Gr.BIb 1 7,69 % 1 2  92,3 1 % 1 3  

1994/95 

sonstige Dienstbehörden weiblich 11 Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.lEntl. Gr.Ala 1 14, 29 % 6 85, 71 % 7 

VWGr.lEntl. Gr.B/b - - 12 100 % 12 
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BMLVI1 1 

Das bedeutet: 

* insgesamt 4 Neueintritte mehr in der VWGr.lEntl .Gr.Na und zugleich sind das 4 Frauen 
mehr 

* 1 Neueintritt mehr in der VWGr.lEntl.Gr.BIb und zwar zugleich der erste bei den Frauen 

1 .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

AUSZÜGE 

1 996/97 

Zentralleitung (und weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil 
unmittelbar nach-

geordnete 
Dienststellen) 

1 20 27,40 % 3 1 8  72,60 % 
(keine Angaben über VWGr. bzw. EntlGr.) 

1 994/95 

Zentralleitung (und weiblich Frauenanteil 
unmittelbar nach-

geordnete 
Dienststellen) 

1 1 6  23, 34 % 

Das bedeutet: 

* 

* 
insgesamt 59 Ausscheiden weniger, trotzdem aber 
4 Ausscheiden (= 3,45 %) mehr bei den Frauen 

1 996/97 

männlich Männeranteil 

381 76, 66 % 

gesamt 

438 

gesamt 

497 

1 sonstige Dienstbehörden 11 weiblich 11 Frauenantei l  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 

1 243 1 1 5,01 % 1 1 3 76 1 84,99 % I 1 6 1 9  

(keine Angaben über VWGr. bzw. Entl.Gr.) 

1994/95 

sonstige Dienstbehörden weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 11 
251 16, 73 % 1249 83,27  % 1500 I 
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Das bedeutet: 

* 

* 

insgesamt 1 1 9 Ausscheiden mehr, dennoch 
8 Ausscheiden (= 3 , 1 9%) weniger bei den Frauen 

1 .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

BMLVI 1 2  

Zu diesem Punkt wurden keine zeitraum bezogenen Angaben gemacht, sondern auf die 
stichtagsbezogene Auflistung der höherwertigen Verwendungen (Funktionen) verwiesen. 
Ebenso liegen auch keine Angaben betreffend den Berichtszeitraum 1 994/95 vor. 

l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbi1dungslehrgängen 

Zentralleitung (und weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 
unmittelbar nach-

geordnete Dienststellen) 
1 996/97 1 03 48,58 % 1 09 5 1 ,42 % 2 1 2  

1994/95 124 42, 18 % 1 70 57, 82 % 294 

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

BML V laus dem vorgelegten Bericht: 
u Di e  E rmi t t l ung dieser Daten ist  nicht mögl ich . "  

- Aufstiegskursen 

Zentralleitung und 
sonstige Dienstbehörden 

1 996/97 

(wie im Berichtsze itraum 1 994/95) 

weiblich 1 1  Frauenanteil  männlich Männel gesamt 

2 1 5,38 % 1 1  84,62 % 1 3  

(1m Berichtszeitraum 1 994/95: Insgesamt wurden 
22 männliche Bedienstete zugelassen, davon 
waren 6 zivile männliche Bedienstete) 
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Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* insgesamt 82 Zulassungen zu Grundausbildungslehrgängen weniger, davon 2 1  
(= 1 6,94 %) weniger bei den Frauen 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 

BML V laus dem vorgelegten Bericht: 

BMLV/ 1 3  

" Es wurden 2 Tatbe s tände be i der Di s z ipl inarkommi s s i on für 

Beamte und Lehrer ange ze i gt , die nach ho . Beurte i lung e i ne 

Verlet zung nach dem Bunde s - Gle ichbehandlungsges et z , 

BGB l . Nr ,  1 0 0 / 1 9 9 3 , darstel len könnten . Beide Verfahren s ind 

noch anhängig . "  

(Im Berichtszeitraum 1994/95: jeweils 0) 

1 .f) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen und für höherwertige Verwendungen 
(Funktionen) bestellten Bewerberinnen 

BML V laus dem vorgelegten Bericht: 
" Nach RÜcksprache mit dem Vors i t zenden der Aufnahmekomm i s s ion 

der Zentra l ste l le wurde in Beachtung der ge set z l i chen B e s t im 

mungen de s § 4 2  Bunde s - Gl e i chbehandlungsge setz i n  e inigen 
Fäl len be i der Neubeset zung von Planstel len we ibl iche Bedien
stete bevorzugt behande l t . Eine genaue Aussage über die Anzahl 

der bevorzugten Aufnahme i s t  nicht mögl ich ,  da darüber keine 

Au f z e ichnungen ge führt wurden . "  

(Im Berichtszeitraum 1994/95: dieselbe 
Meldung) 

BERICHT/B-GBG - 1 58 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 159 von 344

www.parlament.gv.at



BMLVI14 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 

BML V laus dem vorgelegten Bericht: 
" Darüber werden keine Auf z e i chnungen ge f ührt , daher können 

ke ine Daten bekannt gegeben werden . "  

(Im Berichtszeitraum J 994/95: 0) 
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. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 3859 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1995 wies der Gesamtpersonalstand 3957 Bedienstete aus. 

GES�TPERSONALSTAND 

1 997 

weiblich 1 564 40,53 % 

männlich 2295 59,47 % 

gesamt 3859 1 00 %  

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 98 Personen (= 2,48 %) weniger, davon 
45 Frauen (= 2,80 %) weniger 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1 . Juli 1995) 

1 995 

1609 

2348 

3957 

40, 66 % 

59,34 % 

100 % 

l .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte fur 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage 111 des fur 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 1 995 

weiblich 1 257 37,49 % 1346 38, 30 % 

männlich 2096 62,5 1 % 2168 61, 70 % 

gesamt 3353  1 00 % 3514 100 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 
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* 

* 
insgesamt 1 6 1  vollbeschäftigte Personen (= 4,58 %) weniger, davon 
89 Frauen (= 6,6 1 %) weniger 

VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

wei bl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

VWGr.A 65 1 8,57 % 285 8 1 ,43 % 

VWGr.B 48 32,21 % 1 0 1  67,79 % 
VB I1a 36 31 ,86 % 77 68, 14  % 

VB llb 57 35,85 % 1 02 64, 1 5  % 

Al  44 20,37 % 1 72 79,63 % 
A2 79 22,01 % 280 77,99 % 

AJAlIa 1 45 21 ,35 % 534 78,65 % 

B/A21b 1 84 27,59 % 483 72,41 % 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

VWGr.A 91 1 7, 3 7  % 433 82, 63 % 

VWGr. B 109 22, 52 % 3 75 77,48 % 

VB I/a 44 32,59 % 91 67,41 % 

VB I/b 65 36, 1 1  % 1 15 63,89 % 

Ala 1 35 20, 49 % 524 79, 51 % 

B/b 1 74 26,20 % 490 73,80 % 

BMLF/2 

gesamt 

350 

1 49 

1 1 3 

1 59 

2 1 6  

359 

679 

667 

gesamt 

524 

484 

135 

180 

659 

664 
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BMLF/3 

Um hier eine Vergleichsbasis zu schaffen, werden die Verwendungs-lEntlohnungsgruppen A, 
a mit A l  und B, b mit A2 zusammengefaßt und den Ala-Daten bzw. den BIb-Daten aus dem 
Letztbericht gegenübergestellt. Dadurch ergibt sich folgendes Bild: 

* 

* 

* 

* 

insgesamt 20 vollbeschäftigte Bedienstete (= 3,03 %) mehr in der 
Verw./EntI.Gr.AlAlIa, davon 
1 0  Frauen (= 7,4 1 %) mehr 
insgesamt 3 vollbeschäftigte Bedienstete (= 0,45 %) mehr in der Verw./Entl.Gr.B/A2Ib; 
das bedeutet weiters 
1 0  Frauen (= 5,75 %) mehr und 7 Männer weniger als zuletzt 

l .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfmanzgesetzes 

1 997 1995 

weiblich 307 60,67 % 263 

männlich 1 99 39,33 % 180 

gesamt 506 1 00 % 443 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 63 teilzeitbeschäftigte Personen (= 1 4,22 %) mehr, davon 
44 Frauen (= 1 6,73 %) mehr 

TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

weiblich F rauenanteil  männlich Männeranteil 

VWGr.A 7 1 00 % - -

VWGr.B 2 50 % 2 50 % 

VB IIa 3 1 00 % - -

VB IIb· 1 2  92,31 % 1 7,69 % 

59, 3 7  % 

40, 63 % 

100 % 

gesamt 

7 

4 

3 

1 3  
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BMLF/4 

A l  2 1 00 % 2 

A2 8 88,89 % 1 1 1 , 1 1 % 9 

AlAlla 1 2  1 00 % - - 1 2  

B/A2/b 22 84,62 % 4 1 5,38 % 26 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 4 100 % - - 4 

VWGr.B 9 100 % - - 9 

VB lia 4 100 % - - 4 

VB Ub· 1 1  84, 62 % 2 15, 38 % 13 

Ala 8 100 % - - 8 

Blb 20 90, 91 % 2 9, 01 % 22 

Wieder unter der Annahme, die Verwendungs-lEntlohnungsgruppen AlAI/a und B/A2/b mit 
den Verw.-lEntl.Gr.Ala und B/b vergleichen zu können, bedeutet der Letztstand im Vergleich 
zum Vorletzt-Stand: 

* 

* 

* 

insgesamt 4 teilzeitbeschäftigte Personen (= 50 %) mehr in der Verw./EntI.Gr.AJAlIa, 
und zugleich sind das alle Frauen 
insgesamt 4 teilzeitbeschäftigte Personen (= 1 8, 1 8  %) mehr in der 
Verw./Entl.Gr.B/A2/b, davon 
2 Frauen (= 1 0  %) mehr und 2 Männer (= 1 00 %) mehr 

l .c) Lehrlinge des Bundes 

BMLF/aus dem vorgelegten Bericht: 
"Zu l it . c  muß mitgetei l t  werden , daß ke ine Auf z e i chnungen 
über Lehrl inge ge führt werden . "  

(zum Stichtag 1 .  Juli 1995: 
1 weiblicher und 4 männliche Lehrlinge) 
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l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
o (zum Stichtag 1 .  Juli 1995: 0) 

2.  Höherw'ertige Verwendungen (Funktionen) 

BMLF/aus dem vorgelegten Bericht: 

BMLF/5 

n Zu Z . 2  wird berichtet , daß im Gesamtbere i ch des Re s sort s 

von insge samt 1 9 0  Funkt ionst rägern 2 1  Frauen , das s ind 

1 1 , 0 5  % ,  s ind . Diese Quote mag sehr niedrig erscheinen , i s t  

aber durch d i e  Aufgabens t e l lung des Res sort s und den gerin

gen Ante i l  an Akademikerinnen z . B .  im Forst - oder Was serbe 

re i ch bedingt . 

Bemerkenswert i s t  in diesem Zusammenhang , daß mi t 1 .  Jul i  
1 9 9 4 erstmal s  i n  der 1 1 0 - j ährigen Geschi chte der Wi ldbach

und Lawinenverbauung e ine Frau mit der Funkt ion e iner 

Geb i e tsbaule iterin bet raut wurde . "  

Eine Gliederung der Daten gemäß Verordnung der Bundesministerin für Frauenangelegen
heiten BGBl.Nr. 774/1 993 ist zu diesem Punkt nicht erfolgt. 

(Zum Stichtag 1. Juli 1 995 wurde dieselbe Meldung - nur 
mit anderen Zahlen - gemacht, nämlich: 
Von insgesamt 432 Funktionsträgern sind 59 Frauen, das 
sind 13, 66 %.) 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 333/1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weibl ich Frauenanteil  

0) Leistungsfeststellungskommission 

1 997 1 0  29,41 % 

1 995 5 14, 29 % 

männlich Männeranteil 

24 70,59 % 

30 85, 71 % 

gesamt 

34 

35 
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BMLF/6 

0) Disziplinarkommission 

1 997 . 8 23,53 % 26 76,47 % 34 

1995 9 21, 95 % 32 78, 05 % 41 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGB1.Nr. 8511 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

0) Aufnahmekommission 

1 997 1 0  1 6,39 % 5 1  83 ,6 1  % 

1 995 9 14, 75 % 52 85, 25 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

5 Frauen (= 1 00 %) mehr in der Leistungsfeststellungskommission 
1 Frau (= 1 1 , 1 1  %) weniger in der Disziplinarkommission 

* 1 Frau (= 1 1 , 1 1 %) mehr in der Aufnahmekommission 

BMLF laus dem vorgelegten Bericht: 

gesamt 

6 1  

61 

u We i t e rs wird f e stge s t e l l t , daß die Zus ammens e t z ung der D i s z i 

p l inaroberkomm i s s i on ni cht der ho . Kompetenz unt e r l i egt und 

daß d i e  ständige Begut achtungskommiss ion für das ho . Re s sort 

im Hinb l ick au f den Ent f a l l der Kompetenz für Re f erat s l e i t er 

ohne prakt i sche Bedeutung i s t . Zum S t i chtag 1 .  Ju l i  1 9 9 7  war 

ke i ne Begutachtungskomm i s s i on im Einz e l f a l l  e inge r i c ht e t . "  

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

BMLF/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Zu Z . 4  muß mitge te i l t werden , daß über die M i tgl i eder 

ge s e t z l i ch e ingerichteter Beiräte ke ine Auf s t e l lungen ge führt 

werden . "  

(zum Stichtag 1. Juli 1 995: dieselbe Meldung) 
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Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1.  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 
(Zeitraum 1. Jänner 1 994 bis 1. Juli 1995) 

l .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

Auszug 

1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich 

VWGr.A - - 2 

VB I1a 7 36,84 % 1 2  

VB llb 6 28,57 % 1 5  

A l  - - 1 

Auszug 

1994/95 weiblich Frauenanteil männlich 

VWGr.A - - 3 

VWGr.B - - 2 

VB Ua 23 51, 1 1  % 22 

VB I/b 13 28,26 % 33 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* 

* 

1 Neueintritt weniger in der VWGr.A, darunter keine Frau 
überhaupt kein Neueintritt in der VWGr.B 

* 

* 

* 

* 

insgesamt 26 Neueintritte weniger in VB IIa, davon 
1 6  Frauen (= 69,57 %) weniger 
insgesamt 25 Neueintritte weniger in VB IIb, davon 
7 Frauen (= 53,85 %) weniger 

l .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

Auszug 

Männeranteil 

1 00 % 
63, 1 6  % 
7 1 ,43 % 
1 00 % 

Männerante il 

1 00 % 

1 00 % 

48, 89 % 

71, 74 % 

BMLF/7 

gesamt 

2 
1 9  
2 1  
1 

I gesamt 

3 

2 

45 

46 

1 1 996/97 11 weiblich 11 Frauenantei l  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VWGr.A 1 33,33 % 2 66,67 % 3 
VWGr.B 2 66,67 % 1 33,33 % 3 

VB I1a 1 20 % 4 80 % 5 
VB IIb 8 38,1 0 % 1 3  6 1 ,90 % 2 1  

Al  1 50 % 1 50 % 2 

A2 - - 1 1 00 %  1 
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BMLF/8 

Auszug 

1994/95 weiblich I I Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A - - 4 1 00 % 4 

VWGr.B - - 2 1 00 % 2 

VB IIa 4 21, 05 % 15 78, 95 % 19 

VB I1b 1 1  21, 15 % 41 78, 85 % 52 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

1 Ausscheiden bei den Frauen in der VWGr.A, das ist 1 Ausscheiden mehr als zuletzt 
2 Ausscheiden bei den Frauen in der VWGr.B, das sind 2 Ausscheiden mehr als zuletzt 
3 Ausscheiden (= 75 %) weniger bei den Frauen in VB IIa 
3 Ausscheiden (= 27,27 %) weniger bei den Frauen in VB IIb 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

BMLF laus. dem vorgelegten Bericht: 
" Dazu wird mitge t e i l t , daß im Bere ich des Bundesmini steriums 

für Land - und Forstwirt scha f t  im ange fragten Zeit raum 6 Funk 

t ionen gemäß den Best immungen des Ausschre ibungsges e t z e s  1 9 8 9  
ausgeschrieben wurden . Mit ke iner dieser Funkt ionen wurde e ine 

Frau betraut , wobe i angemerkt werden muß , daß s i ch häufig 

Frauen für best immte Funkt i onen aus den bere i t s  zu § 2 Z . 2  an

ge führten Gründen nicht beworben haben . "  

(Für den Berichtszeitraum 1994/95 wurde großteils dieselbe Meldung 
- nur mit anderen Zahlen - gemacht, nämlich: 
Mit 7 von insgesamt 29 ausgeschriebenen Funktionen wurden Frauen 
betraut; das sind 24, 14 %) 

l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen 

1 996/97 weiblich Fra uenanteil männlich Männeranteil gesamt 

38 47,5 % 42 52,5 % 80 
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BMLF/9 

- berufsbegleitender Fortbildung 

1 996/97 weibl ich Fra uenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

2 1 5  37,46 % 359 62,54 % 574 

- Aufstiegskursen 

1 996/97 weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

1 50 % 1 50 % 2 

(In der Vergangenheit wurden keine statistischen Auswertungen über 
erteilte Zulassungen geführt, sodaß nunmehr ein Vergleich zum 
Berichtszeitraum 1 994/95 entfallen muß.) 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 

BMLF/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Dazu wird mitget e i l t , daß ke ine D i s z ipl inaranze igen auf Grund 

e iner Verlet zung de s Gleichbehandlungsgebote s  erstattet und 

we i terge l e i t e t  wurden und somit auch ke ine Schuldsprüche 

ge f ä l l t  wurden . "  

(Im Berichtszeitraum 1994/95: jeweils 0) 

l .t) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
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BMLFI lO  

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerbeiinnen 

BMLF/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Dazu muß mitge t e i l t  werden , daß über diese Daten ke ine 

s t at i s t i schen Auf z e ichnungen exi s t ieren . "  

(Im Berichtszeitraum 1 994/95: dieselbe Meldung) 

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

BMLF/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Das Bunde sministerium für Land- und Forstwirt scha f t  i s t  kon 
sequent bemüht , der gese t z l i chen Verp f l i chtung zur Erhöhung 

der Frauenante i l e  in den j ewe i l igen Verwendungen und Funktio 

nen zu �nt sprechen . Die Erfolge ze igen sich bere i t s  in der 

Stat i st ik der Neuaufnahmen in der Ent lohnungsgruppe a und an 

hand der Betrauung von Frauen mit Funkt ionen , die bi sher auf 

grund der Absolvent enquot e  i n  den Fachberei chen re ine Männer 

domänen waren . Selbstverständl ich werden d i e  bisher geset z ten 
Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenant e i le s , wie der Hinwe i s  bei 

Aus s chre ibungen von Funkt ionen auf die Bevorzugung von Frauen 

sowie be i Aus s chre ibungen von Planste l len , Frauen nachdrück

l i ch zur Bewerbung e inzuladen , we iter betri eben und auch we i 
t erhin zusät z l i che Mögl ichke i ten zur Errei chung de s gese t z 

l i chen Zieles geprüf t . "  

(Im Berichtszeitraum 1994/95: dieselbe Mitteilung) 
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Bundesministerium für 

Umwelt, Jugend und Familie 

Zwn Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 632 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1 .  Juli 1995 wies der Gesamtpersonalstand 623 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1997 1 995 

weiblich 366 57,91 % 3 72 

männlich 266 42,09 % 251 

gesamt 632 1 00 % 623 

59, 71 % 

40, 29 % 

1 00 % 

Um eine V �rgleichbarkeit zum Letztberichtsstichtag zu ennöglichen, wurden die damals ge
trennten Bundesministerien "für Umwelt" und "für Jugend und Familie" rechnerisch zu

sammengeführt. Daraus ergibt sich im Vergleich folgendes Bild: 

* 

* 
insgesamt 9 Personen (= 1 ,44 %) mehr, aber dennoch 
6 Frauen (= 1 ,61  %) weniger, weil es nur bei den Männem eine Zunahme gab 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 
(1 . Juli 1 995) 

1 .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1995 

weiblich 31 3 55,01 % 335 57, 46 % 

männlich 256 44,99 % 248 42, 54% 

gesamt 569 1 00 % 583 100 % 
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Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

insgesamt 1 4  vollbeschäftigte Personen (= 2,40 %) weniger 
2 2  Frauen (= 6,57 %) weniger und 8 Männer (= 3,23 %) mehr 

ZENTRAL LEITUNG 

BMUJF/2 

UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN - VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 46 42,99 % 6 1  57,0 1 % 1 07 

VWGr.B 1 9  50 % 1 9  50 % 3 8  

VB IIa 41 50 % 4 1  50 % 82 

VB IIb 55 71 ,43 % 22 28,57 % 77 

A l  1 4  32,56 % 29 67,44 % 43 

A2 22 50 % 22 50 % 44 

AlA Ua 1 01 43,53 % 1 3 1  56,47 % ')'"' ') _ .J _  

B/A2/b 96 60,38 % 63 39,62 % 1 5 9 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 55 38, 1 9  % 89 61, 81 % 144 

VWGr.B 35 47, 3  % 39 52, 7 % 74 

VB Ila 56 64, 3 7  % 31 35, 63 % 8 7  

VB lib 55 67, 9 % 26 32, 1 % 81 
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BMUJF/3 

A/a 1 1 1  48, 05 % 120 51, 95 % 231 

B/b 90 58, 06 % 65 41, 94 % 155 

Um hier eine Vergleichsbasis zu schaffen, werden die Verw./Entl.Gr. Na mit A l  und BIb mit 
A2 zusammengefaßt und den Na-Daten bzw. BIb-Daten aus dem Letztbericht 
gegenübergestellt. 
Dadurch ergibt sich folgendes Bild: 

* 

* 

* 

* 

1 vollöeschäftigte Person (= 0,43 %) mehr in der Verw./Entl.Gr. AlAlla, das sind 
zugleich 
1 0  Frauen (= 9 %) weniger und 1 1  Männer (= 9,2 %) mehr als zuletzt 
insgesamt 4 vollbeschäftigte Personen (= 2,58 %) mehr in der Verw./Entl .Gr. B/A2/b, das 
sind zugleich 
6 Frauen (= 6,67 %) mehr und 2 Männer (= 3,08 %) weniger als zuletzt 

l .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für Be
dienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für das 
jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 

weibl ich 53 84, 1 3  % 38 

männlich 1 0  1 5,87 % 2 

gesamt 63 1 00 % 40 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 23 teilzeitbeschäftigte Personen (= 57,5 %) mehr; davon 
1 5  Frauen (= 39,47 %) mehr 

1995 

95 % 

5 %  

1 00 % 
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BMUJF/4 

ZENTRALLEITUNG 
UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN - TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 4 80 % 1 20 % 5 

VWGr.B 5 1 00 % - - 5 

VB IIa· 6 1 00 % - - 6 

VB Ilb 20 74,07 % 7 25,93 % 27 

A l  2 1 00 % - - 2 

A2 - - 1 1 00 % 1 

AlAl la 1 2  92,31 % 1 7,69 % 1 3  

B/A21b 25 75,76 % 8 24,24 % " "  � �  

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 6 100 % - - 6 

VWGr.B 1 1 00 % - - 1 

VB lia 2 100 % - - 2 

VB lib 15 93, 75 % 1 6, 25 % 1 6  

Ala 8 100 % - - 8 

Blb 16  94, 12 % 1 5,88 % 1 7  

Wieder unter der Annahme, die Verw.lEntl.Gr. AlAl/a und B/A21b mit den Verw./ 
Entl .Gr. Ala und Bib vergleichen zu können, bedeutet der Letztstand im Vergleich zum 

Vorletzt -Stand: 
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BMUJF/5 

* insgesamt 5 teilzeitbeschäftigte Personen (= 62,5 %) mehr in der Verw./Entl.Gr. A/AlIa, 
davon 
4 Frauen (= 50 %) mehr und der erste Mann überhaupt * 

* insgesamt 1 6  teilzeitbeschäftigte Personen (= 94, 1 2  %) mehr in der Verw./ 
Entl.Gr. B/A2/b, davon 

* 9 Frauen (= 56,25 %) mehr und 7 Männer (= 700 %) mehr 

l .c) Lehrlinge des Bundes 
Leermeldung (zum Stichtag 1 . Juli 1995: 0) 

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
Leermeldung (zum Stichtag 1 .  Juli 1995: 0) 

2. Höherw.ertige Verwendungen (Funktionen) 

Zentralleitung 1 997: 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

Sektionslei terIn 1 1 6,67 % 5 83,33 % 

AbteilungsleiterIn 1 4  38,89 % 22 6 1 , 1 1 % 

ReferatsleiterIn 2 20 % 8 80 % 

MKD-LeiterIn 1 1 00 % - -

Kanzlei 3 75 % 1 25 % 

Zentralleitung 1995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

SektionsleiterIn 1 20 % 4 80 % 

AbteilungsleiterIn 15 34, 09 % 29 65, 91 % 

ReferatsleiterIn 13 41, 94 % 18 58, 06 % 

Gruppenleiter In 3 - 1 0  -

gesamt 

6 

36 

1 0  

1 

4 

gesamt 

5 

44 

31 

13 
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BMUJF/6 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

unveränderte Sektionsleiterin-Anzahl 
1 Abteilungsleiterin (= 6,66 %) weniger 
1 1  Referatsleiterinnen (= 84,62 %) weniger 

* Die Funktionen "MKD-Leiterln und Kanzlei" wurden zum ersten Mal als höherwertige 
Verwendungen angeführt. 

* Bezüglich der Funktion "GruppenleiterIn" gab es diesmal keine Angabe. 

Umweltbundesamt 1 997: 

weibl ich F rauenanteil männlich Männeranteil 

DirektorIn - - 1 1 00 %  

ZweigstellenleiterIn - - 2 1 00 % 

Grupperueiterln 2 50 % 2 50 % 

AbteilungsleiterIn 4 28,57 % 1 0  7 1 ,43 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* keinerlei Veränderungen 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 333/1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkomrnissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weiblich F rauenanteil  

0) Prüfu.ngskomrnissionen 

1 997 9 1 9,1 5 % 

1995 1 1  20, 75 % 

männlich Männeranteil 

38 80,85 % 

42 79,25 % 

gesamt 

47 

53 

gesamt 

1 

2 

4 

1 4  
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BMUJFI7 

0) Leistungsfeststellungskommission 

1 997 7 30,43 % 1 6  69,57 % 23 

1 995 1 1  29, 73 % 26 70, 2 7  % 3 7  

0) Disziplinarkommission 

1 997 . 6 42,86 % 8 5 7, 1 4  % 1 4  

1 995 1 1  4 7, 83 % 1 2  52, 1 7  % 23 

0) Disziplinaroberkommission 

1 997 4 1 00 % 4 

1 995 2 25 % 6 75 % 8 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

2 Frauen (= 1 8, 1 8  %) weniger bei den Prüfungskommissionen 
4 Frau�n (= 36,36 %) weniger bei der Leistungsfeststellungskommission 
5 Frauen (= 45,45 %) weniger bei der Disziplinarkommission 
2 Frauen (= 1 00 %) weniger bei der Disziplinaroberkommission 

Bemerkung dazu: 
Die Zahl der Frauen und Männer, die nicht mehr Kommissionsmitglieder sind, ist ident mit 
der Zahl der weiblichen und männlichen Kommissionsmitglieder des ehemaligen 
Bundesministerium rur Jugend und Familie im Letztbericht. 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 8511 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder weiblich Frauenanteil 

0) Aufnahmekommission im BMUJF 

1 997 . 1 6  47,06 % 

männlich Männeranteil 

1 8  52,94 % 

gesamt 

34 
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BMUJF/8 

Mitglieder weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Aufnahmekommission im Umweltbundesamt 

1 997 4 57, 1 4  % 3 42,86 % 7 

0) A ufnahmekommission im BMU 

1 995 6 1 9,35 % 25 80, 65 % 31  

0) A ufnahmekommission im BMJF 

1 995 5 25 % 15  75 % 20 

4.  Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des berichtslegen
den Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

Leermeldung (wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 
(Zeitraum 1 .  Jänner 1 994 bis 1 .  Juli 1995) 

1 .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

AuszuglBMUJF ( 1 . 1 .96 - 3 1 . 1 2 .96): 

Zentralleitung rauenante männlich Männeranteil gesamt 

VB IIa 54,55 % 5 45,45 % 1 1  
VB IIb 62,5 % 3 37,5 % 8 
VB/SV 1 00 % 

Auszug/BMUJF (1 . 1 . 94 - 31 . 12. 94) : 

1 Zentralleitung 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VB I/a 5 45, 45 % 6 54, 55 % 1 1  
VB I/b 7 87, 5  % 1 12, 5  % 8 
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1 

BMUJF/9 

AuszuglBMUJF ( 1 . 1 .97 - 1 .7.97): 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VB I/a 1 33,33 % 2 66,67 % ,., -' 

AuszugIUmweltbundesamt ( 1 . 1 .96 - 3 1 . 1 2 .96) : 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

VB I/a 3 30 % 7 70 % 1 0  
VB Ilb 4 66,67 % 2 33 ,33  % 6 

AuszugIUmweltbundesamt ( 1 . 1 .97 - 1 .7.97) : 

" weibl ich 11 Frauenanteil  11 männlich " Männeranteil  11 gesamt 1 
VB IIa I 1 I 1 00 % I I I 1 

Ein Vergleich zum Letztbericht ist aufgrund von Ressortänderungen nur eingeschränkt auf die 
Jahre 1 994 und 1 996 möglich, da diese beiden Jahre vom Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie getrennt ausgewiesen wurden. Im Jahr 1 996 gab es im Vergleich zum 

Jahr 1 994 im Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie folgende Entwicklungen 
bei den Neueintritten: 

* 

* 

1 Frau (= 20 %) mehr bei den VB I1a - Neueintritten 
2 Frauen (= 28,57 %) weniger bei den VB IIb - Neueintritten 

l .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 
(inklusive Ersatzkräfte) 

AuszuglBMUJF ( 1 . 1 .96 - 3 1 . 1 2 .96) : 

Zentralleitung 11 weibl ich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 
VWGr.A - - 1 1 00 % 
VWGr.B 1 50 % 1 50 % 

VB IIa 8 88,89 % 1 1 1 , 1 1 % 
VB Ilb 1 1 00 % - -

gesamt 1 
1 
2 

9 
1 

Auszug/BMUJF (1 . 1 . 94 - 31 . 12. 94) :  

1 Zentralleitung 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
VWGr.A - - 1 1 00 % 1 
VWGr.B 1 100 % - - 1 
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VB /la 2 50 % 2 

vB /Ib 3 75 % 1 

AuszuglBMUJF ( 1 . 1 .97 - 1 .7 .97): 

Zentralleitung weiblich Frauenantei l  männlich 

VWGr.A 2 1 00 % -

VWGr.B - - 1 

VB IIb 4 1 00 % -

AuszugIUmweltbundesamt ( 1 . 1 .96 - 3 1 . 1 .296) : 

weiblich Frauenantei l  männlich 

VB IIa 2 33,33 % 4 

VB IIb 5 1 00 % -

AuszugIUmweltbundesamt ( 1 . 1 .97 - 1 .7.97) : 

weiblich I Frauenanteil  männlich 

VB I1c 1 1 00 % -

Im Vergleich der Jahre 1 996 und 1 994 bedeutet das: 

* 

* 

kein Ausscheiden der Frauen in der VWGr.A - wie zuletzt 
1 Ausscheiden der Frauen in der VWGr.B - wie zuletzt 

* 6 Frauen (= 300 %) mehr beim Ausscheiden in VB IIa 
* 2 Frauen (66,67 %) weniger beim Ausscheiden in VB Ilb 

BMUJFI l O  

50 % 4 
25 % 4 

Männeranteil gesamt 
- 2 

1 00 % 1 
- 4 

Männeranteil gesamt 

66,67% 6 
- 5 

Männeranteil gesamt 
- 1 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

BMUJF laus dem vorgelegten Bericht: 
" Au f  Grund der zwe i fachen Änderung der Res sort e int e i l ung i n  

den vorangegangenen Kalenderj ahren ( 12 . 8 . 1 9 9 6  und 1 . 3 . 1 9 9 7 )  

wurden die z e i t raumbezogenen Daten wie folgt geg l ie dert : "  
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1 

BMUJF/ l l 

1 . 1 . 1 996 - 1 1 . 8 . 1 996 

weibl ich Fra uenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

GruppenleiterIn - - 2 1 00 % 2 
AbteilungsleiterIn 3 33,33 % 6 66,67 % 9 

ReferatsleiterIn 6 50 % 6 5 0 % 1 2  

1 2 .8 . 1 996 -3 1 . 1 2 . 1 996 

weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn 1 20 % 4 80 % 5 
GruppenleiterIn 2 50 % 2 50 % 4 

AbteilungsleiterIn 1 6  38,1 % 26 6 1 ,9 % 42 
ReferatsleiterIn 6 40 % 9 60 % 1 5  

1 . 1 . 1 997 bis 28 .2 . 1 997 :  keine Änderungen 

1 .3 . 1 997 - 1 .7 . 1 997 

wei blich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn 1 20 % 4 80 % 5 
AbteilungsleiterIn 1 4  38,89 % 22 6 1 , 1 1 % 36  

ReferatsleiterIn 2 20 % 8 80 % 1 0  

Vergleiche zum Letztberichtszeitraum ( 1 994/95) können nicht angestellt werden, da die bei
den Berichtszeiträume zu viele zeitliche Splittungen und Organisationsveränderungen aufwei
sen, sodaß eine Gegenüberstellung nicht erfolgreich sein kann. 

l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen in der Zeit vom 1 . 1 . 1 996 - 1 .7 . 1 997 

1 996/97:  

11 weibl ich 11 Fra uenantei l  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 

Zentralleitung 1 0  83,33 % 2 1 6,67 % 1 2  
Umweltbundesamt 3 60 % 2 40 % 5 
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BMUJFI1 2  

1 994/95: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Zentralleitung 1 6  64 % 9 36 % 25 
Umweltbundesamt 4 36, 36 % 7 63, 63 % 1 1  

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen und Aufstiegskurse 

F ortbild�gskurse an der Verwaltungsakademie des Bundes 

11 wei blich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

Zentralleitung 91  64,08 % 5 1  35,92 % 1 42 
Umweltbundesamt 7 38,89 % 1 1  6 1 , 1 1 % 1 8  

- Sonstige berufliche Fortbildung 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

Zentralleitung 69 79,31 % 1 8  20,69 % 87 
Umweltbundesamt 28 49, 1 2  % 29 50,88 % 57  

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* 6 Frauen (= 37,5 %) weniger bei den Grundausbildungslehrgängen in der Zentralleitung 
* 

* 

1 Frau. (= 25 %) weniger bei den Grundausbildungslehrgängen im Umweltbundesamt 
Vergleiche bei der berufsbegleitenden Fortbildung einschließlich Führungskräftelehr
gänge .und Aufstiegskurse sowie bei der sonstigen beruflichen Fortbildung sind nicht 
möglich, da im Letztbericht andere Einteilungen betreffend Terminologie, Zeiträume und 
Organisationsstrukturen vorgenommen wurden. 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
° (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 

° (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
° (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 
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BMUJFI l 3  

1 .f) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 

BMUJF/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Di e  ent sprechenden B e s t immungen kamen ni cht zur Anwendung , 

da i n  ke inem Fal l e ine Ent sche i dung zwi schen mehreren 

Bewe rbern g l e i cher Qual i f ikat i on getro f f en werden mußte . "  

(wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauenförderung 

BMUJF laus dem vorgelegten Bericht: 
" Di e  in § 4 2  B - GBG vorge sehene Quote von 4 0  % wurde im Bunde s 

mini s t erium für Umwe l t , Jugend und Fami l i e  e inschl ießl i ch Um 

we l t bunde s amt e rre i cht . Pos i t iv hervorzuheben i st , daß das 

Re s sort unt e r  Berücks i cht igung der vol l - und t e i l z e i tbeschä f 

t igt en Bediensteten e inen Frauenant e i l  von 5 7 , 9  % aufwe i s t . 

D i e  Vors i t z ende der Arbe i t sgruppe für G l e i chbehandlung s f ragen 

wird rege lmäßig von der Persona l abt e i lung übe r  Aus sc hre ibungen 

in Kenntn i s  geset z t . Ent sprechend dem Frauenförde rungsplan i s t  

j ewe i l s  e in Hinwe i s  bzw . e ine Einl adung für we ibl i che Bewerbe 

rinnen ent ha l ten . 

Im Bunde smin i s t er ium für Umwe l t , Jugend und Fami l i e  wurden 

1 9 9 7  Grundsät z e  für e ine syst emat i s che Aus - und We i t e rb i l dung 

erarbe i t e t , die  für j ede Mitarbe i t e r i n  bzw . j eden Mit arbe i t e r  

e in Z e i tbudget im Ausmaß von 5 Tagen im Jahr vors i eht . 

Ressort inte rn we rden spe z i f i sche Kur se bzw . Veranst a l tungen 

( Engl i s ch - , Franz ös i schkurse , Te l e fonschu l ungen l für Frauen 

angeboten , wobei auf die z e i t l i chen Rahmenbedingungen beson

ders geacht e t  wird . 

Da d i e  Nac h frage für Aus - und We i t e rb i ldungsverans t a l t unge n ,  

vor a l l em b e i  Frauen , sehr groß war , wurden d i e  Kurs e  aufg e 

stockt . 
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BMUJFI1 4  

Das Bunde smin i s t e rium für Umwe l t , Jugend und Fami l i e  unte r 

s tüt z t  sp e z i e l l  Fraue n ,  Frauenförderungskurse bzw . S eminare an 

der Verwa l t ungs akademie de s Bundes zu absolvieren . 

I m  Be zug auf Te learbei t  wurden im Res sort bere i t s  Vorhebungen 

für deren Ums e t z ung gestartet . 

B e i  der Bewerbung um Führungspos i t i onen s i nd Benacht e i l igungen 

wegen Mut t e r - oder Vaterschaf t  ni cht erfolgt . "  

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

BMUJF/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Be i der B e s e t zung höherwert iger Verwendungen ( Funkt ione n )  

s ind b i s  z u r  Erre ichung der 4 0  % Quote be i g l e i cher Eignung 

Frauen bevorzugt zu beste l len . 

Um d i e  be s t ehende Unt errepräsent at ion von Frauen in Führungs 

p o s i t i onen abzubauen , i s t  ihre Te i lnahme an al len Angeboten 

der Aus - und We i terb i ldung mit dem Z i e l  zu fördern , das Poten 

t ia l  an qua l i f i z ierten Frauen zu erhöhen . 

S ämt l iche Gremien , die über die Vergabe von Funkt i onen ent 

s che i den , s ind - sofern Frauen g l e i c h  gee ignet s ind - par i t ä 

t i sch z u  beset z en . 

S o f e rn Bedarf be i den Bediensteten ent st ehen s o l l te , wäre e in 

Konz ept für e ine be t riebs interne Kinderbet reuung aus zuarbe i 

t e n . 

D i e  Mit arbe i t e r I nnen s ind durch ge z ie l t e  Förde rung der Fort 

b i l dung ( z . B .  E inst i egsseminare , Fortbi l dungsseminare ) nach 

dem W iede re inst i eg be i der raschen Re integrat ion an ihrem Ar 

be i t sp l at z zu unterstüt z en . 

I m  M i tarbe i te r/ i nnen/gespräch s o l l ten auch Theme n ,  die insbe 

sondere F rauen betre f f en - wie e twa f l exiblere Arbe i t s ze i tge 

s t a l t ung wegen Erziehungs - und Fami l ienarbe i t  e t c . - behande l t  

werden . 

Vor Beendigung de s Karenzurl aube s i s t  den Bed i ensteten von de r 

zust ändigen Schulungsabt e i lung e ine I n f ormat ion über gep l ant e 

interne und externe Fortbi ldungsverans t a ltungen zuzusenden . "  
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Bundesministerium für Unterricht 

und kulturelle Angelegenheiten 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 52.033 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 45. 9 78 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 1 995 

weibl ich 28.770 55,29 % 24. 501 53, 29 % 

männlich 23 .263 44,7 1  % 21. 477  46, 71 % 

gesamt 52 .033 1 00 % 45. 978 100 % 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es um 6055 Bedienstete mehr (= Anstieg von 1 3 , 1 7  %), davon 4269 
Frauen (= Anstieg von 1 7,42 %). 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1. Juli 1995) 

l .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das j eweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 
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BMUKJ2 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1995 
.. 

weiblich 20. 1 53 50,58 % 1 7. 260 48, 72 % 

männlich 1 9.691 49,42 % 18. 165 51,28 % 

gesamt 39.844 1 00 % 35. 425 100 % 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1 .7.1997 gegenüber 1 .7. 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* Insgesamt gibt es nun 44 1 9  vollbeschäftigte Personen mehr (= Anstieg von 1 2,47 %), und 
zwar sind das 1 526 Männer mehr und 2893 Frauen mehr (= Anstieg von 1 6,76 %). 

weiblich 

männlich 

gesamt 

ZENTRALLEITUNG 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

(Im Jahr 1 995 betraf das: 
Zentralstelle, Zentrallehranstalten, Pädagogische Akademien, 

Berufspädagogische Akademien, Ausländerschulen) 

1 997 1995 

2407 44,62 % 1924 

2988 55,38 % 2228 

5395 1 00 % 4152 

46, 34 % 

53, 66 % 

1 00 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 24 35,23 % 228 64,77 % 352 

VWGr.B 67 54,47 % 56 45,53 % 123 

VB IIa 96 55,17  % 78 44,83 % 1 74 
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BMUKl3 

VB llb 1 42 60,94 % 9 1  39,06 % 233 

A l  39 35,14 % 72 64,86 % 1 1 1  

A2 95 50,26 % 94 49,74 % 1 89 

VWGr. LPA 71 22,90 % 239 77, 1 0  % 3 1 0  

VWGr. L I  494 41 , 1 0  % 708 58,90 % 1 202 

VWGr. L2A2 54 30,68 % 1 22 69,32 % 1 76 

A/Alla 259 40,66 % 378 59,34 % 637 

B/A21b 304 55,78 % 24 1 44,22 % 545 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 67 32,52 % 139 67, 48 % 206 

VWGr. B 84 46, 67 % 96 53, 33 % 180 

VWGr. LPA 56 18, 92 % 240 81, 08 % 296 

VWGr. LI  468 40, 1 7  % 697 59, 83 % 1 1 65 

VWGr. L2A2 41 31, 06 % 91 68, 94 % 132 

Folgende Änderungen sind erkennbar: 

* 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A sind insgesamt 146 vollbeschäftigte Bedienstete (= 70,87 %) mehr, 
davon 57 Frauen (= Anstieg von 85,07 %). 
In der VWGr.B sind insgesamt 57 vollbeschäftigte Bedienstete (= 3 1 ,67 %) weniger, 
davon 1 7  Frauen (= 20,24 %). 
In der VWGr.LPA sind 14 vollbeschäftigte Bedienstete (= 4,73 %) mehr; das sind 
weiters 1 5  Frauen mehr (= Anstieg von 26,79 %) und 1 Mann weniger. 
In der VWGr.Ll sind 37  vollbeschäftigte Bedienstete (= 3, 1 8  %) mehr; das sind 
26 Frauen (= Anstieg von 5,56 %) und 1 1  Männer (= Anstieg von 1 ,58  %). 
In der VWGr.L2A2 sind 44 vollbeschäftigte Bedienstete (= 33,33 %) mehr , davon 
1 3  Frauen (= Anstieg von 3 1 ,7 1  %). 
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SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 
VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

(Im Jahr 1 995 betraf das: 
Landesschulrat für Burgenland, Landesschulrat fur Kärnten, 

BMUKJ4 

Landesschulrat fur Niederösterreich, Landesschulrat für Oberösterreich, Landesschulrat fur Salzburg, 
Landesschulrat für Steiermark, Landesschulrat fur Tirol, Landesschulrat für Vorarlberg, 

Stadtschulrat für Wien und Museums- und Bibl iotheksbereich) 

1 997 1 995 

weiblich 1 7.746 51 ,52 % 15. 835 49. 09 % 

männlich 1 6.701  48,48 % 1 6. 423 50, 91 % 

gesamt 34.447 1 00 % 32. 258 100 % 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 35 47,95 % 38  52,05 % 73 

VWGr.B 33 63,46 % 1 9  36,54 % 52 

VB Va 23 63,89 % 1 3  36, 1 1 % 36  

VB Ilb 1 53 69,86 % 66 30, 1 4  % 2 1 9  

A l  26 40 % 39 60 % 65 

A2 1 21 50,21 % 1 20 49,79 % 24 1 

LPA 1 1  8 , 15 % 1 24 9 1 ,85 % 1 3 5  

L I  6664 41 ,96 % 92 1 8  58 ,04 % 1 5 .882 

L2A2 1 366 47,95 % 1483 52,05 % 2849 

AlAl /a 84 48,28 % 90 5 1 ,72 % 1 74 

B/A2/b 307 59,96 % 205 40,04 % 5 1 2  
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BMUKl5 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 1 9  35, 95 % 212 64, 05 % 331 

VWGr.B 1 67 47,31  % 186 52, 69 % 353 

LPA 6 6, 90 % 81 93, 1 0  % 87 

L1 6464 43, 30 % 8465 56, 70 % 14. 929 

L2A2 1252 49, 60 % 1272 50, 40 % 2524 

Im Vergleich bedeutet das u.a. : 

* 

* 

* 

In der VWGr.LPA sind 48 vollbeschäftigte Bedienstete (= 55, 1 7  %) mehr, davon 
5 Frauen (= Anstieg von 83,33 %). 
In der VWGr.Ll sind 953 vollbeschäftigte Bedienstete (= 6,39 %) mehr, davon 
200 Frauen (= Anstieg von 3 ,09 %). 
In der VWGr.L2A2 sind 325 vollbeschäftigte Bedienstete (= 1 2,88 %) mehr, davon 
1 1 4 Frauen (= Anstieg von 9, 1 1  %). 

l .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte fiir 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG UND SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 

1 997 1 995 

weiblich 861 7  70,69 % 7241 68, 62 % 

männlich 3 572 29,3 1 % 3312 31, 38 % 

gesamt 1 2. 1 89 1 00 % 1 0. 553 1 00 % 

Im Vergleich der beiden Stichtage zeigt sich: 

* Insgesamt gibt es nun um 1 636  teilbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg von 1 5,5 %); 
das sind 1 3 76 Frauen (= Anstieg von 1 9  %) und 260 Männer (= Anstieg von 7,85 %). 
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weibl ich 

männlich 

gesamt 

Auszug 1 997 

VWGr.A 

VWGr.B 

VB IIa 

VB Ilb 

Al  

A2 

VWGr.LPA 

VWGr. L l  

VWGr.L2A2 

A/A l la 

B/A2fb 

ZENTRALLEITUNG 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

547 54,05 % 499 

465 45,95% 486 

1 0 1 2  1 00 % 985 

1 995 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

3 75 % 1 25 % 

2 1 00 % - -

24 88,89 % '"' 1 1 , 1 1 % .) 

26 72,22 % 1 0  27,78 % 

- - - -

6 1 00 % - -

2 50 % 2 50 % 

45 76,27 % 14  23 ,73 % 

2 50 % 2 50 % 

27 87, 10  % 4 1 2,90 % 

34 77,27 % 1 0  22,73 % 

BMUKJ6 

50, 66 % 

49, 34 % 

1 00 % 

gesamt 

4 

2 

27 

36  

-

6 

4 

59 

4 

3 1  

44 
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BMUK/7 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 50 % 1 50 % 2 

VWGr.B 7 1 00 % - - 7 

VB I/a 26 96, 30 % 1 3, 70 % 2 7  

VB I/b 28 71, 79 % 1 1  28, 21 % 39 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A ist der Frauenanteil um 25 %-Punkte gestiegen, da 2 teilbeschäftigte 
Frauen hinzukamen und die Zahl der teilbeschäftigten Männer mit 1 hingegen 
gleichblieb. 
In der VWGr.B ist die Zahl der Teilbeschäftigten sehr stark zurückgegangen: Es gibt 
nur noch 2 teilbeschäftigte Frauen und diese machen nach wie vor einen 1 00%igen 
Frauenanteil aus. 
Bei den VB I/a ist die Zahl der teilbeschäftigten Bediensteten insgesamt gleichgeblieben; 
der Frauenanteil hat sich um 7,41 %-Punkte verringert, da die Anzahl der männl . 
Teilbeschäftigten um 2 zugenommen hat und die der weibl. Teilbeschäftigten um 2 
weniger wurde. 
Bei den VB I/b gibt es um 3 teilbeschäftigte Bedienstete weniger (= Senkung von 
7,69 %), davon 2 bei den Frauen. 

weiblich 

männlich 

gesamt 

SONSTIGE DIENSTBEHÖRDEN 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

8070 72,20 % 6742 

3 1 07 27,80 % 2826 

1 1 . 1 77 1 00 % 9568 

1995 

70, 46 % 

29, 54 % 

1 00 % 

Auszug 1 997 

wei bl ich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

I VWGr.A 4 1 00 % - - 4 

BERICHTIB-GBG - 1 90 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 191 von 344

www.parlament.gv.at



BMUKl8 

VWGr.B 1 1 00 % - - 1 

VB IIa 1 4  56 % 1 1  44 % 25 

VB Ilb 32 86,49 % 5 1 3,5 1 % 3 7  

A l  1 1 00 % - - 1 

A2 1 1  1 00 % - - 1 1  

LPA - - 1 1 00 % 1 

L I  1 428 83,95 % 273 1 6,05 % 1 70 1  

L2A2 221 91 ,32 % 2 1  8,68 % 242 

AlAUa 1 9  63,33 % 1 1  36,67 % 30  

B/A21b 44 89,80 % 5 1 0,20 % 49 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 4 100 % - - 4 

VWGr.B 8 1 00 % - - 8 

LPA - - - - -

LI 700 95, 1 1  % 36 4, 89 % 736 

L2A2 126 96, 92 % 4 3, 08 % 130 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es keinerlei Veränderung => nach wie vor kein männl. 
Teilbeschäftigter in dieser VWGr. 
In der VWGr.B gibt es nur noch eine teilbeschäftigte Frau; das bedeutet einen Rückgang 
von 7 Frauen und nach wie vor kein Mann in dieser VWGr. 
In der VWGr.LPA gibt es den ersten teilbeschäftigten Bediensteten, und zwar einen 
Mann. ·  
In der VWGr.Ll gibt es insgesamt 965 teilbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg von 
1 3 1 , 1 1 %), davon 728 Frauen (= Anstieg von 1 04 %) und 237 Männer. 
In der VWGr.L2A2 gibt es insgesamt 1 1 2 teilbeschäftigte Bedienstete mehr (= Anstieg 
von 86, 1 5  %), davon 95 Frauen (= Anstieg von 75,40 %). 
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l . c)  Lehrlinge des Bundes 
L eermeldung (zum Stichtag 1 .  Juli 1 995: 0) 

l .d )  Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
Leermeldung (zum Stichtag 1 .  Juli 1 995." 

1 5  weih!. VB l/h 

-12 weih!. und 2 männl. VB lid) 

2 .  Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Zentral leitung 1 997 : 

wei b l i c h  Fra uenante i l  männl ich Männeranteil  

Sektionsleiterl n  - - 7 1 00 % 

Gruppenleiterln 1 7,69 % 1 2  92.3 1 % 

Abteil  ungslei terln 1 4  1 8,92 % 60 8 1 .08 % 

Referatslei terln 57 54,29 % 48 45 . 7 1 % 

Ze!7fru!/eil ling / 995. 

weiblich I Frauenanreil männlich Männera!7feil 

",ekl ionsleiterin - I - 6 / ()() % 

C;ruppenleiterln 1 :-:. 69 % J ]  92, 3 1  % 

A hteilungsleiterin / 3  ] 7, 33 % 62 82, 6 :-: % 

Referarsleiter In 5 0  50 % 50 50 % 

Leiterin 6 2 / . -13 % ) )  :-:g 5 7  % 

BMUKl9 

gesamt 

7 

1 3  

74 

1 05 

gesaml 

6 

/ 3  

"75 

i (J() 

28 
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BMUKl 1 0  

L andesschulräte bzw. Stadtschulrat 1 997 :  

Leitungsfunktionen wei b l i c h  Fra uenante i l  männl ich M ännerantei l gesamt 

Landesschulrat 8 22,22 % 28 77 .78 % 3 6  

für Bgld. 

Landesschulrat 1 6  25,40 % 47 74.60 % 63 

für Ktn. 

Landesschulrat 32 26,67 % 88 73.33 % 1 20 

f. NÖ 

I Landesschulrat 
I 

1 6  1 7,20 % 7 7  82.80 �'o 93 

r. OÖ 

L andesschulrat 1 3  23,21 % 43 76.79 % 56  

! f. Slbg .  

i Landesschulrat 28 23,73 % 90 76.27 % 1 1 8 

f. Stmk. 
I 

L andesschulrat 1 3  20,97 % 49 I 79.03 �'o 62 

I für Tirol 

L andes5chulrat 5 1 4,29 % 30  85 .7 1 % 3 5  

für Vbg. 

I Stadtschulrat 53 40,77 % 77  59.23 0/0 1 30 
I 

I für Wien I 
I 
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BMUK/1 1 

Landesschulräte bzw. Stadtschulrat 1995: 

Leitungsfunktionen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Stadtschulrat 51 42, 15 % 70 57, 85 % 121 

für Wien 

Landesschulrat 31 25, 41 % 91 74,59 % 122 

für NÖ 

Landesschulrat 5 1 7, 86 % 23 82, 14 % 28 

für Bgld. 

Landesschulrat 1 6  1 7, 98 % 73 82, 02 % 89 

für OÖ 

Landesschulrat 1 0  1 6, 95 % 49 83, 05 % 59 

für Slbg. 

Landesschulrat 28 25, 23 % 83 74, 77 % 1 1 1  

für Stmk. 

Landesschulrat 1 9  30, 65 % 43 69, 35 % 62 

für Ktn. 

Landesschulrat 15  23, 44 % 49 76, 56 % 64 

für Tirol 

Landesschulrat 5 13, 51 % 32 86, 49 % 3 7  

für Vbg. 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Im La.ndesschulrat f"ür Bgld. gibt es 8 Leitungsfunktionen mehr (= Anstieg von 
28,57 %), davon 3 bei den Frauen (= Anstieg von 60 %). 
Im Landesschulrat f"ür Kärnten gibt es 1 Leitungsfunktion mehr; das bedeutet ferner 
3 Leitungsfunktionen weniger bei den Frauen (= Senkung von 1 5,79 %) und 4 Leitungs
funktionen mehr bei den Männern. 
Im Landesschulrat f"ür NÖ gibt es 2 Leitungsfunktionen weniger; das bedeutet ferner 
1 Funktion mehr bei den Frauen und 3 Funktionen weniger bei den Männern. 
Im Landesschulrat iür OÖ gibt es 4 Leitungsfunktionen mehr, und zwar alle 4 bei den 
Männ�rn. 
Im Landesschulrat f"ür Salzburg gibt es 3 Leitungsfunktionen weniger; das bedeutet 
ferner 3 Funktionen mehr bei den Frauen (= Anstieg von 30 %) und 6 Funktionen 
weniger bei den Männern. 
Im Landesschulrat f"ür Stmk. gibt es 7 Leitungsfunktionen mehr, und zwar alle 7 bei 
den Männern. 
Im Landesschulrat f"ür Tirol gibt es 2 Leitungsfunktionen weniger, und zwar alle beide 
bei den Frauen (= Senkung von 1 3,33 %). 
Im Landesschulrat f"ür Vbg. gibt es ebenfalls 2 Leitungsfunktionen weniger und diese 
bei den Männern. 
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* 

BMUKl 1 2  

I m  Stadtschulrat für Wien gibt es 9 Leitungsfunktionen mehr, 2 davon bei den Frauen 
(= Anstieg von 3 ,92 %). 

3. Mitglieder der Kommissionen - Zentralstelle und sonstige Dienstbehörden 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 333 1 1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weibl ich Frauenanteil 

0) Prüfungskommission 

1 997 1 1 0 % 

1995 

0) Leistungsfeststellungskommission 

1 997 74 25,08 % 

1995 86 25, 98 % 

0) Disziplinarkommission 

1 997 68 28,22 % 

1995 72 26, 77 %  

männlich Männeranteil 

9 90 % 

keine Nennung 

22 1 74,92 % 

245 74, 02 % 

1 73 7 1 ,78 % 

197 73, 23 % 

gesamt 

1 0  

295 

331 

24 1 

269 

0) Prüfungskommission für die Beamtenaufstiegsprüfung und Externistenprüfungs
kommission für AHS 

1 997 32 34,78 % 60 65 ,22 % 92 

1995 keine Nennung 

0) Disziplinaroberkommission beim BKA 

1 997 1 1 4,29 % 6 85,7 1 % 7 

1995 keine Nennung 
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BMUKJ1 3 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
F asSlJ.Ilg (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder wei blich F rauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

0) ständige Begutachtungskommission 

1 997 · BMUK: Ständige und Begutachtungskommissionen im Einzelfall sowie 
Weiterbestellungskommissionen werden nicht von der ZL bestellt. 

1 995 2 22,22 % 7 77, 78 % 

0) Aufnahmekommission 

1 997 51  30,54 % 1 1 6 69,46 % 

1 995 87 33, 72 % 1 71 66, 28 % 

0) Ausschreibungskommissionen im Einzelfall (nur in ZL) 

1 997 keine Nennung 

1 995 1 25 % 3 75 % 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

kein Datenmaterial übermittelt (wie zum Stichtag 1. Juli 1995) 

9 

1 67 

258 

4 
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1 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1 .  Jänner 1 994 bis 1. Juli 1 995) 

l .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

AUSZÜGE 

BMUK/ 1 4  

1 996/97 

Zentralleitung weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A - - - - -

VWGr.B 1 1 00 % - - 1 
VB Va 1 1  47,83 % 1 2  52, 1 7  % 23 
VB Vb 9 52,94 % 8 47,06 % 1 7  

1 994195 

Zentralleitung 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VWGr.A 1 33, 33 % 2 66, 67  % 3 
VWGr. B - - - - -

VB /la 27  64, 29 % 15 35. 71 % 42 
VB /lb 19 65, 52 % 1 0  34, 48 % 29 

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es diesmal keine Neueintritte. 
In der VWGr.B gibt es einen Neueintritt => ein Neueintritt mehr als zuletzt 
In VB Va gibt es diesmal 1 9  Neueintritte weniger (= Absenkung von 45 ,24 %) ; die 
Frauen sind von dieser Kürzung mit 59,26 % (d.s. 1 6  Frauen) weit mehr betroffen als die 
Männer. 
In VB I/b gibt es diesmal 12 Neueintritte weniger (= Absenkung von 4 1 ,3 8  %); auch hier 
sind die Frauen von dieser Kürzung mit 52,63 % (d.s. 1 0  Frauen) viel stärker betroffen als 
die Männer. 

1 996/97 
�n<:t fii"n"tbehörden wei bl ich Frauenanteil männlich Männeranteil ges 

VWGr.LPA - - 1 1 00 % 1 
VWGr.L l  1 25 % " 75 % 4 .) 

VWGr.L2A2 2 25 % 6 75 % 8 
VB IlI1 1 1 85 51 ,25 % 1 76 48,75 % 3 6 1  

V B  IlI12a2 43 58,1 1 % 3 1  4 1 ,89 % 74 
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B MUKJ1 5 

1 994195 

sonst. Dienstbehörden wei lich Männeranteil gesamt 

VWGr.L1  10  52, 63 % 9 47, 3 7  % 1 9  
VWGr.L2A2 8 47, 06 % 9 52, 94 % 1 7  

VB !l111 141  43, 25 % 185 56, 75 % 326 
VB !l112a2 58 64, 44 % 32 35, 56 % 90 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

In der· VWGr.LP A gibt es diesmal - im Gegensatz zum letzten Berichtszeitraum - einen 
Neueintritt, und zwar bei den Männem. 
In der VWGr.Ll gibt es diesmal 1 5  Neueintritte weniger (= Absenkung von 78,95 %), 
9 davon bei den Frauen (= Absenkung von 90 %). 
In der VWGr.L2A2 gibt es insgesamt 9 Neueintritte weniger (= Absenkung von 
52,94 %), davon überwiegend - nämlich 6 - bei den Frauen (= Absenkung von 75 %). 
In VB Il/ll gibt es 35 Neueintritte mehr (= Zunahme von 1 0,74 %); das bedeutet weiters 
eine Z�ahme von 3 1 ,2 1  % bei den Frauen (d.s. 44 Frauen) und eine Abnahme von 
4,86 % bei den Männem (d.s. 9 Männer). 
In VB Il/l2a2 gibt es 1 6  Neueintritte weniger (= Absenkung von 1 7,78 %), und diese fast 
ausschließlich bei den Frauen, nämlich 1 5 . 

1 .  b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

AUSZÜGE 

1 996/97 

Zentralleitung weiblich Frauenanteil  
VWGr.A 3 20 % 
VWGr.B 4 66,67 % 

VB IIa 1 3  86,67 % 
VB IIb 1 6  47,06 % 

A l  - -
A2 - -

1 994195 

Zentralleitung weiblich 11 r. "anteil 

VWGr.A 4 36, 36 % 
VWGr.B 2 22, 22 % 
VB lia 1 1  55 % 
VB lib 1 5  65, 22 % 

männli:!::' 11 1I.1i:inneranteil 

1 2  80 % 
2 33 ,3 3  % 
2 1 3 ,33 % 
1 8  52,94 % 
3 1 00 % 
6 1 00 % 

11 männlich Männeranteil 

7 63, 64 % 
7 77, 78 % 
9 45 % 
8 34, 78 % 

gesamt 

1 5  
6 
1 5  
34 
,., .) 

6 

gesamt 

1 1  
9 

20 
23 
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BMUKJ 1 6  

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es diesmal 4 Fälle von Ausscheiden mehr; das bedeutet weiters 
5 Ausscheiden mehr bei den Männem und 1 Ausscheiden weniger bei den Frauen. 
In der VWGr.B gibt es diesmal 3 Fälle von Ausscheiden weniger; das bedeutet weiters 
2 Ausscheiden mehr bei den Frauen und 5 Ausscheiden weniger bei den Männern. 
In VB I1a gibt es insgesamt 5 Fälle von Ausscheiden weniger; das bedeutet wiederum 
2 Ausscheiden mehr bei den Frauen und 7 Ausscheiden weniger bei den Männem. 
In VB Ilb gibt es insgesamt 1 1  Fälle von Ausscheiden mehr (= Anstieg von 47,83 %); 
von dieser Zunahme sind die Frauen mit 6,67 % (das ist eine Frau) viel weniger betroffen 
als die Männer mit 1 25 % (d.s. 1 0  Männer). 
In Al gibt es die ersten 3 Fälle von Ausscheiden, und zwar bei den Männem. 
In A2 gibt es die ersten 6 Fälle von Ausscheiden, und zwar auch bei den Männern. 

1 996/97 

1 sonst. Dienstbehörden 11 wei bl ich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 

1 

VWGr.LPA - - 2 1 00 % 2 

VWGr.Ll 1 22 37,54 % 203 62,46 % 325 

VWGr.L2A2 79 60,77 % 5 1  39,23 % 1 30 

VB 1111 1 1 1 6  42,80 % 1 55 57,20 % 27 1 

VB IlI12a2 87 64,44 % 48 3 5 ,56 % 1 3 5  

1 994195 

sonst. Dienstbehörden 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VWGr. L1 1 71 42, 01 % 236 5 7, 99 % 407 

VWGr.L2A2 76 51, 01 % 73 48, 99 % 149 
VB Ill11 1 25 46, 13  % 1 46 53, 8 7  % 271 

VB III12a2 1 01 76, 52 % 31  23, 48 % 132 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.LPA gibt es diesmal 2 Fälle von Ausscheiden; beide bei den Männem. 
In der VWGr.LI gibt es diesmal insgesamt 82 Fälle von Ausscheiden weniger 
(= Senkung von 20, 1 5  %), davon 49 bei den Frauen (= Senkung von 28,65 %). 
In der VWGr.L2A2 gibt es insgesamt 1 9  Fälle von Ausscheiden weniger; das bedeutet 
weiters 22 Fälle von Ausscheiden weniger bei den Männern und 3 Fälle von Ausscheiden 
mehr bei den Frauen. 
In VB Il/ll gibt es gleich viele Fälle von Ausscheiden wie zuletzt; zugleich sind das aber 
9 Ausscheidensfalle mehr bei den Männem und 9 weniger bei den Frauen. 
In VB Il/l2a2 gibt es 3 Ausscheiden mehr, und zugleich bedeutet das 1 7  Ausscheiden 
mehr bei den Männem und 14  Ausscheiden weniger bei den Frauen. 
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BMUKl17 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

AUSZÜGE 

1 996/97 

1 Zentralleitung 11 wei blich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
AbteilungsleiterIn 2 40 % 3 60 % 5 

AlA I 
ReferatsleiterIn A2 2 66,67 % 1 33 ,33  % 3 

LeiterIn BI A2/blIIp2 7 77,78 % 2 22,22 % 9 

1994/95: kein Datenmaterial übermittelt 

1 996/97 

1 sonst. Dienstbehörden 11 wei blich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
LeiterIn L I  1 1 4,29 % 6 85,71 % 7 

LeiterIn L2A2 1 1 00 % - - 1 
Stv. LeiterIn L2A2 2 1 00 % - - 2 
Stv. LeiterIn IlI12a2 1 1 00 % - - 1 

AbteilungsleiterIn S2 - - 1 1 00 % 1 

BMUKIaus dem vorgelegten Bericht: 
" Be i  den Lande s s'chulräten Salzburg I Steiermark und Tirol gab 
e s  in diesem Zeitraum ke ine Neuzugänge an Funktionst rägern . "  

1994/95: kein Datenmaterial übermittelt 

l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen (Zentral stelle und sonstige Dienstbehörden) 

1996/97 weiblich Frauenanteil  
63 63,64 % 

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

t 

1996/97 weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

248 60,1 9 % 1 64 39,8 1 % 4 1 2  
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- Aufstiegskursen 

1 996/97 :  Leenneldung 

1 994/95: Zu allen 3 A bfragepunkten wurde kein Datenmaterial übermittelt. 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
Leenneldung (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
Leenneldung (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
Leenneldung (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

1 .f) die auf Grund des FrauenfOrderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 

1 Frau (LSR fur Vbg.) (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 23) 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 

bevorzugt aufgenommene bzw. für höhere Funktionen bestellte BewerberInnen: 
Verwaltung und Schulaufsicht: 2 (LSR für Tirol) 
Lehrerinnen: 3 (LSR für Tirol) 

(Im Berichtszeitraum 1994/95: 44) 

BMUKl 1 8  

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerbeiinnen 

Leenneldung (1m Berichtszeitraum 1 994/95: SSR Wien: 60 %) 
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Bundesministerium rur 

Wissenschaft und Verkehr 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 2 1 .6 1 2  Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1 .  Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 21. 870 Bedienstete aus. 

(Die beiden Beträge beinhalten keine remunerierten und nichtremunerierten Lehrbeauftragte 
sowie keine GastprofessorInnen, da diese nicht bedienstet sind; weiters keine Beschäftigten 
aus zweckgebundener Gebarung und auf Grund von ArbeitsleihverträgenlWerkverträgen und 
keine Veterinärmed. PraktikantInnen und ZahnärztInnen in Ausbildung.) 

Wissenschaft und Forschung 

1 997 1995 

weibl ich 8580 41 % 8865 40, 53 % 

männlich 12 .346 59 % 13. 005 59, 4 7 % 

gesamt 20.926 1 00 % 21. 870 1 00 % 

Verkehr 

1 997 

weiblich 21 3 31 ,05 % 

männlich 473 68,95 % 

gesamt 686 1 00 % 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 

weiblich 8793 40,69 % 

männlich 1 2.8 1 9  59,3 1 % 

gesamt 2 1 .6 1 2  1 00 % 
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BMWV/2 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1 .7.1997 gegenüber 1 .7 . 1 995 - trotz des Hinzukommens 
des Bereiches Verkehr auf grund des Bundesministeriengesetzes zum 1 5 .  Februar 1 997 - eine 
Abnahme des Gesamtpersonalstandes um 258 Bedienstete (= 1 , 1 8  %): 

* Insgesamt gibt es nun 72 Frauen weniger (= Absenkung von 0,8 1 %) und 1 86 Männer 
weniger (= Absenkung von 1 ,43 %) als zuletzt. 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1.  Juli 1995) 

l .a) Vollbeschäftigte und teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme 
der Ersatzkräfte fiir Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, 
Anlage III des fiir das j eweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

ZENTRALLEITUNG WISSENSCHAFT 
UND SONSTIGE DIENSTSTELLEN 

Zentralleitung, Studienbeihilfenbehörde, Akademie der Wissenschaften, Rektorenkonferenz, 
Bundeskonferenz für das wissenschaftliche und künstlerische Personal, "sonstige F orschungs
einrichtungen Ministerium" 

1 997 1 995 

weiblich 361 55,80 % 383 5 7, 68 % 

männlich 286 44,20 % 281 42. 32 % 

gesamt 647 1 00 % 664 1 00 % 

Anmerkung :  
Die "Kunstsektion" ist zum Stichtag 1 .7 . 1 997 nicht mehr enthalten. 

Dadurch ergibt sich zum Stichtag 1 .7.1997 gegenüber 1 .7 . 1 995 folgendes Vergleichsbild: 

* Insgesamt gibt es nun 1 7  Bedienstete weniger (= Absenkung von 2,56 %); das bedeutet 
weiters eine Absenkung bei den Frauen um 5 ,74 % (d.s. 22 Frauen) und einen Anstieg bei 
den Männern um 1 ,78 % (d.s. 5 Männer) . 
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BMWV/3 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 63 37,50 % 1 05 62,5 % 1 68 

VWGr.B 30 54,55 % 25 45,45 % 55 

VB IIa 31 53, 45 % 27 46,55 % 58 

VB Ilb 41 77,36 % 1 2  22,64 % 53 

Al  1 3  37,14  % 22 62,86 % 35  

A2 37 59,68 % 25 40,32 % 62 

AlAlla 1 07 41 % 1 54 59 % 26 1 

B/A21b 1 08 63,53 % 62 36,47 % 1 70 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 72 35, 4 7 % 131 64, 53 % 203 

VWGr.B 64 56, 64 % 49 43, 36 % 1 13 

VB /la 46 68, 66 % 21 31, 34 % 67 

VB /lb 45 81, 82 % 1 0  18, 18 % 55 

Ala 118  43, 70 % 152 56, 30 % 2 70 

Blb 1 09 64, 88 % 59 35, 12  % 1 68 

Um hier eine Vergleichbasis zu schaffen, werden die Verwendungs-lEntlohnungsgruppen A, a 
mit Al  und B, b mit A2 zusammengefaßt und den Ala-Daten bzw. den BIb-Daten aus dem 
Letztbericht gegenübergestellt. 
Dadurch ergibt sich folgendes Vergleichsbild: 
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* 

* 

BMWV/4 

In der Verw./EntI.Gr.A1AlIa gibt es insgesamt 9 Bedienstete weniger (= 3,33 %); das 
bedeutet weiters 1 1  Frauen weniger (= Absenkung von 9,32 %) und 2 Männer mehr 
(= Anstieg von 1 ,32  %) als zuletzt. 
In der Verw./EntI.Gr.B/A2/b gibt es 2 Bedienstete mehr; das bedeutet weiters 1 Frau 
weniger und 3 Männer mehr. 

UNIVERSITÄTEN ZUSAMMEN 

(ohne Werkverträge, Veterinärmed. PraktikantInnen, ZahnärztInnen in Ausbildung, remune
rierte und nichtremunerierte Lehrbeauftragte, GastprofessorInnen und ohne Personal aus 
zweckgebundener Gebarung) 

1 997 1 995 

weiblich 7358 40,84 % 7600 40, 46 % 

männlich 1 0.657 59, 1 6  % 11. 186 59, 54 % 

gesamt 1 8 . 0 1 5  1 00 % 18. 786 1 00 % 

Im Vergleich zeigt sich hier folgendes Bild: 

* Insgesamt gibt es nun 771 Bedienstete weniger (= Absenkung von 4, 1 %), davon 242 
Frauen (= Absenkung von 3, 1 8  %). 

Auszug 1 997 

weibl ich Fra uenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

O.UniV./HS 45 3,9 % 1 1 09 96, 1 % 1 1 54 
Prof. 

AO.Univ./HS 32 6,1 9  % 485 93 ,81 % 5 1 7  
Prof. 

Univ./HS 1 358 22,05 % 4800 77,95 % 6 1 5 8  

Ass. 

Lehrbeauf- 875 30,93 % 1 954 69,07 % 2829 
tragte an HS 

Nichtremun. 818  29,25 % 1 979 70,75 % 2797 
Lehrbeau!?'agte 

Gastprof. 7 1 5,56 % 38 84,44 % 45 
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BMWV/5 

VWGr.A 142 36,04 % 252 63,96 % 394 

Al 31 20,1 3 % 1 23 79,87 % 1 54 

VB IIa 1 23 46,07 % 1 44 53,93 % 267 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 67 30, 98 % 3 72 69, 02 % 539 

o. Univ.1HS 40 3, 38 % 1 142 96, 62 % 1 182 
Prof 

Ao. Univ./HS 32 6, 15 % 488 93, 85 % 520 

Prof 

Univ./HS 1220 20, 46 % 4744 79, 54 % 5964 

Ass. 

Lehrbeauf- 1807 25, 75 % 521 0  74, 25 % 701 7 

tragte an HS 

Nichtremun. 
Lehrbeauf- 356 26, 71 % 977 73,29 % 1333 

tragte 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

Bei den Ordentl. Univ.IHS-ProfessorInnen gibt es nun 28 Personen weniger; das be
deutet weiters 5 Professorinnen mehr (= Anstieg von 1 2,5 %) und 33 Professoren weniger 
(= Absenkung von 2,89 %). 
Bei den Außerordentl. Univ.IHS-ProfessorInnen gibt es insgesamt 3 Personen weniger, 
und zwar sind das alles Männer. 
Bei den Univ.IHS-AssistentInnen gibt es insgesamt 1 94 Personen mehr (= Anstieg von 
3,25 %), davon sind 1 38 Frauen (= Anstieg von 1 1 ,3 1 %). 
Bei den Lehrbeauftragten an HS gibt es insgesamt 4 1 88 Personen weniger (= Absen
kung von 59,68 %), davon 932 bei den Frauen (= Absenkung von 5 1 ,58 %). 
Bei den nichtremunerierten Lehrbeauftragten gibt es insgesamt 1 464 Personen mehr 
(= Anstieg von 1 09,83 %), davon sind 462 Frauen (= Anstieg von 1 29,78 %). 
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BMWV/6 

KUNSTHOCHSCHULEN ZUSAMMEN 

(ohne Werkverträge, remunerierte und nichtremunerierte Lehrbeauftragte, GastprofessorInnen 
und ohne Personal aus zweckgebundener Gebarung) 

1 997 1 995 

weiblich 764 41 ,59 % 775 40, 79 % 

männlich 1 073 58 ,4 1  % 1 125 59, 21 % 

gesamt 1 83 7  1 00 % 1 900 I OD % 

Im Vergleich bedeutet das: 

* Insges�t gibt es nun 63 Bedienstete weniger (= Absenkung von 3 ,32 %) und zwar 1 1  
bei den Frauen (= Absenkung von 1 ,42 %) und 52 bei den Männem. 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil  gesamt 

o.Univ./HS 62 1 6,76 % 308 83 ,24 % 370 
Prof. 

Univ./HS Ass. 59 33,91 % 1 1 5  66,09 % 1 74 

Lehrbeäuf- 276 31 ,98 % 587 68,02 % 863 
tragte an HS 

Nichtremun. 1 7,69 % 1 2  92,3 1 % 1 3  
Lehrbeauftragte 

Gastprof. 7 1 9,44 % 29 80,56 % 36  

VWGr.A 1 1  61 ,1 1 % 7 3 8,89 % 1 8  

A l  1 20 % 4 80 % 5 

VB IIa 1 8  72 % 7 28 % 25 
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BMWV/7 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr:A 9 47, 3 7  % 1 0  52, 63 % 1 9  

o. Univ. /HS 59 15, 13 % 331 84, 87 % 390 
Prof 

Univ./HS 52 31, 71 % 1 12 68,29 % 1 64 

Ass. 

Lehrbeauf- 316 29, 40 % 759 70, 60 % 1075 
tragte an HS 

Nichtremun. 
Lehrbeauf- - - 2 100 % 2 

tragte 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

Es gibt 20 Ordentl. Univ./HS-Professorlnnen weniger (= 5 , 1 3  %) als zuletzt; das be
deutet weiters 3 Professorinnen mehr (= Anstieg von 5,08 %) und 23 Professoren weni
ger. 
Es gibt 1 0  Univ./HS-AssistentInnen mehr (= 6,1  %) als zuletzt, davon 7 Frauen 
(= Anstieg von 1 3,46 %). 
Es gibt 2 1 2  Lehrbeauftragte an HS weniger (= 1 9,72 %) als zuletzt, davon 40 Frauen 
(= Absenkung von 1 2,66 %). 
Es gibt 1 1  nichtremunerierte Lehrbeauftragte mehr als zuletzt, davon 1 Frau und zu
gleich ist diese Frau die erste weib!. nichtremun. Lehrbeauftragte � Frauenanteil stieg 
dadurch von 0 % auf 7,69 %. 

ZENTRALLEITUNG VERKEHR 
UND SONSTIGE DIENSTSTELLEN 

(Personen, .die auf grund von Arbeitsleihverträgen beschäftigt sind, sind nicht berücksichtigt.) 

1 997 1995 (BMöWV) 

weiblich 21 3 31 ,05 % 224 31, 70 % 

männlich 473 68,95 % 483 68, 30 % 

gesamt 686 1 00 % 707 1 00 % 
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Im Vergleich bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es nun um 2 1  Bedienstete weniger (= Absenkung von 2,97 %), davon 1 1  
Frauen (= Absenkung von 4,9 1 %). 

Auszug 1 997 

wei blich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 22 1 8 ,97 % 94 8 1 ,03 % 1 1 6 

VWGr.B 1 0  50 % 1 0  50 % 20 

VB I/a 7 23,33 % 23 76,67 % 30 

VB I/b 1 1  45,83 % 1 3  54, 1 7  % 24 

A l  3 25 % 9 75 % 12  

A2 1 8  41 ,86 % 25 58, 1 4  % 43 

AlAl la 32 1 2,82 % 1 26 87, 1 8  % 1 58 

B/A2/b 39 44,83 % 48 55, 1 7  % 87 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 20 16, 67 % 1 00 83, 33 % 120 

VWGr.B 27  43, 55 % 35 56,45 % 62 

VB Ua 9 29, 04 % 22 70, 96 % 31 

VB I/b 1 1  35, 49 % 20 64, 51 % 31 

A/a 29 19,21 % 122 80, 79 % 151 

B/b 38 40,86 % 55 59, 14 % 93 
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Das bedeutet: 

* 

* 

In der Verw./EntI.Gr.AlAlIa gibt es insgesamt 7 Bedienstete mehr, davon 3 Frauen 
(= Anstieg von 1 0,34 %). 
In der Verw./Entl.Gr.B/A2/b gibt es insgesamt 6 Bedienstete weniger; das bedeutet 
weiters 7 Märmer weniger und eine Frau mehr. 

1 .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für Be
dienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für das 
jeweil�ge Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

Bereich WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG gesamt 

(Lehrbeauftragte, GastprofessorInnen, Beschäftigte aus zweckgebundener Gebarung, Werk
verträge, Veterinärmedizin. Praktikantlnnen, ZahnärztInnen in Ausbildung ausgenommen) 

1 997 1995 

weiblich 1 840 67,57 % 1928 63, 1 9  % 

männlich 883 32,43 % 1123 36, 81 % 

gesamt 2723 1 00 % 3051 1 00 % 

Im Vergleich der beiden Stichtage bedeutet das: 

* Insgesamt gibt es 328 teilbeschäftigte Bedienstete weniger (= Rückgang um 1 0,75 %), 
davon 88 Frauen (Rückgang um 4,56 %). 

BMWV / Auszug aus dem vorgelegten Bericht: 
" Im Hochschulbereich gibt e s  Beschäft i gungs formen , die für 
beide Ge s chlechter zwingend nur in Te i l ze i t  möglich s ind . Dies 

erklärt die we it über dem österr . Durchschni tt l i egende Te i l 
z e i tbe schäft igungsquote der Männer an den Univers i t äten und 

Hochschu l en künst l eri scher Richtung . "  

BERICHT/B-GBG - 2 1 0 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 211 von 344

www.parlament.gv.at



weiblich 

männlich 

gesamt 

Auszug 1 997 

VWGr.A 

VWGr.B 

VB I/a 

VB I/b 

Univ./HS 
Ass. 

Ao.Univ./HS 
Prof. 

VertragsAss 

Auszug 1995 

VWGr.A 

VWGr.B 

VB I/a 

VB I/b 

Univ./HS 
Ass. 

UNIVERSITÄTEN ZUSAMMEN 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 1995 

1 667 67,90 % 1 739 

788 32, 1 0  % 1 018 

2455 1 00 % 2757 

weiblich F rauenantei l  männlich Männeranteil 

1 2  1 00 % - -

7 100 % - -

41 73,21 % 1 5  26,79 % 

352 74,58 % 120 25,42 % 

29 78,38 % 8 2 1 ,62 % 

- - 4 1 00 % 

390 41 ,62 % 547 58,38 % 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

14  100 % - -

20 1 00 % - -

46 75,41 % 15 24,59 % 

3 77 74, 95 % 126 25, 05 % 

22 64, 71 % 12 35, 29 % 

BMWVIl O 

63, 08 % 

36, 92 % 

1 00 % 

gesamt 

1 2  

7 

56 

472 

37 

4 

937 

gesamt 

14  

20 

61 

503 

34 
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Ao. Univ./HS - - 1 1 00 % 1 

Prof ' 

VertragsÄss 342 38, 38 % 549 61, 62 % 891 

Im Vergleich zeigt sich: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es 2 teilbeschäftigte Frauen weniger als zuletzt � der Frauenanteil 
bleibt dennoch weiterhin 1 00 %. 
In der VWGr.B gibt es 1 3  teilbeschäftigte Frauen weniger als zuletzt � der Frauenanteil 
bleibt aber auch hier mit 1 00 % unverändert. 
Bei den VB I1a gibt es 5 teilbeschäftigte Bedienstete weniger und zwar alle bei den Frau
en � der Frauenanteil geht dadurch um 2,2 %-Punkte zurück. 
Bei den VB Ilb gibt es 3 1  teilbeschäftigte Bedienstete weniger (= Absenkung von 
6, 1 6  %), davon 25 Frauen (= Absenkung von 6,63 %). 
Es gibt insgesamt 3 teilbeschäftigte Univ./HS-AssistentInnen mehr (= Anstieg von 
8,82 %); das bedeutet weiters 7 Assistentinnen mehr (= Anstieg von 3 1 ,82 %) und 4 As
sistenten weniger. 
Es gibt 3 teilbeschäftigte außerordentl. Univ./HS-Professoren mehr und nach wie vor 
keine teilbeschäftigte Professorin. 
Es gibt insgesamt 48 teilbeschäftigte Vertragsassistentinnen mehr (= Anstieg von 
1 4,04 %) und 2 Vertragsassistenten weniger. 

weiblich 

männlich 

gesamt 

KUNSTHOCHSCHULEN 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

1 55 63 % 156 

9 1  37 % 95 

246 1 00 % 251 

1 995 

62, 15  % 

3 7, 85 % 

1 00 % 

Auszug 1 997 

wei bl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VB I/a 2 66,67 % 1 33,33 % " 
.) 

VB Ilb 20 90,91 % 2 9,09 % 22 

Univ.lHS - - 1 1 00 % 1 
Ass. 
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I VertragsAss I 25 53, 1 9  % 22 46,8 1 % 47 

A uszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VB 1/a 3 75 % 1 25 % 4 

VB 1/b 1 8  94, 74 % 1 5, 26 % 1 9  

VertragsAss 21  52, 5 % 19  4 7, 5  % 40 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

Bei den VB IIa gibt es eine weib! . teilbeschäftigte Bedienstete weniger => Frauenanteil 
geht dadurch wn 8,33 %-Punkte zurück. 
Bei den VB Ilb gibt es 3 teilbeschäftigte Bedienstete mehr, davon 2 bei den Frauen 
(= Anstieg von 1 1 , 1 1  %). 
Es gibt 7 teilbeschäftigte VertragsassistentInnen mehr (= Anstieg von 1 7,5 %), davon 4 
Frauen (= Anstieg von 1 9,05 %) und 3 Männer. 

weibl ich 

männlich 

gesamt 

BEREICH VERKEHR 
TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

1 997 

1 8  85,71 % 1 7 

.... 1 4,29 % 2 .) 

2 1  1 00 %  19  

1995 

(BMö WV) 

89, 48 % 

1 0, 52 % 

1 00 % 

Auszug 1 997 

weibl ich Fra uenantei l  männlich Männeranteil  gesamt 

VWGr.A 1 1 00 % - - 1 . 

VWGr.B 1 1 00 % - - 1 

VB I/a 1 50 % 1 50 % 2 
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VB Ilb 2 66,67 % 1 33,33 % 3 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 3 1 00 % - - 3 

VWGr.B 2 1 00 % - - 2 

VB Ila 1 50 % 1 50 % 2 

VB Ub - - 1 1 00 % 1 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es nun 2 teilbeschäftigte Frauen weniger und nach wie vor keinen 
teilbeschäftigten Mann. 
In der VWGr.B gibt es nun eine teilbeschäftigte Frau weniger und nach wie vor keinen 
teilbeschäftigten Mann. 
Bei den VB I/a gibt es keinerlei Veränderung. 
Bei den VB IIb sind 2 teilbeschäftigte Frauen hinzugekommen � der Männeranteil ist 
dadurch von 1 00 % auf 33,33 % gesunken. 

l .c) Lehrlinge des Bundes 

Bereich Wissenschaft 

1 997 weiblich 
Gewerbe 
Industrie 

1995 

Gewerbe 

Industrie 

Bereich Verkehr: 
o 

62 
-

weiblich 

95 

1 

Frauenanteil 
49,21 % 

-

Frauenanteil 

55, 88 % 

20 % 

männlich Männeranteil gesamt 
64 50,79 % 1 26 
2 1 00 % 2 

männlich Männeranteil gesamt 

75 44, 12 % 1 70 

4 80 % 5 

(wie zum Stichtag 1. Juli 1995) 
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l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 

Zentralstelle Wissenschaft: 
o 

Bereich Verkehr: 
o 

(wie zum Stichtag 1. Juli 1995) 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Zentralleitung Wissenschaft (inkl. Kunstsektion) und sonstige Dienststellen 1 .1 . 1997: 

AUBzug wei bl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

SektionsleiterIn - - 5 1 00 %  

GruppenleiterIn 1 1 4,29 % 6 85,71 % 

AbteilungsleiterIn 1 0  22,22 % 35  77,78 % 

ReferatsleiterIn 20 40 % 30 60 % 

LeiterIn der Studien- - - 1 1 00 % 
beihilfenbehörde 

Präsidentin der 
Österr. Akademie der - - 1 1 00 % 

Wissenschaften 

V orsitzende/r der 
Österr. Rektoren- - - 1 1 00 % 

konferenz 

Vorsitzimde/r der 
Bundeskanferenz f.d. 

wissenschaftl. u. 
künstler. Personal 

- - 1 1 00 % 

Vorsitzendelr der 
Bundeskonferenz der - - 1 1 00 % 

Univ.- u. HS-Prof. 

gesamt 

5 

7 

45 

50 

1 

1 

1 

1 

1 
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Zentralleitung und sonstige Dienststellen 1 . 7. 1995: 

A uszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Sektion.sleiter In - - 5 1 00 % 5 

Gruppenie iter In - - 4 1 00 % 4 

AbteilungsleiterIn 11  21, 15 % 41 78, 85 % 52 

Referatsleiter In 20 40, 82 % 29 59, 18 % 49 

LeiterIn der Studien- - - 1 1 00 % 1 
behilfebehörde 

PräsidentIn der 
Österr. Akademie der - - 1 100 % 1 

Wissenschaften 

Vorsitzende/r der 
Österr. Rektoren- - - 1 1 00 % 1 

konferenz 

Vorsitzende/r der 
Bundeskonferenz f d. 

wissenschaft!. u. 
1 1 00 % 1 

künstler: Personal 
- -

Vorsitzende/r der 
Bundeskonferenz d. 
Universitäts- u. HS 

1 1 00 % 1 
Professoren 

- -

Im Vergleich der beiden Stichtage zeigen sich folgende Veränderungen: 

* 

* 

* 

* 

Auf Gruppenebene: 3 Funktionen mehr (= Anstieg von 75 %), davon eine bei den Frau
en => Anstieg des Frauenanteiles von 0 % auf 1 4,29 %. 
Auf Abteilungsebene: 7 Funktionen weniger (= Absenkung von 1 3 ,46 %), davon eine 
bei den Frauen => Der Frauenanteil ist aber dennoch leicht angestiegen, da der Funktio
nenrückgang bei den Männern weit massiver ausfiel. 
Auf Referatsebene: eine Funktion mehr und zwar bei den Männern. 
Bei den übrigen Funktionen gibt es im Vergleich zum letzten Stichtag keinerlei Verän
derung => Nach wie vor beträgt der Frauenanteil dabei 0 %.  

Universitäten zusammen 1 . 1 .1997: 

Auszug weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

RektorIn - - 1 2  1 00 %  1 2  

DekanIn - - 40 1 00 % 40 
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LeiterIn von Institu-
ten bzw. Kliniken 
(einschl. Senats- u. 

39 4,43 % 841 95,57 % 880 interfakultäre Institu-
te) 

Universi HitsdirektorIn 2 1 8, 1 8  % 9 8 1 ,82 % 1 1  

LeiterIn der Quästur 4 33,33 % 8 66,67 % 1 2  

LeiterIn der Personal- 7 53,85 % 6 46, 1 5  % 1 3  
abt. d. Univ.Dion. 

Universitäten zusammen 1. 7. 1995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

RektorIn - - 12 100 % 12 

DekanIn - - 41 100 % 4i 

Instituts- bzw. Klinik- 27  3, 4 7 % 752 96, 53 % 779 
vorstand 

Universitäts- 2 16, 67 % 10  83, 33 % 12 
direktorIn 

LeiterIn der Quästur 4 33, 33 % 8 66, 67 % 12 

Leiterin der Perso- 9 69, 23 % 4 30, 77 % 13 
nalabt. d Univ.Dion. 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

* 

Auf Rektorenebene: keine Veränderung und daher auch nach wie vor keine Rektorin 
Auf Dekansebene: eine FWlktion weniger bei den Männem und nach wie vor keine ein
zige Dekanin 
Auf Universitätsdirektionsebene: eine FWlktion weniger bei den Männem 
Auf Quästurleitungsebene: keinerlei Veränderung 
Auf Personalabteilungsebene der Univ.Dion.: gleiche Leitungsfunktionenanzahl; je
doch ein Rückgang der weiblich besetzten Funktionen zugunsten der männlich besetzten 
Funktionen um 2 

Kunsthochschulen gesamt 1 .1 . 1997: 

A�szug weibl ich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

I RektorIn - - 6 1 00 % 6 
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AbteilungsleiterIn 4 1 0,81 % 33 89, 1 9  % 37  

InstitutsleiterIn 4 9,76 % 37 90,24 % 4 1  

RektoratsdirektorIn, 4 66,67 % 2 33,33 % 6 
AkademiedirektorIn 

LeiterIn der Perso- 3 60 % 2 40 % 5 
nalabteilung 

QuästurleiterIn 2 40 % 3 60 % 5 

Kunsthochschulen gesamt 1. 7. 1995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

RektorIn - - 6 100 % 6 

AbteilungsleiterIn 2 5, 41 % 35 94, 59 % 3 7  

Institutsleiter In 2 5, 26 % 36 94, 74 % 38 

Rektoratsdirektor In, 5 83, 33 % 1 16, 67 % 6 

Akademiedirektor In 

LeiterIn der Perso- 3 60 % 2 40 % 5 
na/abteilung 

QuästurleiterIn 2 40 % 3 60 % 5 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Auf Rektorenebene: keine Veränderung => nach wie vor ein Frauenanteil von 0 % 
Auf Abteilungsebene: gleiche Leitungsfunktionenanzahl; jedoch ein Rückgang der 
männlich besetzten Funktionen zugunsten der weiblich besetzten Funktionen um 2 
Auf Institutsebene: insgesamt 3 Leitungsfunktionen mehr, davon 2 bei den Frauen 
(= Anstieg von 1 00 %) 
Auf Rektorats-/ Akademiedirektionsebene: gleiche Funktionenanzahl; jedoch ist eine 
zuvor weiblich besetzte Funktion zu den Männern übergegangen 
Auf Personalabteilungsebene: keine Veränderung 
Auf Quästurebene: keine Veränderung 

Wissenschaftliche Anstalten 1 . 1 .1997: 

Auszug weiblich Fra uenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

I DirektorIn - - 4 1 00 % 4 
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BMWV/1 8 

VizedirektorIn 
(Direktor- - - 2 1 00 % 2 

Stellvertreterln) 

AbteilungsleiterIn 
(inkl. LeiterIn der 
Außenstelle, Stab-

2 6,90 % 27 93 , 1 0  % 29 
stellen u. Hauptabtei-
lungen in der GBA) 

LeiterIn der Verwal-
tungsstelle (einsehl. - - 2 1 00 % 2 

Kontrolling) 

Wissenschaftliche Anstalten 1 . 7. 1995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

DirektorIn - - 6 100 % 6 

Vizedirektor In 
(Direktor- 1 33, 33 % 2 67 % 3 

Stellvertreter/nY 

AbteilungsleiterIn 3 6 %  47 94 % 50 

LeiterIn der Verwal- 2 22, 22 % 7 77, 78 % 9 
tungsstelle 

Das bedeutet: 

* 

* 

Auf Direktorenebene: 2 Funktionen weniger bei den Männem und nach wie vor keine 
Direktorin 
Auf Vizedirektorenebene: 1 Funktion weniger bei den Frauen => Frauenanteil ist da
durch von 33,33 % auf 0 % gesunken. 

Bereich Verkern gesamt 1 .7. 1 997: 

Auszug weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

SektionsleiterIn - - 3 1 00 % 3 

GruppenleiterIn 1 20 % 4 80 % 5 

AbteilungsleiterIn 2 5 %  38 95 % 40 

ReferatsleiterIn 1 1  34,375 % 2 1  65,625 % 32 
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BMWVl19  

DienststellenleiterIn 1 4,1 7 % 23 95,83 % 24 

BMöWV/Zentralleitung 1 . 7. 1995: 

Auszug weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Sektionsleiter In - - 5 1 00 % 5 

Gruppenleiter In - - 2 1 00 % 2 

AbteilungsleiterIn 3 7, 32 % 38 92, 68 % 41 

AL-Stellvertreter In 11  26, 83 % 30 73, 1 7  % 41 

ReferatsleiterIn 1 1  34,38 % 21 65, 62 % 32 

Dienststellenleiter In 1 4, 1 7 %  23 95, 83 % 24 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

* 

Auf Sektionsebene: 2 Funktionen weniger bei den Männem und nach wie vor keine 
SektionsleiterIn 
Auf Gruppenebene: insgesamt 3 Funktionen mehr, davon eine bei den Frauen � Frau
enanteH ist dadurch von 0 % auf 20 % gestiegen. 
Auf Abteilungsebene: eine Funktion weniger bei den Frauen � Frauenanteil ist dadurch 
zusätzlich noch um 2,32 %-Punkte niedriger geworden. 
Auf Referatsebene: keine Veränderung 
Auf Dienststellenebene: keine Veränderung 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

BMWV / Auszug aus dem vorgelegten Bericht: 
" Für di� vorwiegend mit Verwal tungsaufgaben betraut en Diens t 
s t e l len können diese Informat ionen im Beri cht berücks icht igt 

werden . 
Im Bere i ch der Universitäten und Hochschulen künst leri scher 

Ri chtung , wo quanti tativ die be i wei tem überwiegende Mehrzahl 

der Bediensteten des Res sort s beschäft igt sind ,  wäre e ine t a 
be l larisc he Darstel lung a l ler Kommiss ionen , die mit der Rekru 
t ierung von Personal und der Fe s t s t e l lung und Prüfung der Qua 

l i f ikat i on und Le i stung beschäft igt sind ,  aufgrund ihrer gro 
ßen Zahl ( geschät z t e  1 0 0 0 )  mit enormen Verwaltungsaufwand ver 

bunden . 
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BMWV/20 

E ine sachl i che Recht f ert igung einer derart extens iven ( und 

s ankt ions losen)  Beri cht spf l i cht kann ni cht mehr nachvo l l z ogen 

werden . "  

(Für den Berichtszeitraum 1994/95 gab es eine fast gleichlautende Meldung) 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 333/ 1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

0) Prüfungskommission im Bereich Verkehr 

1 997 1 8  1 00 % 

1995 18 1 00 % 

0) Leistungsfeststellungskommission im Bereich Wissenschaft 

1 997 23 50 % 23 50 % 

1 995 8 21, 05 % 30 78, 95 % 

0) Leistimgsfeststellungskommission im Bereich Verkehr 

1 997 4 26,67 % 1 1  73 ,33 % 

1995 7 18, 42 % 31 81, 58 % 

0) Disziplinarkommission im Bereich Wissenschaft 

1 997 61 21 ,33 % 225 78,67 % 

1 995 
. 

44 26,51  % 122 73, 49 % 

gesamt 

1 8  

18  

46 

38 

1 5  

38 

286 

1 66 
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BMWV/2 1 

0) Disziplinarkommission im Bereich Verkehr 

1 997 5 41 ,67 % 7 58,33 % 1 2  

1 995 22 12,29 % 157 8 7, 71 % 1 79 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder I wei bl ich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Aufnahmekommission im Bereich Verkehr 

1 997 1 1  25,58 % 32 74,42 % 43 

1 995 9 20, 45 % 35 79, 55 % 44 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des berichtslegen
den Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

1 

keine Meldung 

1 996/97 

(wie zum Stichtag 1. 7. 1995) 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 
(Zeitraum 1 .  Jänner 1994 bis 1 .  Juli 1 995) 

l .a) Neueintritte in den Bundesdienst 
AUSZÜGE 

ZL Wi�senschaft 11 weiblich 11 Frauenanteil  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
VB IIa 9 60 % 6 40 % 1 5  

VB llb 1 20 % 4 80 % 5 
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1 

BMWV122 

1994/95 

ZL Wissenschaft 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VB Ua 20 71, 43 % 8 28, 5 7 % 28 

VB I/b 7 70 % 3 30 % 1 0  

Das bedeutet im Vergleich: 

* 

* 

In VB I1a gibt es insgesamt 1 3  Neueintritte weniger (= Absenkung von 46,43 %); davon 
sind die Frauen mit einer Absenkung von 55 % (d.s. 1 1  Frauen) weit mehr betroffen als 
die Männer. 
In VBJ/b gibt es insgesamt 5 Neueintritte weniger; das bedeutet weiters 6 Neueintritte 
weniger bei den Frauen (= Absenkung von 85,71 %) und ein Neueintritt mehr bei den 
Männem. 

1 996/97 
Universitäten weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 
Univ./HS Ass. 74 22,63 % 253 77,37 % 327 

Ao.Univ./HS Prof. 1 1 6,67 % 5 83,33 % 6 
O.Univ./HS Prof. 4 8 ,16  % 45 91 ,84 % 49 

Vertragsass. 230 37,28 % 387 62,72 % 6 1 7  

1994/95 

Universitäten weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Univ./HS Ass. 1 72 28,57 % 430 71, 43 % 602 
Ao. Univ./HS Prof 1 25 % 3 75 % 4 
0. Univ./HS Prof 9 14, 52 % 53 85, 48 % 62 

VertFagsass. 211 36, 44 % 368 63, 56 % 5 79 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

Bei den Univ.IHS-AssistentInnen gibt es insgesamt 275 Neueintritte weniger 
(= Absenkung von 45,68 %), davon 98 bei den Frauen (= Absenkung von 56,98 %). 
Bei den außerordentl. Univ.IHS-ProfessorInnen gibt es 2 Neueintritte mehr und zwar 
beide bei den Männem. 
Bei den ordentl. Univ.IHS-ProfessorInnen gibt es 1 3  Neueintritte weniger 
(= Absenkung von 20,97 %); die Frauen sind von diesem Rückgang mit 55,56 % (d.s. 5 
Frauen) weit stärker betroffen als die Männer. 
Bei den VertragsassistentInnen gibt es insgesamt 38 Neueintritte mehr, davon 1 9  bei 
den Frauen (= Anstieg von 9 %). 
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1996/97 

C Kunsthochschulen weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

Univ./HS Ass. 3 42,86 % 4 57, 1 4  % 
O.Univ./HS Prof. 1 7,69 % 12  92,3 1 % 

Vertragsass. 7 63,64 % 4 3 6,36 % 
Sondervertrag § 36  VBG 6 75 % 2 25 % 

1994/95 

unsthochschulen weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

Univ./HS Ass. 23 41, 07 % 33 58, 93 % 

0. Univ./HS Prof 5 31, 25 % 1 1  68, 75 % 

Vertragsass. 15 48, 39 % 1 6  51, 61 % 

Lehrbeauftragte an HS 78 36, 97 % 133 63, 03 % 

Das bedeutet: 

* Bei den Univ.IHS-Assistentlnnen gibt es insgesamt 49 Neueintritte weniger 
(= Absenkung von 87,5 %); davon 20 bei den Frauen. 

BMWV/23 

gesamt 

7 
1 3 
1 1  
8 

gesamt 

56 

1 6  

31 

21 1 

* Bei den ordentl. Univ.IHS-Professorlnnen gibt es insgesamt 3 Neueintritte weniger; 
davon sind die Frauen mit einem Rückgang von 80 % (d.s. 4 Frauen) betroffen. Die 
Männer hingegen haben einen Neueintritt mehr als zuletzt. 

* Bei den VertragsassistentInnen gibt es 20 Neueintritte weniger, davon 8 bei den Frauen 
(= Absenkung von 53,33 %). 

1 996/97 

Wissenschaftl. weiblich Frauenanteil  männlich Männ�l aJlL��l � 

Anstalten 
VB IIa 3 37,5 % 5 62,5 % 8 
VB I/b 2 50 % 2 50 % 4 

1994/95 

Wissenschaft!. weiblich Frauena gesamt 
Anstalten 

VB I/a 6 46, 15 % 7 53, 85 % 13  
VB I/b 4 57, 14 % 3 42, 86 % 7 

Das bedeutet: 

* Bei den VB I/a gibt es 5 Neueintritte weniger als zuletzt, davon 3 bei den Frauen 
(= Absenkung von 50 %). 
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BMWV/24 

* Bei den VB IIb gibt es 3 Neueintritte weniger, davon 2 bei den Frauen (= Absenkung 
von 50 %). 

1 996/97 

C Verkehr gesamt 
VB IIa 
VB I/b 

SVB ADV Gruppe 2 
SVB ADV Gruppe 3 

1994195 

ZL BMöWV 

VWGr.A 

VWGr.B 

VB IIa 

VB IIb 

1 996/97 

ZL Wissenschaft 
A2 

VWGr.A 
VB IIa 
VB I/b 

1994195 

Zentralleitung u. s. Dst. 

VWGr.A 

VB /la 

VB /Ib 

weiblich Frauenanteil männlich 
- - 8 

2 33,33 % 4 
- - 1 
- - 1 

weiblich Frauenanteil männlich 
- - -

- - -

8 30, 76 % 18 
- - 4 

1 .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 
AUSZÜGE 

weiblich Frauenanteil männlich 

1 1 00 % -

1 1 00 % -

4 80 % 1 

1 50 % 1 

weiblich Frauenanteil männlich 
- - 1 
- - 4 

12 100 % -

Das bedeutet im Vergleich: 

Männeranteil gesamt 
1 00 % 8 

66,67 % 6 
1 00 % 1 
1 00 % 1 

Männeranteil gesamt 
- -

- -

69,24 % 26 

1 00 % 4 

Männeranteil gesamt 
- 1 
- 1 

20 % 5 
50 % 2 

Männeranteil gesamt 

1 00 % 1 

1 00 % 4 
- 12 

* In der VWGr.A gibt es ein Ausscheiden seitens einer Frau = umgekehrter Vorgang von 
zuletzt. 
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* 

* 

BMWV/25 

In VB I1a gibt es insgesamt ein Ausscheiden mehr als zuletzt; das bedeutet weiters 4 
Ausscheiden mehr als zuletzt bei den Frauen und 3 Ausscheiden weniger als zuletzt bei 
den Männem. 
In VB IIb gibt es insgesamt 1 0  Ausscheiden weniger als zuletzt (= Senkung von 
83,33 %); das bedeutet weiters 1 1  Ausscheiden weniger bei den Frauen und ein (erstes) 
Ausscheiden mehr bei den Männern. 

1 996/97 

Universitäten weiblich Frauenanteil männlich Männeran CTPC�Tnt 

Univ.IHS Ass. 85 1 7,38 % 404 82,62 % 489 
Ao.Univ./HS Prof. - - 2 1 00 % 2 
O.Univ.IHS Prof. - - 1 6  1 00 % 1 6  

Vertragsass. 1 78 34,97 % 33 1 65,03 % 509 

1994/95 

Universitäten weiblich anteil männlich Männeranteil gesamt 

Univ./HS Ass. 94 20, 61 % 362 79, 39 % 456 

Ao. Univ./HS Prof - - 4 1 00 % 4 

0. Univ./HS Prof 3 25 % 9 75 % 12 

Vertrags ass. 292 28, 49 % 733 71, 51 % 1 025 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

* 

Bei den Univ.IHS-AssistentInnen gibt es 33 Ausscheiden mehr als zuletzt; das bedeutet 
aber weiters 9 Ausscheiden weniger bei den Frauen und 42 Ausscheiden mehr bei den 
Männern. 
Bei den außerordentl. Univ.IHS-ProfessorInnen gibt es 2 Ausscheiden weniger und 
zwar bei den Männern. Bei den Frauen gibt es nach wie vor kein Ausscheiden. 
Bei den ordentl. Univ.IHS-ProfessorInnen gibt es insgesamt 4 Ausscheiden mehr als 
zuletzt; das bedeutet weiters 3 Ausscheiden weniger bei den Frauen und 7 Ausscheiden 
mehr bei den Männern. 
Bei den VertragsassistentInnen gibt es 5 1 6  Ausscheiden weniger (= Senkung von 
50,34 %), davon 1 1 4 bei den Frauen (= Senkung von 39,04 %). 

1 996/97 

Kunsthochschulen weibl ich Frauenanteil männlich Männeranteil 11 t 
Univ.IHS Ass. 2 33,33 % 4 66,67 % 6 

O.Univ.IHS Prof. 1 25 % 3 75 % 4 
Vertragsass. 4 44,44 % 5 55,56 % 9 
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1 

BMWV/26 

1994/95 

Kunsthochschulen 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 

Univ./HS Ass. 2 40 % 3 60 % 5 

0. UnivjHS Prof - - 3 1 00 % 3 
Vertragsass. 4 36, 36 % 7 63. 64 % 1 1  / 

Lehrbeauftragte an HS 268 36, 07 % 457 63, 93 % 743 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

Bei den Univ.IHS-AssistentInnen gibt es ein Ausscheiden mehr, und Z\Var bei den Män
nem . .  
Bei den ordentI. Univ.IHS-ProfessorInnen gibt es ein Ausscheiden mehr, und Z\Var bei 
den Frauen � Frauenanteil ist dadurch von 0 % auf 25 % gestiegen. 
Bei den VertragsassistentInnen gibt es 2 Ausscheiden weniger und Z\Var beide bei den 
Männern. 

1 996/97 

Wissenschaftl. weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 
Anstalten 
VWGr.A - - 1 1 00 % 1 

VB IIa 2 50 % 2 50 % 4 
VB IIb 5 83,33 % 1 1 6,67 % 6 

1 994/95 

Wissenschaft!. weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil I gesamt 
Anstalten 

VWGr. A - - 3 1 00 % 3 
VB I/a - - 6 1 00 % 6 
VB I/b 2 50 % 2 50 % 4 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

In der VWGr.A gibt es 2 Ausscheiden weniger und Z\Var bei den Männem. Bei den 
Frauen gibt es nach wie vor kein Ausscheiden. 
In VB I/a gibt es insgesamt 2 Ausscheiden weniger; das bedeutet weiters 4 Ausscheiden 
weniger bei den Männern und 2 Ausscheiden mehr bei den Frauen � Frauenanteil ist da
durch von 0 % auf 50 % gestiegen. 
In VB Ilb gibt es insgesamt 2 Ausscheiden mehr; das bedeutet weiters 3 Ausscheiden 
mehr bei den Frauen und ein Ausscheiden weniger bei den Männern. 
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BMWV/27 

1 996/97 

Verkehr gesamt wei blich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 
VWGr.A - - 4 1 00 %  4 
VWGr.B - - 2 1 00 %  2 

VB IIa 3 42,86 % 4 57, 1 4  % 7 
VB I/b 1 33,33 % 2 66,67 % 3 

1994195 

Zentralleitung BMöWV weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A - - 4 1 00 % 4 

VWGr.B 1 25 % 3 75 % 4 

VB IIa 2 22,22 % 7 77, 78 % 9 

VB lib - - - - -

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

BMWV lAus zug aus dem vorgelegten Bericht: 
" D i e  Funkt ionss t at i s t iken über den ge samten Re s sortbere ich 
wurden direkt über Fragebögen be i den e inzelnen D i ens t s t e l l en 

zum S t ichtag 1 . 1 . 1 9 9 7  erhoben . Nicht sinnvoll erschien die E r 
s t e l lung e iner Funkt ionstabel l e  auf Gesamtres sortebene auf 

grund der enorm unters chiedl i chen Strukturierthe i t  und Organi 

sat ions form der e inze lnen Diens t s t e l l enbere iche . Dort , wo e ine 
Ge samtdarst e l lung aufgrund vergleichbarer Funkt ions t i t e l  zu 

sät z l i che Aus s agen zuläßt ( al l e  Univers i t äten , a l le Bibl iothe 
ken ) , wurde auch e ine entsprechende Tabe l l e  herge s t e l l t . 
Zu den Besonderhe it en des Wissenschaf t sre ssort s gehören s i 

cherl ich auch die großen Unterschiede in den Arten der Funk 

t ions t i te l  zwi s chen den e inze lnen Dienst s t e l len . Funkt ionen 
ohne z e i t l i che Befristung f inden sich im Bereich der Zent ra l 

s t e l l e  und in E inhe iten mit vorwiegend Verwaltungsaufgaben .  

Akademi sche Funkt ionäre ( z . B .  Rektoren und Dekane an Univers i 

t ät en nach UOG 7 5 ) werden alle zwe i Jahre neu gewählt , andere 

Funkt ions inhaber wiederum werden über Aus s chre ibungsverfahren 
ermitte l t , dann gewählt und erhalten daraufhin z e i t l ich be fri 
stete D ienstverträge ( z . B .  Rektoren nach UOG ' 9 3 ) . § 4 Abs . 3  

der VO Dat en verlangt auch die Auf s chlüs se lung a l l e r  Funkt i o 
nen a l s  z e i t raumbe zogene Daten . Diese Darstel lung konnte für 

den vorl iegenden Bericht aus Personalkapaz ität sgründen ni cht 

real i s iert werden , da ohne umfangrei che Darstel lung der inne 

ren Organi sat ion der e inzelnen Diens t s t e l len und der Al t ers 

st ruktu� unt er den j ewe i l s  in Frage kommenden Bedi ensteten 
ke ine aussagekräft igen und für die Gleichbehandlung von Frauen 

re levanten Daten gewonnen werden können . Für die Berei che , in 
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BMWV/28 

denen Funkt ionsträger über Wahl ermi t t e l t  werden , i st e ine 

z e i traumbezogene Auf s t e l lung nicht zweckmäßig , da ke ine z u 
sät z l iche Aus sagekraf t  gegenüber der s t icht agsbe zogenen Aus 

wertung mögl i ch i st . "  

(Für den Berichtszeitraum 1994/95 gab es eine/ast gleichlautende Meldung.) 

l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen 

1 996/97 weiblich 
ZL Wissenschaft 34 

ZL Verkehr 14 
Schifffahrtspolizei -

Bundesprüfanst. f. KFZ -

1 994/95 

I ZL BMöWV 15 

Frau"" ...... .... • 11 

77,27 % 
48,28 % 

-

-

45, 45 % 

.. . , . .  , �  
1 0  22,73 % 
1 5  5 1 ,72 % 
3 1 00 % 
5 1 00 % 

18 54, 55 % 

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

• 11 

1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

ZL Wissenschaft 
Bereich Verkehr 

1994/95 

I BMöWV 

- Aufstiegskursen 

1 996/97 

ZL Wissenschaft 
Bereich Verkehr 

1994/95 im BMöWV 0 

39 
44 

30 

weiblich 
-

-

56,52 % 30 43 ,48 % 

46,32 % 5 1  53,68 % 

40, 54 % 44 59, 46 % 

F rauenanteil  männlich Männeranteil 
- 1 1 00 % 
- 1 1 00 % 

"1mt 

44 
29 
3 
5 

33 

gesamt 

69 
95 

74 

gesamt 

1 
1 
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BMWV/29 

1994/95 im BMWFK, alle Zulassungen betreffend: 
Soweit es aufgrund einer vorhandenen EDV-mäßigen Erfassung möglich war, wurden diese 
Daten von den Personalabteilungen des Hauses zur Verfügung gestellt. Auf ein händisches 
Durchforsten aller Personalakten wurde aber aus Gründen mangelnder Personalkapazität 
verzichtet. 
Von der Sa.che her wäre sicherlich auch die Erfassung und geschlechtsspezijische Auswertung 
der berufsbegleitenden Fortbildung in wissenschaftlich-künstlerischen Verwendungen erfor
derlich. Für den vorliegenden Bericht war es nicht möglich, diesen äußerst differenzierten 
Bereich entsprechend zu erheben und aufzubereiten. 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 

- an die Disziplinarkommission 
weitergeleiteten Anzeigen 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 

(1m Berichtszeitraum 1994/95: 
Alle im Ressortbereich vorgekommenen 
Fälle gehen vollständig und unter 
Ausweisung der jeweiligen 
Dienststelle aus der angeschlossenen 
"Aufstellung von Beschwerden 
1 . 1 . 1994 - 1 . 7. 1 995 (( hervor.) 

Seitens des Ressorts wurde mitgeteilt, daß es insgesamt 29 Aufsichtsbeschwerden und 2 Be
schwerden bei der Bundes-Gleichbehandlungskommission gab. 
Diese 3 1  Fälle wurden komplett und ausführlich aufgelistet, werden aber auf grund des um

fangreichen Materials hier nicht wiedergegeben. 

1 .t) die auf Grund des FrauenfOrderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 

ZL Wissenschaft und sonst. Dienststellen: 0 
ZL Verkehr und sonst. Dienststellen: 0 

- fiir höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 

ZL Wissenschaft und sonst. Dienststellen: 1 
ZL Verkehr und sonst. Dienststellen: 0 
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- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 

ZL Verkehr und sonst. Dienststellen: 0 

(1m Berichtszeitraum 1 994/95: Die von den jeweils zuständigen Stellen erteilten diesbezügli
chen Auskünfte wurden im Ressort-Bericht verarbeitet. Au/grund ihrer geringen Zahl konnte 
nicht nach Dienststellen untergliedert werden.) 

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

BMWV laus dem vorgelegten Bericht: 
" Um Frauen f a i re Chancen im gesamten Re s sortbere ich , insbe son 

dere i n  Wi s s enscha f t , Fors chung und Ersch l i eßung der Küns t e  z u  

geben , wurden in den l e t z ten Jahren vie l e  Maßnahmen geset z t , 

die l au f end verbe ssert und an die aktue l len Entwicklungen an 

gep a s s t  werden . 

Bere i t s  s e i t  Beginn der 9 0 iger Jahre i s t  das W i s s enscha f t s re s 

sort bemüht , in der Rahmenge setzgebung für den tert iären Bi l 

dungsbere i c h  die G l e i chbehandlung von Männe rn und Frauen f e s t 

zuschre iben und dort , wo Frauen unterrepräsent i ert s i nd , f rau 

enfördernde Maßnahmen zu set zen . Mit der Verankerung der 

G l e i c hbehandlung von Männern und Frauen im Bundesgeset z über 

die S tudi en an den Univers i t äten ( Universität s - S tudienge s e t z  -

Uni S t G )  i s t  für den Bere ich der Universi täten dieses Prinz ip 

durchgehend verw i rk l i cht , da die korre spondierenden Rege lungen 

im Uni vers i t ät s organisat ionsge s e t z  bere i t s  1 9 9 3  getrof f en wur 

den . Darüber hinaus enthä l t  das UniSt G , das s e i t  1 .  August 

1 9 9 7  i n  Kraf t  i s t , ein Di skriminierungsverbot sowie das Ve rbot 

sexue l le r  B e l ä s t i gung von Studierenden in Form e iner Ve rord 

nungs e rmächt igung . 

Mit  der Nove l l i e rung der Verordnung II Frauenförde rungsplan für 
den W irkungsbere i ch des BMWV" ist  ein we i t erer Schri t t  in 

Ri chtung e ines g l e i chen Zugangs von Frauen zu Wis senscha f t  und 

Forschung ge s e t z t  worden . Die I ntent i on dahint e r  i s t , die 

Chancen und Mög l i chke i t en des we ibl i c hen Lehr - und Fors chungs 

persona� s im S i nne de s beru f l ichen Ein- und Auf s t i egs l auf end 

zu verb e s s e rn und di skriminierende St rukturen be i der Aufnahme 

von w i s senscha f t l i chem und küns t lerischem Personal abzubauen . 

D i e s  geschieht auf der verf ahrensrecht l i chen Ebene der unive r 

s i t ären Pers onalrekruti erung , indem nunmehr zusät z l ich die  

Aus schre ibungstexte vor ihrer Veröf f ent l ic hung den Arbe i t s -
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krei sen für Gleichbehandlungs fragen vorge l egt werden müs sen , 

und diese bere i t s  in die s em Stadium das Recht der Bee inspru 

chung erhal t en . D i e  Arbe i t skre i se für Gle ichbehandlungsfragen 

werden seit der Nove l l ierung auch mit der E inrichtung ent spre 

chender Büros an den Unive rsitäten und Hochschu l en küns t l eri 

scher Richtung infrastrukturel l  unterstüt z t . Darüber hinaus 

werden den bet ro f f enen Dienst stel len in der Verordnung Frauen

f örderungsplan auch die S chaf fung und der Betrieb von hinre i 
chenden Kinderbet reuungsmöglichke iten nahege legt . Gleichz e i t ig 

wurde die Verordnung Frauenförderungsplan für den Wirkungsbe 

reich des BMWV auf den Verkehrsbere ich des Res sort s ausgewe i 

t e t  und . des sen spe z i f i sche Probleme e ingearbe i t et . 

Da die Mitgl ieder der Arbe i t skre ise für Gleichbehandlungs f ra 

gen , die die Haupt last der Umse t zung der verschiedenen Gleich

behandlungsbes t immungen an den Hochschulen selbst t ragen , an 

ihren Diens t s t e l l en oft s t ark unter Druck geset z t  werden , be 

müht s i ch das Wi s senscha f t sres sort für die se Personen derze i t  

um d i e  Verankerung be sserer Schut zbest immungen und e inen Aus 
gleich für den enormen Zeitaufwand im Bundes -Gleichbehand 

lungsgeset z . 
Derz e i t  werden die Organisat ionsgesetze der Hochschulen künst 

lerischer Richtung ( Univers itäten der Künst e ) geändert . Auch 

in dies en wurde auf die Umse t zung der Chancengleichhei t  der 

Ges chlecht e r  geachtet . 

Um die S ituat ion der Frauen in Lehre , Forschung und Erschl i e 

ßung der Künste l aufend zu verbes sern und um adäquat e  und 

nachha l t i g  wirksame Maßnahmen zu t re f fen , werden laufend For 
schungsproj ekte durchgeführt und Studien beauftragt . 

Da s ich . herausge s t e l l t  hat , dass e s  s innvol l  i s t , diese An 

strengungen zu koordinieren und zu bünde ln , wurde 1 9 9 7  ein e i 

gener Forschungsschwerpunkt II Pol i t ikre l evante Hochschulfor

schung : Frauen in Wis senschaft und Forschung " ini t i iert . In 

e inem zwe i stufigen Auswahlverfahren ( Fachbe irat , externe Gut 

achterinnen ) werden der z e i t  die besten Forschungsproj ekte e r 
mit t el t . Noch heuer gehen d i e  ersten Forschungspro j ekte aus 

diesem Schwerpunkt in Auf trag . Z i e l  dieses Schwerpunkte s  s ind 
ni cht nur S i tuat i onsanalysen sondern vor al lem auch Vorschläge 

für ant idi skriminierende Handlungsansät ze und umset zbare Frau 

enförderungsmaßnahmen . 

Informations - und Aufklärungsarbei t : 

Gleichbehandlung der Geschlechter und Frauenförderung s ind ge 
se l l scha f t spo l i t i sche Z i e l set zungen , die s t ark verinnerl i chte 

Ungle ichhe i t sverhä l tni s s e  verändern wol l en . Zu ihrer Durchset 

zung bedarf e s  de shalb in besonders hohem Maße bewu s s t se ins -

BERICHT/B-G BG - 232 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 233 von 344

www.parlament.gv.at
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b i l dender und ö f fent l i chkei t swi rksamer Akt ivitäten . Mit  dem 

" Gabrie l e - Pos s anne r - S t aat spre i s  für wissenscha f t l i che L e i stun 

gen , d i e  der Ge s chlechterdemokrat ie förderl ich s ind " und den 

zwe i g l e i c hnamigen Förderpre i se n ,  die  anläs s l i ch von ,, 1 0 0  Jah 

re Frauenstudium in Öst erre ich" ge scha f fen und 1 9 9 7  erstma l s  

ver l ie hen wurden , s o l l t e  neben der Aus z e i chnung e in z e lner Wi s 

sens ehaf t e ri nnen e ine erhöht e medi a l e  Aufmerksamke i t  für he r 

vorragende w i s s enscha f t l i che Le istungen von Frauen erzeugt 

werden . 

Bere i t s  1 9 9 2  wurde die Pub l i kationsre i he " Material ien zur För 

derung der Frauen in der Wi s senscha f t " begründe t , in der bi s 

l ang 6 Bände erschienen s ind . Neben der Pub l i ka t i on von Ana l y 

s en z u r  S i t ua t i on der Frauen a n  den Hochschu l en , von B e i t rägen 

zur Förderung von Frauen im Wis senscha f t sbe trieb oder der Er 

s c h l i eßung der Künste und von der G l e i chbehandl ung di enenden 

Materia l ien , s t e l l t  diese Re ihe ein Forum für D i sku s s ionen um 

die Förderung von Fraue� und Frauenforschung an den Unive rs i 

t ät en und Hochschu len künst lerischer Richtung dar . G l e i chz e i 

t ig bedeuten d i e se Bände e ine S ichtbarmachung de s gesamten 

Probl embere i chs und e ine Sensibi l i s i e rung für etwa ige Lösungs 

s t rategien . 

Derz e i t  be f inden s i ch f ünf Bände in Vorbere i t ung . I n  e inem 

Band s o l l en Proj ektergebn i s s e  aus dem Fors chungs schwerpunkt 

" Gende r f orschung " der Fors chungssekt i on e i nem bre i t e ren Pub l i 

kum zugäng l i c h  gemacht we rden . Zwe i kürz l i ch abge schlossene 

Fors chungspro j ekte über Ärzt innen im Wi s s enscha f t sbetrieb und 

Mentoring im univers i t ären Feld werden a l s  Monographien e r 

sche ine n . D i e  int eruniversitären Koordinat ions s t e l len für 

Frauen f ors chung und Frauens tudien bere i ten zwe i Bände vor , in 

denen der S t and der öst erre ichischen Frauenforchung/ femini s 

t i s chen W i ssenscha f t en aufgeschlüs se l t  nach Fachbere i chen prä 

s ent iert werden s o l l . 

Zur We i t erb i l dung und I n formation der ca . 2 5 0  mit G l e i chbe 

handl ungs agenden be fassten Personen im Res sortbere i ch wurden 

und werden rege l mäßig Schulungen angeboten , um die Handhabung 

der vorhandenen Recht smi t t e l  zu verbe ssern und geme insam auf 

neue D i skrimi n i e rungsstrat egien zu reag i e ren . Auch im Rahmen 
der Schulungen der Führungskrä f t e  ( z . B .  Univers i t ä t s di re:.<:tor 

I nnen)  wird über die G l e i c hbehandlungsge set zgebung und den 

zweckent spre chenden Umgang damit informiert . 

Um das Probl embewusst s e in zu ste igern , werden l au f e nd Daten 

zur quant i t at iven Repräsentanz von Frauen an den Hochschu l en 

den Medi en z ugäng l i ch gemacht . I nsge s amt i s t  das Re s sort be 

müht , mög l i c hs t  a l le personenbe zogenen Daten geschlecht s spe z i 

f i sch auf zuschlüs seln . So entha l ten die  j ähr l i ch ersche i nenden 

" St at i s t i sc hen Taschenbücher des BMWV " z ah l re ic he Inf ormat i o -
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nen zu den Zahlenverhältnis sen zwi schen Frauen und Männern an 

den Univers itäten und Hochschulen künst lerischer Richtung . 

Förderung des weibl i chen wi s s enscha f t l i chen Nachwuchses 

Zu den personalpo l i t i s chen Maßnahmen gehört s i cherl i ch auf 

grund der geringen Präsenz von Frauen in den höheren Hierar

chieebenen in Wi s senschaft , Forschung und Erschl ie ßung der 

Künste auch die ge z ie l t e  Förderung des we ibl i chen wissen

scha f t l i chen Nachwuchses . 

Daher i s t  man bemüht , be i den verschiedenen St ipendienprogram

men die D i skriminierung von Bewerberinnen hintanzuha lten und 
auf Qua l i f ikat i onsebenen mit besonders geringen Frauenante i 

len - im S i nne von z e it l ich begrenzten Sonderrnaßnahmen - frau 

enspe z i f i s che Programme zu schaf fen . 

Als Be i sp i e l  für bewusst ni cht diskriminierende S t ipendienpro 

gramme können die APART - Programme der Österrei chi s chen Akade 

mie der Wi s s enschaf ten ange führt werden , be i deren Vergabe 
darauf geachtet wird , dass der Frauenante i l  unt er den Zuerken

nungen mindes t ens über j enem der E inreichungen l iegt . 

Die aus schließl i c h  auf Frauen beschränkten Programme set zen 

zwi s chen D i s sertation und Hab i l i tat ion an . E igene Habi l it at i 
ons s t ipendien für Frauen , die Charlotte Bühl er- St ipendien , 

werden durch den Fonds zur Förderung der wis senscha f t l i chen 

Forschung admin i s t r i ert . B i s  zur Jahrtausendwende werden ca . 

2 0  % der heut igen ordent l ichen Univers ität sprofes sorinnen und 
-professoren in den Ruhe stand übertreten . Wenn e s  zu diesem 

Zeitpunkt genügend qual i f i z ierte , d . h .  habi l i t ierte Frauen 

gibt , i s t  damit zu rechnen , dass s ie auf den Berufungs l is ten 

auf sche inen werden . Der Ant e i l  der Frauen , die e ine Hab i l i t a 

t ion erwerben , i s t  noch so gering , dass b e i  e infacher Fort 
s chre ibung der bestehenden Zahlenverhältnisse ihre Unt erbe 

rücks icht igung f e s t geschri eben würde . Die Hab i l itat ions st ipen
dien wurden daher auch für j ene Frauen konz ipiert , die im 

Randbereich der Universit äten , als Lektorinnen und be i For 
schungsproj ekten , wi s senscha f t l i ch arbe i t en . 

1 9 9 8  wurden sogenannte Hertha - Firnberg - S t e l len e ingerichtet , 
deren Administrat ion ebenfalls dem Fonds zur Förderung der 

wi s s enscha f t l i chen Forschung übertragen wurde . Frauen können 

s i ch mit e inern Forschungsvorhaben geme insam mit e inem Uni ver 
s i tät s inst i tut , das vorzüg l iche internat ionale Forschungs l e i 
stungen aufwe i sen kann , bewerben . D i e  St ipendien s ind m i t  S 

6 0 0 . 0 0 0 , - - j ährl i ch auf dre i Jahre dot iert . Das Inst itut muss 

die St ipendiat in in die bestehende Forschungsinfrastruktur in-
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tegr i e ren und in vorhandene wis senscha f t l iche Net zwerke e l n 

binden . Neben d e r  Mögl i chke i t  zur Qua l i f i z i erung s o l l  diese 

Art der Förderung von Wi s senschafterinnen übe r  die Integrat ion 

in d i e  j ewe i l ige sc i ent i f i c  community die späteren Beru f schan 

cen e rhöhen . Nac h  e iner Ausbauphase von dre i Jahren sol len 

lauf end 1 5  s o l cher Qua l i f i z ierungs ste l le n  für Frauen be s e t z t  

sein . 

Da a l l e . diese Maßnahmen immer noch ke ine rasche Verbe sse rung 

der S i tva t i on der Frauen an den Hochschulen absehbar ersche i 

nen l a s sen , wurde nunmehr eine Exper t innengruppe beau ft ragt , 

ein Akt i onsprogramm 2 0 0 0  aus zuarbe iten . "  
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Parlamentsdirektion 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 40 1 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 348 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 

weiblich 1 71 42,64 % 

männlich 230 57,36 % 

gesamt 40 1 1 00 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 53 Personen (= 1 5,23 %) mehr, davon 
39 Frauen (= 29,55 %) mehr 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1 . Juli 1995) 

1995 

132 

216 

348 

3 7, 93 % 

62, 07  % 

1 00 % 

1 .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 1 995 

weiblich 1 53 40,48 % 130 3 7, 5 7  % 

männlich 225 59,52 % 21 6 62, 43 % 

gesaJ'!1t 378 1 00 % 346 1 00 % 
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Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 32 vollbeschäftigte Personen (= 9,25 %) mehr, davon 
23 Frauen (= 1 7,69 %) mehr 

VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

wei bl ich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

Na 28 37,84 % 46 62, 1 6  % 

B/b 1 5  48,39 % 1 6  5 1 ,6 1 % 

A2 7 46,67 % 8 53,33 % 

I B/A2/b 22 47,83 % 24 52, 1 7  % 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

Ala 27  38, 03 % 44 61, 97 % 

B/b 21 46, 67 % 24 53, 33 % 

Um hier eine Vergleichsbasis zu schaffen, werden die Verw.-lEntl.Gr.B/b und A2 
zusammengefaßt und den B/b - Daten aus dem Letztbericht gegenübergestellt. 
Dadurch ergibt sich folgendes Bild: 

gesamt 

74 

3 1  

1 5  

46 

gesamt 

71 

45 

* insgesamt 3 vollbeschäftigte Bedienstete (= 4,23 %) mehr in der Verw./Entl.Gr.Ala, 
davon 

* 

* 

* 

1 Frau (= 3 ,70 %) mehr 
1 vollbeschäftigte Person (= 2,22 %) mehr in der Verw./Entl.Gr.B/A2/b, und das ist 
zugleich 
1 Frau mehr in dieser Verw.lEntl.Gr. 

I 
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1 .  b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 

Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 

weiblich 1 8  78,26 % 

männlich 5 2 1 ,74 % 

gesamt 23 1 00 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 2 1  teilbeschäftigte Personen mehr, davon 
1 6  Frauen mehr 

1 995 

2 

-

2 

l .c) Lehrlinge des Bundes 
Leermeldung (Zum Stichtag 1. Juli 1995: 0) 

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
Leermeldung (Zum Stichtag 1. Juli 1995: 0) 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

1 997: 

100 % 

-

100 % 

weibl ich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

AlAI/a 1 0  40 % 1 5  60 % 25 

B/A2/b 1 1 6,67 % 5 83,33 % 6 

1995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

Ala 1 1  39, 29 % 1 7  60, 71 % 28 

B/b 1 20 % 4 80 % 5 
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Wieder unter der Annahme, die Verw.lEntl.Gr.AlA 1 /a und B/A2/b mit den Verw.lEntl .Gr.Ala 
und B/b vergleichen zu können, bedeutet der Letztstand imVergleich zum Vorletzt-Stand: 

* 

* 

* 

insgesamt 3 höherwertige Verwendungen (= 1 0,71  %) weniger bei der 
Venv.lEntI.Gr.AlAlIa, davon 
1 Verwendung (= 9,09 %) weniger bei den Frauen 
1 höherwertige Verwendung (= 20 %) mehr bei der Venv.lEntI.Gr.B/A2/b, und zwar bei 
den Männem 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl .Nr. 33311 979, in der j eweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 

Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder I weiblich I Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Prüfungskommission 

1 997 5 1 00 % 5 

1995 3 1 00 % 3 

0) Disziplinarkommission 

1 997 2 22,22 % 7 77,78 % 9 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1 995) 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 8511 989, in der j eweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen ) 

Parlamentsdirektionlaus dem vorgelegten Bericht: 
" Di e  Zusammense t zung dieser Kommi s s i onen richtet s i ch nach den 

j ewe i l igen Aus s chre ibungen . "  

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 
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Parlamentsdirektionl5 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

Parlamentsdirektionlaus dem vorgelegten Bericht: 
" Von der Parlament sdirekt ion wurden keine Mitgl ieder 

ges e t z l i ch e ingerichteter Beiräte nominiert . "  

1 996/97 
AlAl/a 
C/A3/c 

1994/95 

A/a 

B/b 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1 995) 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1. Jänner 1 994 bis 1. Juli 1995) 

1 .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

3 75 % 1 25 % 
1 1 00 % - -

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

4 1 00 % - -

4 66, 67 % 2 33, 33 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

* 

insges�t gleich viele Eintritte in der Verw./EntI.Gr.AfAlIa, davon 
1 Frau (= 25 %) weniger als zuletzt 
in der Verw./EntI.Gr.B/A2/b keine Entritte 

1 .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

1 996/97 weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 
AlAlla 2 25 % 6 75 % 

gesamt 
4 

1 

gr:;,JUfTlL 

4 

6 

gesamt 
8 

B E RICHT/B·GBG - 240 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 241 von 344

www.parlament.gv.at



I 

Parlamentsdirektion/6 

1994/95 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
Ala - - 2 100 % 2 

B/b - - 2 100 % 2 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

* 

insgesamt 6 Austritte (= 300 %) mehr in der Verw./EntI.Gr.AlAlIa, davon 
2 Frauen mehr 
keine Austritte in der Verw./Entl.Gr.B/A2/b 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Parlamentsdirektion/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Im Bericht s z e i t raum wurden ke ine Bediens teten der Parlament s 

direkt ion mit höherwertigen Funktionen betraut . "  

(Im Berichtszeitraum 1994/95 war au/grund einer neuen 
Geschäftseinteilung keine " aussagekräftige Angabe " möglich.) 

l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen 

11 weibl ich 11 Fra uenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt I 
1 996/97 I 1 2  I 63,1 6 % I 7 1 36,84 % 1 1 9  

1994/95 1 1  33, 33 % 22 66, 67 % 33 

- berufsbe&leitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 0 
1 996/97 34 50,75 % 33 49,25 % 67 

1 994/95 13 39, 39 % 20 60, 61 % 33 
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Parlamentsdirektionl7 

- Aufstiegskursen 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

1 996/97 1 1 00 % - - 1 

(Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* insgesamt 1 4  Grundausbildungslehrgangszulassungen (= 42,42 %) weniger, das bedeutet 
dennoch 

* 

* 
1 Zulassung bei den Frauen (= 9,09 %) mehr als zuletzt 
insgesamt 34 Zulassungen zur berufsbegleitenden Fortbildung (= 1 03,03 %) mehr, davon 
2 1  Frauen (= 1 6 1 ,54 %) mehr 

l .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

1 .f) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 
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Rechnungshof 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 333  Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1 .  Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 3 1 6  Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 1 995 

weiblich 1 1 8  35,44 % 94 

männlich 2 1 5  64,56 % 222 

gesamt 333  1 00 % 3 1 6  

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

insgesamt 1 7  Personen (= 5,38 %) mehr, das sind zugleich * 

* 24 Frauen (= 25,53 %) mehr und 7 Männer (= 3 , 1 5  %) weniger als zuletzt 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1. Juli 1995) 

29, 75 % 

70, 25 % 

1 00 % 

l .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 1 995 

weiblich 1 06 33,02 % 81 

männlich 2 1 5  66,98 % 222 

gesamt 32 1 1 00 % 303 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

insgesamt 1 8  vollbeschäftigte Personen (= 5,94 %) mehr, das sind zugleich 
25 Frauen (= 30,86 %) mehr und 7 Männer (= 3 , 1 5  %) weniger 

26, 73 % 

73. 27  % 

100 % 
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RH/2 

VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenantei l  
VWGr.A 22 1 3,58 % 

VWGr.B 1 6  24,24 % 

VB IIa 6 54,55 % 

VB Ilb 1 33,33 % 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil 

VWGr.A 19  1 1, 52 % 

VWGr.B 13  1 9, 12 % 

VB l/a · 1 33, 33 % 

Das bedeutet: 

* 

* 

* 

3 Frauen (= 1 5,79 %) mehr in der VWGr.A 
3 Frauen (=23 ,08 %) mehr in der VWGr.B 
5 Frauen (= 400 %) mehr bei den VB IIa 

männlich Männeranteil gesamt 

140 86,42 % 1 62 

50 75,76 % 66 

5 45,45 % 1 1  

2 66,67 % 3 

männlich Männeranteil gesamt 

146 88, 48 % 1 65 

55 80, 88 % 68 

2 66, 67 % 3 

1 .  b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte :für Be
dienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des :für das 
jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 

weibl ich 1 2  1 00 % 

männlich - -

gesamt 1 2 1 00 % 

Im Vergleich bedeutet das: 

* 

* 
1 teilzeitbeschäftigte Frau (= 7,69 %) weniger 
nach wie vor kein teilzeitbeschäftigter Mann 

1995 

13 1 00 % 

- -

13 1 00 % 
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TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

weibl ich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

VWGr.A 2 1 00 % - -

VWGr.B 1 1 00 % - -

A uszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

VWGr.A 1 1 00 % - -

VB I/a 1 1 00 % - -

Das bedeutet: 

* 1 Frau (= 1 00 %) mehr in der VWGr.A 

1 .c) Lehrlinge des Bundes 

RH/aus dem vorgelegten Bericht: 
u Zum S t i chtag waren im Rechnungsho f keine Lehrl inge 

be schä f t igt . "  

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1 995) 

I .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 

RH/aus dem vorgelegten Bericht: 

RH/3 

gesamt 

2 

1 

gesamt 

1 

1 

"Zum S t i chtag waren im Rechnungsho f keine Te i lnehme r i nnen 

und Te i l nehmer an der Eignungsausb i l dung be s chä f t igt . "  

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1 995) 
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RH/4 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

1 997: 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

NA1 :  Sektionsleitung - - 4 1 00 % 4 

. Sektionsleitungs- - - 4 1 00 % 4 
stell vertretung 

. Abteilungsleitung 2 5,56 % 34 94,44 % 36 

Prüfungsleitung u. 9 1 2 % 66 8 8 % 75 
Fachbereichsleitung 

B/A2: Leitung der 1 1 00 % - - 1 
Bibliothek 

Leitung der 1 1 00 % - - 1 
Wirtschaftsstelle 

C/A3 : Stellvertretung der 1 1 00 % - - 1 
Leitung der 

Wirtschaftsstelle 

Leitung der - - 1 1 00 % 1 
Ministerialkanzlei - I 

direktion 

Leitung der Präsidial- 1 1 00 % - - 1 
kanzlei und Stellver-
tretung der Leitung 
der Ministerialkanz-

leidirektion 

Leitung der - - 1 1 00 %  1 
allgemeinen Kanzlei 

Leitung der Admi- 5 1 00 % - - 5 
nistrativen Unter-

stützungsstellen der 
Sektionen 
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1995: 

weiblich Frauenanteil männlich 

Sektionsleitung - - 4 

Sektionsleitungs- - - 3 
stellvertretung 

Abteilungsleitung 1 2, 94 % 33 

(ohne Sektionslei-
tungsstellvertretung) 

Stellvertretung der 9 12, 50 % 63 
Abteilu,?gsleitung 
sowie Prüfungs-

leitung und 
Fachbereichsleitung 

Das bedeutet: 

keine Veränderung bei der Sektionsleitung * 

* 1 Sektionsleitungsstellvertretungsposten bei den Männem mehr 

RH/5 

Männeranteil gesamt 

1 00 % 4 

1 00 % 3 

9 7, 06 % 34 

87, 50 % 72 

* 

* 

2 Abteilungsleitungsposten mehr, je  einer bei den Frauen und bei den Männem 
insgesamt 3 Prüfungsleitungs- und Fachbereichsleitungsposten bei den Männem mehr 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 3 3311 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weiblich Fra uenantei l  

0) Prüfungskommissionen 

1 997 1 3,70 % 

0) Leistungsfeststellungskommission 

1 997 5 31 ,25 % 

1995 4 25 % 

männlich Männerantei l  

26 96,30 % 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1 995) 

1 1  68,75 % 

12 75 % 

gesamt 

27 

1 6  

1 6  
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0) Disziplinarkommissionen 

1 997 3 25 % 9 75 % 1 2  

1995 3 27,27  % 8 72, 73 % 1 1  

0) Disziplinaroberkommission 

1 997 4 1 00 % 4 

1995 5 1 00 % 5 

0) Berufungskommission 

1 997 1 1 6,67 % 5 83,33 % 6 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

* 

1 Frau (= 25 %) mehr bei der Leistungsfeststellungskommission 
gleich viele Frauen bei den Disziplinarkommissionen 
nach wie vor keine Frau bei der Disziplinaroberkommission 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder weiblich Fra uenanteil männlich Männeranteil gesamt 

0) Aufnahrnekommission 

1 997 1 3  86,67 % 2 1 3,33 % 1 5  

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

RH/6 

BERICHT/B-GBG - 248 -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 249 von 344

www.parlament.gv.at



0) Begutachtungskommissionen im Einzelfall 

1 997 2 3,23 % 60 96,77 % 

1 995 3 7, 50 % 3 7  92, 50 % 

Das bedeutet: 

* 1 Frau (= 3 3,33  %) weniger bei den Begutachtungskommissionen 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

RHlaus dem vorgelegten Bericht: 

RHl7 

62 

40 

" Zum S t i chtag waren ke ine Mit arbe i terinnen und Mi t arbe i t e r  

des Rechnungsho f e s  in geset z l i c h  e ingericht e t e  B e i räte 

ent sende t . "  

Auszug 

1 996/97 

VWGr.A 
VWGr.B 
VB IIa 
VB Ilb 

Auszug 

1 994/95 

VB I/a 
VB I/b 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1 995) 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1 .  Jänner 1994 bis 1. Juli 1995) 

1 .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

weibl ich F rauenantei l  männlich Männeranteil 

2 66,67 % 1 3 3 ,33 % 

1 1 00 % - -

4 50 % 4 50 % 

1 33,33 % 2 66,67 % 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

1 20 % 4 80 % 
- - 4 1 00 % 

gesamt 
" 
.) 

1 

8 
" 
.) 

gesamt 

5 
-1 
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1 

1 

1 

RH/8 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

insgesamt 3 Eintritte mehr bei den VB IIa und zugleich sind das 
3 Eintritte (= 60 %) mehr bei den Frauen 
insgesamt 1 Eintritt weniger bei den VB IIb, trotzdem 
1 Eintritt bei den Frauen mehr als zuletzt 

1 .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

Auszug 
1 996/97 11 wei blich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 

VWGr.A - - 4 1 00 % 4 
VWGr.B - - 3 1 00 %  3 

Auszug 
1994195 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
VWGr.A 1 9, 09 % 1 0  90, 91 % 1 1  

VWGr.B - - 5 1 00 % 5 

VB /la - - 1 1 00 % 1 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 7 Austritte (= 63,64 %) weniger in der VWGr.A, davon 1 Frau 
insgesamt 2 Austritte (= 40 %) weniger in der VWGr.B 

1 .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

11 
Prufungsleitung und 
Fachbereichsleitung 

NEUBESTELLUNGEN 

weiblich 
1 

11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
1 2,5 % 7 87,5 % 8 

(Im Berichtszeitraum 1 994/95 wurden 
Neubestellungen nicht extra ausgewiesen) 
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I .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen sowie berufsbegleitender Fortbildung einschließlich 
Führungskräftelehrgänge: 

RH/9 

Hierzu wurden Angaben über Kursanmeldungen und absolvierte Seminartage geliefert, aus 
welchen sich die Anzahl der zu den Ausbildungen zugelassenen Bediensteten nicht entneh
men läßt. 

(1m Berichtszeitraum 1 994/95 waren ebenfalls keine Angaben möglich, da der Rechnungs
hof die Kursanmeldungen bzw. absolvierte Seminartage für Bedienstete auflistete.) 

- Aufstiegs!<ursen: 

RH/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Im Bericht s z e i t raum wurden ke ine Bediensteten des Rechnungs 

hof e s  zu Auf s t iegskursen z uge l assen . "  

(lm Berichtszeitraum 1 994/95 wurde 1 Mann zugelassen) 

I .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
o (lm Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
o (1m Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
o (lm Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

I .i) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 

RH/aus dem vorgelegten Bericht: 
" Im Ber i cht s z e i t raum wurde keine B ewerberin aufgrund des 

Frauenförderungsgebotes bevorzugt aufgenommen . Aufgrund der 

Ergebn i s se der Auswahlve rfahren be stand dazu i n  ke inem Fal l 

e ine Veranlas sung . "  

(1m Berichtszeitraum 1 994/95 wurde dasselbe gemeldet.) 

BERICHT/B-G BG - 2 5 1  -

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)252 von 344

www.parlament.gv.at



RHllO 

- fiir höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 

RHlaus dem vorgelegten Bericht: 
"Im Bericht s z e i t raum wurden im folgenden Ausmaß Frauen mit 

höherwert igen Verwendungen betraut : 

Abt e i lungs l eiters t e l lvertreterin : 1 
Prüfungsle iterin : I "  

(1m Berichtszeitraum 1994/95: Leiterin einer Abteilung: 1 
Prüjungsleiterin: 6) 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 

RHlaus dem vorgelegten Bericht: 
"Di e  unte r  TZ 7 . 1  ange führten Tage der Tei lnahme von Mitar

b e i t e rinnen an B i ldungsveranstal tungen ( 1 5 04 Seminartage von 

Frauen ; 4 2 9 3 Seminartage von Männern ) betraf mit Ausnahme der 
Grundausbi ldungslehrgänge durchwegs solche , die der Verbe s se 

rung der Qual i f ikat ion dienen , auf die j edoch kein Recht s 

anspruch besteht . "  

(1m Berichtszeitraum 1994/95 die selbe Meldung, aber mit 
anderen Zahlen: 713 Seminartage von Frauen, 

2412 Seminartage von Männern) 

Vorschläge zwn Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

RHIaus dem vorgelegten Bericht: 
" Frauen s ind im Rechnungshof in den Verwendungsgruppen Al und 

A2 und in a l len Funkt ionen betref fend die Verwendungsgruppe Al 

( Sekt ions l e itung , Sekt ions leitungstel lvertretung , Abt e i lungs 

l e i tung , Abte i lungsleitungst e l lvertretung , Prüfung s l e i tung und 

Fachberei chs leit ung ) im S i nne de s § 4 0  B - GBG unt errepräsen

t ie rt , we shalb besondere Fördermaßnahmen für Frauen gemäß dem 
4 .  Te i l  des B - GBG in diesen Bere i chen geboten s ind . 

Der Rec hnungshof i st bemüht , den Ante i l  an Frauen durch fol 
gende Maßnahmen anzuheben : 

1 .  Z i elvorgabe i st es , s ich bere i t s  be i der S t e l l enausschre i 

bung um e ine vermehrt e Bewerbung von Frauen in al len Ver 
wendungen z u  bemühen . Der Rechnungshof s igna l i s iert s eine 

posi t ive Eins t e l lung zu Frauen , indem er in se inen Aus -
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RH/l I  

s chre ibungen Frauen in be sonderer We i s e  e in l ädt , s i ch zu 

bewe rben . 

2 .  D i e  Schwi erigke i t  für M i t arbe iterinnen und Mitarbe i t e r  im 

P rü f di enst be s teht darin , daß der Rechnungshof in Erfül lung 

s e i ne r  verfas sungsmäßig aufgetragenen Aufgaben Prüfungen an 

Ort und S t e l l e  durchzuführen hat , die mehrwöchige Abwe sen

he i t en von der Fami l i e  erfordern . Der Rechnungsho f  ist  be 

müht , diese Erschwerni s  abzubauen , n immt daher be i der Ge 

währung von Karenzurl auben gemäß § 7 5  BDG sowie be i Ant rä 

gen auf Herabset zung der Wochend i ens t z e i t  gemäß § 5 0 a BDG 

in be sonderem Maß auf die f ami l i är bedingten Bedürfni s se 

Rücks i cht . 

3 .  Der Rechnungsho f  i s t  f e rner bemüht , die Verwendung von 

Prüfbeamt innen und - beamten mög l i chst f lexibe l zu ge st a l 

t e n , um auch t e i l z e i tbeschä f t igten Mitarbe i t erinnen und 

M i t arbe i t ern die Prüf tät igke i t  zu ermögl i chen . 

4 .  B e i  der Fes t s t e l lung der Eignung e iner Bewerberin/e ines Be 

werbers für Funkt i onen werden Zusat z qua l i f ikat i onen , die 

s i ch aus den soz i a l en Erfahrungen und der Fami l i enarbe i t  

( menschl i che s  Kr i senmanagement , F l exibi l i tät , kooperat ive 

Führ�ngsqua l it ät en ) e rgeben , berücks i cht igt . "  

(1m Berichtszeitraum 1 994/95 wurden 
dieselben Vorschläge genannt.) 
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Verfassungsgerichtshof 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 70 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 63 Bedienstete aus. 

GES�TPERSONALSTAND 

1 997 

weiblich 50 71 ,43 % 

männlich 20 28,57 % 

gesamt 70 1 00 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 7 Personen (= 1 1 , 1 1 %) mehr; das sind zugleich 
7 Frauen (= 1 6,28 %) mehr 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1 . Juli 1995) 

1995 

43 

20 

63 

68,25 % 

31, 75 % 

1 00 % 

1 .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage In des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 1995 

weiblich 48 70,59 % 40 

männlich 20 29,41 % 20 

gesamt 68 1 00 % 60 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 8 vollbeschäftigte Personen (= 1 3 ,33 %) mehr; das sind zugleich 
8 Frauen (= 20 %) mehr 

66, 67 % 

33, 33 % 

1 00 % 
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VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

VWGr.A(A1 )/a 1 5  57,69 % 1 1  42,3 1 % 

VWGr.B(A2)/b 6 1 00 % - -

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

VWGr.Ala 14 60, 87 % 9 39, 13 % 

VWGr.B/b 6 1 00 % - -

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 3 vollbeschäftigte A(A1 )/a-Kräfte (= 1 3 ,04 %) mehr; davon 
1 Frau (= 7 , 14  %) mehr 

* keine Veränderung im VWGr.B(A2)/b-Bereich 

VfGHl2 

gesamt 

26 

6 

gesamt 

23 

6 

1 .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für Be
dienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für das 
jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 1995 

weiblich 2 1 00 % 3 1 00 % 

männlich - - - -

gesamt 2 1 00 % 3 1 00 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 1 Frau (= 33,33 %) weniger 
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l .c) Lehrlinge des Bundes 
o (wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

l .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
o (wie zum Stichtag 1. Juli 1995) 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 
o 

VfGH/aus dem vorgelegten Bericht: 

VfGH/3 

" Anzumerken i st we iters , daß die ent sche i denden Leitungs 
funkt ionen im Verfassungsgeri cht shof auf Beamt enebene 

( Genera l sekre tärin und ihre S t e l lvertre t e rin , Le i t erin der 
Ge s chäf t s ste l l e , Leiterin der Amt swirt s chaft sst e l l e )  mit 

Frauen bes e t z t  s ind . 

Der Vol l st ändigke i t  halber s e i  hinzuge fügt , daß die richt er

l ichen Mitglieder und Ersatzmitglieder a l s  sol che ke ine 

Dienstne hmer/innen s ind und ihre B e s t e l lung in der Bundes 

verfas sung abs chl ießend geregelt i st . " 

(wie bereits im Letztbericht 1994/95 mitgeteilt) 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 333/1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

insgesamt · 
I Mitglieder weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

2 1 00 % 2 

(wie zum Stichtag 1. Juli 1995) 
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VfGH/4 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 8511 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

o (Zum Stichtag 1. Juli 1 995: Leermeldung) 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des berichtslegen
den Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

o 

1 996/97 

1 994/95 

1 996/97 

1994/95 

(Zum Stichtag 1 .  Juli 1 995: Leermeldung) 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1 .  Jänner 1994 bis 1. Juli 1995) 

1 .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

weiblich Frauenanteil  männlich 

1 50 % 1 

3 75 % 1 

l .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

weiblich Fra uenanteil  männlich 
- - 2 

1 

Männeranteil pe,.mt 

50 % 2 

25 % 4 

Männeranteil gesamt 

1 00 % 2 

1 00 % 1 
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VfGHl5 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

o (Im Berichtszeitraum 1994/95: Leermeldung) 

I .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen 

weiblich Frauenanteil  männlich 

1 996/97 1 1 00 % -

1994/95 4 80 % 1 

Das bedeutet: 

* 

* 
insgesamt 4 (od. 80 %) Zulassungen weniger als zuletzt; davon 
3 Zulassungen (od 75 %) weniger bei den Frauen 

- berufsbegleitender Fortbildung 

weiblich Frauenanteil männlich 

1 996/97 1 

1994/95 1 50 % 1 

Das bedeutet: 

Männeranteil 
-

20 % 

Männeranteil 

1 00 % 

50 % 

* 

* 
insgesamt 1 Zulassung (od. 50 %) weniger als zuletzt; das ist zugleich 
I Zulassung (od. 1 00 %) weniger bei den Frauen 

- Aufstiegskursen 

gesamt 

1 

5 

2 

o (Im Berichtszeitraum 1994/95: Leermeldung) 
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l .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
o (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

l .f) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
1 Bewerberin (1m Berichtszeitraum 1 994/95:2) 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

VfGH/6 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 
1 zugelassene Bewerberin (wie im Berichtszeitraum 1 994/95) 

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

VfGHIaus p,em vorgelegten Bericht: 
" Fä l l e  von D i s krimini erung auf Grund de s Ge s chlechtes bzw . Be 

nacht e i l i gung von Frauen s ind weder an den Präsidenten de s 

Ve r f a s sungsgeri cht s hofes noch - wie den Ber i cht en der G l e i c h 

behandlungsbeau f t ragten a n  diesen über die  Jahre 1 9 9 6  und 1 9 9 7  

zu entnehmen i s t  - an diese herangetragen worden . 
Vorschläge zum Abbau der Benacht e i l igung von Frauen im Ver f a s 

sungsger i chtshof werden daher ni cht ers t a t t e t . "  

(wie bereits im Letztbericht 1 994/95 mitgeteilt) 
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Verwaltungsgerichtshof 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 1 78 Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1. Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 1 14 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 

weiblich 84 47, 1 9  % 

märullich 94 52,81  % 

gesamt 1 78 1 00 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 64 Personen (= 56, 1 4  %) mehr, davon 
1 4  Frauen (= 20 %) mehr 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1 . Juli 1 995) 

1 995 

70 

44 

114  

61, 40 % 

38, 60 % 

1 00 % 

l .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte :fiir 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des :fiir 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 

weiblich 80 45,98 % 66 

märullich 94 54,02 % 44 

gesamt 1 74 1 00 % 110  

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 64 vollbeschäftigte Personen (= 58, 1 8  %) mehr; davon 
1 4  Frauen (= 2 1 ,2 1  %) mehr 

1 995 

60 % 

40 % 

1 00 % 
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VwGH/2 

VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich .Männeranteil gesamt 

VWGr.lEntl. Gr. 1 4  43, 75 % 18  56, 25 % 32 
Ala · 

VWGr.lEntl. Gr. 6 75 % 2 25 % 8 
B/b 

Daten über Verwendungs- und Entlohnungsgruppen, welche einen genaueren Überblick bei 
den vollbeschäftigten Bediensteten ermöglicht hätten, wurden diesmal nicht geliefert. 

1 .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 

weibl ich 4 

männlich -

gesamt 4 

Das bedeutet: 

* keine Veränderung zum Letztbericht 

I .c) Lehrlinge des Bundes 
o 

1 995 

1 00 % 4 

- -

1 00 % 4 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

I .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
o (wie zum Stichttag 1. Juli 1995) 

1 00 % 

-

1 00 % 
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VwGW3 

2. Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

1 997: 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

Richter 5 8,06 % 57 9 1 ,94 % 

DKl. VIII 2 66,67 % 1 33 ,3 3  % 

1995: 

VwGHlaus dem damals vorgelegten Bericht: 
"Anzumerken ist weiters, daß die entscheidende Leitungsfunktion aufVerwaltungsebene 
(Präsidialsekretärin) mit einer Frau besetzt ist. 
Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, daß die richterlichen Mitglieder des Ver
waltungsgerichtshofes in dieser Statistik nicht er/aßt sind. " 

3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 3 3 3/ 1 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaro berkommission), 

Mitglieder weiblich Frauenanteil 

0) Prüfungskommissionen 

1 997 1 1 1 , 1 1  % 

0) Leistungsfeststellungskommission 

1 997 3 50 % 

0) Disziplinarkomrnission 

1 997 3 50 % 

männlich Männeranteil 

8 88,89 % 

3 50 % 

3 50 % 

gesamt 

9 

6 

6 

62 

.., .J 
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Mitglieder weiblich Frauenanteil  

0) Disziplinaroberkommission 

1 997 1 50 % 

0) Berufungskommission beim BKA 

1 997 1 50 % 

0) insgesamt 

1 995 3 50 % 

märmlich Männeranteil 

1 50 % 

1 50 % 

3 50 % 

VwGHl4 

gesamt 

2 

2 

6 

Eine Vergleichbarkeit der beiden Stichtage ist nicht möglich, weil einmal die Gesamtanzahl 
der Kommissionsmitglieder ( 1 995) und einmal gesplittete Kommissionsdaten ( 1 997) über
mittelt wurden. 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahmekommissionen) 

Mitglieder weiblich Frauenantei l  märmlich Männeranteil gesamt 

0) Aufnahmekommission 

1 997 . 3 50 % 3 50 % 6 

1995 4 50 % 4 50 % 8 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 1 Frau (= 25 %) weniger und ein Mann weniger 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

o (wie zum Stichtag 1. Juli 1995) 
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1 996/97 

1994/95 

Zeitraum bezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli  1 997 
(Zeitraum 1. Jänner 1994 bis 1 .  Juli 1 995) 

l .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

VwGHl5 

11 weiblich 11 Frauenantei l  11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
I 1 0  I 50 % I 1 0  I 50 % I 20 

weiblich Frauenanteil m 

4 66, 67 % 6 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitrawn bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 1 4  Neueintritte (= 233,33 %) mehr, davon 
6 Frauen (= 1 50 %) mehr 

1 996/97 

1994/95 

1 .  b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

weiblich Frauenantei l  männlich Männerantp.i I � 6 30 % 14  70 % 

11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
i 1 1 100 % I I I 1 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 1 9  Austritte mehr, davon 
5 Frauen mehr 

l .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

1 996/97 weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil gesamt 

VB IIa 7 53,85 % 6 46, 1 5  % 1 3  

(Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 
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l .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen 

weibl ich Frauenanteil 
1 996/97 4 44,44 % 

1 994/95 1 1 1, 1 1 % 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* 

* 

insgesamt gleichbleibende Anzahl an Zulassungen 
3 Zulassungen (= 300 %) mehr bei den Frauen 

miin 

5 

8 

�eranteil 

I 55,56 % 

88. 89 % 

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

1 996/97 1 20 % 4 80 % 

(1m Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

- Europaseminar 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

1 996/97 1 1 00 % - -

VwGH/6 

gesamt 

9 

9 

gesamt 

5 

gesamt 

1 

(1m Berichtszeitraum 1 994/95 bei Aufstiegskursen: 0) 

1 .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
Leermeldung (1m Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

- rechtskräftigen Schuldsprüche 
Leermeldung (1m Berichtszeitraum 1994/95: 0) 
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l .t) die auf Grund des Frauenforderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
Leenneldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

- fiir höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
Leenneldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

VwGH/7 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerberinnen 
Leenneldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 
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Volksanwaltschaft 

Zum Stichtag 1 .  Juli 1 997 weist der Gesamtpersonalstand 5 1  Bedienstete aus. 
Zum Stichtag 1 .  Juli 1 995 wies der Gesamtpersonalstand 49 Bedienstete aus. 

GESAMTPERSONALSTAND 

1 997 

weibl ich 28 54,90 % 

männlich 23 45, 1 0  % 

gesamt 5 1  1 00 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* insgesamt 2 Personen (= 4,08 %) mehr, davon keine Frau 

Stichtagsbezogene Daten 

1 .  Juli 1 997 

(1. Juli 1995) 

1 995 

28 

21  

49 

57, 14 % 

42, 86 % 

100 % 

1 .a) Vollbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 1 995 

weibl ich 23 50 % 20 48. 78 % 

männlich 23 50 % 21 51, 22 % 

gesamt 46 1 00 % 41 1 00 % 
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Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 
insgesamt 5 vollbeschäftigte Personen (= 1 2,2 %) mehr; davon 
3 Frauen (= 1 5  %) mehr 

VOLLBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

VWGr.A 3 30 % 7 70 % 

VWGr.B - - - -

VB I/a 3 75 % 1 25 % 

VB Ilb 1 1 00 % - -

A l  3 50 % .... 50 % .) 

A2 - - 4 1 00 % 

AlAl/a 9 45 % 1 1  55 % 

B/A2/b 1 20 % 4 80 % 

Auszug 1995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

VWGr.A 6 3 7,50 % 10  62, 50 % 

VWGr·ß - - 4 1 00 % 

VB Jla - - - -

VB Jlb 1 1 00 % - -

Ala 6 3 7, 5 % 10 62, 5 % 

Blb 1 20 % 4 80 % 

VAl2 

gesamt 

1 0  

-

4 

1 

6 

4 

20 

5 

gesamt 

1 6  

4 

-

1 

1 6  

5 
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VAJ3 

Um hier eine Vergleichbsbasis zu schaffen, werden die Verwendungs-lEntlohnungsgruppen 
A, a mit A l  und B ,  b mit A2 zusammengefaßt und den AJa-Daten bzw. den BIb-Daten aus 
dem Letztbericht gegenübergestellt. Dadurch ergibt sich folgendes Bild: 

* 

* 

* 

insgesamt 4 vollbeschäftigte Bedienstete (= 25 %) mehr in der VWGr.lEntl.Gr. AlAUa, 

davon 
3 Frauen (= 50 %) mehr 
keine Veränderung im VWGr.lEntl .Gr.Bereich B/A21b 

l .b) Teilbeschäftigte Bedienstete des Dienststandes mit Ausnahme der Ersatzkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das j eweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes 

1 997 1 995 

weibl ich 5 1 00 % 8 1 00 % 

männlich - - - -

gesamt 5 1 00 % 8 1 00 % 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

insgesamt 3 teilzeitbeschäftigte Personen (= 37,5 %) weniger, das sind zugleich 
3 Frauen weniger 

TEILBESCHÄFTIGTE BEDIENSTETE 

Auszug 1 997 

weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 1 00 % - - 1 

VWGr.B - - - - -
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VAl4 

Auszug 1 995 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 1 00 % -

VWGr.B - - -

VB I/a 2 1 00 % -

VB Ub - - -

Das bedeutet: 

keine Veränderung in der VWGr.A * 

* keine teilzeitbeschäftigten Frauen mehr bei den VB IIa 

-

-

-

-

I .c) Lehrlinge des Bundes 
Leermeldung (zum Stichtag 1. Juli 1995: 0) 

I .d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Eignungsausbildung 
Leermeldung (zum Stichtag 1. Juli 1 995: 0) 

2.  HöherWertige Verwendungen (Funktionen) 

1 997: 

weiblich Frauenanteil  männlich Männeranteil 

I VWGr.A 1 1 6,67 % 5 83,33 % 

1995: 

weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

I VWGr.A - - 4 1 00 % 

Das bedeutet: 

* Eine erste Funktionsträgerin in der VWGr.A 

1 

-

2 

-

gesamt 

6 

gesamt 

4 
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3 .  Mitglieder der Kommissionen 

a) nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979, BGBl.Nr. 33311 979, in der jeweils 
geltenden Fassung (Prüfungskommissionen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission), 

Mitglieder weiblich Frauenanteil 

0) Prüfungskommissionen 

1 997 

0) Leistungsfeststellungskommission 

1 997 3 50 % 

1995 1 25 % 

0) Disziplinarkommission 

1 997 2 33,33 % 

0) Disziplinaroberkommission 

1 997 1 50 % 

1995 

0) Berufungskommission 

1 997 1 33,33 % 

männlich Männeranteil 

2 1 00 % 

(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1 995) 

50 % 

3 75 % 

4 66,67 % 
(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

50 % 

2 100 % 

2 66,67 % 
(wie zum Stichtag 1. Juli 1995) 

gesamt 

2 

6 

4 

6 

2 

2 

3 

b) nach dem Ausschreibungsgesetz 1 989, BGBl.Nr. 85/1 989, in der jeweils geltenden 
Fassung (Begutachtungskommissionen im Einzelfall und ständige Begutachtungs
kommissionen, Weiterbestellungskommissionen, Aufnahrnekommissionen) 

VAJ5 
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Mitglieder weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

0) Aufnahmekommissionen 

1 997 3 37,5 % 5 62,5 % 

1995 5 55, 56 % 4 44, 44 % 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, soweit sie als Bedienstete des 
berichtslegenden Ressorts von diesem nominiert oder bestellt wurden. 

Mitglieder weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

gesamt 

8 

9 

gesamt 

0) Kommission zur Vorbereitung der Neuerlassung der Sozialversicherungsgesetze 

1 997 . 1 1 00 % 
(wie zum Stichtag 1 .  Juli 1995) 

Im Vergleich zum Letztbericht bedeutet das: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

keine Veränderung bei den Prüfungskommissionen 
2 Frauen (= 200 %) mehr bei der Leistungsfeststellungskomrnission 
keine Veränderung bei der Disziplinarkommission 
eine F�au (= 1 00 %) mehr bei der Disziplinaroberkomrnission 
keine Veränderung bei der Berufungskommission 
2 Frauen (= 40 %) weniger bei den Aufnahmekommissionen 
keine Veränderung bei der Kommission zur Vorbereitung der Neuerlassung der 
Sozialversicherungsgesetze 

Zeitraumbezogene Daten 

Zeitraum 1 .  Jänner 1 996 bis 1 .  Juli 1 997 

(Zeitraum 1. Jänner 1 994 bis 1 .  Juli 1 995) 

I .a) Neueintritte in den Bundesdienst 

1 

VAJ6 

1 996/97 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

VB I1d - - 1 1 00 % 1 
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1 

VAl7 

1 994195 weiblich Frauenanteil männlich 

VB /la 2 66, 67 % 1 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* 

* 

überhaupt keine Neueintritte bei den Frauen; das sind 
2 Frauen weniger als zuletzt 

l .b) Ausscheiden aus dem Dienststand 

Märtfll;;r urlll;;l 1  

33, 33 % 

1 996/97 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 
VB I/a 1 1 00 % - -

VB Ilb 1 1 00 % - -

VB I1c 1 1 00 % - -

1 994195 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil 

VWGr.A 1 33, 33 % 2 66, 67 % 
VWGr. B - - 1 1 00 % 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* insgesamt 2 Frauen (= 200 %) mehr 

1 .c) Höherwertige Verwendungen (Funktionen) 

Verw.lEntl . Gr.Ala weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil 

1 . 1 . 1 996 - - 4 1 00 % 
ab 1 . 1 0. 1 996 1 1 6,67 % 5 83 ,33  % 

gesamt 

3 

gesamt 

1 

1 

1 

gesamt 

3 
1 

gesamt 

4 
6 

(1m Berichtszeitraum 1 994195: Leermeldung) 

B E R I C HT/B-G BG - 2 7 3  -
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VAl8 

I .d) erteilte Zulassungen zu 

- Grundausbildungslehrgängen 

1 996/97 weiblich Frauenantei l  männlich Männeranteil gesamt 

VWGr.A 1 50 % I 50 % 2 
VWGr.C 1 1 00 % - - I 

1994/95 weiblich Frauenanteil männlich Männeranteil gesamt 

- - 1 1 00 % 1 

- berufsbegleitender Fortbildung einschließlich Führungskräftelehrgängen 

1 996/97 weiblich anteil gesamt 

1 I 

1994/95 11 weiblich 11 Frauenanteil 11 männlich 11 Männeranteil 11 gesamt 1 
I 5 I 62,50 % I 3 I 3 7, 50 % J 8 

- Aufstiegskursen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

Im Vergleich zum Letztberichtszeitraum bedeutet das: 

* 2 Frauen mehr bei den Grundausbildungslehrgängen 
* 4 Frauen (= 80 %) weniger bei der berufsbegleitenden Fortbildung 

I .e) die auf Grund einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

- erstatteten Disziplinaranzeigen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 

- an die Disziplinarkommission weitergeleiteten Anzeigen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1994/95: 0) 
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- rechtskräftigen Schuldsprüche 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

l .t) die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

- bevorzugt aufgenommenen Bewerberinnen 
Leermeldung (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

- für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellten Bewerberinnen 
Leermeldung (1m Berichtszeitraum 1 994/95: 0) 

VAl9 

- zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, zugelassenen 
Bewerber'innen 
3 (Im Berichtszeitraum 1 994/95: 6) 

Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen: 

VAlaus delJl vorgelegten Bericht: 
" Wie den be i l i egenden Daten entnommen werden kann , i s t  der 

Frauenant e i l  in der Volksanwa l t scha f t  von 4 8 , 7 8  % auf 5 0  % 

ge s t iegen und l i egt somit erhebl ich höhe r a l s  die im Bunde s -

G l e i chbehandlungsge s e t z  vorge sehene Quote von 4 0  � " o • 
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R E P U B L I K  Ö S T E R R E I C H  
B U N D E S K A N Z L E R A M T  

B U N DES-G LE ICH B E HAN D LU N GSKOMM I SS I O N  

Bericht gern .  § 5 3  Abs . 3 B-G BG 

Berichtszeitraum 1 .  März 1 996 b is  1 .  März 1 998 
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I .  Tätigkeitsbericht 

11 . Aufstellung aller Anträge in anonymisierter Form 
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In der vorliegenden Statistik werden die vor dem 1 .  März 1996 eingebrachten und nach 

diesem Stichtag abgeschlossenen Verfahren miteinbezogen. 

I .  T Ä T I G K E I T S B E R I C H T  

Im Berichtszeitraum 1 .  März 1 996 bis 1 .  März 1 998 wurden 
28 Verfahren durchgeführt. 

Grundsätzlich läuft das Verfahren bei behaupteten Verletzungen des Gleichbe
handlungs- oder Frauenförderungsgebotes vor der Bundes-Gleichbehandlungs
kommission in mehreren Schritten ab: 

- Einbringung des Antrages (formlos) 
- eventuell Aufforderung an die AntragstellerinJden Antragsteller zur Bei-

bringung weiterer Unterlagen oder zur näheren Konkretisierung des Antra
ges 

- Verständigung der Antragstellerin/des Antragstellers vom Einlangen des 
Antrages 

- Verständigung der VertreterinJdes Vertreters des Dienstgebers vom 
Einlangen eines Antrages 

- Aufforderung an die Vertreterinlden Vertreter des Dienstgebers zur 
Stellungnahme und zur Beibringung von Unterlagen 

- Ladungen zur Sitzung 
- Durchführung der Sitzungen 
- Beschlußfassung über die Erledigung 
- Ausfertigung der Erledigung 
- Zustellung der Erledigung 
- Anfrage an die VertreterinJden Vertreter des Dienstgebers , ob den 

Empfehlungen der Bundes-Gleichbehandlungskommission nachgekommen 
wurde (§ 23 Abs . 8  B-GBG) 
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In der Grafik 1 wird die Gesamtzahl der Antragsfälle (28) sowie das Verhältnis 

der Antragstellerinnen (26) zu den Antragstellern (2) dargestellt. 

30 

2S ...! 
I 
I 20-1 

Grafik 1 

Antragstellerinnen Antragsteller Summe der 

Antragsfälle 

Gemäß § 23 B-GBG kann der Antrag an die Bundes-Gleichbehandlungskom

mission sowohl von der Antragstellerinldem Antragsteller, der zuständigen 

Gleichbehandlungsbeauftragten (GBB) , der Arbeitsgruppe für Gleichbe

handlungsfragen (AG) für den jeweiligen Ressortbereich als auch vom 

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen eingebracht werden. 

In der Grafik 2 wird die Einbringung durch die Betroffene/den Betroffenen 

selbst (25) im Verhältnis zur Einbringung durch die oben genannten anderen 

Institutionen (3) dargestellt. Anzumerken ist, daß es auch in diesem Berichts

zeitraum keinen Antrag eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen gab.  

Grafik 2 

1 1 %  

89% 

, 'I _ Einbringung durch I I 
GBB bzw. AG 1 1  I Einbringung durch I 

I 

Beschwerdefiihrer/in I 
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Im Berichtszeitraum stieg die Anzahl der Antragsfälle sprunghaft, die Folge 
davon war eine verstärkte Zunahme der Sitzungen der Bundes-Gleichbe
handlungskommission. 

In der Grafik 3 wird die Anzahl der Einbringungen der Antragsfälle in den 
Jahren 1996 ( 1 8) und 1 997 ( 10) dargestellt . 

1 8  Grafik 3 

1 6 � 

1 4 , 

12 . 

1 0  _ 

S -

6 -

4 _ 

2 

0 
1 996 1 997 

Die Anzahl der Sitzungen der Bundes-Gleichbehandlungskommission war in 
den Jahren 1 996 und 1 997 sehr konstant: 

• 9 Sitzungen im Jahr 1 996 
• 10  Sitzungen im Jahr 1997 

Um die Sitzungstermine knapp halten zu können, müssen pro Sitzung im 
Durchschnitt 3 Antragsfälle beraten werden. In der Regel wird der 
Antragstellerinldem Antragsteller und der/dem Dienstgebervertreter/in die 
Möglichkeit der mündlichen Darlegung gegeben. 
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Aufgrund der steigenden Anzahl der Antragsfälle sowie der Komplexität der 

für die Bundes-Gleichbehandlungskommission zu erhebenden Sach- und 

Rechtsfragen ergibt sich für alle Mitglieder der Bundes-Gleichbehandlungs

kommission eine außergewöhnliche zusätzliche Belastung durch diese 

Tätigkeit. 

Das sehr zeitaufwendige Erarbeiten der zahlreichen Unterlagen zu einem An

tragsfall und auch die Häufigkeit und Dauer der Sitzungen der Bundes-Gleich

behandlungskommission belastet die Mitglieder, da für diese Tätigkeiten weder 

die erforderliche freie Zeit noch sonstige finanzielle Abgeltungen gewährt 

werden. 

In der Grafik 4 sind die Ressorts angeführt, aus denen Anträge gestellt 

wurden. 

Zwei Antragsfälle betrafen die in der Grafik ausgewiesenen " sonstigen 

Institutionen" . In einem Antragsfall ging es um die Bewerbungen bei 

verschiedensten Bundesministerien, der zweite Antragsfall betraf eine 

Institution, die nicht dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz unterliegt. 

Grafik 4 
8 

7 

6 

5 

I 4 
I 
I 

I 3 

i 2 

I 
0 

u; Cf) > � � l.L. :.::: -, � (9 ...J � :J � 
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u5 ::2; CD ::2; CD CD 
c CD 
0 
<Il 

gesamt: 28 Fälle 
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Grafik 5 zeigt die Verfahrensergebnisse . Auffallend zum letzten Berichtszeit -

raum ist die Steigerung jener Gutachtenserledigungen, in denen eindeutig 

festgestellt werden konnte, daß durch Maßnahmen des Dienstgebers das 

Gleichbehandlungs- bzw . Frauenförderungsgebot verletzt wurde . 

Grafik 5 

Verletzung des 

§ 3/§§ 40 ff B-GBG 

(Gleichbehandlungs

bzw. 

F rauenförderungs

gebot) 

43% 

Verletzung des 

§ 3 B-GBG kann 
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schlossen werden 

(Gleichbehandlungs

gebot) 

7% 

Verletzung 

§ 6 B-GBG 

(Ausschreibung \Qn 

keine Verletzung des 

B-GBG bzw. fehlende 

BeweisbarKeit 

Verletzung des 

§ 7 B-GBG 

(sex. Belästigung) 
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Planstellen) 4% 

7% 
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A U F S T E L L U N G  A L L E R  
I N  A N O N Y M I S I E R T E R 

1 .  Bu ndesm i n iste ri u m  fü r J ustiz 

SMJ / Fall 1: 

A N T R Ä G E 
F O R M  

Weigerung des Dienstgebers wegen bestehender Schwangerschaft die An

tragstel lerin in das öffentl ich-rechtliche Dienstverhältnis aufzunehmen. 

Antragseinbringung: 25. Apri l  1 996 

Festste l lungen: 

Grundsätzl ich ste l lt eine Schwangerschaft bzw. ein Beschäftigungsverbot kei n  H in

dernis für d ie Begründung eines öffentl ich-rechtl ichen Dienstverhältn i sses dar. Ge

setzl iche Voraussetzungen für die Begründung s ind die Erfü l lung der Ernennungser

fordern isse sowie das Vorhandensein einer freien P lanste l le .  Nach der ständigen 

Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes g ibt es auch dann, wenn a l le  h iezu 

erforderl ichen Voraussetzungen vorl iegen , keinen Rechtsanspruch auf e ine Ernen

nung, daher auch nicht auf d ie Ernennung, mit der das öffent l ich-rechtl iche Dienst

verhältn is begründet wird. Es l iegt im freien Ermessen der Behörde zu bestimmen, 

wann eine Ernennung zu vol lziehen ist. Freies Ermessen im Rechtssinne bedeutet 

aber, daß der Gesetzgeber der Behörde bei i hrer Entscheidung im E inzelfa l le  Ent

sch lußfreiheit e inräumt - e ine Freiheit, d ie ihre Beschränkung darin findet, daß sie 

nicht von unsach l ichen Erwägungen getragen sein  darf. 

Derartige unsach l iche Erwägungen verbietet auch § 3 Z 1 des Bundes

Gleichbehandlungsgesetzes (B-GBG) ,  wonach niemand aufgrund des Gesch lechtes 

im Zusammenhang mit einem Dienst- oder Ausbi ldungsverhältn is unmittel bar oder 

mitte lbar d iskrim in iert werden darf, i nsbesondere n icht bei der Begründung des 

Dienst- oder Ausbi ldungsverhältn isses. Diskrim in ierung ist nach § 2 Abs. 6  B-GBG 

jede benachte i l igende Differenzierung, d ie ohne sach l iche Rechtfertigung vorge

nommen wird . 
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Es ist daher zu untersuchen, ob die Verweigerung der Aufnahme in das öffentl ich

recht l iche Dienstverhä ltnis wegen einer bestehenden Schwangerschaft bei einer 

Dienstnehmerin einen sach l ichen Rechtfertigungsgrund darstel lt. 

Mit d ieser Rechtsfrage, bei der es um die Auslegung der D i rektive 26/207/EWG des 

Rates vom 9. Februar 1 976 zur Verwirkl ichung des Grundsatzes der Gleichbehand

lung von Mann und Frau h ins ichtl ich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufs

ausübung und zum berufl ichen Aufstieg sowie im Bezug auf die Arbeitsbedingungen 

g ing ,  befaßte s ich auch schon der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften. 

I m  Urtei l  des EuGH vom 8. November 1 990 in der Rechtssache "DEKKER" 

( Rechtssache C-1 77/88) wurde ausgesprochen, daß durch die Weigerung, eine 

schwangere Frau einzustel len, eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehand

lung von Mann und Frau erfolgte. Der EuGH führte dazu aus, daß die Verweigerung 

einer E inste l lung wegen Schwangerschaft nur Frauen gegenüber in Betracht komme 

und daher eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes darstel le .  

Im H inb l ick auf die Judikatur des EuGH ist die Verweigerung der Aufnahme in das 

öffent l ich-
'
rechtl iche Dienstverhältnis wegen einer Schwangerschaft eine unmittelba

re D iskrim in ierung im S inne des § 3 Abs. 1 B-GBG, 

Die Gleichbehandlungskommission empfiehlt daher nachdrückl ich, die N ichtaufnah

me in das öffentl ich-rechtl iche Dienstverhältnis aus dem Grunde der Schwanger

schaft zu unterlassen. 

Ergebnis: 

Die Weigerung des Dienstgebers, die Antragstellerin in das öffentl ich

rechtliche Dienstverhältnis aus dem Grund der Schwangerschaft aufzunehmen, 

stellt eine unmittelbare Diskriminierung im Sinn des § 3 Z 1 B-GBG dar. 

Verfahrensdauer: 25. Apri l 1 996 bis 23. August 1 996 
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BMJ / Fa1/ 2: 

Weigerung der Aufnahme von schwangeren Bediensteten in das öffentl ich

rechtliche Dienstverhältnis im Justizwachdienst "Vorschrift über die körperl i 

che Eignung für den Justizwachdienst; - Sondervorschriften für weibl iche Be

dienstete" . 

Antragseinbringung: 25. Apri l 1 996 

Feststel lungen :  

Im H inbl ick auf d ie  Judikatur des EuGH ist die Verweigerung der Aufnahme in  das 

öffent l ich-rechtl iche D ienstverhältn is wegen einer Schwangerschaft eine unmittelba

re Diskrimin ierung im S inne des § 3 Abs. 1 B-GBG.  

In  der Vorschrift über d ie  körperl iche E ignung für den JWD wird Gravidität den unter 

Punkt 1 genannten Krankheiten, wie z. B .  Syph i l is oder Geisteskrankheiten,  g le ich

gestel lt . D iese Gle ichstel lung der Schwangerschaft mit Krankheiten ste l l t  eine unmit

telbare D iskrimin ierung dar. D ies desha lb,  da die arbeitsrechtl ich maßgebl iche I n

teressensabwägung für Krankheitsfä l le  das a l lgemeine Kündigungsschutzrecht be

trifft , Schwangerschaften jedoch weder negative noch aussch l ießl ich ind ividue l le  

Risikoverwirkl ichung s ind ,  sondern e ine bio logisch a l le in den Frauen aufgebürdete, 

existenziel le  Leistung für d ie Gesamtgesel lschaft und die Männer darstel l t .  Dazu ist 

noch anzuführen, daß eine Krankheit schon deshalb n icht mit e iner Schwanger

schaft verg l ichen werden kann ,  da eine Schwangerschaft nur eine best immte Zeit 

dauert und die Dauer der Schwangerschaft verg l ichen mit der auf Lebensze it ei nge

gangenen Stel lung eines öffentl ich-rechtl ichen Bediensteten nur gering ist .  

Die i n  der Vorschrift über d ie körperl iche E ignung für den Justizwachdienst festge

legte G leichsetzung der Schwangerschaft mit einer Krankheit ste l lt deshalb e ine 

unmittelbare Diskrim in ierung im  S inn des § 3 Z 1 B-GBG dar, da der Ausschluß der 

Exekutivdiensttaug l ichkeit wegen Schwangerschaft nur Frauen treffen kann .  

Die G leichbehandlungskommission erachtet auch d ie  in  der Vorschrift über d ie kör

perl iche E ignung für den Justizwachdienst enthaltene Sondervorschrift für weib l iche 

Bedienstete, die in jedem Fal l  einen gynäkologischen Befund, der n icht ä lter a ls ein 
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Monat sein darf, a ls  unzulässige und diskrimin ierende Frage nach einer S chwanger

schaft. 

Wird daher bei der Beurtei lung der Exekutivdiensttaugl ichkeit von Bewerberinnen 

die Frage nach einer mögl ichen Schwangerschaft gestel lt bzw. auf eine bestehende 

Schwangerschaft abgestel lt, stel lt d ies eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund 

des Gesch lechtes gem. § 3 Z 1 i .v.m .  § 2 Abs.6 B-GBG dar. D ies g i lt auch für die 

Verweigerung der Aufnahme in das öffentl ich-rechtl iche D ienstverhältnis aus dem 

Grund der Schwangerschaft. 

Die GleicMbehandlungskommission empfiehlt daher nachdrückl ich, 

1 . ) die Vorschrift über die körperl iche Eignung für den Justizwachd ienst h insichtl ich 

der Sondervorschrift für weib l iche Bed ienstete in den Punkten 2 und 3 dem im 

Bundes-G leichbehand lungsgesetz festgelegten Gebot der G leichbehandlung 

anzupassen und 

2 . )  die N ichtaufnahme in das öffentl ich-rechtl iche Dienstverhältnis aus dem Grunde 

der Schwangerschaft zu unterlassen. 

Ergebnis: 

1 .  Die Weigerung des Dienstgebers, eine schwangere Frau in das öffentlich

rechtl iche Dienstverhältnis aus dem Grund der Schwangerschaft aufzuneh

men, stellt eine unmittelbare Diskriminierung im Sinn des § 3 Z 1 B-GBG dar. 

2. Die in der "Vorschrift über die körperl iche Eignung für den Justizwach

dienst" enthaltenen Sondervorschriften für weibl iche Bedienstete wider

sprechen i m  Punkt 2 und 3 dem Grundsatz der Gleichbehandlung und steI

len eine unmittelbare Diskriminierung im Sinne des Bundes

Gleichbehandlungsgesetzes dar. 

Verfahrensdauer: 25. Apri l 1 996 bis 23. August 1 996 
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BM; / Fa1/ 3: 

Weigerung des Dienstgebers die Antragstellerin aus dem Grund der Schwan

gerschaft in  das öffentl ich-rechtl iche Dienstverhältnis aufzunehmen. 

Antragsei nbringung: 8. Ju l i  1 996 

Feststel lungen :  

Grundsätzl ich stel lt eine Schwangerschaft bzw. e in Beschäft igungsverbot kei n  H i n

dern is für die Begründung eines öffent l ich-rechtl ichen Dienstverhältn isses dar. Ge

setzl iche Voraussetzungen für die Begründung sind die Erfü l lung der Ernennungser

fordern isse sowie das Vorhandensein einer freien P lanstel le .  Nach der ständigen 

Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes g ibt es auch dann, wenn al le h iezu 

erforderl ichen Voraussetzungen vorl iegen, keinen Rechtsanspruch auf eine Ernen

nung, daher auch n icht auf d ie Ernennung, mit der das öffentl ich-rechtl iche Dienst

verhä ltn is begründet wird. Es l iegt im freien Ermessen der Behörde zu bestimmen, 

wann eine E rnennung zu vol lziehen ist. Freies Ermessen im Rechtssinne bedeutet 

aber, daß der Gesetzgeber der Behörde bei ihrer Entscheidung im E inzelfa l le Ent

sch lußfreiheit einräumt - eine Freiheit ,  d ie ihre Beschränkung darin findet, daß s ie 

n icht von unsach l ichen Erwägungen getragen sein darf. 

Derart ige unsach l iche Erwägungen verbietet auch § 3 Z 1 des Bundes

Gle ichbehand lungsgesetzes (B-GBG) ,  wonach n iemand aufgrund des Geschlechtes 

im Zusammenhang mit e inem Dienst- oder Ausbi ldungsverhältn is  unmitte lbar oder 

mittelbar d iskrimin iert werden darf, insbesondere nicht bei der Begründung des 

Dienst- oder Ausbi ldungsverhältnisses. 

Im H inbl ick auf die Judikatur des EuGH ist die Verweigerung der Aufnahme in das 

öffentl ich-recht l iche Dienstverhältn is  wegen einer Schwangerschaft eine unmitte lba

re D iskrimin ierung im S inne des § 3 Abs. 1 B-GBG.  

Die G leichbehandlungskommission empfiehlt daher nachdrückl ich, die N ichtaufnah

me in das öffentl ich-recht l iche Dienstverhältn is aus dem Grunde der Schwanger

schaft zu unterlassen. 
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Ergebnis: 

1 .  Die Weigerung des Dienstgebers, die Antragstellerin in das· öffentl ich

rechtl iche Dienstverhältnis aus dem Grund der Schwangerschaft aufzu

nehmen, stellt eine unmittelbare Diskriminierung im Sinn des § 3 Z 1 

B-GBG dar. 

2. Die in  der "Vorschrift über die körperl iche Eignung für den J ustizwach

dienst" enthaltenen Sondervorschriften für weibl iche Bedienstete wider

sprechen im Punkt 2 und 3 dem Grundsatz der Gleichbehandlung und 

stellen eine unmittelbare Diskriminierung im Sinne des Bundes

Gleichbehandlungsgesetzes dar. 

Verfahrensdauer: 6. September 1 996 

Zusatz: Am 1 0. Oktober 1 996 wurde vom Bundesmin isterium für Justiz mitgetei lt, 

daß die Antragstel lerin auf eine freie Planstel le ernannt wurde. 
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BMJ / Fall 4: 

Ausschreibung einer Planstelle eines Sprengelstaatsanwaltes/einer Sprengel

staatsanwältin im Bereich der Oberstaatsanwaltschaft. 

Antragseinbringung: 3. September 1 996 

Feststel lungen : 

Soweit Fördermaßnahmen nach §§ 42 und 43 B-GBG geboten s ind ,  i st gemäß § 6 

B-GBG in  der Ausschreibung darauf h inzuweisen. 

Im Bereich der Oberstaatsanwaltschaft A gab es zum Zeitpunkt der Ausschreibung 

einer Sprengelstaatsanwältin/eines Sprengelstaatsanwaltes bereits sieben Staats

anwält innen. Die verbindl ichen Vorgaben des Frauenförderungsplanes waren daher 

bereits zu diesem Zeitpunkt erfü l lt. E ine Verpfl ichtung zu Fördermaßnahmen nach 

§ 42 und § 43 B-GBG bestand daher nicht . Eine Verletzung des § 6 B-GBG durch 

die Ausschreibung einer Sprengelstaatsanwält in/eines Sprengelstaatsanwaltes im  

Bereich der Oberstaatsanwaltschaft A konnte daher auch n icht erfo lgen . 

Losgelöst von der dem gegenständl ichen Antragsfa l l  zugrundel iegenden Ausschrei

bung ist die Gleichbehandlungskommission der Ansicht, daß es bei der Ausschrei

bung von staatsanwaltschaft l ichen P lanstel len denkmögl ich ist, daß auch Personen,  

die Richter waren und wiederum zum Richter ernannt werden könnten, den Ernen

nungserfordern issen des § 1 2  StAG entsprechen und somit auch bei d iesen Aus

schreibungen ein H inweis auf § 42 B-GBG zu erfolgen hätte. 

Weiters ist die Gleichbehandlungskommission der Ansicht, daß sich die Anwendung 

des § 43 B-GBG im Bereich des Bundesmin isteriums für Justiz n icht darauf be

schränken darf, d iese Bestimmung bei der Vergabe von den im Richterdienstgesetz 

vorgesehenen Funktionen anzuwenden. § 43 B-GBG hätte vielmehr im  Bereich des 

Justizressorts übera l l  dort zur Anwendung zu kommen, wo es im S inn des § 3 Z 5 

B-GBG zu einer Beförderung und der Zuweisung höher entlohnter Verwendungen 

kommt (so z. B .  die Ernennung von Richteramtsanwärterinnen auf die P lanstel le ei

ner Richterin ) .  
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Ergebnis: 

Die Ausschreibung einer Planstelle eines Sprengelstaatsanwaltes/einer Spren

gelstaatsanwältin im Bereich der Oberstaatsanwaltschaft A widersprach nicht 

§ 6 B-GBG. 

Verfahrensdauer: 3. September 1 996 bis 30. Apri l 1 997 
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BMJ / Fall S: 

Ungleiche Geschäftsvertei lung am Bezirksgericht und Einleitung eines dienst

gerichtlichen Verfahrens zur Versetzung in den zeitl ichen Ruhestand. 

Antragseinbringung: 1 8 . September 1 996 

Festste l lungen: 

Gemäß § 3 B-GBG darf aufgrund des Gesch lechtes n iemand bei der Gewährung 

freiwi l l iger Sozia l le istungen, die kein Entgelt darstel len (Ziffer 3)  sowie bei den 

sonstigen Arbeitsbedingungen (Ziffer 6) diskrim i n iert werden. 

Die im Zuge des Verfahrens vor der Gleichbehand lungskommission vorgelegten 

Zahlen zeigen jedoch , daß die von der Antragstel lerin geleitete Abtei lung B am Be

zirksgericht A n icht nur keine Belastung von zwei Dritteln aufweist ,  sondern im Ge

gente i l  e ir.len über dem Normaufwand für eine Vol lzeitkraft l iegenden Arbeitsauf

wand erfordert. Die von der Antragstel lerin geleitete Abtei lung umfaßt 1 2  Geschäfts

sparten und weist damit d ie breiteste fach l iche Streuung von al len Abtei lungen am 

Bezi rksgericht A auf. Nach Ansicht der G leichbehandlungskommission sol lte in  der  

Geschäftsvertei lung auf die von der Antragstel lerin gewählte Arbeitsorganisation , 

d ie s ich seit ihrem E intritt in  die Justiz n icht verändert hat, Bedacht genommen wer

den. D ies wäre beispie lsweise durch die Zutei lung der weniger verhand lungsintensi

ven Fami l ien- und Außer-Streit-Sachen erreichbar. 

Als Begründung für die E in leitung des Verfahrens zur Versetzung in den zeitl ichen 

Ruhestand von der Antragstel lerin wurden led ig l ich die Zahl der offenen Verfahren 

und d ie von der Antragstel lerin aufgrund ihrer Behinderung gewählte Arbeitsorgani

sat ion herangezogen . Nach Ans icht der Gleichbehandlungskommission ist jedoch 

auch das gesamte Arbeitsumfeld zu berücksichtigen . Daß e ine übermäßige Arbeits

belastung durch die Geschäftsvertei lung, die für die Antragste l lerin am Bezirksge

richt A besteht, zu einer verstärkten Anzahl von offenen Verfahren führt, i st für d ie  

Gleichbehandlungskommission evident. Auch d ie  Tatsache, daß d ie  von der An

tragstel lerin am Bezirksgericht B geführte Fami l ien- und Außer-Streitrechtl iche Abtei

lung für sie problemlos zu bewältigen war, zeigt, daß der Vertreter des Dienstgebers 

in  Kenntn is  des U mstandes, daß für die Antragstel lerin aufgrund ihrer Behinderung 
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led ig l ich ein beschränkter Zeitraum der Anwesenheit am Gericht mögl ich ist, im 

Rahmen seiner Fürsorgepfl icht auch die Verpfl ichtung gehabt hätte, d ie Geschäfts

vertei lung so vorzunehmen, daß sie der Arbeitsorganisation der Antragstel lerin an

gepaßt i st. 

Ergebnis: 

Die Antragstellerin wurde als behinderte Frau im Vergleich zu behinderten und 

auch zu voll arbeitsfähigen Männem durch die ungleichmäßige Geschäftsver

tei lung am Bezirksgericht A und durch die Einleitung eines dienstgerichtl ichen 

Verfahrens zur Versetzung in den zeitl ichen Ruhestand gemäß § 3 Z 3 und Z 6 

B-G BG diskriminiert. 

Verfahrensdauer: 1 8 . September 1 996 bis 29. Apri l 1 997 

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 293 von 344

www.parlament.gv.at



- 1 8  -

BMJ / Fa1/ 6: 

Verkürzte Ausschreibung von Planstellen im Bereich einer Justizanstalt. 

Antragseinbringung: 20. September 1 996 

Feststel l ungen: 

Gemäß § 6 B-GBG sind in  Ausschreibungen von Planstel len und Funktionen d ie mit 

dem Arbeitsplatz (der Funktion) verbundenen Erfordernisse und Aufgaben so zu 

formul ieren, daß sie Frauen und Männer gleichermaßen betreffen,  es sei denn ,  e in  

best immtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraussetzung für d ie Ausübung der vor

gesehenen Tätigkeit. Die Ausschreibung darf auch keine zusätzl ichen Anmerkungen 

enthalten, d ie auf ein bestimmtes Gesch lecht schl ießen lassen . Soweit jedoch För

dermaßnahmen nach den §§ 42 und 43 geboten sind, ist in  der Ausschreibung dar

auf h inzuweisen . 

D ie Ausschre ibung von P lanstel len des Just izwachdienstes im  Bereich der Justi

zanstalt A vom xxx beinhaltet den Passus, daß weib l iche Bewerber Erfahrung in der 

Handhabung von Schußwaffen haben sol lten. Dieses nur für Bewerberinnen vorge

sehene Erfordern is widerspricht § 6 B-GBG.  Nach § 6 1 .  Satz B-GBG sind die mit  

dem ausgeschriebenem Arbeitsplatz verbundenen Erfordern isse und Aufgaben so 

zu formul ieren,  daß sie Frauen und Männer gle ichermaßen betreffen, es sei  denn ,  

e in best immtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraussetzung für d ie  Ausübung der 

vorgesehenen Tätigkeit. Da die ausgeschriebenen Arbeitsplätze sowohl Frauen als 

auch Männern offenstehen , steht ein geschlechtsspezifischer H inweis  für Frauen 

(Erfahrung mit der Handhabung von Schußwaffen) im Widerspruch zu § 6 B-GBG.  

Der in  der Ausschreibung vom 24 .  Mai 1 996 enthaltene H inweis  auf das Erfordernis 

der Erfahrung in der Handhabung von Schußwaffen führt dazu , daß gut qual ifizierte 

Frauen von e iner Bewerbung abgehalten werden könnten .  

D ie Bundes-Gleichbehand lungskommission stel l t  fest, daß vom Bundesmin isterium 

für Justiz i n  e inem Erlaß vom 4. Ju l i  1 996 festgehalten wurde, daß es unzulässig sei ,  

von Bewerberinnen Erfahrung im  Umgang mit Schußwaffen zu verlangen. Weiters 

wurde auf d ie Ei nha ltung der Best immungen des § 6 B-GBG in diesem Erlaß h in

gewiesen. 
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D iese mangelhafte Ausschreibung und die i rrtüml iche Verwendung eines lange ge

bräuch l ichen Inserattextes wurde dadurch bereinigt, daß eine neuerl iche Stei len

ausschre ibung mit vol lem Text und ohne zusätzl ichen Hinweis  auf d ie Erfahrung m it 

Schußwaffen erfolgte. Al le Bewerberinnen und Bewerber wurden in das im Anschluß 

an d ie Ausschre ibung vom xxx durchgeführte Aufnahmeverfahren m iteinbezogen. 

Für die Gleichbehand lungskommission s ind im Aufnahmeverfahren selbst und in der 

Tatsache, daß aufgrund der Reihung keine Bewerberin aufgenommen wurde, keine 

Anhaltspunkte dafür ers ichtl ich, daß Bestimmungen des Bundes

Gle ichbehand lungsgesetzes verletzt worden seien. 

Im gegenständ l ichen Antragsfa l l  wurde die Langfassung der Ausschre ibung led ig l ich 

an der Amtstafel in  der J ustizanstalt A angesch lagen. In dem an einen wesentl ich 

größeren I nteressentinnenkreis  gerichteten Inserat wurde dagegen nur eine Kurz

fassung verwendet. Von der Gleichbehandlungskommission wi rd daher empfohlen, 

im Aushang an der Amtstafel und in den Inseraten d ie g leiche Langfassung des 

Ausschre ibungstextes zu veröffentl ichen, um zu gewährleisten, daß s ich eine größe

re Anzahl von Bewerberinnen meldet und die bevorzugte Aufnahme in den Bundes

d ienst von Bewerberinnen mit g le icher E ignung umgesetzt werden kann. 

Ergebnis: 

Die Ausschreibung von Planstel len im Bereich der Justizanstalt A vom xxx wi 

dersprach insofern den Bestimmungen des § 6 B-GBG, als diese Ausschrei

bung ein geschlechtsspezifisches Erfordernis für Frauen (Erfahrung in der 

Handhabung von Schußwaffen) vorsah, obwohl die zu besetzenden Arbeits

plätze Frauen und Männern offenstehen und daher geschlechtsneutral auszu

schreiben waren. 

Die am xxx wiederholte Ausschreibung weist diesen Mangel nicht mehr auf. 

Verfahrensdauer: 20. September 1 996 bis 1 9. Februar 1 997 
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BMJ / Fall 7: 

N ichtberücksichtigung einer Bewerbung um die Planstelle einer/eines Richter

amtsanwärterin/s. 

Antragseinbringung: 1 2 . Dezember 1 996 

Feststel lungen : 

E ine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß § 3 Z 1 B-GBG l i egt vor, 

wenn jemand bei der Begründung des Dienst- oder Ausbi ldungsverhältnisses unmit

telbar oder m ittelbar d iskriminiert wird . 

Aus den vorl iegenden Unterlagen geht hervor, daß die Antragstel lerin von al len 

Ausbi ldungsrichtern eine ausgezeichnete Beurte i lung ihrer Verwendung erhalten 

hat. Im weiteren Auswahlveriahren im Bereich des Strafrechtes wird hervorgehoben, 

daß die Ahtragstellerin ein überdurchschnitt l iches Wissen habe und sie in  der 

schrift l ichen Arbeit eine Spitzen leistung (39 von 40 Punkten) erreicht habe, ihre 

Übernahme in  den richterl ichen Vorbereitungsd ienst wird empfoh len, die Gesamtbe

urtei lung lautet auf "Ausgezeichnet" . In ihrer Beurtei lung über den zivi l recht l ichen 

Tei l des Auswahlveriahrens wird festgehalten , daß ihre schrift l iche Übungsarbeit gut 

geg l iedert und zutreffend gewesen sei ,  aufgrund ihres Auftretens und ihrer weit 

überdurchschn itt l ichen Kenntnisse sei sie für eine Aufnahme in den richterl ichen 

Vorbereitungsdienst sehr gut geeignet, die Gesamtbeurtei lung lautet auf 

"Ausgezeichnet" . Weder im  psychologischen E ignungstest, der die Antragstel lerin 

als "Geeignet" als Richteramtsanwärterin feststel lt , noch im medizin ischen Test gab 

es Bedenken hinsichtl ich e iner Aufnahme. Im Aktenvermerk des Präsidenten des 

Oberlandesgerichtes A über das am xxx stattgefundene Gespräch wird festgehalten, 

daß die Antragstel lerin einen ausgezeichneten persönl ichen E indruck mache. Ins

gesamt l iegt bei der Antragstel lerin eine ausgezeichnete persönl iche und fachl iche 

Eignung zur Aufnahme in den richterl ichen Vorbereitungsdienst vor. Die Tatsache, 

daß im  Aktenvermerk über das Gespräch vom xxx auch vom Präsidenten des Ober

landesgerichtes A festgehalten wurde, daß auf Vorhalt des Alters die Bewerberin 

erklärt habe, daß sie jedenfa l ls  bereit sei ,  bis zum 65. Lebensjahr zu arbeiten , zeigt, 

daß bereits zu diesem Zeitpunkt das Alter der Antragstel lerin als Erwägung h insicht

l ich ei ner N ichtaufnahme in den Ernennungsvorschlag des Präsidenten herangezo-
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gen wurde. Für die Gleichbehandlungskommission ist es nicht nachvol lziehbar, daß 

zunächst auf § 4 BOG hingewiesen wurde, obwohl diese Bestimmung nicht anwend

bar ist. Wenn danach in einem Gespräch zwischen dem Präs identen des Oberlan

desgerichtes A und der Antragstel lerin auf die P lanstel lenbesetzungsverordnung, 

d ie eine Z
.
ustimmung des Bundeskanzlers vorsieht, hingewiesen wird, so ist auch 

der H inweis auf die P lanstel lenbesetzungsverordnung insofern unzutreffend, a ls  we

der vom Präsidenten des Oberlandesgerichts A noch vom Bundesministerium für 

Justiz ausgesch lossen werden kann, daß der Bundeskanzler einer Ernennung n icht 

zustimmen würde. 

§ 4 Z 2 B-GBG hindert grundsätzl ich n icht, daß ein D ienstgeber aus 

"unternehmenspol itischen" Gründen jüngere Bewerberinnen und Bewerber vorzieht. 

D iese Absicht muß jedoch schon in der Ausschreibung und bei Beginn des Aus

wahlverfahrens bekanntgegeben werden und darf nicht erst im Laufe des Auswahl

verfahrens nachgeschoben werden. Im Bereich des Oberlandesgerichtes A g ibt es 

ein "abgestuftes" Auswahlverfahren, bei  dem nicht geeignete Bewerberinnen und 

Bewerbern bereits verschiedenste Stufen dieses Auswahlverfahrens nicht mehr 

durch laufen. 

So l lte es also "unternehmens-pol it ische" Erwägungen der Justiz geben, ledigl ich 

jüngere Bewerberinnen und Bewerber aufnehmen zu wol len, so wäre dies späte

stens zu Beginn des Auswahlverfahrens bekanntzugeben. Die Antragstel lerin hat 

zweimal die Gerichtspraxis verlängert bekommen, s ie hat die schrift l ichen Übungs

arbeiten aus Straf- und Ziv i l recht abgelegt, sie wurde zu den Gesprächen mit Se

natspräsident X und Senatspräsident Y zugelassen, hat einen psycho logischen und 

med izinischen Test abgelegt und ein Gespräch mit dem Präsidenten des Oberlan

desgerichtes A geführt. Insgesamt zeigt das Auswahlverfahren, daß es sehr woh l  

informel le Gespräche und auch Maßnahmen g ibt ,  n icht geeignete Bewerberinnen 

und Bewerber bereits bei den verschiedensten Stufen des Auswahlverfahrens aus

zuschl ießen. 

Festzustel len ist weiters, daß das Auswahlverfahren zur Aufnahme in den Ernen

nungsvorschlag des Präsidenten des Oberlandesgerichtes A nicht nachvol lziehbar 

i st .  Dies zeigt sich unter anderem darin ,  daß bei den im Ernennungsvorsch lag drei 
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erstgereihten Kandidaten erwähnt wird, daß die besonders günstigen Ergebn isse 

des Auswahlverfahrens, die ausgezeichnete Bewährung und in der Praxis und d ie 

im psychologischen Auswahltest und im  Vorstel lungsgespräch hervorgekommene 

persönl iche Eignung für den Richterberuf maßgebl ich waren. Aus al len vorl iegenden 

Unterl agen erg ibt sich ,  daß auch die Antragstel lerin a l le erwähnten Kriterien,  die zu 

einer Erstreihung von anderen Kandidaten führte, erfü l lt . Warum die Antragstel lerin 

jedoch nicht im Ernennungsvorsch lag aufscheint, zumal auch der Präsident des 

Oberland�sgerichtes A im Schreiben vom xxx erwähnt, daß die Auswahlentschei

dung dem Bundesmin ister für Just iz vorbehalten bleibt, ist insofern nicht nachvo l l

ziehbar, da die Antragstel lerin im Ernennungsvorsch lag aufgrund ihrer hervorragen

den persön l ichen und fach l ichen Eignung auch mit dem Zusatz aufgenommen hätte 

werden können, daß gegebenenfa l ls e ine Zustimmung des Bundeskanzlers bei i hrer 

Ernennung erforderl ich sei .  Die Heranziehung des Lebensalters der Antragstel leri n 

als Begründung dafür, daß sie nicht in  den Ernennungsvorsch lag aufgenommen 

wurde, widerspricht § 3 Z 1 iV. m  § 4 Z 2 B-GBG.  

Zum Auswah lverfahren im Bundesmin isterium für Just iz ist festzustel len,  daß der 

Vorsch lag des Präsidenten des Oberlandesgerichtes A nicht bindend ist, sodaß im  

Bundesmin ister ium für Justiz a l l e  Bewerberinnen und Bewerber i n  das Auswahlver

fahren einbezogen werden müssen . Auf welche Art dieses Auswahlverfahren durch

geführt wurde, wurde vom Bundesmin isterium für Justiz nicht ausgeführt .  

Insgesamt konnte der Vertreter des D ienstgebers im gegenständl ichen Antragsfa l l  

n icht darlegen, daß  nicht auf das Geschlecht bezogene Gründe für die untersch ied

l iche Behand lung maßgebend waren. 

Ergebnis: 

1 .  Die Antragstellerin wurde dadurch, daß sie trotz hervorragender fachlicher 

und persönl icher Qual ifikation nicht in  den Ernennungsvorschlag des Prä

sidenten des Oberlandesgerichtes A aufgenommen wurde, gemäß § 3 Z 1 

B-GBG diskriminiert. 
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2. Weiters wurde die Antragstellerin auch dadurch, daß sie trotz ihrer Qualifi 

kation nicht in  den Ernennungsvorschlag des Bundesministeriums für Ju

stiz aufgenommen wurde und kein nachvollziehbares Auswahlverfahren 

und kein  Quervergleich zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern um 

die Aufnahme in den richterl ichen Vorbereitungsdienst durchgeführt wur

de, gemäß § 3 Z 1 B-GBG diskriminiert. 

Verfahrensdauer: 1 2. Dezember 1 996 bis 5. August 1 997 
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BMJ / Fa1/ 8: 

Sexuelle Belästigung (Justizwachdienst). 

Antragseinbringung: 3. Jänner 1 997 

Feststel lungen: 

E ine D iskrimin ierung aufgrund des Geschlechtes gemäß § 7 B-GBG l iegt unter an

derem vor, wenn die Dienstnehmerin im  Zusammenhang mit ihrem Dienst- oder 

Ausbi ldungsverhä ltn is vom Vertreter des Dienstgebers selbst sexuel l  belästigt wird. 

Sexuel le Belästigung l iegt vor, wenn ein der sexuel len Sphäre zugehöriges Verhal

ten gesetzt wird ,  das die Würde einer Person beeinträchtigt, für die betroffene Per

son unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und eine einschüchternde, feind

selige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft. Geschütz

tes Rechtsgut dieser Bestimmung ist n icht nur die körperl iche Integrität vor sexuel len 

Handlungen , sondern auch die psych ische Integrität vor Verletzungen der Persön

l ichkeit . 

Herr X hatte die Mögl ichkeit, bei zwei S itzungen der Gleichbehandlungskommission 

persön l ich zu den erhobenen Vorwürfen Ste l lung zu nehmen. In  seiner schriftl ichen 

Stel lungnahme entschuldigte er s ich für die S itzung der Gleichbehandlungskommis

sion aus d ienstl ichen Gründen. Demgegenüber gab jedoch der Leiter der Justizan

sta lt A an, daß Herr X an ihn überhaupt n icht herangetreten sei und um einen 

Diensttausch ersucht hätte und daß ein Diensttausch jederzeit mögl ich gewesen 

wäre. In seiner Ste l lungnahme bestreitet Herr X d ie Vorwürfe gänzl ich und führt an ,  

daß die Antragstel lerin nur  bedingt belastbar se i  und das vermutl ich auf andauern

den Alkoholkonsum zurückzuführen sei . Demgegenüber gab der Leiter der Just i 

zansta lt A an , daß ihm keinerlei Alkoholkonsum der Antragstel lerin bekannt ist. Auch 

die von Herrn X angeführte Tatsache, daß die Antragstel lerin während ihrer Ausbi l

dung n iemandem von den Vorfä l len erzählte, i st kein  Gegenbeweis dafür, daß d ie 

Anschuldigungen n icht stimmen. Diese Tatsache läßt sich auf die besondere d ien

strecht l iche Situat ion der Antragstel lerin ,  die in  einem Ausbi ldungsverhältnis im  Ju

stizwachdienst steht, zurückführen . In  der Stel lungnahme von Herrn X wird vielmehr 

noch die Persönl ichkeit von der Antragstel lerin dadurch in  negatives Licht gerückt, 

daß er ihre Behauptungen als "neurotische Phantastereien einer Spät-
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Pubertierenden" darstel lt. Auch d ie Tatsache, daß die Anstaltsleitung keine Sus

pendierung beantragt hat, ist n icht a ls Gegenbeweis für die Behauptungen der An

tragstel lerin zu werten, sondern aufgrund der Aussage des D ienststel lenle iters le

d ig l ich darauf zurückzuführen, daß es zu wenige dienstführende Beamte in der Ju

stizansta lt A g ibt. Insgesamt ist d ie Ste l lungnahme von Herrn X unglaubwürdig und 

kann die g laubwürdige Aussage der Antragstel lerin vor der Gleichbehandlungs

kommission und die Aussagen einiger weib l icher Bediensteter der Justizanstalt A, in 

denen das Verhalten von Herrn X sehr genau gesch i ldert wird und die als Unter

mauerung der Aussage der Antragstel lerin dienen, nicht entkräften . 

Nach Abwägung al ler schriftl ichen und mündl ichen Beweismittel im Ermittlungsver

fahren erachtet die Gleichbehandlungskommission es daher für erwiesen , daß 

Herr X ab dem xxx die Antragstel lerin dadurch sexuel l belästigt hat, daß er Anspie

lungen auf ihren Körper machte, sie an den Händen berührte bzw. den Körperkon

takt zu ihr suchte und daß er im Kol legenkreis den Eindruck erweckte, daß ein Ver

hältnis zwischen ihr und ihm bestehe (" Frau X") sexuel l  belästigt. Dadurch wurde für 

die Antragstel lerin eine einschüchternde und demütigende Arbeitsumwelt geschaf

fen. 

Ergebnis: 

Die Antragstellerin  wurde seit dem xxx in der Justizanstalt A von Herrn X ins

besondere dadurch sexuell belästigt, daß er anzügl iche Bemerkungen über 

ihren Körper machte und von ihm gegenüber Kollegen der Eindruck zu erwek

ken versucht wurde, daß zwischen der Antragstel lerin und ihm ein Verhältnis 

bestehe. 

Verfahrensdauer: 3. Jänner 1 997 bis 6. Oktober 1 997 
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2 .  B u nd esm i n iste rium fü r U nterricht u nd ku ltu re l le Angelegen
heiten 

BMUkA / Fall 1 : 

Nichtberücksichtigung bei der Bestel lung der Leiterin/des Leiters des BORG 

xxx. 

Antragseinbringung: 1 2. Februar 1 996 

Festste l lungen: 

Eine Verletzung des Frauenförderungsgebotes beim berufl ichen Aufstieg nach § 43 

B-GBG l iegt vor, wenn eine Bewerberin für die angestrebte höherwert ige Verwen

dung ( Funktion) n icht geringer geeignet ist als der bestgeeignete Mitbewerber und 

trotz der Vorgaben des Frauenförderungsplanes n icht (bevorzugt) beste l lt wurde. 

Die in d ieser Bestimmung normierte Verpfl ichtung der Dienstbehörde zur Bevorzu

gung von Bewerberinnen unter best immten Voraussetzungen bedingt ,  daß von der 

Dienstbehörde zunächst Festste l lungen über die persön l iche und fach l iche Eignung 

jeder Bewerberin und jedes Bewerbers für d ie angestrebte höherwertige Verwen

dung (Funktion) nach einheitl ichen Auswahlkriterien getroffen werden und auf d ieser 

Grundlage ein Wertungsvergleich vorgenommen wird. Die Festlegung derartiger 

Anforderungen für die zu besetzende Funktion sowie von Nachweisen zur Feststel

lung des Maßes der E ignung der Bewerberinnen und Bewerber stel len nach Auffas

sung der Gleichbehand lungskommission eine unverzichtbare Voraussetzung für e in 

dem Sach l ichkeitsgebot der Bundesverfassung entsprechendes nachvol lziehbares 

Auswahlverfahren dar. 

Diese Festlegung von Auswahlkriterien und der Quervergleich zwischen al len Be

werberinnen und Bewerbern hat im gegenständl ichen Antragsfa l l  schon dort anzu

setzen ,  wo die Bewerbungen im Rahmen des "Wiener Model ls" bewertet werden . 

Gerade die Bewertung der Bewerbungen durch den pädagog ischen Abtei lungsleiter 

und den Leiter der Personalabtei lung bringen in das gesamte Verfahren des 

"Wiener Model ls" ein sehr stark subjektives E lement h ine in ,  weshalb gerade in d ie

sem Punkt ein nachvol lziehbarer Wertungsverg leich zwischen den schrift l ichen Be

werbungen festgelegt werden sol lte. Nach Ansicht der Gleichbehandlungskommissi-
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on erg ibt sich aus einem Quervergleich zwischen den Bewerbungsunterlagen der 

Antragste l lerin und Herrn X der mit der Leitung betraut wurde, eine zumindest glei

che E ignung. D iese Beurtei lung der G leichbehandlungskommission erg ibt s ich auch 

daraus, daß die Bewertung der Bewerbungen der Antragstel lerin und Herrn X als 

besonders geeignet bewertet wurden, daß heißt das gleiche Kalkü l  aufweisen. 

E ine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 3 Z 5 B-GBG l iegt vor, wenn 

jemand im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis aufgrund des Geschlechtes 

beim berufl ichen Aufstieg, i nsbesondere bei der Beförderung und der Zuweisung 

höher entlohnter Verwendungen (Funktionen) unmittelbar oder m ittelbar d iskrim iniert 

wird . 

D iese Überprüfung ergab, daß im Bereich des Stadtschulrates für Wien zwar das 

"Wiener Model l" zur Objektivierung zur Vergabe von Schul le iterfunktionen ange

wendet wird, d ieses Auswahlverfahren jedoch so starke subjektive Elemente enthält, 

daß das gesamte Auswahlverfahren nur mehr scheinbar objekt iven Kriterien ent

spricht. Wenn a lso zunächst die Bewerbungen der Bewerberinnen und Bewerber in 

nicht anonymisierter Form in Kategorien eingeteilt werden, so wäre es nur dann eine 

nachvol lziehbare Reihung, wenn Bewerberinnen und Bewerber in der sei ben Kate

gorie auch die sei ben Punkteanzahlen bekommen würden . Im gegenständl ichen 

Auswahlverfahren wurden d ie Bewerbungen der Antragstel lerin und Herrn X zwar 

mit demselben Kalkül beurtei lt, in der Umsetzung in ein Punktesystem kam es je

doch ohne Begründung dazu, daß Herr X mit 1 Punkt, die Antragstel lerin mit 6 

Punkten beurte i lt wurde. D iese unterschied l iche Punktevergabe innerhalb des sel

ben Ka lküls führt mathematisch dazu, daß eine gleichgeeignete Bewerberin bzw. ein 

Bewerber in den nachfolgenden anderen Säulen des "Wiener Model ls" selbst bei 

einer hervorragenden Beurtei lung al ler anderen drei Säulen nicht mehr zu der sel

ben - geringen - Punkteanzahl  des Mitbewerbers kommen kann. Eine Umsetzung in 

das Punktesystem in d ieser ersten Säule der Bewertung der Bewerbungen wäre in

nerha lb des sei ben Kalküls nur dann sinnvol l ,  wenn nachvol lziehbare Begründungen 

für die untersch iedl iche Vergabe dieser Punkte angeführt werden können. 

Weiters wurde im gegenständl ichen Antragsfal l  die hervorragende Beurtei lung der 

Bewerbung der Antragstel lerin durch den D irektor bzw. des Landesschul inspektor 

mit der Punkteanzahl 3 bewertet, im Gegensatz dazu wurde die n icht so gute Beur-

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 303 von 344

www.parlament.gv.at



- 28 -

tei lung der D i rektorin von Herrn X mit der Punkteanzahl 2 bewertet . Zu dieser Säule 

des "Wiener Model ls" gab der Vertreter des Stadtschulrates an, daß die nicht so 

gute Beurtei lung von Herrn X durch d ie Direktorin deshalb zustande gekommen sei ,  

da  es  persön l iche Differenzen zwischen diesen beiden Personen gegeben habe. 

Diese Begründung für die untersch iedl iche Beurtei lung zwischen Herrn X und der 

Antragstel lerin ist insoferne unverständl ich ,  a ls für die Gleichbehandl ungskommissi

on gerade die Beurte i lung des d irekten Vorgesetzten ein maßgebl iches I ndiz für d ie 

Eignung der Bewerberinnen und Bewerber darstel lt . Stel lt man näml ich die Bewer

tungen der vorgesetzten Funktionsträger gegenüber, so ist n icht einsicht ig ,  warum 

Herr X trotz einer verbalen sch lechteren Bewertung durch die Direktorin trotzdem 

h ins ichtl ich der Punkteanzah l bei der zweiten Säule des "Wiener Model ls" noch im

mer vor der Antragstel lerin l iegt. 

Das Feh len jedweder Rechtfertigung für die vorgenommene Reihung des Stadt

schu l rate� für Wien läßt den Schluß zu, daß offenbar sachfremde E rwägungen für 

d ie Entscheidung des Stadtschulrates für Wien maßgebend waren. 

H insichtl ich des Auswahlverfahrens des Bundesmin isteriums für Unterricht und kul

ture l le  Angelegenheiten ist festzuhalten, daß die d ie Entscheidung der Bundesmin i

ster in für Unterricht und kulturel le Angelegenheiten vorbereitenden Verwaltungsakte 

s ich nur darauf beschränken,  die Reihung des Stadtschul rates für Wien ungeprüft zu 

übernehmen . Obwohl  im gegenständ l ichen Antragsfa l l  der Stadtschu lrat für Wien 

zwei Mal zu einer Stel lungnahme h insichtl ich der vorgenommenen Reihung aufge

fordert wurde, wurden dennoch die Stel lungnahmen des Stadtschulrates für Wien 

offenbar ungeprüft übernommen. Die dem Bundesmin isterium für Unterricht und 

kulture l le Angelegenheiten vorgelegten Unterlagen wurden n icht mehr weiter über

prüft ,  da diese Überprüfung eindeutig hätte ergeben müssen , daß es zu einer offen

sichtl iche!} D iskrimin ierung und Verletzung des Frauenförderungsgebotes durch den 

Stadtschu l rat für Wien gekommen ist .  E ine eigenständige Beurte i lung der Bewerbe

r innen und Bewerber hätte nach den vorl iegenden Unterlagen auch im Bundesmin i

sterium für Unterricht und kulturel le Angelegenheiten zu ei ner anderen Reihung füh

ren müssen. 
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Ergebnis: 

1 .  Die Auswahlentscheidung zur Bestellung der Leiterin/des Leiters des 

BORG xxx weist schwere Begründungsmängel auf und ist nicht nachvoll

ziehbar. Die zugunsten von Herrn X getroffene Auswahlentscheidung ver

letzt nicht nur das Frauenförderungsgebot nach § 43 B-GBG, sondern auch 

das Gleichbehandlungsgebot nach § 3 Z 5 B-GBG. 

2. Das Auswahlverfahren des Stadtschulrates für Wien ("Wiener Modell" )  

dient zwar zur Objektivierung der Auswahlentscheidung, d ie  tatsächliche 

Handhabung durch den Stadtschulrat für Wien wurde im gegenständlichen 

Antragsfall jedoch so durchgeführt, daß die Sachlichkeit des gesamten 

Auswahlverfahrens einschließlich der getroffenen Auswahlentscheidung in 

Zweifel gezogen werden kann. 

3. Das vom Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

eigenständig durchzuführende Auswahlverfahren, das den Bestimmungen 

des BOG sowie des B-GBG zu entsprechen hätte, beschränkt sich im ge

genständlichen Antragsfall lediglich darauf, daß die vom Stadtschulrat für 

Wien getroffene Auswahlentscheidung ungeprüft übernommen wurde und 

der vom Stadtschulrat für Wien vorgelegte Dreiervorschlag ohne weitere 

Abwägung der Eignungskriterien der Bundesministerin für Unterricht und 

kulturel le Angelegenheiten zur Entscheidung vorgelegt wurde. Dadurch, 

daß im Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

kein nachvol lziehbares Auswahlverfahren durchgeführt wurde, wurde das 

Gleichbehandlungs- und Frauenförderungsgebot verletzt. 

4. Im Bereich des Stadtschulrates für Wien sind Frauen als Funktionsträge

rinnen unterrepräsentiert, weshalb empfohlen wird, bei jeder Auswahlent

scheidung das Frauenförderungsgebot zu beachten. 

Verfahren"sdauer: 1 9. Ju l i  1 996 

Zusatz: Laut Auskunft der Antragstellerin wurde Schadenersatz zuerkannt. 
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BMUkA / Fall 2: 

Nichtberücksichtigung der Bewerbung um die Leitung des Bundesrealgymna

si ums xxx. 

Antragseinbringung: 1 .  Ju l i  1 996 

Feststel lungen : 

Eine Verletzung des Frauenförderungsgebotes beim berufl ichen Aufstieg nach § 43 

B-GBG l iegt vor, wenn eine Bewerberin für die angestrebte höherwertige Verwen

dung(Funkt ion) nicht geringer geeignet ist als der bestgeeignete Mitbewerber und 

trotz der Vorgaben des Frauenförderungsplanes nicht (bevorzugt) bestel lt wurde. 

Die in d ieser Bestimmung normierte Best immung der Dienstbehörde zur Bevorzu

gung von Bewerberinnen unter bestimmten Voraussetzungen bedingt, daß von der 

D ienstbehörde zunächst Feststel lungen über die persön l iche und fachl iche E ignung 

jeder Bewerberin und jedes Bewerbers für die angestrebte höherwertige Verwen

dung (Funkt ion) nach einheitl ichen Auswahlkriterien getroffen werden und auf dieser 

Grund lage ein Wertungsvergleich vorgenommen wird .  D ie Festlegung derartiger 

Anforderungen für die zu besetzende Funktion sowie von Nachweisen zur Feststel

lung des Maßes der E ignung der Bewerberinnen und Bewerber stel len nach Auffas

sung der Gleichbehandlungskommission eine unverzichtbare Voraussetzung für ein 

dem Sach l ichkeitsgebot der Bundesverfassung entsprechendes nachvol lziehbares 

Auswahlverfahren dar. 

Die Festlegung von Auswahlkriterien und der Quervergleich zwischen al len Bewer

berinnen und Bewerbern hat im gegenständl ichen AntragSfa l l  schon dort anzuset

zen , wo die Bewerbungen im  Rahmen des "Wiener Model ls" bewertet werden . Ge

rade die Bewertung der Bewerbungen durch den pädagogischen Abtei lungsleiter, 

den Leiter der Personalabtei lung sowie einem Landesschu l inspektor bringen in das 

gesamte Verfahren des "Wiener Model ls" ein sehr stark subjektives E lement hinein ,  

weshalb gerade in d iesem Punkt ein nachvol lziehbarer Wertungsverg leich zwischen 

den schriftl ichen Bewerbungen festgelegt werden sol lte. Auch die Weiterleitung der 

durchgeführten Bewertung der Bewerbung und die Bewertung der Bewerbung an e in 

zweites Gremium,  näm l ich die Personalkommission des Kol legiums führt - wie die 
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Praxis gezeigt hat - n icht zu einem Korrektiv. Nach Ansicht der Gleichbehandlungs

kommission ergibt sich aus dem Quervergleich zwischen den Bewerbungsunterla

gen der Antragstel lerin und Herrn X der mit der Leitung betraut wurde, eine zumin

dest gleiche E ignung. Diese Beurtei lung der Gleichbehandlungskommission ergibt 

s ich auch daraus, daß die Bewertung der Bewerbung der Antragstel lerin und Herrn 

X als besonders geeignet im Personalbogen bewertet wurden, das heißt, daß beide 

das g le iche Kalkül  aufweisen. Aufgrund des aktuel len Frauenförderungsplanes des 

Bundesmin isteriums für Unterricht und kulturel le Angelegenheiten l iegt der Frauen

antei l  bei den D i rektorinnen/Direktorin in L 1 im Stadtschulrat für Wien bei 38%. Da 

a lso in diesem Bereich das Frauenförderungsgebot gemäß § 43 B-GBG zur Anwen

dung hätte kommen müssen, wurde durch die N ichtberücksichtigung der Bewerbung 

der Antra§stel lerin das Frauenförderungsgebot, das im Rahmen der Auswah lent

scheidung sowohl  vom Stadtschulrat für Wien als auch vom Bundesministerium für 

Unterricht und kulturel le Angelegenheiten zu beachten gewesen wäre, verletzt. 

D iese Überprüfung ergab, daß im Bereich des Stadtschulrates für Wien zwar das 

"Wiener Model l"  zur Objektivierung zur Vergabe von Schulleiterfunktionen ange

wendet wird,  d ieses Auswahlverfahren jedoch so starke subjektive E lemente enthält, 

daß das gesamte Auswahlverfahren nur mehr scheinbar objektiven Kriterien ent

spricht. Wenn also zunächst die Bewerbungen der Bewerberinnen und Bewerber in 

n icht anonym isierter Form in Kategorien eingetei lt werden, so wäre es nur dann eine 

nachvol lziehbare Reihung, wenn die Bewerberinnen und Bewerber in der selben 

Kategorie auch dieselben Punkteanzahlen bekommen würden. Im gegenständl ichen 

Auswahlverfahren wurden die Bewerbungen der Antragstel lerin und Herrn X zwar 

mit demselben Kalkül beurtei lt, in der Umsetzung in e in Punktesystem kam es je

doch ohne Begründung dazu, daß Herr X mit 5 Punkten, die Antragstel ler in mit 6 

Punkten beurtei lt wurde. Diese unterschiedl iche Punktevergabe innerhalb desselben 

Kalküls führt mathematisch dazu, daß eine gleichgeeignete Bewerberin bzw. e in 

Bewerber i n  den nachfolgenden anderen Säulen des "Wiener Model ls" selbst bei 

einer hervorragenden Beurtei lung al ler anderen drei Säulen n icht mehr zu derselben 

- geringen - Punkteanzahl des Mitbewerbers/Mitbewerberin kommen kann. Eine Um

setzung in das Punktesystem in dieser ersten Säule der Bewertung der Bewerbun

gen wäre innerhalb des sei ben Kalküls nur dann sinnvo l l ,  wenn nachvol lziehbare 

Begründungen für die untersch iedl iche Vergabe dieser Punkte angeführt werden 
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können. Im gegenständl ichen Antragsfal l  konnte jedoch keine Begründung für diese 

untersch i�d l iche Gewichtung h insichtl ich der Punkteanzahl  gegeben werden. Gera

de auch die vom Stadtschu l rat für Wien gegenüber der Gleichbehand lungskommis

sion abgegebene Stel lungnahme zeigt, daß kein  nachvo l lziehbarer Quervergleich 

zwischen der Antragstel lerin und Herrn X getroffen wurde, da diese Stel lungnahme 

nur e ine oberfläch l iche Gegenüberste l lung ist und in weiten Bereichen nur Leerfor

meln enthält. 

Aufgrund der vorl iegenden Unterlagen fäl lt auch auf, daß der Stadtschu lrat für Wien 

gegenüber dem Bundesmin isterium für Unterricht und kulturel le Angelegenheiten in 

seiner Stel lungnahme zur Begründung der Reihung von Herrn X anführte, daß die

ser beim Strukturierten Interview mit Abstand besser abgeschnitten habe und auch 

die Schulpartner (Vertreter des Schulgemeinschaftsausschusses) sich eindeutig für 

Herrn X ausgesprochen hätten .  Die Anführung der Ste l lungnahme des Schulge

meinschaftsausschusses in der Stel lungnahme des Stadtschulrates für Wien ist 

deshalb interessant, da in  der S itzung der Gleichbehandlungskommission am 

9. Oktober 1 996 der Vertreter des Stadtschulrates Wien ausführte, daß bei der ge

genständl ichen Bewerbung der Schulgemeinschaftsausschuß ledig l ich eine Stel

l ungnahme zu Herrn X abgegeben hätte und es aufgrund der Tatsache, daß der 

Schu lgemeinschaftsausschuß sich nicht zu al len Bewerberinnen und Bewerbern 

äußerte , dazu kam, daß die Stel lungnahme des Schulgemeinschaftsausschusses 

überhaupt nicht berücksichtigt worden sei . Weiters fäl lt auf, daß der Stadtschulrat 

für Wien in seiner Stel lungnahme zwar anführt, daß Herr X beim Strukturierten In

terview besser a ls d ie  Antragstel lerin abgeschn itten habe, jedoch n icht angeführt 

wird , daß die Antragstel lerin bei der Computerunterstützten Potentialanalyse besser 

als Herr X abgeschn itten hatte. Aus der oben angeführten Übersicht der Punktean

zah l  erg ibt sich für d ie Gleichbehandlungskommission , daß dann, wenn die Compu

terunterstützte Potentialanalyse und das Strukturierte Interview in Summe gesehen 

wird ,  d ie  Antragstel lerin und Herr X dieselben Punkteanzah len aufweisen. Es er

scheint daher nicht zielführend, einzelne Ergebnisse des Strukturierten Interviews 

oder der Computerunterstützten Potentialanalyse - wie i n  der Stel lungnahme des 

Stadtschulrates für Wien gegenüber dem Bundesministerium für Unterricht und kul

ture l le  Angelegenheiten - herauszuziehen, um den Dreiervorsch lag zu begründen. 

Der G leichbehandlungskommission erscheint jedoch viel relevanter, wie die Punk

tanzah len in der ersten Säule der Bewertung der Bewerbung und der zweiten Säule 
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der Bewertung der Beurtei lungen vergeben werden. Nach Ansicht der Kommission 

sol lten gerade in der zweiten Säule des "Wiener Model ls" die Bewertungen der Di

rektorinnen und der Direktoren sowie der Landesschul inspektoren ohne zusätzl iche 

Wertung durch den Stadtschul rat übernommen werden, da nur dadurch die Objekt i

vierung des gesamten Auswah lverfahrens erzielt werden kann. Wird auch in  d iesem 

Punkt suojektiv bewertet, so ist auch in d ieser Säule eine vermehrte Punkteanzahl 

durch die Bewerberinnen und Bewerber in den nachfolgenden zwei anderen Säulen 

des "Wiener Model ls" nicht mehr aufzuholen. Vergleicht man nämlich die Beurtei

l ung der Di rektoren und des Landesschul inspektors der Antragstel lerin und Herrn X, 

so ist nicht nachvol lziehbar, warum die Antragstel lerin in der zweiten Säule des 

"Wiener Model ls" einen Punkt mehr als Herr X erhalten hat. Für die Gleichbehand

lungskommission ergibt s ich daher, daß es bei der Auswahlentscheidung zwischen 

Herrn X und der Antragstel lerin zu einer unsachl ichen Benachtei l igung der Antrag

ste l lerin gekommen ist .  

Bei den der G leichbehand lungskommission vorl iegenden Unterlagen fäl lt auch auf, 

daß bei den Bewerbungsunterlagen anzugeben ist, an welcher Stel le des Dreiervor

schlages d ie entsprechende Bewerberin/der Bewerber berücksichtigt wurde. Bei 

d iesen Uriterlagen zeigt s ich ,  daß d ie Antragstel lerin zunächst an erster Stel le aus

gewiesen wurde, diese erste Stel le wurde offensichtl ich danach mit "2" überschrie

ben. Im Gegensatz dazu ist bei Herrn X zunächst die Rangreihung "2 . Ste l le" ange

führt, d ies wurde danach durch die Ziffer " 1 " überschrieben. 

Das Feh len jedweder Rechtfertigung für die vorgenommene Reihung des Stadt

schulrates für Wien läßt den Sch luß zu, daß offenbar sachfremde Erwägungen für 

die Entscheidung des Stadtschulrates für Wien maßgebend waren. 

Die dem Bundesministerium für Unterricht und kulturel le Angelegenheiten vorgeleg

ten Unterlagen wurden nicht mehr weiter geprüft, da diese Überprüfung eindeutig 

hätte ergeben müssen, daß es zu einer offensichtl ichen Diskriminierung und Verlet

zung des Frauenförderungsgebotes durch den Stadtschu lrat für Wien gekommen ist. 

E ine eigenständige Beurtei lung der Bewerberinnen und Bewerber hätte nach den 

vorl iegenden Unterlagen auch im Bundesministerium für Unterricht und kulturel le 

Angelegenheiten zu einer anderen Reihung führen müssen. 
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Ergebnis : 

1 .  Die Auswahlentscheidung der Leiterin/des Leiters des Bundesrealgymnasi

ums xxx weist schwere Begründungsmängel auf und ist nicht nachvol lzieh

bar. Die zugunsten von Herrn X getroffene Auswahlentscheidung verletzt 

nicht nur das Frauenförderungsgebot nach § 43 B-GBG, sondern auch das 

Gleichbehandlungsgebot nach § 3 Z 5 B-GBG. 

2. Das vom Stadtschulrat für Wien entwickelte Auswahlverfahren ("Wiener Mo

del l")  bezweckt zwar die Objektivierung der Auswahlentscheidungen, des

sen tatsächliche Handhabung im gegenständlichen Antragsfall gibt Anlaß 

dazu, die Sachlichkeit des gesamten Auswahlverfahrens einschließl ich der 

getroffenen Auswahlentscheidung in Zweifel zu ziehen. 

3. Das vom Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

eigenständig durchzuführende Auswahlverfahren, das den Bestimmungen 

des BDG sowie des B-GBG zu entsprechen hätte, beschränkt sich im ge

genständlichen Antragsfall ledigl ich darauf, daß die vom Stadtschul rat für 

Wien getroffene Auswahlentscheidung ungeprüft übernommen wurde und 

der vom Stadtschulrat tür Wien vorgelegte Dreiervorschlag ohne weitere 

Abwägung der Eignungskriterien der Bundesministerin für Unterricht und 

kulturelle Angelegenheiten zur Entscheidung vorgelegt wurde. Dadurch, daß 

im Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten kein 

nachvollziehbares Auswahlverfahren durchgeführt wurde, wurde ebenfalls 

das Gleichbehandlungs- und Frauenförderungsgebot verletzt. 

4. Im Bereich des Stadtschulrates tür Wien sind Frauen als Funktionsträgerin

nen unterrepräsentiert, weshalb empfohlen wird, bei jeder Auswahlentschei

dung das Frauenförderungsgebot zu beachten. 

Verfahrensdauer: 1 .  Ju l i  1 996 bis 1 6 . Dezember 1 996 

Zusatz: Laut Auskunft der Antragstel lerin wurde Schadenersatz zuerkannt. 

III-179 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)310 von 344

www.parlament.gv.at



BMUkA / Fall 3: 

Beendigung des Dienstverhältnisses. 

Antragseinbringung: 1 6. Jänner 1 997 

Festste l lungen: 

- 35 -

Als Begründung für d ie Auflösung des D ienstverhältnisses der Antragstel lerin wurde 

d ie mangelnde denkmalpflegerische und d ie mangelnde mentale  Eignung angeführt. 

Es habe die In it iative zur Aneignung der Fachkompetenz gegeben , es sei eine ge

ringe Identifikation mit den Aufgaben der Denkmalpflege erfolgt, die Integrationsfä

h igkeit ins Team des Landeskonservatorates habe gefehlt und geltende denkmal

pflegerische Orientierung in  Theorie und Praxis sei unangemessen in Frage gestel lt 

worden. Aufgrund der vorl iegenden Unterlagen erbl ickt die Gleichbehandlungs

kommission darin den Hauptgrund für die vorgeschlagene Kündigung. Die Anfüh

rung des mangelnden Arbeitserfolges ist nur ein Tei l  der Begründung für d ie vorge

schlagene Kündigung des Dienstverhältn isses. Aufgrund der schrift l ichen Ausfüh

rungen und der mündl ichen Aussage ste l lt sich die Tätigkeit der Denkmalpflege als 

eigenes Berufsbi ld dar. Voraussetzung ist h ierfür große Eigeninit iative und Kom

promi ßfähigkeit h insicht l ich anderer D iszip l inen. Die Tätigkeit der Antragstel lerin im 

Landeskonservatorat xxx hat für den Vertreter des Dienstgebers gezeigt, daß die 

genannten Anforderungen von der Antragstel lerin offenbar n icht erbracht werden 

können. D ie für die Auflösung des D ienstverhältn isses angeführten Gründe erschei

nen der Gleichbehandlungskommission nachvol lziehbar, auf das Geschlecht bezo

gene Gründe für die Kündigung des Dienstverhältnisses konnten im gesamten Ver

fahren nicht erb l ickt werden. 

Ergebnis: 

Bei der Auflösung des Dienstverhältnisses der Antragstellerin durch das Bun

desministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wurde § 3 Z 7 

B-GBG nicht verletzt. 

Verfahrensdauer: 1 6 . Jänner 1 997 bis 1 3. Oktober 1 997 
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BMUkA / Fall 4: 

Nichtübernahme i n  das öffentl ich-rechtl iche Dienstverhältnis. 

Antragseinbringung: 30. Jänner 1 997 

Feststel lungen: 

E ine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 3 Z 1 B-GBG l iegt vor, wenn 

jemand bei der Begründung des Dienst- oder Ausbi ldungsverhältnisses unmittelbar 

oder m ittelbar d iskriminiert wird. D iskriminierung ist jede benachtei l igende Differen

zierung, d ie ohne sachl iche Rechtfertigung vorgenommen wird. 

Von der G leichbehandlungskommission war daher die sachl iche Rechtfert igung der 

Übernahme in das öffentl ich-rechtl iche Dienstverhältnis zugunsten von Herrn X im 

Verhä ltnis zur Antragstel lerin zu überprüfen. 

Die vom Stadtschu lrat für Wien vorgelegten Schreiben und die schriftl iche und 

mündl iche Stel lungnahme des Stadtschulrates für Wien lassen für die Gleichbe

handlungskommission erkennen, daß der Stadtschulrat für Wien umfassende Be

mühungen setzte, damit die Antragstel lerin in das öffentl ich-rechtl iche Dienstver

hältn is  übernommen wird . Die Tatsache, daß seitens des Bundesministeriums für 

Unterricht und kulturel le Angelegenheiten eine Umwandlung der nicht gebundenen 

Beamtenplanstel len erfolgte, l iegt ebensowenig im Einflußbereich des Stadtschu l ra

tes für Wien wie die Tatsache, daß den Vorstel lungen des Stadtschulrates für Wien 

h insichtl ich der Arbeitsplatzbewertungen n icht entsprochen wurde. Sowohl  das 

Dienstprüfungszeugnis der Antragstel lerin als auch das Dienstprüfungszeugnis von 

Herrn X wurde vom Stadtschulrat für Wien binnen zwei Tagen an das Bundesmini

sterium für Unterricht und kulture l le Angelegenheiten weitergeleitet. 

Im Argument des Bundesministeriums für Unterricht und kulturel le Angelegenheiten, 

daß eine unterwertige Besetzung von P lanstel len zu einem Auseinanderklaffen zwi

schen der Arbeitsplatzevidenz und dem Stel lenplan führen würde und daher Herr X 

mit der Bewertung A 1 /2 auf die offene P lanstel le derselben Bewertung übernommen 

wurde, ist für die Gleichbehandlungskommission nachvol lziehbar und stel lt einen 

sach l ichen Rechtfertigungsgrund für die getroffene Maßnahme dar. 
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Ergebnis: 

Eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes der Antragstellerin ist nicht 

nachweisbar. 

Verfahren'sdauer: 30. Jänner 1 997 bis 23. Ju l i  1 997 
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BMUkA / Fall 5: 

Nichtzuweisung der Funktion der Administratorin/des Administrators an einem 

Gymnasium. 

Antragseinbringung: 8. Ju l i  1 997 

Feststel lungen: 

Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 3 Z 5 B-GBG l iegt vor, wenn 

jemand im Zusammenhang mit einem D ienstverhältn is aufgrund des Geschlechtes 

beim berufl ichen Aufstieg ,  insbesondere bei Beförderung und der Zuweisung höher 

entlohnter Verwendungen (Funktionen) unmittelbar oder mittelbar diskrimin iert wird .  

Von der Gle ichbehand lungskommission war daher die sach l iche Rechtfertigung der 

getroffenen Auswahlentscheidung zugunsten von Herrn X im Verhä ltn is  zur Antrag

steI lerin für d ie zu besetzende Funktion zu überprüfen. 

In  der S itzung der Gleichbehandlungskommission am xxx wurde vom Schu l le iter 

verdeut l icht, daß die für ihn maßgebenden Auswahlkriterien für die Bestel lung zum 

Admin istrator d ie persön l iche Belastbarkeit unter Zeit- und Arbeitsdruck, die Ent

scheidungsfähigkeit und ein Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem Administra

tor waren . Da nach Aussage des Schul le iters diese Voraussetzungen bei der An

tragstel lerin i n  n icht so hohem Maße wie bei Herrn X vorgelegen waren, sei die Ent

scheidung zuungunsten der Antragstel lerin getroffen worden. In  den H intergrund bei 

den Überlegungen zur Besetzung traten die Tatsachen, daß die Antragstel lerin 

schon lange Jahre den Stundenplan erstel lt hatte und die Erstel lung des Stunden

p lanes auf pe umgestel lt hatte, da diese Tät igkeit im Gymnasium xxx nicht vom 

Admin istrator ausgeführt wird .  

Ergebnis: 

Die Antragstellerin  wurde nicht aufgrund des Geschlechtes gemäß § 3 Z 5 

B-GBG diskriminiert. 

Verfahrensdauer: 8. Ju l i  1 997 bis 2 .  Dezember 1 997 
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3 .  Bu ndes m i n isteri u m  fü r F inanzen 

BMF / FaI/ 1:  

Übergehung bei der Bestellung der Leiterin/des Leiters der Abteilung xxx. 

Antragseinbringung: 30. Jänner 1 996 

Feststel lungen :  

Gemäß § 4 Absatz 3 BOB 1 979 hat der Bundesminister für F inanzen bei der  Aus

wah lentscheidung zwischen mehreren Bewerberinnen und Bewerbern nur jene Be

werberinnen bzw. Bewerber zu ernennen , von der/dem aufgrund ihrer/seiner per

sönl ichen 
·
und fachl ichen Eignung anzunehmen ist, daß sie/er die mit der Verwen

dung auf der P lanstel le verbundenen Aufgaben in bestmögl icher Weise erfül lt. E ine 

Verletzung des G leichbehand lungsgebotes nach § 3 Z 5 B-GBG l iegt vor, wenn je

mand im Zusammenhang mit e inem D ienstverhältnisses aufgrund des Gesch lechtes 

beim berufl ichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zuweisung hö

her entlohnter Verwendungen ( Funktionen) ,  unmittelbar oder mittelbar diskrimin iert 

wird . 

Von der Gleich behandlungskommission war daher die sachl iche Rechtfertigung der 

vom ehemal igen Bundesminister für F inanzen getroffenen Auswahlentscheidung 

zugunsten von Frau X im Verhältnis zum Antragstel ler für die zu besetzende P lan

stel le  zu überprüfen . In der vom Bundesministerium für F inanzen am xxx abgegebe

nen Stel l ungnahme wird festgehalten , daß bei dem gegenständl ichen Besetzungs

verfahren ·dem Punkt 7 " In it iative, sachbezogenes Verhandlungsgeschick und 

Durchsetzungsvermögen" sowie dem Punkt 8 "Organisationstalent und Befähigung 

zur Menschenführung" der Ausschreibung besondere Bedeutung beigemessen wur

den. In dieser Stel lungnahme wurde festgehalten, daß Frau X insbesondere in  der 

Zeit der Verhandlungen über das Budget xxx beispiel losen Einsatz, In itiative und 

sachbezogenes Durchsetzungsvermögen bewiesen habe und sie überdies auch 

hinsichtl ich der erforderl ichen Führungsqual itäten die besten Voraussetzungen er

bracht habe. Aus diesem Grund sei ihr  gegenüber dem laut Gutachten vorgesch la

genen Antragstel ler der Vorzug eingeräumt worden. Für eine nachvol lziehbare Aus

wah lentscheidung scheint es der Gleichbehandlungskommission unverzichtbare 
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Voraussetzung, daß ein umfassender Quervergleich zwischen al len Bewerberinnen 

und Bewerbern herangezogen wird .  Im gegenständl ichen Antragsfal l  wurden von 

den in  der Ausschreibung genannten 8 Punkten led ig l ich 2 Punkte hervorgehoben, 

die überd ies nur bei Frau X beurtei lt wurden. Ein Vergleich zwischen Frau X und 

dem Antragstel ler, der über eine langjährige Erfahrung als Ste l lvertreter in  der Abtei

lung xxx sowie über Erfahrungen als provisorischer Leiter der Abtei lung xxx vorwei

sen kann,  wurde n icht getroffen. Aus diesem Grund gelangte die Gleichbehand

lungskommission zur Ansicht, daß die zugunsten von Frau X getroffene Auswah lent

scheidung schwere Begründungsmängel aufweist, somit n icht nachvol lziehbar und 

daher unsach l ich ist .  

Aus den vorl iegenden Unterlagen und den an läßl ich der S itzung der Gleichbehand

lungskommission gemachten mündl ichen Äußerungen ergab s ich jedoch kein An

haltspunkt, daß der Antragstel ler bei der Besetzung der Leitungsfunktion der Abtei

lung xxx im  Bundesmin isterium für Finanzen aufgrund seines Geschlechtes gemäß 

§ 3 Z 5 i .V .m.  § 2 Abs.6 B-GBG benachtei l igt worden wäre. 

Ergebnis: 

Die durch den ehemaligen Bundesminister für Finanzen getroffene Aus

wahlentscheidung zur Besetzung der Leitungsfunktion in der Abteilung xxx 

1 .  weist schwere Begründungsmängel auf, ist somit nicht nachvollziehbar 

und daher unsachl ich. 

2. Die vom Antragsteller behauptete Diskriminierung aufgrund des Ge

schlechtes wird als nicht erwiesen angesehen. 

Verfahrensdauer: 30. Jänner 1 996 bis 1 6. August 1 996 
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BMF / FaI/ 2: 

Übergehung bei der Bestel lung der Leiterin/des Leiters der G ruppe xxx in der 

Finanzlandesdirektion C. 

Antragseinbringung: 1 5. März 1 996 

Festste l lungen: 

Gemäß § 4 Abs.3 BOG 1 979 ist bei einer Auswahlentscheidung zwischen mehreren 

Bewerberinnen und Bewerbern nur jene Bewerberin bzw. Bewerber zu ernennen, 

von der/dem aufgrund ihrer/seiner persönl ichen und fachl ichen E ignung anzuneh

men ist, daß sie/er die mit der Verwendung auf der Planstel le verbundenen Aufga

ben in bestmögl icher Weise erfü l lt . E ine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

nach § 3 Z 5 B-GBG l iegt vor, wenn jemand im Zusammenhang mit  einem D ienst

verhältnis aufgrund des Gesch lechtes beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei 

Beförderungen und der Zuweisung höher entlohnter Verwendungen (Funktionen) ,  

unmittelbar oder mittelbar d iskriminiert wi rd. 

Von der Gleichbehandlungskommission war daher die sach l iche Rechtfert igung der 

vom Präsi·denten der F inanzlandesdi rektion C getroffenen Auswah lentscheidung 

zugunsten von Herrn X im Verhältnis zur Antragstel lerin für die zu besetzende 

P lanstel le zu überprüfen. Bei der Überprüfung der Entscheidung des Präsidenten 

der Finanzlandesdirektion kommt den Gutachten der ständigen Begutachtungs

kommission besondere Bedeutung zu. Gerade ein Gutachten der Begutachtungs

kommission sol lte durchgehende Bewertungskriterien enthalten, d ie s ich an der 

Ausschreibung orientieren und die auf alle Bewerberinnen und Bewerber angewen

det werden. Die G leichbehandlungskommission geht davon aus, daß eine Aus

wahlentscheidung zwi schen den Bewerberinnen und Bewerbern ein Gesamtwertur

tei l  über die persönl iche und fachl iche Eignung jeder Bewerberin bzw. jedes Bewer

bers sowie einen Wertungsvergleich nach einheitl ichen Auswahlkriterien zwischen 

den einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern voraussetzt. 

In d iesem· S inne wi rd festgestel lt ,  daß im ersten Gutachten der ständigen Begutach

tungskommission zwar a l le Kenntnisse und Fäh igkeiten der Bewerberin und der Be

werber angeführt sind, daß aber ein durchgehender Quervergleich zwischen a l len 
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drei Bewerbern n icht durchgeführt wurde und daß nur einzelne Punkte herausgezo

gen wurden, d ie  dann bewertet wurden. 

Für die Gleichbehandlungskommission ist es nicht nachvol lziehbar, aus welchem 

Grund ein speziel ler EDV-Test mit der Bewerberin und den Bewerbern stattfand,  

obwohl d ie ei nschlägigen EDV-Kenntn isse von a l len drei Bewerbern nachgewiesen 

werden konnten.  Der im gegenständl ichen Auswahlverfahren durchgeführte EDV

Test vermag nur eine Momentaufnahme zu zeigen , die Heranziehung al leine dieses 

Tests zur Beurtei l ung der fachl ichen Qual ifikation der Bewerberin und der Bewerber 

ist n icht ausreichend, um eine nachvol lziehbare Auswahlentscheidung darzustel len. 

Überd ies wird im dritten Gutachten der Begutachtungskommission bei Herrn X ange

führt, daß er jener Bewerber sei , der, sofern er nicht über die gesamten geforderten 

Kenntnisse verfüge, die besten Voraussetzungen habe, s ich diese Kenntnisse ehe

stens aneignen zu können. Woraus s ich diese Einschätzung erg ibt, ist an keiner 

Ste l le des Gutachtens ers icht l ich. 

Insgesamt ist daher für d ie Gleichbehand lungskommission das Gutachten der Be

gutachtungskommission und die darauf basierende Entscheidung des Präsidenten 

der F inanzlandesd i rektion C nicht nachvol lziehbar und insofern unschlüssig,  a ls  im 

endgült igen Gutachten zur Reihung der Bewerberin und der Bewerber led ig l ich die 

Punkteanzahl  der durchgeführten Tests ausgeführt werden, ein Quervergleich über 

a l le drei Bewerber hinsicht l ich deren bisheriger Berufstätigkeit und Berufserfahrung 

jedoch völ l i g  feh lt .  

Ergebnis: 

1 .  Es kann n icht ausgeschlossen werden, daß die Bestel l ung von Herrn X zum 

Gruppenleiter der Gruppe xxx in  der Finanzlandesdirektion C in bezug auf 

die Antragstellerin das Gleichbehandlungsgebot nach § 3 Z 5 B-GBG ver

letzt. 

2. Das die Auswahlentscheidung des Präsidenten der Finanzlandesdirekti

on C vorbereitende Gutachten der ständigen Begutachtungskommission 

sowie die Art des gewählten Auswahlverfahrens weisen erhebliche Defizite 

in Richtung Objektivierung und Nachvol lziehbarkeit dieser Entscheidung 
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sowie schwere Begründungsmängel auf, welche grundsätzl ich geeignet 

sind, die Sachlichkeit des gesamten Auswahlverfahrens einschließlich der 

getroffenen Auswahlentscheidung in Zweifel zu ziehen. 

3. Die Gleichbehandlung von Frauen und Männem sowie die Förderung von 

Frauen nach dem B-GBG kann beim berufl ichen Aufstieg nur im Rahmen 

eines objektivierten Ausschreibungs- und Besetzungsverfahrens verwirk

licht werden. Zweck dieses Auswahlverfahrens sollte es sein, die persönl i 

che und fachliche Eignung der Bewerberinnen und Bewerber festzustel len. 

Die im gegenständlichen Antragsfall durchgeführte Fachprüfung über ein 

Spezialwissen, das von der Bewerberin und den Bewerbern bereits durch 

Praxiserfahrung bzw. Kurse und Zeugnisse belegt wurde, ist im Rahmen 

eines Auswahlverfahrens nicht geeignet, eine für das Auswahlverfahren 

essentiel le Gegenüberstellung der Bewerberin und der Bewerber zu erset

zen. Wird nämlich ein im Auswahlverfahren durchgeführter fachspezifi

scher "Test", der ledigl ich eine Momentaufnahme über einen fachl ichen 

Tei laspekt geben kann, dazu herangezogen, um die persönliche und fachli

che Eignung der Bewerberinnen und Bewerber darzustellen und somit das 

Ergebnis der Gegenüberstellung der Bewerberinnen und Bewerber nach

haltig beeinflußt, so führt dies dazu, daß der Anschein der Unsachlichkeit 

des gesamten Auswahlverfahrens erweckt wird. 

4. Im Bereich der Finanzlandesdirektion C sind Frauen als Funktionsträge

rinnen unterrepräsentiert, weshalb dringend Förderungsmaßnahmen für 

Frauen geboten erscheinen. 

Verfahrensdauer: 1 5. März 1 996 b is  1 9 . Ju l i  1 996 
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BMF / Fall 3: 

Wiedereintritt des Dienstes nach einem Karenzurlaub. 

Antragseinbringung: 5.  August 1 996 

Feststel lungen: 

Bereits im Gutachten der Gle ichbehandlungskommission vom xxx wurde festgestel lt 

daß durch d ie Betrauung von Frau X mit der Leitung der Strafsachenste I le  eine D is

krimin ierung der Antragstel lerin im S inne des § 3 Z 5 B-GBG erfo lgt sei .  Durch d ie  

Betrauung von Frau X mit der  Leitung der StrafsachensteI le  erfolgte eine konkluden

te Abberufung der Antragstel lerin von d ieser Leitungsfunktion, da es nach Ansicht 

des damal igen Leiters des F inanzamtes A bei der Bestel lung von Frau X um eine 

sol ide Neubesetzung der StrafsachensteI le g ing und es dienstrechtl ich undenkbar 

ist, daß zwei Bedienstete mit derselben Leitungsfunktion betraut s ind.  

Dadurch , daß d ie  Antragstel lerin nach ihrer Rückkehr vom Karenzurlaub am xxx 

n icht wieder mit der Leitung der StrafsachensteI le betraut wurde, wurde d ie bereits 

im Gutachten der Gleichbehandlungskommission festgestel lte D iskrim in ierung fort

gesetzt I m  gegenständ l ichen Antragsfa l l  fanden organisatorische Maßnahmen statt, 

d ie e inerseits zu einer Zusammenlegung der StrafsachensteI le m it der E inbrin

gungsste l le  führten und somit eine neue Organisationseinheit "Leitung der Strafsa

chen- und Einbr ingungsstel le" geschaffen wurde. Im Zuge der organisatorischen 

Maßnahmen wurde d ieser Arbeitsplatz auch aufgewertet Geht man davon aus, daß 

auf d ie Tätigkeit der Leitung der StrafsachensteI le in  dieser neu geschaffenen Or

ganisationseinheit mehr als 50% des Gesamtbeschäftigungsausmaßes entfä l lt , so 

ist der um die E i nbringungsstel le erweiterte Arbeitsplatz "Leitung der Strafsachen

und E inbringungsstel le" als ihr bisheriger Arbeitsplatz anzusehen. Da der Antragstel

lerin nach Rückkehr aus dem Karenzurlaub mit xxx e in anderer Arbeitsplatz zuge

wiesen wurde, wurde damit d ie bereits von der Gleichbehandlungskommission fest

geste l lte Diskrim i n ierung fortgesetzt 

Ergebnis: 

1 .  Die im Gutachten der Bundes-Gleichbehandlungskommission vom xxx 

festgestellte, durch die Amtsverfügung des Amtsvorstandes während des 
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vorzeitigen Beschäftigungsverbotes bewirkte Diskriminierung der Antrag

stellerin besteht weiterhin fort. 

2. Unbeschadet des in einem Dienstrechtsverfahren zu entscheidenden 

Rückkehrrechtes der Antragstellerin nach § 75 Abs.8 BOG auf ihren ur

sprünglich innegehabten Arbeitsplatz, ergeht die Aufforderung der Bun

des-Gleichbehandlungskommission gemäß § 23 Abs.7 B-GBG, die Diskri

minierung von der Antragstellerin dadurch zu beenden, daß ihr der ihrem 

bisherigen Arbeitsplatz entsprechende Arbeitsplatz "xxx" zugewiesen wird.  

Verfahrensauer: 5 .  August 1 996 b is 2 1 . November 1 996 

Zusatz: Von der Dienstbehörde wurde am xxx mitgetei lt ,  daß der Antragstel lerin der 

ursprüngl ich i nnegehabte Arbeitsplatz wieder zugewiesen wurde und somit 

d ie Empfeh lung der Bundes-Gleichbehandlungskommission umgesetzt 

wurde. 
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BMF / FaI/ 4: 

Entzug der Gesamtstellvertretung der Abteilung A. 

Antragseinbringung: 28. Oktober 1 996 

Feststel lungen:  

Im gegenständ l ichen Antragsfal l  war die sach l iche Rechtfert igung für d ie  vom Bun

desmin isterium für F inanzen gesetzte Maßnahme zu überprüfen. 

Seitens des Vertreters des Dienstgebers wurde vorgebracht, daß die Anforderungen 

für Abtei lungsleiter-Stel lvertreter neu festgelegt worden seien. Wann d iese Anforde

rungen festgelegt worden sind und ob d ie  Umsetzung dieser Anforderungen in der 

Sektion X zu ähn l ichen Maßnahmen wie im gegenständl ichen Antragsfa l l  auch i n  

anderen Abtei lungen geführt hat, konnte seitens des Vertreters des Dienstgebers 

n icht dargelegt werden. D ie Festlegung von Anforderungen an Abtei lungsleiter

Stel lvertreter rechtfertigt ohne zusätzl ichen Bemängelungen an der bisherigen Tä

t igkeit n icht den E ingriff in bestehende Stel lvertretungen, sondern kann nur bei 

Neufestlegungen von Ste l lvertretungen angewendet werden . Wenn es in anderen 

Bereichen infolge der Zusammen legung von Abtei lungen zur Abberufung von Abtei

lungsleiter-Ste l lvertretern gekommen ist ,  dann trifft d ies auf den Fa l l  der Beschwer

deführerin n icht zu. 

Die Bundes-Gleichbehand lungskommission ist aufgrund der vom Abtei lungsleiter 

damit angestrebten rascheren Beförderungsmög l ichkeit für Herrn X in d ie D ienst

klasse V I I I  zur Auffassung gelangt, daß unsachl iche auf d ie Person und das Ge

schlecht der Antragstel lerin bezogene Gesichtspunkte für die vom Abtei lungsle iter 

betriebene Änderung der Vertretungsregelung maßgebend waren.  Die E inschrän

kung des Vertretungsumfanges für d ie  Antragstel lerin stel l t  eine Verwendungsände

rung dar, die zwar keinen finanzie l len Schaden mit s ich bringt, die jedoch ohne 

sachl iche Rechtfert igung vorgenommen wurde. 

Ergebnis: 

Die Antragstellerin  wurde dadurch, daß ihr mit der Geschäfts- und Personalein

tei lung des Bundesministeriums tür Finanzen vom xxx die Gesamtstellvertre

tung der Abteilung A entzogen wurde, gemäß § 3 Z 5 B-GBG diskriminiert. 

Verfahrensdauer: 28. Oktober 1 996 bis 30. Apri l  1 997 
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4 .  Post u nd Telekom Austria AG 

PTA / Fall 1: 

Nichtberücksichtigung der Bewerbung bei der Vergabe der Funktion der/des 

Leiterin/Leiters des Postamtes A. 

Antragseinbringung: 1 4. Juni  1 996 

Feststel lungen :  

E ine  Verletzung des Gleichbehand lungsgebotes nach § 3 Z 5 B-GBG l iegt vor, wenn 

jemand im Zusammenhang mit e inem D ienstverhältn is  aufgrund des Geschlechtes 

beim berufl ichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zuweisung hö

herer entlohnter Verwendungen (Funktionen) unmittelbar oder m ittelbar d iskrimin iert 

wird . D iskrimin ierung ist jede benachtei l i gende D ifferenzierung, d ie ohne sachl iche 

Rechtfert igung vorgenommen wird. 

Die Überprüfung ergab aufgrund der Aussagen der I nspektionsbeamten, daß d ie 

untersch iedl ichen Kalküle in  der Beurte i lung der Inspektionsbeamten bei  Herrn X 

und bei der Antragstel lerin für sich al le in nachvol lziehbar und sach l ich gerechtfertigt 

s ind .  N icht nachvol lz iehbar ist jedoch, warum die Auswahlentscheidung zugunsten 

von Herrn X getroffen wurde, wei l  ein Quervergleich zwischen Herrn X und der An

tragstel lerin unterb l ieben ist. Nach Ansicht der Gleichbehandlungskommission weist 

damit das von der Direktion B durchgeführte Auswahlverfahren erhebl iche Mängel 

auf, die dazu führen, die gesamte Auswahlentscheidung unsach l ich erscheinen zu 

lassen. 

Zunächst �st im Zuge des Beweisverfahrens vor der Gleichbehandlungskomm ission 

aufgefal len ,  daß in der Ausschreibung selber kein konkretes Anforderungsprofi l für 

d ie zu vergebende Stel le  angeführt war. Es wird daher dringend empfohlen,  schon in  

d ie Ausschre ibung e in  konkretes Anforderungsprofi l und den H inweis auf besondere 

Kenntn isse aufzunehmen. 

Weiters waren für die Gleichbehandlungskommission die mündl ichen Aussagen der 

bei den Inspektionsbeamten von besonderem Wert, wei l  erst aufgrund dieser münd

l ichen Äu ßerungen e in  Gesamtbi ld der Bewerberin und des Bewerbers gewonnen 

werden konnte. Es wird daher dringend empfohlen, d ie jewei ls zuständigen Inspekti-
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onsbeamten zu den Vergabesitzungen beizuziehen, um auch der Vergabekommissi

on einen d i rekten Vergleich zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern zu ermög

l ichen. Da im Vergabeprotokol l ledigl ich d ie Ste l lungnahme des zuständ igen I nspek

tionsbeamten h insicht l ich jenes Bewerbers, der den Arbeitsplatz zugewiesen erhal

ten hat, festgehalten ist, wird der Anschein der Unsachl ichkeit der Auswahlentschei

dung erweckt. Es wird daher dringend empfohlen, auch i n  das Vergabeprotokol l  d ie  

entscheidungswesentl ichen Gründe für das Maß der Eignung a l ler Bewerberinnen 
• 

bzw. der Bewerber aufzunehmen und den zwischen den Bewerberinnen und Bewer

bern durchzuführenden Quervergleich i m  Vergabeprotokol l  auch festzuhalten. 

Ergebnis: 

1 .  Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Bestellung von Herrn X zum 

Leiter des Postamtes A in Bezug auf die Antragstellerin das Gleichbehand

lungsgebot nach § 3 Z 5 B-GBG verletzt. 

2. Das Äuswahlverfahren zur Bestellung der Leiterin/des Leiters des Postam

tes A weist erhebliche Defizite in Richtung Objektivierung und Nachvoll

ziehbarkeit dieser Entscheidung sowie schwere Begründungsmängel auf, 

welche grundsätzlich geeignet sind, die Sachlichkeit des gesamten Aus

wahlverfahrens einschließl ich der getroffenen Auswahlentscheidung in 

Zweifel zu ziehen. 

3. Zur Nachvollziehbarkeit einer getroffenen Auswahlentscheidung erscheint 

es der Gleichbehandlungskommission unumgängl ich, die Auswahlkriterien 

und die gemäß § 4 Abs. 3 BDG zu treffende Auswahlentscheidung sowie 

den Quervergleich zwischen allen Bewerberinnen und Bewerbern auch im 

Vergabeprotokoll festzuhalten. Da sich die Vergabekommission derzeit bei 

den Vergabesitzungen ausschließlich auf mittelbare Berichte der Leiter der 

Postinspektion stützt, erscheint es für einen nachvollziehbaren Querver

gleich zwischen allen Bewerberinnen und Bewerbern sinnvoll, jene Beam

ten der Postinspektion bei den Vergabesitzungen zu hören, die im Bewer

bungsbogen das jeweil ige Ausmaß der Eignung der jewei ligen Bewerbe

rinnen und Bewerber aufgrund eigener und unmittelbarer Wahrnehmungen 

festhalten. 
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4. Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern sowie die Förderung von 

Frauen nach dem B-GBG kann beim berufl ichen Aufstieg nur im Rahmen 

eines objektivierten Ausschreibungs- und Besetzungsverfahrens verwirk

l icht werden. Es wird empfohlen, in H inkunft bereits anläßlich der Aus

schreibung von Funktionen im Bereich der Post- und Telekom Austria 

AG/Direktion B verbindliche Auswahlkriterien festzulegen. Weiters wird an

geregt, auch in den Vergabeprotokollen die für die Eignung entscheiden

den Auswahlkriterien und das Maß der Eignung der einzelnen Berweberin

nen und Bewerber anzuführen. 

5. Gemäß § 9 B-GBG ist bei der Zusammensetzung von in den Dienstrechts

vorschriften vorgesehenen Kommissionen, die zur Vorbereitung von Ent

scheidungen oder zur Entscheidung in Personalangelegenheiten berufen 

sind, auf das zahlenmäßige Verhältnis der weibl ichen und männlichen 

Dienstnehmer in  dem vom Zuständigkeitsbereich der Kommission betrof

fenen Personenkreis Bedacht zu nehmen. Da die Vergabekommissionen 

unbestritten Entscheidungen des Präsidenten der Direktion B vorbereiten, 

ist auf das zahlenmäßige Verhältnis im Sinn des § 9 B-GBG bei' der Zu

sammensetzung der Kommissionen zu achten. Sol lte eine sofortige Ände

rung der Zusammensetzung der Vergabekommissionen durch Entsendung 

von weibl ichen M itgl iedern in diese Kommissionen noch nicht möglich 

sein, wird empfohlen, zu jeder Sitzung die Gleichbehandl ungsbeauftragte 

beizuziehen. 

Verfahrensdauer: 1 4. Juni  1 996 bis 1 6. Dezember 1 996 
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PTA / Fa1/ 2: 

Nichtberücksichtigung der Bewerberin bei der Vergabe der Funktion der/des 

Leiterin/Leiters des Rundfunkamtes A. 

Antragseinbringung: 1 7. Ju l i  1 996 

Feststel lungen: 

Eine Verletzung des Gleichbehand lungsgebotes nach § 3 Z 5 B-GBG l iegt vor, wenn 

jemand im Zusammenhang mit einem Dienstverhältn is aufgrund des Geschlechtes 

beim berufl ichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zuweisung hö

her entlohnter Verwendungen (Funktionen) unmittelbar oder mittelbar d iskrim in iert 

wird .  

D ie  Überprüfung ergab ,  daß vor al lem die erfolgreiche Verwendung a ls  Stel lvertreter 

des Rundfunkamtes A den Ausschlag dafür gab, daß Herr X diesen Arbeitsplatz zu

gewiesen bekam. Die angegebenen Gründe für die Auswahlentscheidung zugunsten 

Herrn X sind für die Kommission durchaus nachvol lziehbar. Eine unsach l iche Be

nachtei l igung und somit eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes konnte in 

der Auswahlentscheidung selbst n icht gesehen werden. 

Dennoch ist im Zuge des Beweisverfahrens vor der Kommission aufgefal len , daß in  

der Ausschreibung selber kein konkretes Anforderungsprofi l für d ie zu vergebende 

Ste l le  angeführt war. Es wird daher dringend empfohlen, schon in die Ausschreibung 

ein konkretes Anforderungsprofi l und den H inweis auf besondere Kenntnisse aufzu

nehmen. 

Weiters wird dringend empfohlen, auch in das Vergabeprotokol l  d ie entscheidungs

wesentl ichen Gründe für das Maß der Eignung der Bewerberinnen bzw. Bewerber 

aufzunehmen. Nur eine im Vergabeprotokol l  festgelegte nachvol lziehbare Begrü n

dung für die Beurte i lung der Bewerberinnen und Bewerber zeigt auch auf, daß e in 

objektiver Vergle ich zwischen al len Bewerberinnen und Bewerber getroffen wurde. 

Nur etwaige Leerformeln wie "Bestens geeignet" lassen n icht darauf schl ießen, daß 

ein umfassender Wertungsvergle ich zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern 

getroffen wurde. Auch wenn die tatsäch l iche Auswahlentscheidung im nachh inein 
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durch nähere Ausführungen sach l ich gerechtfertigt erscheint, i st eine Objektivierung 

im Vergabeprotokol l  zur Nachvol lziehbarkeit der Entscheidung sinnvol l .  

Ergebnis: 

1 .  Bei der Vergabe der Funktion der/des Leiterin/Leiters des Rundfunkam

tes A wurde weder das Frauenförderungs- noch das Gleichbehandlungs

gebot verletzt. 

2.  Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern sowie die Förderung von 

Frauen nach dem B-GBG kann beim berufl ichen Aufstieg nur im Rahmen 

eines objektivierten Ausschreibungs- und Besetzungsverfahrens verwirk

l icht ':'Verden. Es wird empfohlen, in Hinkunft bereits an läßl ich der Aus

schreibung von Funktionen im Bereich der Post- und Telekom Austria 

AG/Direktion B verbindliche Auswahlkriterien festzulegen. Weiters wi rd an

geregt, auch in den Vergabeprotokollen die für die Eignung entscheiden

den Kriterien anzuführen. 

3. Gemäß § 9 B-GBG ist bei der Zusammensetzung von in den Dienstrechts

vorschriften vorgesehenen Kommissionen, die zur Vorbereitung von Ent

scheidungen oder zur Entscheidung in Personalangelegenheiten berufen 

sind, auf das zahlenmäßige Verhältnis  der weiblichen und männlichen 

Dienstnehmer in dem vom Zuständigkeitsbereich der Kommission betrof

fenen Personenkreis Bedacht zu nehmen. Da die Vergabekommissionen 

unbestritten Entscheidungen des Präsidenten der Direktion B vorbereiten, 

ist auf das zahlenmäßige Verhältnis im Sinn des § 9 B-GBG bei der Zu

sammensetzung der Kommissionen zu achten. Sollte zum jetzigen Zeit

punkt eine sofortige Änderung der Zusammensetzung der Vergabekom

missionen im Hinblick auf die Entsendung von weiblichen Mitgliedern in 

diese Kommissionen noch nicht möglich sein, wird empfohlen, zu jeder 

Sitzung die Gleichbehandlungsbeauftragte beizuziehen. 

Verfahrensdauer: 1 7 . Ju l i  1 996 b is 27. September 1 996 
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PTA / Fall 3: 

Nichtberücksichtigung der Bewerberin um den Arbeitsplatz "LeiterIin des 

Postamtes A". 

Antragseinbringung: 1 .  Oktober 1 996 

Feststel lungen: 

Eine Verletzung des Gleichbehand lungsgebotes nach § 3 Z 5 B-GBG l iegt vor, wenn 

jemand im Zusammenhang mit einem Dienstverhältn is aufgrund des Gesch lechtes 

beim berufl ichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderung und der Zuweisung höher 

ent lohnter Verwendungen (Funktionen) unmitte lbar oder mitte lbar d iskrim in iert wird .  

I n  der  Beurtei lung des zuständigen I nspektionsbeamten wird d ie Antragstel lerin a ls  

überdurchschn ittl ich h ins ichtl ich ihres E insatzes, ihrer Dienstauffassung, ihrer 

Dienstle istung und vor a l lem der Kundenbetreuung beurtei lt. Anhand von PSK

Stat ist iken wi rd d ie Steigerung am P SK-Sektor verdeut l icht und darauf hingewiesen, 

daß ohne d ie Motivation der Mitarbeiterin dieser Erfolg nicht mög l ich gewesen wäre . 

Außerdem wird auf d ie Steigerung am Postanweisungssektor und bei der Paketauf

gabe hingewiesen . Auch in  den seitens der Direktion B an die Generald i rektion 

übermittelten Ste l lungnahmen wird festgehalten , daß die Antragstel ler in als bestge

eignet für die zu vergebende Funktion angesehen wird. 

Demgegenüber wird bei Herrn X sein  dürftiges Fachwissen angeführt und festge

stel l t ,  daß er für d ie Leitung des Postamtes A ungeeignet sei . Es wird festgehalten, 

daß er seit sechs Jahren seine Pfl ichten als Ste l lvertreter mit einem Min imum an 

persönl ichem Einsatz ausführt .  Da von der Begutachtungskommission led ig l ich d ie  

Tatsache, da ß Herr X bereits sechs Jahre a ls Ste l lvertreter am Postamt A tät ig war 

und daß der P räsident der D irektion B eine positive Aussage über d ie Tätigkeit von 

Herrn X abgab, als Begründung für d ie  Besteignung heranzog, zeigt für die Gleich

behand lungskommiss ion, daß led ig l ich nach Formalkriterien, die noch dazu durch 

den Bericht des Inspektionsbeamten relativiert wurden, entschieden wurde. E in  um

fassender Quervergle ich zwischen den Bewerberinnen und ein nachvol lziehbares 

Auswahlverfahren fand nicht statt. Der Vertreter des D ienstgebers konnte im gesam

ten Verfahren vor der Gle ichbehandlungskommiss ion n icht darlegen, daß n icht auf 
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das Geschlecht bezogene Gründe für die unterschiedl iche Behandlung maßgebend 

waren. 

Ergebnis: 

Durch die zugunsten von Herrn X getroffene Auswahlentscheidung zur Bestel 

lung des .Leiters/in des Postamtes A wurde im Hinblick auf die Antragstellerin 

das Gleichbehandlungsgebot nach § 3 Z 5 B-GBG verletzt. 

Verfahrensdauer: 1 .  Oktober 1 996 bis 30. Juni 1 997 
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5 .  Bu ndesm i n isteri u m  fü r Arbeit, Gesund heit u nd Sozia les 

BMAGS / Fall 1: 

Benachteil igung bei der Zulassung zu einem Lehrgang an der Verwaltungs

akademie des Bundes und bei der Gewährung von Belohnungen. 

Antragseinbringung: 3. Februar 1 997 

Feststel lungen: 

Aufgrund der bestehenden Organisationsstruktur im Bereich der Arbeitsinspektorate 

ist der Leiter eines Arbeits inspektorates dafür verantwort l ich, daß der arbeits inspek

t ionsärztl iche D ienst aufrechterhalten werden kann. Vom Zentralarbeits inspekorat 

wurden ledig l ich d ie  Bere iche festgelegt, d ie e ine jewei l ige Vertretung übernehmen. 

Die tatsäch l ichen Vertretungsregelungen sind vom Amtsleiter m it dem zur Vertretung 

zuständigen Leiter e ines Aufsichtsbezi rkes festzulegen. Im  H inbl ick auf d iese Ver

antwort l i chkeit des Amtsleiters und der Tatsache, daß s ich der Lehrgang "E influß 

nehmen - M itgestalten" an der Verwaltungsakademie des Bundes über mehrere Wo

chen im Jahr 1 997 erstreckte, erscheint der Gleichbehand lungskommission die 

Ste l lungnahme des Amtsleiters zur Anmeldung der Antragstel lerin zu diesem Lehr

gang,  näml ich daß s ich d ie zweite Ärzt in in Karenz befindet und auch der arbeits

medizin ische Dienst im Arbeitsinspektorat B von der Antragstel l erin bearbeitet wer

den muß und daher eine Tei lnahme nicht befürwortet werden könne, sach l ich ge

rechtfertigt. 

H insicht l ich der Zulassung zu Aus- und Weiterbi ldungsmaßnahmen für die Antrag

stel ler in konnte von der Gle ichbehand lungskommission keine D iskrim in ierung auf

grund des Gesch lechtes gemäß § 3 Z 4 B-GBG gesehen werden. 

H ins ichtl ich der Vergabe von Belohnungen wurde ein Kriterien-Katalog erstel lt , der 

über mehrere Monate an der Dienstste l le  ausgehängt wurde. Wenn die Antragstel

lerin anführt ,  daß ihre Leistungen überdurchschnittl i ch gewesen seien und d ies vom 

Amtsle iter n icht bewertet worden sei ,  so führt d ie bestehende Organisation nach 

Ans icht der Gle ichbehandlungskommission gerade dazu, daß Leistungen der M itar

be iteri nnen und Mitarbeiter n icht in vol lem Umfang vom jewei l igen Amtsle iter beur-
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tei lt werden können. Da d ie  Tätigkeit von der Antragstel lerin n icht nur im Arbeits in

spektorat A, sondern auch im Arbeitsinspektorat C und im Arbeitsinspektorat B statt

f indet und d ie Antragstel lerin bei d iesen Tätigke iten der Dienstaufsicht jenes Ar

beits inspektorates unterl i egt, für das sie jewei l ig  tät ig ist, führt d ies dazu, daß n icht 

d ie  gesamte Leistung vom Leiter des Arbeitsinspektorates A gesehen werden kann 

und somit auch nicht beurteilt werden kann.  Daraus mag sich aus S icht der Antrag

stel lerin e ine ungerechtfertigte Beurtei lung ihrer Gesamtleistung ergeben, aufgrund 

der bestehenden Organ isation ist es jedoch dem Amtsleiter gar n icht mögl ich , ihre 

Tät igke it zu beurtei len.  D ie  Gleichbehandlungskommission g ibt daher die Empfeh

lung ab, daß h insichtl ich von Belohnungen, denen e ine Beurtei lung der Gesamtlei

stung h insichtl ich der qual itativen und quantitativen Überschreitung des Durchschn it

tes zugrunde l iegen sol l ,  das Zentralarbeits inspektorat die koordinierende Funktion 

übernimmt und die Belohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in  mehre

ren Aufsichtsbezirken tätig  werden , aufgrund von Berichten al ler involvierten Amts

leiter vom Zentralarbeits inspektorat vergeben werden. Denkbar wäre auch, daß das 

Zentralarbeitsinspektorat dahingehend eine Regelung für Belohnungen trifft, daß 

den Amtsleitern zwar weiterh in die Vergabe von Belohnungen obl iegt, jedoch bei 

jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern , die in anderen Aufsichtsbezirken tätig  s ind ,  

d ie Beurtei lungen der anderen Amtsleiter als Grundlage für d ie Beurtei lung der Ge

samttätigkeit der jewei l igen Bediensteten herangezogen werden müssen. I nsgesamt 

konnte die G le ichbehandlungskommission in  der Vergabe von Belohnungen - abge

sehen von der mangelhaften Organisationsstruktur, die zu einer mangelnden Trans

parenz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt und dadurch der Anschein einer 

unsach l ichen Benachte i l igung erweckt wird - keine Anhaltspunkte dafür erkennen, 

daß eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes gemäß § 3 Z 6 B-GBG vor

l iegt. 

Nachdrückl ich verweist d ie  Bundes-Gleichbehandlungskommission auf den Frauen

förderungsplan des Bundesmin isteriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, in  dem 

Frauenförderungsmaßnahmen im Bereich der Arbeits inspektorate festgelegt werden 

und auch eine verstärkte Zulassung zu Aus- und Weiterb i ldungsmaßnahmen für 

Frauen festgelegt ist. Nur bei e iner Umsetzung der Maßnahmen des Frauenförde

rungsplanes ist gewährle istet, daß der Dienstgeber d ie  Ziele des Bundes-
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Gleichbehandlungsgesetzes erreichen kann. Die effiziente Durchführung der im 

Frauenförderungsplan vorgeschlagenen Maßnahmen ist daher dringend geboten. 

Ergebnis:  

1 .  Die Antragstellerin wurde weder bei der Zulassung zu einem Lehrgang an 

der Verwaltungsakademie gemäß § 3 Z 4 B-GBG noch bei der Gewährung 

von Belohnungen gemäß § 3 Z 3 B-GBG aufgrund des Geschlechtes dis

kriminiert. 

2. Um die Transparenz bei der Vergabe von Belohnungen im Bereich des Ar

beitsinspektorates A zu erhöhen, empfiehlt die Gleichbehandlungskom

mission, daß die Belohnungen für die Bediensteten des arbeitsinspekti

onsärztl ichen Dienstes, deren Tätigkeiten sich auf mehrere Arbeitsinspek

torate erstrecken, vom Zentralarbeitsinspektorat vergeben werden, da nur 

diesem eine Gesamtübersicht über die Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter möglich ist. 

3. Aufgrund des aktuel len Frauenförderungsplanes des Bundesministeriums 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales ergibt sich eine Unterrepräsentation 

von Frauen im Bereich der Arbeitsinspektorate. Die Gleichbehandlungs

kommission weist nachdrücklich auf die Umsetzung der im Frauenförde

rungsplan festgelegten Vorgaben hin. Weiters wird darauf hingewiesen, 

daß es gemäß dem Frauenförderungsplan Aufgabe der Vorgesetzten ist, ih 

re Mitarbeiterinnen über alle zur Auswahl stehenden Bildungsangebote 

zeitgerecht zu informieren, sie zur Teilnahme zu ermutigen und konkrete 

Ausbildungsschritte vorzuschlagen. Die Kenntnisnahme davon hat nach

weisl ich zu erfolgen. Eine Umsetzung dieser Maßnahme erscheint im Be

reich 
.
des Arbeitsinspektorates dringend geboten. 

Verfahrensdauer: 3 .  Februar 1 997 bis 1 3 . Oktober 1 997 
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BMAGS I Fall 2: 

Nichtberücksichtigung der Bewerberin um den Arbeitsplatz "Stellvertretende/r 

Leiterin/Leiter des Arbeitsmarktservice AU, 

Antragseinbringung: 22. Mai 1 997 

Feststel lungen:  

Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 3 Z 5 B-GBG l iegt vor, wenn 

jemand im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis aufgrund des Geschlechtes 

beim berufl ichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderung und der Zuweisung höher 

entlohnter Verwendungen (Funktionen) unmittelbar oder mittelbar d iskrimin iert wird. 

Wird die Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes behauptet, ist von der Gle ich

behandlungskommission n icht nur die Sachl ichkeit der herangezogenen Auswahlkri

terien im Bezug auf das Geschlecht der Bewerberinnen und Bewerber, sondern 

auch der Wertungsverg leich zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern in  d ie  

Überprüfung e inzubeziehen. Auch d ie Gesamtwürdigung der  Eignung der e inzelnen 

Bewerberinnen und Bewerber ist einer Ü berprüfung dahingehend zugängl ich ,  ob d ie  

herangezc;>genen Auswahlkriterien den gesetzl ichen Erfordernissen entsprechen, ob 

d ie über d ie einzelnen Bewerberinnen und Bewerber getroffenen Werturtei le auf 

Tatsachen und n icht b loß formelhaften Behauptungen aufbauen, ob der angenom

mene Sachverhalt für eine verläßl iche Urtei lsbi ldung ausreicht, ob die aus ihm ge

zogenen Schlußfolgerungen mit den Denkgesetzen vereinbar sind und sch l ießl ich ,  

o b  d i e  zusammenfassende Wertung der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber m it 

dem sonst igen Inhalt ihrer Beurtei lung übereinstimmt und sich folgerichtig aus der 

Darstel lung der zu den e inzelnen E ignungskriterien getroffenen Sachverhaltsfest

stel lungen bei jeder/jedem Beurtei lten ergeben. 

In d iesem S inne wird festgestel lt, daß im Gutachten der Begutachtungskommission 

festgehalten wird, daß die Bewerber und die Bewerber in die Ausschre ibungsvoraus

setzungen erfü l len. D iese Feststel lung ist nach Ansicht der Gleichbehandlungs

kommissi(:>n zumindest h insicht l ich Herrn X unzutreffend, da d ieser keine Abtei lung 

in  der reg ionalen Geschäftsstel le A le itete und somit eine Ausschreibungsvoraus

setzung gar nicht erfü l lte. D ieser Umstand hätte schon dazu führen müssen, daß d ie  
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Bewerbung von Herrn X n icht weiter berücksichtigt wird. Nach d ieser Feststel lung 

werden im Gutachten die Gründe, die für eine Besetzung mit der Antragstel lerin 

sprechen, erwähnt, so zum Beispiel ihre langjährige erfolgre iche Tätigkeit im AMS 

und d ie Bewährung als Leiterin der Abtei lung 2 im AMS A. Weiters wird angeführt, 

daß es s innvo l l  wäre, den zweiten großen Geschäftsbereich einer reg ionalen Ge

schäftsstel le  (Leistung) in die Leitung der Geschäftsstel le e inzubinden. Als posit ives 

Beispiel  dafür wird die reg ionale Geschäftsste l le C erwähnt. 

Insgesamt ist festzustel len , daß das Gutachten der Begutachtungskommission kei 

nen umfassenden Querverg leich zwischen der  Bewerberin und den Bewerbern ent

hä lt. D ie Reihung der Kommissionsmitg l ieder, welche Kandidaten in hohem bzw. in 

höchstem Ausmaß geeignet seien, s ind led ig l ich Leerformeln ohne konkrete Be

gründung. Dies ist desha lb umso bedenkl icher, als gerade d iese Festste l l ungen vom 

Landesdi rektorium des AMS als Begründung dafür herangezogen werden ,  daß ent

gegen dem Gutachten der Begutachtungskommission dennoch Herr X mit d ieser 

Funktion betraut werden sol le .  

Zum Ausschre ibungskriterium der Leitung einer Abtei lung bei Herrn X wird led ig l ich 

ausgeführt, daß er als Abtei lungsleiter in  Auss icht genommen sei .  Al le in d iese Tat

sache hätte jedoch zur Feststel lung führen müssen, daß Herr X die Ausschrei

bungsvoraussetzungen überhaupt n icht erfü l lt . 

Insgesamt ist für die Gle ichbehand lungskomm ission das gesamte Verfahren zur 

Beste l lung der ste l lvertretenden Leitung des AMS B vom Fehlen jeg l icher Querver

g le iche, vom Heranziehen nachträg l ich e ingefügter Beurtei lungskriterien sowie von 

n icht sch lüssigen und offenbar unsach l ichen Erwägungen geprägt. Das gesamte 

Auswahlverfahren stel lt s ich als w i l l kürl i ch dar und verletzt das Gleichbehandl ungs

gebot gemäß § 3 Z 5 in Verbindung mit § 2 Abs. 6 B-GBG. 

Legt man d ie  angeführten Auswahlkriterien sowohl auf d ie Antragstel lerin a ls auch 

auf Herrn X an, so erg ibt s ich aus d ieser Gegenüberstel lung für die Gleichbehand

lungskommission e ine zumindest gleiche E ignung zwischen beiden Personen. Ei

nerseits ist d ie Antragstel lerin bereits seit 1 976 im AMS tät ig ,  Herr X erst seit 1 991 . 

Die Antragstel lerin war sowohl in  der Abtei lung 1 als auch in der Abte i lung 2 lange 

Jahre tät ig und hatte auch denselben Aufgabenbereich wie Herr X betreut. Demge-
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genüber hat Herr X led ig l ich Erfahrungen im  Bere ich der Abtei lung 1 der regionalen 

Geschäftsstel le  A. Die Antragstel lerin leitet d ie Abtei lung 1 seit 1 989 und hat bereits 

eineinhalb Jahre d ie ste l lvertretende Leitung der regionalen Geschäftsstel le ausge

übt, während Herr X seit 1 991 Mitarbeiter in der Abtei lung 2 ist. 

Aufgrund des aktuel len Frauenförderungsplanes des AMS B gab es in d iesem Be

reich zum Stichtag drei weib l iche und achtzehn männl iche Führungskräfte ( 1 4, 3  %) .  

Aufgrund der  Zielvorgaben s ind bis Ende 1 997 zwei weitere Frauen mi t  einer Füh

rungsposition zu betrauen. 

Da also in d iesem Bereich das Frauenförderungsgebot gemäß § 43 B-GBG zur An

wendung hätte kommen müssen, wurde durch die N ichtberücksicht igung der Bewer

bung der Antragstel lerin auch das Frauenförderungsgebot gemäß § 43 B-GBG ver

letzt. 

Ergebnis: 

1 .  Die Auswahlentscheidung zur Bestel lung der stellvertretenden Leiterin/des 

stellvertretenden Leiters des Arbeitsmarktservice A weist schwere Begrün

dungsmängel auf und ist nicht nachvollziehbar. Durch die zugunsten von 

Herrn X getroffene Auswahlentscheidung wurde gegenüber der Antragstel

lerin nicht nur das Frauenförderungsgebot nach § 43 B-GBG, sondern auch 

das Gleichbehandlungsgebot nach § 3 Z 5 B-GBG verletzt. 

2. Im Bereich des Arbeitsmarktservice B sind Frauen als Funktionsträgeri n

nen unterrepräsentiert, weshalb empfohlen wird, bei jeder Auswahlent

scheidung das Frauenförderungsgebot zu beachten. 

Verfahrensdauer: 22. Mai 1 997 bis 4. November 1 997 
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6 .  Bu ndesm in isteri um fü r Wissenschaft u n d  Verkeh r  

BMWV / Fall 1: 

Nichtberücksichtigung mehrerer Bewerbungen. 

Antragseinbringung: 1 9. Dezember 1 996 

Feststel lungen : 

Den vorgelegten Unterlagen s ind keinerlei Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, daß 

in  den genannten Auswahlverfahren vom Bundesministerium für Wissenschaft und 

Verkehr unsach l ich und aufgrund des Geschlechtes d iskrimin ierend vorgegangen 

wurde. 

Ergebnis: 

Eine Überprüfung der beim Bundesministeri um für Wissenschaft und Verkehr 

durchgeführen Auswahlverfahren ergab keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß der 

Antragsteller aufgrund des Geschlechtes diskriminiert wurde. 

Verfahrensdauer: 1 9 . Dezember 1 996 b is  23. Ju l i  1 997 
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BMWV / Fall 2: 

Nichtberücksichtigung der Bewerberin bei der Auswahlentscheidung zur Be

stel lung der Leiterin/des Leiters der Abteilung A. 

Antragseinbringung: 8. Ju l i  1 997 

Feststel lungen: 

E ine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 3 Z 5 B-GBG l iegt vor, wenn 

jemand im Zusammenhang mit e inem Dienstverhältnis aufgrund des Gesch lechtes 

beim berufl i chen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zuweisung hö

her entlohnter Verwendungen (Funktionen) unmittelbar oder m ittelbar d iskrim in iert 

wird. 

Im schriftl i chen Tei l  des Gutachtens der Ausschreibungskommission wird festgehal

ten, daß bei der Antragstel lerin die Voraussetzungen Organisationstalent, Kommu

nikationsfäh igkeit und Führung zu Verhandlungen sowie E ignung zur Menschenfüh

rung grundsätzl ich gegeben s ind ,  hinsichtl ich der E ignung zur Menschenführung m it 

gewissen .Einschränkungen. Das Kalkül lautet auf " in  hohem Maße geeignet" , es 

wurde auf die absch l ießende zusammenfassende Beurtei lung verwiesen. Bei  

Herrn X wird angeführt, daß er seine Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet 

des Wissenschafts-, Forschungs-, des Hochschu lwesens sowie auch des B ibl io

thekswesens ,  seine Kommunikationsfähigkeit, seine Fähigkeit zur Führung von Ver

hand lungen und se in Organisationstalent wie auch seine Eignung zur Menschenfüh

rung insbesondere in den letzten zwei Jahren , vor al lem bei verschiedenen Reform

projekten des Ressortbereiches, erwiesen habe. Herr X wurde als "in hohem Maße 

geeignet" beurtei lt ,  es wurde auch auf die abschl ießende zusammenfassende Beur

tei lung verwiesen . D iese Feststel lungen i m  Gutachten der Ausschreibungskommis

sion s ind led ig l ich Sachverhaltsdarstel lungen über einzelne Kriterien, woraus s ich 

diese Feststel lungen ergeben , ist im Gutachten n icht erkennbar. So wird zum Bei

spie l n icht ausgeführt, woraus s ich d ie Beurtei lung ergibt, daß bei der Antragstel lerin 

d ie E ignul}g zur M enschenführung nur mit gewissen E inschränkungen vorl iege. D ies 

ist i nsofern n icht nachvol lziehbar, als die Antragstel lerin im Februar xxx i n  den Bun

desdienst e ingetreten ist und m it 1 .  September xxx zur Referatsleiterin im Bereich 

der Abtei lung A bestel lt wurde. Diese Tätigkeit a ls  Referatsleiterin übte s ie b is  zur 
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Übernahme i n  den Planste l lenbereich des Bundesministeriums für Unterricht und 

kulture l le  Angelegenheiten im Jänner xxx aus. Aufgrund dieser langjährigen Leitung 

des Referates ist anzunehmen, daß die Eignung zur Menschenführung gegeben ist. 

Warum d ieses Kriterium laut Gutachten nur e ingeschränkt vorl iegen sol l ,  wird n icht 

ausgeführt. Wird das Punktesystem herangezogen, so ist es der Gle ichbehand

lungskommission nicht nachvol lziehbar, warum bei Herrn X im Bereich des xxx

wesens e in P lus vergeben wurde, zumal seine Tätigkeit im xxx vor a l lem auf dem 

Schwerpunkt des xxx-wesen lag und aus dem schriftl ichen Lebenslauf keine Be

gründung "für das in d ieser Spalte vergebene P lus ersichtl ich ist. Wenn man weiters 

d ie  in der Ausschreibung angeführten Agenden der Abtei lung A des Bundesmin iste

r iums für Wissenschaft und Verkehr betrachtet, so l iegt der Schwerpunkt der Abtei

lung s icherl ich im Bereich des xxxx-wesens. N icht nachvol lziehbar ist daher, warum 

die Kriterien der Ausschreibung a l le gleich gewichtet wurden und es dem Dienstge

ber offensichtl ich n icht gelungen ist ,  das Aufgabengebiet der Abte i lung mit dem in  

der Ausschreibung angegebenen Anforderungsprofi l in Einklang zu bringen. 

Das Feh len einer nachvol lziehbaren Begründung für die vorgenommene Reihung im 

Gutachten der Ausschre ibungskommission läßt den Schluß zu, daß offenbar sach

fremde Erwägungen für die Entscheidung des Bundesmin isters für Wissenschaft 

und Verkehr maßgebend waren. 

Die seitens des Bundesmin isteriums für Wissenschaft und Verkehr vorgebrachten 

Argumente sind nicht geeignet, die Behauptung der Antragstel lerin ,  aufgrund des 

Geschlechtes benachte i l igt worden zu sein ,  zu entkräften. Überdies stel l t  d ie 

Gleichbehand lungskommission auch fest, daß im  Fal le des gleichen Kalküls - im 

gegenständ l i chen Antragsfal l  das Kalkül " in  hohem Maße geeignet" - es dazu hätte 

kommen müssen, daß der Frauenförderungsplan beachtet und die Bestimmung des 

§ 43 B-GBG zur Anwendung hätte kommen müssen. Eine Differenzierung innerhalb  

desselben Kalküls i st n icht vorgesehen, d ie  Gle ichwertigkeit der Bewerberin und  des 

Bewerbers ergeben s ich aus dem sei ben Kalkü l .  

Ergebnis: 

1 .  Die Auswahlentscheidung zur Bestellung der Leiterin/des Leiters der Abtei

lung A im Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr weist schwere 

Begründungsmängel auf und ist nicht nachvollziehbar. Die zugunsten von 
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Herrn X getroffene Auswahlentscheidung verletzt das Gleichbehandlungs

gebot nach § 3 Z 5 B-GBG. 

2. Das die Auswahlentscheidung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Verkehr vorbereitende Gutachten der Begutachtungskommission weist er

hebliche Defizite in Richtung Objektivierung und Nachvollziehbarkeit dieser 

Entscheidung sowie schwere Begründungsmängel auf, welche grundsätz

lich geeignet sind, die Sachlichkeit des gesamten Auswahlverfahrens ein

schl ießlich der getroffenen Auswahlentscheidung in  Zweifel zu ziehen. 

3. Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern sowie die Förderung von 

Frauen nach dem B-GBG kann beim berufl ichen Aufstieg nur im Rahmen 

eines objektivierten Ausschreibungs- und Besetzungsverfahrens verwirk

l icht werden. Es wird dringend empfohlen, in Hinkunft bereits an läßlich der 

Ausschreibung von leitenden Funktionen durch das Bundesministerium für 

Wissenschaft und Verkehr verbindliche Auswahlkriterien festzulegen. 

Verfahrensdauer: 8. Jul i 1 997 bis 1 7  . Februar 1 998 
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7.  B u ndes m i n isterium für I n neres 

aMI / Fa1/ 1: 

Behauptung einer sexuellen Belästigung im Zuge einer amtsärztl ichen U nter

suchung. 

Antragsei nbringung: 1 4. März 1 996 

Feststel lungen:  

Gemäß § 25 Abs.2 B-GBG sind d ie §§ 45 und 46 AVG mit der Maßgabe anzuwen

den, daß e ine Antragstel lerin oder e in Antragstel ler, der eine ihr oder ihm zugefügte 

Diskrim in ierung nach den § 3 bis 6 oder eine Verletzung des Frauenförderungsge

botes nach dem §§ 40 und 42 bis 44 behauptet, d iesen Umstand ledigl ich glaubhaft 

zu machen hat. N icht von dieser Glaubhaftmachung erfaßt s ind jedoch d ie Fäl le der 

sexuel len Belästigung gemäß § 7 B-GBG. Bei einer behaupteten sexuel len Belästi

gung g i lt somit unverändert die Pfl icht der Antragstel lerin oder des Antragstel lers , 

d ie behauptete D iskrimin ierung zu beweisen. Aufgabe des Beweisverfahrens ist es, 

e in U rte i l  des zur Entscheidung zuständigen Organs darüber herbeizuführen, ob der 

entscheidungsrelevante Sachverhalt vorl iegt. Im Beweisverfahren sol len also d ie  

zuständigen Organe Kenntn is erhalten, ob  bzw. wie sich bestimmte Lebenssachver

halte ereignet haben, bzw. ob best immte Tatsachen vorl iegen. 

Im gegenständ l ichen Antragsfa l l  wurde die Verletzung des § 7 B-GBG im Antrag 

zwar behauptet , e in  Beweis für d ie Behauptungen konnte im gesamten Verfahren -

zumal d ie  Antragstel lerin zu zwei S itzungen der G le ichbehandl ungskommission un

entschuld igt n icht erschienen ist, n icht erbracht werden. 

Losgelöst "vom gegenständl ichen Antragsfa l l  i st jedoch der Gleichbehand lungs

kommission nachvol lziehbar, daß Untersuchungen von weibl ichen Proband innen,  

d ie aussch l ießl ich von e inem männl ichen Team durchgeführt werden, in manchen 

Fäl len zu einem gewissen Unbehagen und zu dem subjektiven E indruck einer Be

lästigung führen können. Besonders scheinen solche subjektiven Empfindungen 

aufzutreten ,  wo Untersuchungen notwendigerweise dazu führen , daß die Frauen 

tei lweise entkleidet d ie notwendigen E inzeluntersuchungen durchführen müssen. Als 
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unangenehm bzw. störend mag es durchaus empfunden werden, wenn Frauen tei l

weise unbekleidet einem Untersucher gegenüberstehen, der weder namentl ich be

kannt noch durch seine Kleidung a ls  Arzt bzw. dessen Gehi lfe erkennbar ist. Es wird 

daher angeregt, daß in  Zukunft nach Mögl ichkeit Untersuchungen an Frauen d urch 

e ine Ärzt in bzw. durch weibl iches Sanitätspersonal durchgeführt wird. 

Ergebnis: 

1 .  Die i m  Antrag behauptete Verletzung des § 7 B-GBG konnte i m  Verfahren 

vor der Bundes-Gleichbehandlungskommission nicht bewiesen werden. 

2. Die Gleichbehandlungskommission regt an, daß nach Möglichkeit die 

amtsärztl ichen Untersuchungen an Frauen von einer Ärztin bzw. von weib

l ichem Sanitätspersonal durchgeführt werden sollen. 

Verfahrensdauer: 1 4. März 1 996 bis 1 5. Ju l i  1 996 
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8 .  B u ndesm in isteri u m  fü r Landesve rte id ig u ng 

BML V  / Fall 1:  

Diskriminierung bei einer Arbeitsplatzvergabe - Fristablauf. 

Antragseinbringung: 29.  August 1 997 

Feststel lungen : 

Aus § 23 Abs .4 B-GBG erg ibt sich, daß d ie Frist zur Einbringung eines Antrages an 

d ie G leichbehandlungskommission sechs Monate ab Kenntnis der behaupteten D is

krim in ierung beträgt. 

Im vorl iegenden Antragsfal l  begann die Frist zur E inbringung des Antrages m it 1 0 . 

Februar 1 997 zu laufen, weshalb die Antragstei lung mit 29.  August 1 997 verspätet 

war. 

Ergebnis : 

Der vorliegende Antrag wurde nicht innerhalb der Frist des § 23 Abs.4 B-GBG 

gestel lt, weshalb eine weitere geschäftsordnungsgemäße Behandlung nicht 

möglich ist. 

Verfahrensdauer: 29. August 1 997 bis 1 5 . September 1 997 
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9 .  Andere I n stitutionen 

Fal/ 1 

Nichtberücksichtigung bei der Besetzung des Postens des Geschäftsfüh

rers/der Geschäftsführerin der Österreich Institut GmbH. 

Antragseinbringung: 28. Apri l 1 997 

Feststel lungen:  

M it BGBI . Nr. 1 1 7/96 (Österreich Institut Gesetz) wurde der Bundesmin ister für aus

wärtige A�gelegenheiten ermächtigt, eine Österreich Institut GesmbH zu gründen, 

deren Aufgabe es ist, kulturel le Auslandsbeziehungen insbesondere über das Medi

um der deutschen Sprache zu pflegen. 

Da d ie Zuständigkeit der Gleichbehandlungskommission des Bundes gemäß § 1 

Abs. 1 Z 1 B-GBG nur für Bedienstete, d ie in  einem öffentl ich-rechtl ichen oder privat

rechtl ichen D ienstverhältn is  zum Bund stehen, gegeben ist und im gegenständl ichen 

Antragsfa l l  kein  Dienstverhältnis zum Bund sondern zu dem privaten Rechtsträger 

Österreich Institut GesmbH begründet wurde, kann die von der Antragstel lerin be

hauptete Diskr imin ierung bei der Begründung des Dienstverhältn isses gemäß § 3 

Z 1 B-GBG mangels Zuständigkeit von der Gleichbehandlungskommission des Bun

des n icht überprüft werden. 

Ergebnis: 

Eine Zuständigkeit der Gleichbehandlungskommission des Bundes zur Über

prüfung des gegenständlichen Sachverhaltes ist nicht gegeben. Gemäß § 6 

Abs.1 AVG werden al le Unterlagen der Gleichbehandlungskommission der Pri

vatwirtschaft zur weiteren Behandlung übermittelt. 

Verfahrensdauer: 28. Apri l 1 997 bis 1 3. Oktober 1 997 
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